
 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 

(&) 
documenta-Stadt 

 
 
An die  
Mitglieder des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Verkehr 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Spangenberg 
Tel. 05 61/7 87-12 25 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: elisabeth.spangenberg@stadt-kassel.de 
 
Kassel, 24.11.2010 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 50. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr lade ich ein für 
 

Donnerstag, 02.12.2010, 17.00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Kreuzungsumbau Loßbergstraße vorstellen 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.10.2010 
Bericht des Magistrats 
101.16.1813 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/1 "Druseltalstraße 178" 
(Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtrat Dr. Joachim Lohse 

2. 

- 101.16.1927 -    
 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 "Langes Feld" 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtrat Dr. Joachim Lohse 

3. 

- 101.16.1928 -    
 

Freigabe von Gehwegen für Radfahrer 
Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

4. 

- 101.16.1844 -    
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Reaktivierung der Waldkappeler Bahn 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Zeidler 

5. 

- 101.16.1857 -    
 

Regionaler Gewerbeflächenpool 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dieter Beig 

6. 

- 101.16.1949 -    
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Alfons Spitzenberg 
Vorsitzender 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr (&) 

documenta-Stadt 
 
Kassel, 06.12.2010 

 
 

Niederschrift 
 

über die 50. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr 

am Donnerstag, 02.12.2010, 17.00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 

 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 (Bestandteil der Niederschrift) 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Kreuzungsumbau Loßbergstraße vorstellen 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.10.2010 
Bericht des Magistrats 
101.16.1813 

 
 

2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/1 
"Druseltalstraße 178" 
(Offenlegungsbeschluss) 

101.16.1927 

 
 

3. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 "Langes Feld" 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 

101.16.1928 
 
 

4. Freigabe von Gehwegen für Radfahrer 101.16.1844 
 
 

5. Reaktivierung der Waldkappeler Bahn 101.16.1857 
 
 

6. Regionaler Gewerbeflächenpool 101.16.1949 
 

 
 
Vorsitzender  Spitzenberg eröffnet die mit der Einladung vom 24.11.2010 ordnungsgemäß 
einberufene 50. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, begrüßt 
die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke.ASG, stellt folgenden 
 

Antrag 
 

Der Tagesordnungspunkt 3, Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes 
Feld“ (Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss), Vorlage 
des Magistrats, 101.16.1928 wird heute von der Tagesordnung abgesetzt 

 
und begründet diesen. 
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Nach Ausführungen von Stadtrat Dr. Lohse fasst der Ausschuss für Umwelt und Energie 
gemäß § 10 (6) Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Kassel (2/3 Mehrheit) 
bei 
 
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: SPD, CDU, FDP 
Enthaltung: B90/Grüne 
 
den 
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG auf Absetzung des 
Tagesordnungspunktes 3, Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss), Vorlage des 
Magistrats, 101.16.1928 wird abgelehnt. 

 
 
 
 
Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgetragen, so dass Vorsitzender 
Spitzenberg die Tagesordnung in der vorliegenden Form feststellt. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kreuzungsumbau Loßbergstraße vorstellen 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.10.2010 
Bericht des Magistrats 
101.16.1813 

 
Beschluss 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, das Straßenumbau und –erweiterungsvorhaben 
Loßbergstraße spätestens im November im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
vorzustellen. 

 
Herr Göttlich, Projektleiter im Straßenverkehrsamt, gibt anhand einer Power-Point-Präsentation 
den Sachstand zum Ausbau Loßbergstraße bekannt und beantwortet anschließend neben 
Amtsleiter Polzin, Straßenverkehrsamt, Fragen der Ausschussmitglieder. 
Vorsitzender Spitzenberg erklärt den Tagesordnungspunkt für erledigt. 
 
 
 
 



 
 

 
Niederschrift zur 50. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 02.12.2010 Seite 3 

 
 
 
 
 

2. 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/1 "Druseltalstraße 178" 
(Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1927 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. III/1 für das 
Grundstück Druseltalstraße 178 wird zugestimmt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die planungsrechtliche Absicherung der Errichtung eines 
Geschäftshauses mit Arztpraxis und Büros.“ 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst nach ausführlicher Aussprache bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. III/1 "Druseltalstraße 178" (Offenlegungsbeschluss), 101.16.1927, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Zeidler 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 "Langes Feld" 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1928 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des Bebauungsplans der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ und der 
Behandlung der bisher eingegangenen Anregungen wird zugestimmt. 
 
Folgenden Anregungen wird gefolgt: 
Ziffern 4.3, 4.4, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 8.2, 9.5, 11.2-11.4, 11.7, 11.8, 12.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.2, 
20.1, 20.5, 20.9, 23.3, 24.3, 24.6, 25.2-25.4, 25.6, 25.8, 26.2, 26.3, 27.1, 27.3-27.9, 28.3, 
28.4, 28.7, 29.3, 29.4, 29.18, 31.1, 31.2, 32.2, 32.16, 33.2, 33.3, 33.5-33.10, 33.12, 33.13, 
33.15, 34.2, 34.3, 34.5, 34.8, 34.18, 34.19, 35.3, 35.4, 35.8-35.12 
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Folgenden Anregungen wird teilweise gefolgt: 
Ziffern 4.2, 8.1, 11.5, 11.6, 11.10-11.13, 20.8, 24.2, 24.7, 25.5, 27.2, 29.7, 29.19, 32.1, 32.6, 
33.1, 34.7, 34.17, 35.2 
 
Folgenden Anregungen wird nicht gefolgt: 
Ziffern 4.1, 7.1, 8.3-8.11, 11.9, 20.6, 20.7, 23.2, 24.5, 25.9, 26.1, 27.10-27.14, 28.1, 28.6, 
29.9, 29.17, 29.20, 29.21, 30.1, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.10-32.12, 33.4, 33.11, 33.14, 
33.16, 34.9-34.12, 35.5-35.7 
 
Folgende Anregungen werden als Hinweis zur Kenntnis genommen: 
Ziffern 1.1, 2.1, 3.1, 6.2, 6.4, 7.2, 9.1-9.4, 10.1, 11.12, 11.14, 12.2, 13.1, 14.1-14.4, 15.1, 
19.1, 19.3, 20.2-20.4, 21.1, 24.1, 25.1, 25.7, 28.2, 28.5, 32.3, 34.4, 34.6, 34.13-34.16, 35.13 
 
Folgende Einwände, Bedenken und Hinweise werden zurückgewiesen: 
Ziffern 5.1, 11.1, 22.1, 24.4, 29.1, 29.2, 29.5, 29.6, 29.8, 29.10-29.16, 32.9, 32.13-32.15, 
34.1, 35.1 
 
Die in der Analyse und Bewertung der Verkehrsuntersuchung durch RegioConsult 
vorgebrachten Einwände und Bedenken werden widerlegt und zurückgewiesen.“ 

 
 
 
Vorsitzender Spitzenberg teilt mit, dass Vertreter der Bürgerinitiative „Pro Langes Feld“ ihm vor der 
heutigen Sitzung eine Liste mit 4700 Unterschriften gegen ein Gewerbegebiet auf dem Langen 
Feld überreicht haben und gibt diese den Ausschussvorsitzenden zur Ansicht in Umlauf. 
 
Weiter teilt er mit, dass er die Unterschriftenliste an Herrn Stadtverordnetenvorsteher Jordan 
weiterreichen werde. 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst nach ausführlicher Aussprache bei 
Zustimmung: SPD, CDU, FDP 
Ablehnung: B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 
"Langes Feld" (Behandlung der bisherigen Anregungen und 
Offenlegungsbeschluss), 101.16.1928, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kalb 
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4. Freigabe von Gehwegen für Radfahrer 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.16.1844 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. In welchem Umfang sind seit 2009 Gehwege im Stadtgebiet für Radfahrer 
freigegeben worden? 

2. Wie bewertet der Magistrat die Gefahr, welcher besonders Menschen mit 
Behinderungen ausgesetzt sind, wenn Radfahrer Gehwege befahren? 

3. Liegen Zahlen zu Unfällen vor, die sich auf Gehwegen zwischen Fußgängern und 
Radfahrern ereignet haben? 

4. Plant der Magistrat weitere Gehwege für Radfahrer freizugeben? 
5. Werden bei diesen Planungen im Vorfeld die Ortsbeiräte und der Behindertenbeirat 

mit eingebunden? 
 
Stadtverordneter Kalb begründet die Anfrage der CDU-Fraktion und bedankt sich für die 
schriftliche Antwort des Magistrats, die den Ausschussmitgliedern mit der Einladung zur heutigen 
Sitzung zugegangen ist. Es schließt sich eine kurze Aussprache an. 
 
Vorsitzender Spitzenberg erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtrat Dr. Lohse 
für erledigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Reaktivierung der Waldkappeler Bahn 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1857 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird gebeten, im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Verkehr die Ergebnisse der Studie zur Reaktivierung der Waldkappeler Bahn 
vorzustellen. 

 
Stadtverordneter Zeidler begründet den gemeinsamen Antrag. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne betr. 
Reaktivierung der Waldkappeler Bahn, 101.16.1857, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Beig 
 
 
 
 
 
 
 

6. Regionaler Gewerbeflächenpool 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1949 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Zweckverband Raum Kassel mit dem Ziel der Schaffung 
eines “Regionalen Gewerbeflächenpools“ initiativ zu werden. Die Möglichkeit einer 
Erweiterung des Pools auf interessierte Kommunen aus  der Wirtschaftsregion Kassel ist 
dabei aufzunehmen. 
 
Ziel ist, mit Hilfe des Gewerbeflächenpools eine nachhaltige ökonomische und ökologische 
Flächenentwicklung zu erwirken. Dabei sollen an den Standorten/Flächen Arbeitsplätze 
geschaffen werden, an denen gute Rahmenbedingungen für die Betriebe hinsichtlich 
Erschließung, Erreichbarkeit, Verträglichkeit mit anderen Nutzungen vorhanden sind. Die 
Aufnahme von Flächen in den Pool sollte auf der Grundlage der ausgewiesenen Flächen im 
Regionalplan und Flächennutzungsplan sowie der Nachnutzungspotentiale (Brachflächen) 
erfolgen. Die Vorbereitung und Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung oder 
Zusammenarbeit  mit der Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH. 
 
Neben der politischen Verständigung werden u. a. folgende Schritte erforderlich sein: 
 

1. Prüfung der ausgewiesenen Flächen auf ihre spezielle Eignung (Aufnahme von 
produzierendem, verarbeitendem Gewerbe, Dienstleistungen etc.). 

 
2. Die Verbandsgemeinden bringen die neu ausgewiesenen Flächen (sowie bei 

Interesse auch die sonstigen im Gemeindegebiet noch nicht genutzten 
Gewerbeflächen) in den Regionalen Gewerbeflächenpool ein. 
Investoren „von außen“ werden ausschließlich vom Pool beraten. Für ortsansässige 
Betriebe können bei Bedarf weiterhin im Ort Ersatzgrundstücke zur Verfügung gestellt 
werden. Genutzte Gewerbeflächen bleiben in der kommunalen Verantwortung. 



 
 

 
Niederschrift zur 50. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 02.12.2010 Seite 7 

 
 
 
 

3. Die Flächen werden nach abgestimmten und einheitlichen Kriterien bewertet 
(Bewertungskommission). Auf der Basis der Bewertung können Flächen, die wegen 
schlechter Lage und Erschließung schlecht verkäuflich sind, auch vom Pool zurück 
gewiesen werden (Die Gemeinden haben dann eine Grundlage, diese Flächen ggf. 
zurückzuentwickeln). 

 
4. Gemeinden, die keine weiteren Gewerbeflächen ausweisen wollen oder können, 

können sich durch einen finanziellen Beitrag am Pool beteiligen. 
 

5. Erlöse aus dem Verkauf der Flächen sowie anteilige Gewerbesteuereinnahmen 
gehen in den Pool. 

 
6. Der Wert der eingebrachten Flächen (bzw. Finanzmittel) bestimmt den Anteil im Pool. 

Entsprechend diesem Anteil werden die jährlichen Erlöse verteilt bzw. eine Umlage 
erhoben um die Kosten abzudecken. 

 
7. Die Gemeinden verzichten zwar im ersten Schritt auf Einnahmen, sie partizipieren 

aber im Gegenzug an den Verkäufen in anderen Gemeinden. Die erzielten 
Verkaufswerte dürften über denen liegen, die die Gemeinden in gegenseitiger 
Konkurrenz realisiert hätten. 

 
8. Es soll geprüft werden, wer geeignet ist die Poolsteuerung zu betreiben. In Frage 

käme der Zweckverband oder die Wirtschaftsförderung. Der Pool ist Ansprechpartner 
für Investoren und kann aus den zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen die 
jeweils „passende“ Fläche vermitteln. 

 
Stadtverordneter Beig begründet den Antrag der Fraktion B90/Grüne. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst nach ausführlicher Aussprache bei 
Zustimmung: B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: SPD, CDU 
Enthaltung: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion B90/Grüne betr. Regionaler Gewerbeflächenpool, 
101.16.1949, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Domes 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18.55 Uhr 
 
 
 
 
Alfons Spitzenberg Elisabeth Spangenberg 
Vorsitzender Schriftführerin 
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S. 2 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

am 2. Dezember 2010, 17:00 Uhr

Sachstand zum Ausbau Loßbergstraße

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt



S. 3 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Lo
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e

Zentgrafenstraße

Teichstraße

Luftbild Loßbergstraße/Teichstraße



S. 4 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Überstauung in Richtung Süden

Ist-Zustand Loßbergstraße/Teichstraße
Überstauung der Kreuzung 

Loßbergstraße/Zentgrafenstraße

fehlende Querungshilfe im 
Bereich der Bruchstraße

fehlender Gehweg im Bereich 
der Trafostation



S. 5 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Ist-Zustand Loßbergstraße/Teichstraße

steile Rampe im Fuß-/Radweg im 
Bereich des Kleingartengeländes

versperrte Sicht für die DRK-Station

keine Radverkehrsanlagen im Abschnitt  
Loßbergstr./ Zentgrafenstraße

schmaler Linksabbiege-Radfahrstreifen



S. 6 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Ausschnitt aus der Radverkehrskarte der Stadt Kassel



S. 7 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Planung Loßbergstraße/Teichstraße

Loßbergstraße

Z
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S. 8 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Fuß-/Radweg durch Kleingartenanlage
zwischen Teichstraße und Zentgrafenstraße

Te
ich
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ße

Be
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Kleingartenanlage



S. 9 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Regelquerschnitt Loßbergstraße
zwischen Teichstraße und Zentgrafenstraße



S. 10 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Schalltechnische Untersuchung
zwischen Teichstraße und Zentgrafenstraße

Ergebnis:

Schalltechnische Untersuchung ist notwendig, da eine wesentliche
Änderung durch den Bau eines zusätzlichen Fahrstreifens gegeben ist und 
die Tagwerte bereits über 70 dB(A) und die Nachtwerte bereits über 60 
dB(A) liegen!

Nach der 16. Verordnung der Bundesregierung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) ist beim Umbau 
einer Straße zu klären:

1. Liegt eine wesentliche Änderung vor? 

2. Liegt ein „ erheblicher baulicher Eingriff “ vor, weil durch den Umbau der bisher 
vorhandene Beurteilungspegel am jeweiligen Immissionsort

- um mindestens 3 dB(A) erhöht wird;
- auf mindestens 70 dB(A)/tags und 60 dB(A)/nachts erhöht wird;
- von mindestens 70 dB(A)/tags oder 60 dB(A)/nachts weiter erhöht wird?



S. 11 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Schalltechnische Untersuchung
zwischen Teichstraße und Zentgrafenstraße
Nach der 16. Verordnung der Bundesregierung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) 
gelten folgende Immissionsgrenzwerte:



S. 12 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung
Kennzeichnung der Bereiche mit Anspruch auf Schallschutz



S. 13 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung
Pegeldifferenz zwischen Ist-Zustand und Planung



S. 14 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Schalltechnische Untersuchung
zwischen Teichstraße und Zentgrafenstraße

Die Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung sind Bestandteil der 
Planfeststellungsunterlagen und haben mit den übrigen Unterlagen ausgelegen.

Die Gebäude und Außenbereiche im betroffenen Bereich wurden im Herbst 2009 
vom TÜV Süd begutachtet. Erforderliche Maßnahmen wurden objektbezogen 
aufgezeigt. Auf der Basis der Bestandsaufnahme können Fenster, Rollläden und 
Lüfter eingebaut und Außenwohnbereiche entschädigt werden.

Im Rahmen der Eigentümerversammlung wird über die Möglichkeiten des 
passiven Lärmschutz und die Entschädigungszahlungen informiert.

Die betroffenen Eigentümer können entscheiden, ob die passiven Lärm-
schutzmaßnahmen vor oder direkt nach dem Straßenumbau umgesetzt werden. 



S. 15 | Ausbau Loßbergstraße |Herr Bischoff/Herr Göttlich

Verkehrstechnische Untersuchung
Die verkehrstechnische Untersuchung wurde im Rahmen der Vorplanung 
erstellt. Unterstellt wurde für das Jahr 2020 eine Verkehrszunahme um 17 %. 
Es ergeben sich erhebliche Verbesserungen in der Leistungsfähigkeit durch den 
Umbau. Dabei wird die Sicherheit ebenfalls verbessert. 

Erläuterung:

QSV: Qualitätsstufen des 
Verkehrsablaufs (A bis F)

A : Wartezeiten sehr kurz

B : Wartezeiten kurz 

C : spürbare Wartezeit

D : Verkehrszustand noch stabil

E : Kapazität erreicht

F : Anlage überlastet

Ergebnisse der nach dem Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen (HBS) durchgeführten Berechnungen:
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Gremiendaten

Ortsbeirat Kirchditmold: 6. Februar 2008

Bau- und Planungskommission: 4. März 2008

Magistratsbeschluss: 7. April 2008

geplante Anliegerversammlung: Anfang 2011
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Genehmigungsplanung (Planfeststellungsverfahren)

Einreichung Planfeststellungsunterlagen: 5. Mai 2010

Auslegung der Planfeststellungsunterlagen: 1. bis 30. Juni 2010

Abschluss der Anhörung: Ende August 2010
Weiterleitung an das Hessische Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr u. Landesentwicklung: 1. September 2010
Planfeststellungsbeschluss: voraussichtl. Frühjahr 2011

Bauablauf

geplanter Baubeginn: 2. Jahreshälfte 2011

Voraussetzung Zuwendungsbescheid 
des Landes Hessen liegt vor

Bauzeit: ca. 1 ½ Jahre
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Bereits erfolgte Bauarbeiten

1. Abbruch der ehemaligen Tankstelle (Juni 2010)

2. Abbruch der Zentgrafenstraße 96 (Juli 2010) 

3. Ersatzneubau der Trafostation in der Schanzenstraße 73 
(Antrag auf zuwendungsunschädlichen Baubeginn gestellt,              
Bauzeit ca. 7 Monate, voraussichtliche Fertigstellung des Gebäudes 
Mai 2011, voraussichtliche Inbetriebnahme August 2011)

Baukosten: keine

Baukosten: 90.000,- €

Baukosten: Gebäude und Technik ca. 725.000,- €
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Weitere Planungsschritte bis April/Mai 2011

1. Optimierung der Radverkehrsanlagen im Rahmen der 
planfestgestellten Planung

2. Abstimmung mit den an der Maßnahme beteiligten Trägern 
öffentlicher Belange wie z.B. der KVG, dem Kasseler 
Entwässerungsbetrieb und den Städtischen Werken 

3. Erstellung der Planung für die Lichtsignalsteuerung

4. Erstellung der Ausführungsplanung

5. Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen
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Verteilung der Kosten

Gesamtkosten: 4,7 Mio. € brutto
davon Lärmschutz: Fenster, Lüfter, Rollläden      500.000,- €

Entschädigung Außenwohnbereiche   37.000,- €

davon Eigenmittel Stadt Kassel 1.1 Mio. €
davon Förderung GVFG/FAG 3.4 Mio. €
davon KAG-Anteil der Eigentümer 0.2 Mio. €
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



 

Magistrat 
-VI-/-63- 
 
 

(&)
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.16.1927  Kassel, 08.11.2010 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/1 "Druseltalstraße 178" 
(Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtrat Dr. Joachim Lohse 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. III/1 für das 
Grundstück Druseltalstraße 178 wird zugestimmt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die planungsrechtliche Absicherung der Errichtung eines 
Geschäftshauses mit Arztpraxis und Büros.“ 

 
 
Begründung: 
 
Dem Ortsbeirat Bad Wilhelmshöhe wurde die Vorlage zu seiner Sitzung am 26. August 2010 zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 28. Oktober 
2010 und 8. November 2010 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Begründung (Anlage 2), die Festsetzungen durch Text 
(Anlage 3) sowie eine Verkleinerung des Planes (Anlage 4) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Anlage 1 
 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr . III/1 „Druseltalstraße 178“ 
(Offenlegungsbeschluss) 
 
 
 
 

E r l ä u t e r u n g 
 
 
 
 
1. Anlass der Planung 
 
Auf dem Grundstück Druseltalstraße 178 soll ein Praxis- und Bürogebäude errichtet wer-
den.  
Das Grundstück liegt innerhalb des Geltungsbereiches des rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes der Stadt Kassel Nr. III/27 vom 19. Juni 1971. 
Dieser Bebauungsplan setzt für die Grundstücke entlang der Druseltalstraße Reines 
Wohngebiet (WR) fest. In einem Wohngebiet ist eine gewerbliche Nutzung für freie Berufe 
(z. B. Ärzte) nur bis zu 50 % der Gebäudefläche zulässig.  
Damit wird ein zu 100% gewerblich genutztes Gebäude ausgeschlossen. 
Auf Grund der sehr hohen Lärmimmissionen durch die stark befahrene Druseltalstraße wä-
re die Ausweisung eines WR nach heutiger Rechtslage nicht mehr zulässig. D. h. die Be-
bauung eines Grundstücks entlang der Druseltalstraße mit einem Bürogebäude entspricht 
vielmehr den tatsächlichen Gegebenheiten. Damit dieses Ziel umgesetzt werden kann, 
muss der rechtsverbindliche Bebauungsplan geändert werden. 
 
 
2. Ziele der Planung 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (§ 12 Baugesetzbuch) der 
Stadt Kassel Nr. III/1 soll die planungsrechtliche Voraussetzung der Errichtung eines zwei-
geschossigen Praxis- und Bürogebäudes mit einer Geschossfläche von ca. 1000 m² ge-
schaffen werden.  
Durch die Öffnung der Westerwaldstraße für den IV von und zu dem Bürogebäude in bei-
den Richtungen zur Druseltalstraße hin, soll die dahinterliegende Wohnbebauung nicht be-
lastet werden. 
 
 
3. Bürgerinitiative 
 
Aufgrund der Eingaben mehrerer Nachbarn bezüglich der Erschließung des Grundstücks 
wird die Erreichbarkeit der Tiefgarage geändert. 
Statt einer nördlichen Zufahrt von der Westerwaldstraße aus wird eine Zufahrt direkt von 
der Druseltalstraße aus festgesetzt. Damit wird die Westerwaldstraße von Patienten- und 
Angestelltenverkehr entlastet. 



- 2 - 
 
 
 
4. Verfahren 
 
Da es sich bei dem Bebauungsplan um einen Plan der Innenentwicklung handelt, wird das 
Verfahren gem. 13a Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren durchgeführt. 
Auf die Erarbeitung eines Umweltberichtes kann verzichtet werden. 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wird parallel zur Offenlage durchgeführt, 
die Öffentlichkeit hat während der 4-wöchigen Auslegung Gelegenheit Anregungen zu äu-
ßern. 
 
 
In Vertretung   
   
   
gez.   
Flore   
   
 
Kassel, 3. August 2010 / 20. Oktober 2010 
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1 Allgemein  

1.1 Anlass und Ziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Das unbebaute Grundstück Druseltalstraße 178 wurde vom Vorhabenträger er-
worben mit dem Ziel, an dieser Stelle ein zweigeschossiges Gebäude mit einer 
Zahnarztpraxis im Erdgeschoss und Büroflächen im Obergeschoss von zusammen 
ca. 1.000 m2 Geschossfläche zu errichten.  

Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans III/27 der 
Stadt Kassel vom 19.06.1971, in dem als Art der baulichen Nutzung „Reines 
Wohngebiet“ festgesetzt ist. Danach wären dort Wohn- und Praxisräume zuläs-
sig, nicht jedoch Büroflächen. Um das Vorhaben planungsrechtlich zu 
ermöglichen, soll im Bereich des Grundstücks Druseltalstraße 178 ein vorhaben-
bezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. 

1.2 Planverfahren 

Da der Bebauungsplan der Innenentwicklung und Nachverdichtung dient, wird er 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Entsprechend ent-
fallen Umweltprüfung, Umweltbericht, zusammenfassende Erklärung und Monito-
ring. 

Eingriffe, die auf Grund der Änderung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, 
gelten im Sinne von § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als erfolgt und zulässig. Ein Aus-
gleich ist nicht erforderlich. 

Mit einem Geltungsbereich von ca. 0,18 ha wird der Schwellenwert gemäß § 13a 
Abs. 1 BauGB für die zulässige Grundfläche von 20.000 m2 nicht erreicht. Es 
werden keine Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB beeinträchtigt. Das 
geplante Vorhaben ist nicht in Anlage 1 Nr. 18 UVPG aufgeführt. 

1.3 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 0,18 ha liegt in der Gemarkung Wahlers-
hausen, Flur 14, und umfasst das Flurstück 17/2. Der Geltungsbereich wird wie 
folgt begrenzt: 

- Im Norden durch die Nachbargrenze zum Flurstück 17/9; 

- im Westen durch die Nachbargrenze zum Grundstück Druseltalstraße 180 
(Flurstück 17/7); 

- im Süden durch die Druseltalstraße; 

- im Osten durch die Westerwaldstraße. 
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2 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

2.1 Kommunale und regionale Entwicklungsplanung  

2.1.1 Regionalplan Nordhessen (RPN 2009), Land Hessen 

Der aktuelle Regionalplan stellt die Fläche als Vorranggebiet Siedlung Bestand 
dar. 

2.1.2 Flächennutzungsplan und Landschaftsplan, Zweckverband Raum Kassel 

Der Flächennutzungsplan 2007 stellt im Geltungsbereich Wohnbaufläche dar. 
Östlich an das Plangebiet angrenzend ist eine Fläche für „Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ ein-
getragen, die als Schutzmaßnahme Nr. 10287 S dem Erhalt und der 
Weiterentwicklung der Vegetationsflächen/Gehölzbestände an der Westerwald-
straße und der Stabilisierung als mehrschichtiger Gehölzbestand durch 
periodische Pflegemaßnahmen dient. Südlich grenzt die straßenbegleitende 
Grünfläche sowie die Straßenverkehrsfläche der Druseltalstraße an.  

Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsraum Nr. 150 des Landschaftsplans 
(Siedlungsgebiet Wahlershausen/Wilhelmshöhe). 

 

 
Flächennutzungsplan 2007 (Ausschnitt) 
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2.1.3 Gesamtverkehrsplan GVP (ZRK 2002)/Verkehrsplanerische Untersuchung 
Nord-Süd-Verbindungsstraße (Brilon-Bondzio-Weiser 2005) 

In der Verkehrsplanerischen Untersuchung der Nord-Süd-Verbindungsstraße 
wird für die Druseltalstraße im Abschnitt westlich der Baunsbergstraße eine Be-
lastung von 19.500 Kfz/24h in 2004 angegeben und 17.700 Kfz/24h für 2020 
prognostiziert. Bei einer Verkehrszählung der Stadt Kassel 2004 wurden rund 
24.800 Kfz/24h ermittelt. 

2.2 Schutzgebiete 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung 
zum „Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wil-
helmshöhe 3’ in der Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der 
Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der Zone B2 sind Bohrungen, die tie-
fer als 50 m unter NHN in den Untergrund eindringen, genehmigungspflichtig. 

2.3 Satzungen 

Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans III/27 
der Stadt Kassel vom 19.06.1971. Als Art der baulichen Nutzung ist reines 
Wohngebiet gemäß §3 BauNVO 1968 festgesetzt. Danach sind lediglich Wohn-
gebäude und Räume für freie Berufe (§13 BauNVO 1968) zulässig; darüber 
hinaus sind ausnahmsweise Läden, nicht störende Handwerksbetriebe, kleine 
Beherbergungsbetriebe und Anlagen für soziale, kirchliche, kulturelle, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke möglich, die dem Bedarf des Gebiets dienen. 

Es sind 2 Vollgeschosse bei offener Bauweise und Dichtewerten von GRZ 0,25 
und GFZ 0,5 zulässig. Zur zulässigen Grundfläche werden gemäß §19 BauNVO 
1968 Nebenanlagen und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird, nicht gerechnet. Gemäß 
§21a BauNVO 1968 werden überdachte Stellplätze und Garagen bis zu 10% der 
Grundstücksfläche ebenfalls nicht angerechnet.  

Eine Baugrenze legt Bauabstände zur Westerwaldstraße von 6 m und zur Dru-
seltalstraße von 10 m fest. 

In die Straßenverkehrsfläche der Druseltalstraße ist ein Grünflächenstreifen der 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ eingelassen. 
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Bebauungsplan III/27 Stadt Kassel (Ausschnitt) 

 

Für das Plangebiet ist die "Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung 
von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahr-
räder für das Gebiet der Stadt Kassel" in der jeweils gültigen Fassung maßgeb-
lich.  

Für die Erhaltung und Neupflanzung von Bäumen im Plangebiet ist die Baum-
schutzsatzung der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich. 

2.4 Sonstige Planungsvorgaben und Hinweise 

2.4.1 Kampfmittel 

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich ausgegangen wer-
den. Da auf dem Grundstück seit dem 2. Weltkrieg keine bodeneingreifenden 
Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mind. 4 m durchgeführt wurden, können 
Kampfmittelräummaßnahmen notwendig werden. Dies ist im Regierungspräsidi-
um Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64278 Darmstadt, 
www.rp-darmstadt.hessen.de zu erfragen. 

Im Verdachtsfall ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmit-
tel, gegebenenfalls nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der geplanten 
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Bauarbeiten auf den Grundstücksflächen erforderlich, auf denen bodeneingrei-
fende Maßnahmen stattfinden.  

2.4.2 Heilquellenschutzgebiet 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung 
zum „Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wil-
helmshöhe 3’ in der Gemarkung Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der 
Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der Zone B2 sind Bohrungen, die tie-
fer als 50 m unter NHN in den Untergrund eindringen, genehmigungspflichtig. 
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3 Bestand 

3.1 Nutzung und Bebauung 

Das Vorhabengrundstück ist unbebaut und zur Zeit eine umzäunte Wiese. Das 
Grundstück steigt in Richtung Westen um ca. 3 m an. 

Die Umgebung ist villenartig bebaut mit 1- bis 2-geschossigen Wohnhäusern 
aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Zwischen den Gebäudegruppen befinden 
sich teilweise Grünzüge mit wertvollem Baumbestand, die den Charakter einer 
locker bebauten und großzügig begrünten Siedlung unterstreichen. An der ge-
genüber liegenden Seite der Druseltalstraße sind Geschosswohnungsbauten im 
Zeilenbau angeordnet. 

3.2 Erschließung 

Die nächste Haltestelle für Busse der Linien 12, 51, 52 und 100 liegt in ca. 100 
m Entfernung. Haltestellen der Tram Linie 3 sind ca. 500 m entfernt. 

Als stark befahrene 4-spurige Straße hat die Druseltalstraße trennende Wirkung 
zwischen den anliegenden Quartieren. Der Straßenraum ist mit dem begrünten 
Mittelstreifen und seitlich begleitenden Grünzügen bzw. Grünstreifen weitläufig; 
die Bebauung hält zudem gemäß Bebauungsplan III/27 einen Abstand von 10 
m zur Straße ein. 

Auf der Druseltalstraße sind vor dem Grundstück ein Geh- und Fahrradweg so-
wie ein durchgehender Grünstreifen angeordnet. Die Zufahrt zum Grundstück 
ist im Bestand von der Westerwaldstraße aus möglich, die als Rechtseinbieger 
von der Druseltalstraße abzweigt und im Einbahnverkehr in das Quartier hinein 
führt. Abfahrender Verkehr kann das Quartier nur über die Odenwaldstraße in 
Richtung Hugo-Preuß-Straße oder Baunsbergstraße verlassen.  

Das Grundstück ist mit Versorgungsmedien voll erschlossen.  

3.3 Freiflächen und Vegetation 

Das Plangebiet besteht aus einem unbebauten, unversiegelten Grundstück, auf 
dem sich zur Zeit eine artenreiche Wiesenbrache mit vereinzelten Sträuchern im 
Randbereich befindet. Baumstandorte sind nicht vorhanden. Nördlich angren-
zend und östlich der Westerwaldstraße verlaufen Grünflächen mit wertvollem 
Baumbestand. 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden.  

In der Fortschreibung und vertiefenden Klimauntersuchung des Zweckverban-
des Raum Kassel (Juli 1999) ist das bislang unbebaute Plangebiet als einem 
aktiven Mischklima zugehörig dargestellt. Die bebauten Nachbargrundstücke 
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gehören dem Überwärmungsgebiet 1. Stufe an. Der Grünzug östlich der Wes-
terwaldstraße besitzt eine klimaaktive Funktion im Zusammenspiel mit der 
Druseltalstraße als Luftleitbahn und der Grünfläche im Innenbereich zwischen 
der Odenwald-, Westerwald- und Max-Planck-Straße. 

 

 

 

Grundstück Druseltalstraße 178 
Blick Richtung Südwest,  
Westerwaldstraße 

 

Grundstück Druseltalstraße 178 
Blick Richtung Nordwest 
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Rechtsabbieger Westerwald-
straße 

 

Westerwaldstraße, rechts 
Grünzug 
 

 

Druseltalstraße, Grünstreifen 
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4 Planungsziele 

4.1 Vorhaben Praxis- und Bürogebäude 

Auf dem unbebauten Grundstück Druseltalstraße 178 ist ein zweigeschossiges 
Gebäude mit einer Zahnarztpraxis, Büroflächen und einer Tiefgarage geplant. 
Das Gebäude besteht aus lang gestreckten kubischen, zu großen Teilen durch 
Glasfassaden aufgelösten Baukörpern mit Flachdach. 

Für die Praxis für Implantologie, Endodontie und Behandlung in Narkose sind 11 
Funktionsräume, davon 5 allgemeinärztliche Behandlungsräume geplant. In die-
sen Räumen werden voraussichtlich 2-3 Zahnärzte und 8 MitarbeiterInnen 
durchschnittlich rund 30 Patienten je Tag behandeln. Die Öffnungszeiten der 
Praxis sind Montag bis Freitag jeweils 8 – 18 Uhr; es sind keine Not- oder Wo-
chenenddienste vorgesehen. Bei der Praxis handelt es sich nicht um ein   
zahntechnisches Labor. Die Praxis bildet eine Nutzungseinheit im Erdgeschoss. 
Im Obergeschoss sind ca. 300 m2 Büroflächen zur Vermietung geplant. Der 
Eingang des Gebäudes ist an der Westerwaldstraße angeordnet. 

Das Gebäude hat zusammen ca. 980 m2 Geschossfläche (oberirdisch) und rd. 
550 m2 überbaute Grundfläche. Die Oberkante des Gebäudes liegt 6,45 m über 
dem Eingangsniveau und ca. 7,80 m über dem Niveau der Westerwaldstraße in 
Höhe des Haupteingangs. Aufgrund des Gefälles auf dem Grundstück ist die 
Gebäudehöhe hangseitig nur 5,25 m. 

An der Westerwaldstraße, der Druseltalstraße und im rückwärtigen Grund-
stücksbereich ist die Neupflanzung von Laubbäumen geplant.  

 

 
Praxis- und Bürogebäude Druseltalstraße 178, Ansicht Westerwald-/Ecke Druseltalstraße  
Ohlmeier Architekten BDA, Kassel 2010 
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Lageplan, Ohlmeier Architekten BDA 

 

Ansicht Süd, Ohlmeier Architekten BDA 
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Ansicht Ost, Ohlmeier Architekten BDA 

 

 
Ansicht West, Ohlmeier Architekten BDA 

 

 

Schnitt A-A, Ohlmeier Architekten BDA 
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4.2 Erschließung und Stellplätze 

Auf dem Grundstück sollen 30 Pkw-Stellplätze für Patienten, Besucher und Mit-
arbeiterInnen untergebracht werden, davon 20 Stellplätze in einer Tiefgarage. 
Die übrigen Stellplätze für Kurzzeitbesucher und Behinderte sind als Senkrecht-
parker an der Westerwaldstraße angeordnet. 

Gemäß Berechnung nach Stellplatzverordnung ergeben sich 17 notwendige 
Stellplätze: 

 Praxis: 265 m2 Nutzfläche, 1 Stpl./35 m2 = 8 Stpl. 

 Büros: 300 m2 Nutzfläche, 1 Stpl./35 m2 = 9 Stpl.  

Die Tiefgarage mit 20 Pkw-Stellplätzen erhält ihre Zufahrt direkt von der Dru-
seltalstraße aus. Die 10 oberirdischen Stellplätze werden von der 
Westerwaldstraße aus angefahren. Um das Quartier in der Tiefe nicht zusätzlich 
durch abfahrenden Verkehr über die Odenwald- und Hugo-Preuß-Straße zu be-
lasten besteht die Absicht, die Einbahnstraßenregelung der Westerwaldstraße in 
die Höhe der nördlichen Grundstücksgrenze zu verschieben, so dass die Nutzer 
der 10 oberirdischen Pkw-Stellplätze die Westerwaldstraße in Richtung Drusel-
talstraße verlassen können.  

Zu diesem Zweck wird eine kleine Umgestaltung der Straßeneinmündung in die 
Druseltalstraße erforderlich, die bislang als reiner Rechtseinbieger ausgeführt 
ist. Der Kurvenradius muss als Rechtsausbieger vergrößert und der Grünstreifen 
in der Druseltalstraße verkürzt werden. 
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5 Festsetzungen des Bebauungsplans  

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung besteht bei vorha-
benbezogenen Bebauungsplänen gemäß §12 Abs. 3 BauGB keine Bindung zur 
Einordnung in die Baugebietstypen der Baunutzungsverordnung, da mit dem 
Plan die Zulässigkeit eines spezifischen, konkreten Vorhabens erreicht werden 
soll. Somit ist der Vorhabenplan (siehe 4.1) Grundlage und Bestandteil des Be-
bauungsplans und bildet die Vorgabe für die Festsetzungen.  

Mit der Festsetzung zur Zweckbestimmung des Baugebiets soll klargestellt wer-
den, dass neben konkreten Nutzungen des Vorhabens auch wie bisher Wohnen 
zulässig sein soll. Gegenüber dem bisherigen Planungsrecht ist lediglich die Bü-
ronutzung als erweiternde Festsetzung hinzugekommen. 

Das Baufenster bildet das Vorhaben in seiner wesentlichen Grundrissfigur ab. 
Dabei werden die straßenseitigen Abstände der Baufluchten aus dem bisherigen 
Planungsrecht eingehalten bzw. noch überschritten. 

Statt einer GRZ wird die zulässige Grundfläche festgesetzt, da ein konkretes 
Vorhaben vorliegt. Sie wird auf 550 m2 festgesetzt. Dies entspricht einer GRZ 
von 0,31 (gegenüber GRZ 0,25 bisher).  

Die Grundflächen gemäß §19 Abs. 4 BauNVO werden dabei allerdings nicht mit-
gerechnet. Grund dafür ist die geplante Tiefgarage, die zu einem Flächenanteil 
von ca. 200 m2 nicht überbaut ist und intensiv begrünt werden muss. Nach 
dem bisher bestehendem Planungsrecht wäre die Tiefgarage nicht in die zuläs-
sige Grundfläche einzurechnen (§19 BauNVO 1968). Die mit der Unterbauung 
des Grundstücks einhergehende zusätzliche Versiegelung kann durch die Fest-
setzung der Begrünung zumindest in ihrer Auswirkung auf Kleinklima und 
Vegetationsflächenanteil weitgehend kompensiert werden. Die Grundflächen 
gemäß §19 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauNVO sind zudem konkret durch Darstellung 
im Planbild auf zusammen ca. 390 m2 begrenzt.  

Die zulässige Geschossfläche von 1.000 m2 gibt aufgerundet die Objektdaten 
des geplanten Praxis- und Bürogebäudes wieder. Gemäß §20 BauNVO werden 
nur die Bruttoflächen oberirdischer Geschosse gezählt. Die Obergrenze ent-
spricht einer GFZ von 0,56 (gegenüber bisher GFZ 0,50). 

Aufgrund der Festsetzung absoluter Gebäudehöhen und der Geschossflächen-
obergrenze kann auf die Angabe von Geschosszahlen verzichtet werden. 

5.2 Stellplätze 

Die Flächen für oberirdische Stellplätze und Stellplätze in der Tiefgarage werden 
der Vorhabenplanung folgend festgesetzt. Stellplätze außerhalb dieser Flächen 
und Garagen sollen nicht zulässig sein. 
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Darüber hinaus wird die versickerungsfreundliche Oberflächengestaltung der 
oberirdischen Stellplätze und die Begrünung der nicht überbauten Tiefgaragen-
teile festgesetzt. 

5.3 Vegetation 

Von den in der Vorhabenplanung vorgesehenen neuen Baumstandorten werden 
5 Laubbäume an der Westerwaldstraße und ein Laubbaum an der Druseltalstra-
ße festgesetzt. 

Insgesamt soll je 300 m2 Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum stand-
ortgerechter und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Umfang von 
mindestens 14 cm gepflanzt werden. 

Die gemäß Festsetzung im Planbild und Stellplatzsatzung erforderlichen Baum-
pflanzungen können auf die vorgenannte Mindestbepflanzung des Grundstücks 
angerechnet werden.  

Es wird ein Mindestanteil von 45% des Grundstücks als Vegetationsfläche fest-
gesetzt, um die Bodenversiegelung durch Terrassen, Wege u. ä. zu begrenzen. 
Dieser Flächenwert beinhaltet die Begrünung der nicht überbauten Tiefgaragen-
teile. 

5.4  Immissionsschutz 

5.4.1 Verwendung luftverunreinigender Stoffe 

Die besondere topografische Situation des Kasseler Beckens führt dazu, dass im 
gesamten Stadtgebiet erhöhte Anforderungen an die Luftreinhaltung bestehen, 
um Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung zu vermeiden. Neben dem Ver-
kehrsbereich als stärkstem Belastungsfaktor stellen die Hausfeuerungsanlagen 
eine wesentliche Luftschadstoffquelle in Kassel dar.  

Der Flächennutzungsplan 2007 weist das Verbandsgebiet des Zweckverbandes 
und damit auch das Kasseler Stadtgebiet vollständig als ‚Vorranggebiet Luft-
reinhaltung’ aus. Damit besteht in Kassel ein besonderes städtebauliches 
Erfordernis für emissionsbeschränkende Festsetzungen in Bebauungsplänen.  

Als konkreten Rahmen für zulässige städtebauliche Maßnahmen benennt der 
FNP den ‚Luftreinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel’ vom Juli 
2006. Dieser fordert im Kapitel ‚Maßnahmen’, „dass der Einsatz von Feststoffen 
zur Gebäudeheizung nur bei Einhalten strenger Grenzwerte möglich ist“ und 
führt ergänzend aus: „Inzwischen sind sehr leistungsfähige Heizanlagen für 
Festbrennstoffe auf dem Markt, die ein deutlich günstigeres Emissionsverhalten 
zeigen als einfache Öfen und Kamine. Denkbar ist eine Orientierung an dem 
Grenzwert des „Blauen Engels“ für Pelletheizungen von 30 mg/m³. Hiermit ist 
sichergestellt, dass weiterhin CO²-freundliche Holzheizsysteme möglich sind, 
jedoch nicht mehr derart extreme Emissionen verursachen, wie es bei technisch 
veralteten Öfen und Kaminen üblich ist.“ (S. 82)  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan III/1  Druseltalstraße 178                          Begründung 

 

 

 

   18           Köpping Architektur+Planung • Oktober 2010 

Im Bebauungsplan werden fossile Festbrennstoffe gemäß 1. BImSchV §3 Abs. 1 
Nr. 1-3a (Kohle, Koks, Torf) ausgeschlossen, da diese unabhängig von den 
Grenzwerten der 1.BImSchV durch ihren Schadstoffgehalt zu unverträglichen 
zusätzlichen Belastungen im Kasseler Stadtgebiet führen würden. 

Die Festsetzungen stellen für die Bauwilligen weder in den technischen Anforde-
rungen noch im Hinblick auf die Brennstoffauswahl eine unverhältnismäßige 
Belastung dar. Die technischen Anforderungen entsprechen bereits heute dem 
Stand der Technik und sind in einem breiten und finanziell verträglichen Ange-
botsspektrum verfügbar. Bei der Brennstoffwahl stehen den Bauwilligen die 
klassischen fossilen Energieträger Erdöl und Gas ebenso zur Verfügung, wie 
nachwachsende Rohstoffe. Unabhängig davon können Bauwillige auf Feue-
rungsanlagen ganz verzichten und zur Wärmeversorgung z.B. Wärmepumpen 
nutzen. 

5.4.2 Lärmschutz 

Es ist anzunehmen, dass die Querschnittsbelastung der Druseltalstraße im Ab-
schnitt westlich der Baunsbergstraße von ca. 24.800 Kfz/24h zu einer 
Überschreitung der Orientierungswerte gemäß DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 für 
die geplanten Nutzungen führt. 

An Gebäuden im Geltungsbereich sind deshalb zum passiven Schutz vor Schall-
immissionen bauliche Maßnahmen vorzusehen. Die maßgeblichen 
Außenlärmpegel sowie die sich daraus ergebenden resultierenden Bauschall-
dämm-Maße der Außenbauteile, erf. R'w,res, sind nach der zum Zeitpunkt der 
Bauantragstellung gültigen DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, zu bestimmen. 

5.5 Werbeanlagen 

Werbeanlagen dürfen die Traufe des Gebäudes nicht überragen. Nicht zulässig 
sind selbständige Werbeanlagen (Pylone, Stelen) und Anlagen mit weit sichtba-
rem, wechselndem, bewegtem oder grellem Licht (z. B. Skybeamer, 
Laufschriften, Monitore und Bildschirme). 

Damit sollen störende Auswirkungen der Werbeanlagen auf das Stadtbild und 
übermäßige Lichtimmissionen in angrenzenden Wohnnutzungen begrenzt wer-
den. 
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6 Gesamtabwägung  

6.1 Eingriffsvermeidung und Planungsalternativen 

Die Planung dient dazu, für ein bereits bebaubares Grundstück die Zulässigkeit 
einer weiteren, mit der Umgebung verträglichen Nutzungsart (Büronutzung) zu 
erreichen. Eine Eingriffsvermeidung ist daher nicht sinnvoll. 

Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, wurden sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen gemäß § 3 BauGB nicht untersucht. 

6.2 Auswirkungen der Planung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird Büronutzung im Geltungsbe-
reich und damit die Umsetzung des unter 4.1 beschriebenen Vorhabens „Praxis- 
und Bürogebäude Druseltalstraße 178“ ermöglicht.  

Bei Umsetzung der Festsetzungen ist voraussichtlich mit folgenden Auswirkun-
gen zu rechnen: 

- das Vorhaben mit rund 20 Arbeitsplätzen in auf Praxis- und Büroflächen 
wird planungsrechtlich gesichert, 

- die zulässige überbaubare Grundfläche wird auf 550 m2 erhöht (entspricht 
GRZ 0,31 statt bisher 0,25), 

- die zulässige Geschossfläche wird auf 1.000 m2 erhöht (entspricht GFZ 
0,56 statt bisher 0,50), 

- es werden mindestens 6 Laubbäume gepflanzt, 

- es werden 30 Stellplätze auf dem Grundstück, davon 20 in einer Tiefgarage, 
hergestellt. 
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6.3 Sonstige planungsrelevante Angaben  

Flächen m2 

Geltungsbereich/Flurstück 17/2 1.774 

 

Grundflächen und      
Geschossflächen 

GRZ GFZ Grundfläche2 
ca. m2 

Geschossfläche 
ca. m2 

Bestand1 (Bebaubarkeit) 0,25 0,5  444  887 

Planung (Festsetzung)    550 1.000 

Veränderung   + 106 + 113 

1 Bestand: Bebaubarkeit gemäß Bebauungsplan III/27 von 1971 
2 Grundfläche: ohne Stellplätze, Zufahrten, Tiefgarage etc. gem. §19 (4) BauNVO 

 

Bodennutzung Bestand1 m2 Planung m2  

Gebäude und versiegelte Flächen  621  806 

Teilversiegelte Flächen (Stellplätze)   170 

Vegetationsflächen 1.153  798 

Geltungsbereich/Flurstück 17/2 1.774 1.774 

1 Bestand: Bebaubarkeit gemäß Bebauungsplan III/27 von 1971 
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aufgestellt: 

 

Kassel, den  

gez. Spangenberg      
__________________________  __________________________ 

Stadt Kassel      Köpping Architektur+Planung 
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Festsetzungen durch Text (Entwurf 18.10.2010) 
 

Planungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs. 1 BauGB i. V. mit BauNVO) 

0 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. III/27 der Stadt Kassel vom 19.06.1971 
werden im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes aufgehoben. 

1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1, 5 und 15 BauGB, §11 BauNVO)   

1.1 Im Baugebiet der Zweckbestimmung „Praxis- und Bürogebäude“ ist ein Gebäude mit 
Arztpraxen, Büroflächen sowie Wohnungen zulässig. 

1.2 Die Grundfläche gemäß §19 BauNVO darf ohne Flächen gemäß §19 Abs. 4 BauNVO 550 
m2 nicht überschreiten. 

1.3 Die Geschossfläche gemäß §20 BauNVO darf insgesamt 1.000 m2 nicht überschreiten.  

1.4 Die Oberkante von baulichen Anlagen darf 305,0 m ü. NHN. nicht überschreiten. Ausge-
nommen davon sind Solaranlagen, die die festgesetzte Höhe um bis zu 1,00 m über-
schreiten dürfen. Die Aufbauten müssen mindestens 1,00m hinter die darunter liegende 
Außenwand zurückspringen.  

2 Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

2.1 Ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind nur in der mit „St“ gekennzeichneten Flä-
che zulässig. Tiefgaragenstellplätze sind nur in der mit „Tg“ gekennzeichneten Fläche zu-
lässig. Garagen sind unzulässig. 

2.2 Ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind so herzustellen, dass Regenwasser versi-
ckern kann z.B. in Form von breitfugigem Pflaster, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, 
wassergebundenen Decken. Ergänzend kann die Entwässerung der Flächen in angren-
zende Pflanzflächen erfolgen. Im übrigen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Kassel. 

2.3 Nicht überbaute Keller- und Tiefgaragengeschosse sind vollflächig intensiv zu begrünen 
und dauerhaft zu pflegen. Die Schichtdicke muss mindestens 40 cm betragen. Die Be-
grünungen werden auf die erforderlichen Begrünungen gemäß § 9 Abs. 1 HBO angerech-
net. 

3 Maßnahmen zur Minderung schädlicher Umwelteinflüsse (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 und 24 
BauGB) 

3.1 Die Verwendung fester fossiler Brennstoffe gemäß 1. BImSchV §3 (1) Nr. 1 bis 3a (Kohle, 
Koks, Torf) ist unzulässig. 

3.2 Anlagen, die unter die "Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen 
halogenierten organischen Verbindungen" (2. BImSchV) fallen, sind nicht zulässig. 

3.3 An Gebäuden im Geltungsbereich sind zum passiven Schutz vor Schallimmissionen bauli-
che Maßnahmen vorzusehen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sowie die sich daraus 
ergebenden resultierenden Bauschalldämm-Maße der Außenbauteile, erf. R'w,res, sind 
nach der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung gültigen DIN 4109, Schallschutz im Hoch-
bau, zu bestimmen. 

klauskoepping
Textfeld
Anlage 3
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4 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB) 

 An den zeichnerisch festgelegten Standorten sind mittel- und großkronige Laubbäume 
standortgerechter und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Stammumfang von 
mindestens 14 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu er-
setzen.  

 

Baurechtliche Festsetzungen gemäß § 81 Hessische Bauordnung i. V. mit §9 Abs. 4 
BauGB 

5 Dächer (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

 Im Geltungsbereich sind Flachdächer und Dächer mit einer Neigung bis höchstens 5° zu-
lässig. Ausgenommen davon sind Oberlichter.  

6 Werbeanlagen (§81 Abs. 1 Nr. 1 HBO i. V. mit §3 und §9 HBO) 

 Werbeanlagen dürfen die Traufe des Gebäudes nicht überragen. Nicht zulässig sind selb-
ständige Werbeanlagen (Pylone, Stelen) und Anlagen mit weit sichtbarem, wechselndem, 
bewegtem oder grellem Licht (z. B. Skybeamer, Laufschriften, Monitore und Bildschirme). 

7  Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

7.1 Je angefangene 300 m2 Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum standortgerech-
ter und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14cm 
zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Nach anderen 
Festsetzungen erforderliche Bäume und vorhandene Laubbäume können auf die Mindest-
bepflanzung des Grundstückes angerechnet werden. 

7.2 Mindestens 45% der Grundstücksflächen sind als Grünflächen (Vegetationsflächen) her-
zustellen und dauerhaft zu pflegen. 

 

Hinweise 

Kampfmittel: 

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich ausgegangen werden. Da auf dem 
Grundstück seit dem 2. Weltkrieg keine bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe 
von mind. 4 m durchgeführt wurden, können Kampfmittelräummaßnahmen notwendig werden. 
Dies ist  im Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64278 
Darmstadt, www.rp-darmstadt.hessen.de zu erfragen. 

Heilquellenschutzgebiet: 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung zum „Heilquel-
lenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wilhelmshöhe 3’ in der Gemarkung 
Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der 
Zone B2 sind Bohrungen, die tiefer als 50 m unter NHN in den Untergrund eindringen, geneh-
migungspflichtig. 

Stellplatzsatzung: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur Herstellung, Ablösung und Ges-
taltung von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder für 
das Gebiet der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Baumschutzsatzung: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in 
der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
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Abwassersatzung: 

Für die Versickerung von Regenwasser auf den Grundstücken gilt die Abwassersatzung der 
Stadt Kassel. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung wird von der Unteren Wasserbe-
hörde erteilt. 

 

18.10.2010    Dipl.-Ing. Köpping 
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Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung)  in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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7 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

7.1 Je angefangene 300 m2 Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum standortgerechter 
und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14 cm zu 
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Nach anderen 
Festsetzungen erforderliche Bäume und vorhandene Laubbäume können auf die Mindest-
bepflanzung des Grundstückes angerechnet werden.

7.2 Mindestens 45% der Grundstücksflächen sind als Grünflächen (Vegetationsflächen) herzustellen 
und dauerhaft zu pflegen.

Hinweise

Kampfmittel:
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich ausgegangen werden. Da auf dem 
Grundstück seit dem 2. Weltkrieg keine bodeneingreifenden Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von 
mind. 4 m durchgeführt wurden, können Kampfmittelräummaßnahmen notwendig werden. Dies ist im 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64278 Darmstadt, 
www.rp-darmstadt.hessen.de zu erfragen.

Heilquellenschutzgebiet:
Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung zum 
„Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wilhelmshöhe 3' in der Gemarkung 
Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der Zone B2 
sind Bohrungen, die tiefer als 50 m unter NHN in den Untergrund eindringen, genehmigungspflichtig.

Stellplatzsatzung:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur Herstellung, Ablösung und 
Gestaltung von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder für das 
Gebiet der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Baumschutzsatzung:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der 
Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Abwassersatzung:
Für die Versickerung von Regenwasser auf den Grundstücken gilt die Abwassersatzung der Stadt 
Kassel. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung wird von der Unteren Wasserbehörde erteilt.

N
ie

d
e
rw

a
ld

stra
ß
e

Druseltalstraße

klauskoepping
Textfeld
Anlage 4

klauskoepping
Textfeld
18.10.2010



Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
(§9 Abs. 7 BauGB)

Baugebiet der Zweckbestimmung Praxis- und 
Bürogebäude

Baugrenze

maximale Grundfläche ohne Flächen gemäß §19 
Abs. 4 BauNVO

maximale Geschossfläche gemäß 
§20 BauNVO

maximale Gebäudehöhe über NHN.

Anpflanzung von Laubbäumen 
(§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Einfahrtsbereich

Umgrenzung von Flächen für Neben-
anlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen mit der 

Zweckbestimmung Stellplätze

Zweckbestimmung Tiefgarage

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetztes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01. 
März 2010.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. August 2010 
(BGBl. I S. 1163).
Bundes-Immisionsschutzgesetz (BImSchG) vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) m. W. v. 18.08.2010.
Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG) vom 04. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851, 854).
Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119).
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03 2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 06. Mai 2005 (GVBl. I S. 305), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.03.2010 (GVBl. I S. 85).
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 
06.09.2007 (GVBl. I S. 548), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.03.2010 (GVBl. I S. 72).
Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler (DSchG HE 1974) in der Fassung vom 05.09.1986 (GVBl. I, 
S. 262), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.03.2010 (GVBl. I, S. 72, 80).
Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung)  in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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Festsetzungen durch Text
Planungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs. 1 BauGB i. V. mit BauNVO)

0 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. III/27 der Stadt Kassel vom 19.06.1971 werden 
im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes aufgehoben.

1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1, 5 und 15 BauGB, §11 BauNVO)
 

1.1 Im Baugebiet der Zweckbestimmung „Praxis- und Bürogebäude“ ist ein Gebäude mit 
Arztpraxen, Büroflächen sowie Wohnungen zulässig.

1.2 Die Grundfläche gemäß §19 BauNVO darf ohne Flächen gemäß §19 Abs. 4 BauNVO 
550 m2 nicht überschreiten. 

1.3 Die Geschossfläche gemäß §20 BauNVO darf insgesamt 1.000 m2 nicht überschreiten. 
1.4 Die Oberkante von baulichen Anlagen darf 305,0 m ü. NHN. nicht überschreiten. 

Ausgenommen davon sind Solaranlagen, die die festgesetzte Höhe um bis zu 1,00 m 
überschreiten dürfen. Die Aufbauten müssen mindestens 1,00 m hinter die darunter liegende 
Außenwand zurückspringen.

2 Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

2.1 Ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind nur in der mit „St“ gekennzeichneten Fläche 
zulässig. Tiefgaragenstellplätze sind nur in der mit „Tg“ gekennzeichneten Fläche zulässig. 
Garagen sind unzulässig.

2.2 Ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind so herzustellen, dass Regenwasser versickern 
kann z.B. in Form von breitfugigem Pflaster, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, wasser-
gebundenen Decken. Ergänzend kann die Entwässerung der Flächen in angrenzende 
Pflanzflächen erfolgen. Im übrigen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Kassel.

2.3 Nicht überbaute Keller- und Tiefgaragengeschosse sind vollflächig intensiv zu begrünen 
und dauerhaft zu pflegen. Die Schichtdicke muss mindestens 40 cm betragen. Die 
Begrünungen werden auf die erforderlichen Begrünungen gemäß § 9 Abs. 1 HBO 
angerechnet.

3 Maßnahmen zur Minderung schädlicher Umwelteinflüsse (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 und 24 BauGB)

3.1 Die Verwendung fester fossiler Brennstoffe gemäß 1. BImSchV §3 (1) Nr. 1 bis 3a 
(Kohle, Koks, Torf) ist unzulässig.

3.2 Anlagen, die unter die "Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen halogenier-
ten organischen Verbindungen" (2. BImSchV) fallen, sind nicht zulässig.

3.3 An Gebäuden im Geltungsbereich sind zum passiven Schutz vor Schallimmissionen bauliche 
Maßnahmen vorzusehen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sowie die sich daraus ergebenden 
resultierenden Bauschalldämm-Maße der Außenbauteile, erf. R'w,res, sind nach der zum 
Zeitpunkt der Bauantragstellung gültigen DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, zu bestimmen.

4 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

An den zeichnerisch festgelegten Standorten sind mittel- und großkronige Laubbäume 
standortgerechter und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Stammumfang von 
mindestens 14 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen.

Baurechtliche Festsetzungen gemäß § 81 Hessische Bauordnung i. V. mit 
§9 Abs. 4 BauGB

5 Dächer (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Im Geltungsbereich sind Flachdächer und Dächer mit einer Neigung bis höchstens 5° zulässig. 
Ausgenommen davon sind Oberlichter.

6 Werbeanlagen (§81 Abs. 1 Nr. 1 HBO i. V. mit §3 und §9 HBO)

Werbeanlagen dürfen die Traufe des Gebäudes nicht überragen. Nicht zulässig sind selb-
ständige Werbeanlagen (Pylone, Stelen) und Anlagen mit weit sichtbarem, wechselndem, 
bewegtem oder grellem Licht (z. B. Skybeamer, Laufschriften, Monitore und Bildschirme).

Festsetzungen nach Planzeichenverordnung

Der Magistrat

.............................................
Stadtrat

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 
Baugesetzbuch vom               bis einschließlich                 .
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung wurden bekannt 
gemacht in der Stadtausgabe Kassel der Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen Nr.          vom                  .

Kassel, den

Gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch erneut öffentlich 
auszulegen in der Zeit vom
bis einschließlich                   .

Kassel, den

Hat erneut öffentlich ausgelegen gemäß § 4a Abs. 3 Bau-
gesetzbuch vom                     bis einschließlich                 .    
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung wurden bekannt 
gemacht in der Stadtausgabe Kassel der Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen Nr.        vom                    .

Kassel, den

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

............................................
Technischer Angestellter

Als Satzung beschlossen von der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Kassel gemäß § 10 Baugesetzbuch 
am                        .

Kassel, den

Die Stadtverordnetenversammlung

.................................................................
Stadtverordnetenvorsteher

Der von der Stadtverordnetenversammlung als Satzung 
beschlossene Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch ortsüblich bekanntzumachen.

Kassel, den

Der Magistrat

.............................................
Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluß wurde bekannt gemacht in der 
Stadtausgabe Kassel der Hessisch-Niedersächsischen 
Allgemeinen Nr.         vom                     .
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft gesetzt worden.                

Kassel, den

Der Magistrat

.............................................
Stadtrat

Dipl.- Ing. Oliver Buck

gez. O. Buck

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Magistrat      

..........................................
Stadtrat  

Stadtplanung, Bauaufsicht 
und Denkmalschutz

...................................
Ltd. Baudirektor

Die Stadtverordnetenversammlung

............................................
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat

............................................
Stadtrat

Als Bebauungsplan-Entwurf zur öffentlichen Auslegung 
beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Kassel gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuches am

Kassel, den

Planunterlagen hergestellt nach dem unter Zugrundelegung 
der Flurkarte entstehenden städtischen Kartenwerk durch 
das Vermessungsbüro Buck (Zuständigkeit nach § 15 (2) 
Nr. 2 HVGG).

Kassel, den 10.08.2010

Öffentlich auszulegen in der Zeit vom 
bis einschließlich

Kassel, den

Aufgestellt.
           

Kassel, den 

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

............................................
Technischer Angestellter

OK 196 m ü. NHN.

GF 1.000 m2
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7 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

7.1 Je angefangene 300 m2 Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum standortgerechter 
und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14 cm zu 
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Nach anderen 
Festsetzungen erforderliche Bäume und vorhandene Laubbäume können auf die Mindest-
bepflanzung des Grundstückes angerechnet werden.

7.2 Mindestens 45% der Grundstücksflächen sind als Grünflächen (Vegetationsflächen) herzustellen 
und dauerhaft zu pflegen.

Hinweise

Kampfmittel:
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich ausgegangen werden. Da auf dem 
Grundstück seit dem 2. Weltkrieg keine bodeneingreifenden Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von 
mind. 4 m durchgeführt wurden, können Kampfmittelräummaßnahmen notwendig werden. Dies ist im 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64278 Darmstadt, 
www.rp-darmstadt.hessen.de zu erfragen.

Heilquellenschutzgebiet:
Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung zum 
„Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wilhelmshöhe 3' in der Gemarkung 
Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der Zone B2 
sind Bohrungen, die tiefer als 50 m unter NHN in den Untergrund eindringen, genehmigungspflichtig.

Stellplatzsatzung:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur Herstellung, Ablösung und 
Gestaltung von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder für das 
Gebiet der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Baumschutzsatzung:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der 
Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Abwassersatzung:
Für die Versickerung von Regenwasser auf den Grundstücken gilt die Abwassersatzung der Stadt 
Kassel. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung wird von der Unteren Wasserbehörde erteilt.
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Hinweise und nachrichtliche Übernahme
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
(§9 Abs. 7 BauGB)

Baugebiet der Zweckbestimmung Praxis- und 
Bürogebäude

Baugrenze

maximale Grundfläche ohne Flächen gemäß §19 
Abs. 4 BauNVO

maximale Geschossfläche gemäß 
§20 BauNVO

maximale Gebäudehöhe über NHN.

Anpflanzung von Laubbäumen 
(§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Einfahrtsbereich

Umgrenzung von Flächen für Neben-
anlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen mit der 

Zweckbestimmung Stellplätze

Zweckbestimmung Tiefgarage

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetztes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466).
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58).
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01. 
März 2010.
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. August 2010 
(BGBl. I S. 1163).
Bundes-Immisionsschutzgesetz (BImSchG) vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) m. W. v. 18.08.2010.
Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG) vom 04. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851, 854).
Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119).
Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03 2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119).
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 06. Mai 2005 (GVBl. I S. 305), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.03.2010 (GVBl. I S. 85).
Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) vom 
06.09.2007 (GVBl. I S. 548), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.03.2010 (GVBl. I S. 72).
Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler (DSchG HE 1974) in der Fassung vom 05.09.1986 (GVBl. I, 
S. 262), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.03.2010 (GVBl. I, S. 72, 80).
Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baumschutzsatzung) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung.
Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und zur Herstellung von 
Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung)  in ihrer jeweils gültigen Fassung.
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Festsetzungen durch Text
Planungsrechtliche Festsetzungen (§9 Abs. 1 BauGB i. V. mit BauNVO)

0 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. III/27 der Stadt Kassel vom 19.06.1971 werden 
im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes aufgehoben.

1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1, 5 und 15 BauGB, §11 BauNVO)
 

1.1 Im Baugebiet der Zweckbestimmung „Praxis- und Bürogebäude“ ist ein Gebäude mit 
Arztpraxen, Büroflächen sowie Wohnungen zulässig.

1.2 Die Grundfläche gemäß §19 BauNVO darf ohne Flächen gemäß §19 Abs. 4 BauNVO 
550 m2 nicht überschreiten. 

1.3 Die Geschossfläche gemäß §20 BauNVO darf insgesamt 1.000 m2 nicht überschreiten. 
1.4 Die Oberkante von baulichen Anlagen darf 305,0 m ü. NHN. nicht überschreiten. 

Ausgenommen davon sind Solaranlagen, die die festgesetzte Höhe um bis zu 1,00 m 
überschreiten dürfen. Die Aufbauten müssen mindestens 1,00 m hinter die darunter liegende 
Außenwand zurückspringen.

2 Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

2.1 Ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind nur in der mit „St“ gekennzeichneten Fläche 
zulässig. Tiefgaragenstellplätze sind nur in der mit „Tg“ gekennzeichneten Fläche zulässig. 
Garagen sind unzulässig.

2.2 Ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze sind so herzustellen, dass Regenwasser versickern 
kann z.B. in Form von breitfugigem Pflaster, Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, wasser-
gebundenen Decken. Ergänzend kann die Entwässerung der Flächen in angrenzende 
Pflanzflächen erfolgen. Im übrigen gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Kassel.

2.3 Nicht überbaute Keller- und Tiefgaragengeschosse sind vollflächig intensiv zu begrünen 
und dauerhaft zu pflegen. Die Schichtdicke muss mindestens 40 cm betragen. Die 
Begrünungen werden auf die erforderlichen Begrünungen gemäß § 9 Abs. 1 HBO 
angerechnet.

3 Maßnahmen zur Minderung schädlicher Umwelteinflüsse (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 und 24 BauGB)

3.1 Die Verwendung fester fossiler Brennstoffe gemäß 1. BImSchV §3 (1) Nr. 1 bis 3a 
(Kohle, Koks, Torf) ist unzulässig.

3.2 Anlagen, die unter die "Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtflüchtigen halogenier-
ten organischen Verbindungen" (2. BImSchV) fallen, sind nicht zulässig.

3.3 An Gebäuden im Geltungsbereich sind zum passiven Schutz vor Schallimmissionen bauliche 
Maßnahmen vorzusehen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sowie die sich daraus ergebenden 
resultierenden Bauschalldämm-Maße der Außenbauteile, erf. R'w,res, sind nach der zum 
Zeitpunkt der Bauantragstellung gültigen DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, zu bestimmen.

4 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

An den zeichnerisch festgelegten Standorten sind mittel- und großkronige Laubbäume 
standortgerechter und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Stammumfang von 
mindestens 14 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu 
ersetzen.

Baurechtliche Festsetzungen gemäß § 81 Hessische Bauordnung i. V. mit 
§9 Abs. 4 BauGB

5 Dächer (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Im Geltungsbereich sind Flachdächer und Dächer mit einer Neigung bis höchstens 5° zulässig. 
Ausgenommen davon sind Oberlichter.

6 Werbeanlagen (§81 Abs. 1 Nr. 1 HBO i. V. mit §3 und §9 HBO)

Werbeanlagen dürfen die Traufe des Gebäudes nicht überragen. Nicht zulässig sind selb-
ständige Werbeanlagen (Pylone, Stelen) und Anlagen mit weit sichtbarem, wechselndem, 
bewegtem oder grellem Licht (z. B. Skybeamer, Laufschriften, Monitore und Bildschirme).

Festsetzungen nach Planzeichenverordnung

Der Magistrat

.............................................
Stadtrat

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 
Baugesetzbuch vom               bis einschließlich                 .
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung wurden bekannt 
gemacht in der Stadtausgabe Kassel der Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen Nr.          vom                  .

Kassel, den

Gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch erneut öffentlich 
auszulegen in der Zeit vom
bis einschließlich                   .

Kassel, den

Hat erneut öffentlich ausgelegen gemäß § 4a Abs. 3 Bau-
gesetzbuch vom                     bis einschließlich                 .    
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung wurden bekannt 
gemacht in der Stadtausgabe Kassel der Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen Nr.        vom                    .

Kassel, den

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

............................................
Technischer Angestellter

Als Satzung beschlossen von der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Kassel gemäß § 10 Baugesetzbuch 
am                        .

Kassel, den

Die Stadtverordnetenversammlung

.................................................................
Stadtverordnetenvorsteher

Der von der Stadtverordnetenversammlung als Satzung 
beschlossene Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch ortsüblich bekanntzumachen.

Kassel, den

Der Magistrat

.............................................
Oberbürgermeister

Der Satzungsbeschluß wurde bekannt gemacht in der 
Stadtausgabe Kassel der Hessisch-Niedersächsischen 
Allgemeinen Nr.         vom                     .
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft gesetzt worden.                

Kassel, den

Der Magistrat

.............................................
Stadtrat

Dipl.- Ing. Oliver Buck

gez. O. Buck

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Magistrat      

..........................................
Stadtrat  

Stadtplanung, Bauaufsicht 
und Denkmalschutz

...................................
Ltd. Baudirektor

Die Stadtverordnetenversammlung

............................................
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat

............................................
Stadtrat

Als Bebauungsplan-Entwurf zur öffentlichen Auslegung 
beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Kassel gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuches am

Kassel, den

Planunterlagen hergestellt nach dem unter Zugrundelegung 
der Flurkarte entstehenden städtischen Kartenwerk durch 
das Vermessungsbüro Buck (Zuständigkeit nach § 15 (2) 
Nr. 2 HVGG).

Kassel, den 10.08.2010

Öffentlich auszulegen in der Zeit vom 
bis einschließlich

Kassel, den

Aufgestellt.
           

Kassel, den 

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

............................................
Technischer Angestellter
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7 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

7.1 Je angefangene 300 m2 Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum standortgerechter 
und heimischer Arten als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14 cm zu 
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Nach anderen 
Festsetzungen erforderliche Bäume und vorhandene Laubbäume können auf die Mindest-
bepflanzung des Grundstückes angerechnet werden.

7.2 Mindestens 45% der Grundstücksflächen sind als Grünflächen (Vegetationsflächen) herzustellen 
und dauerhaft zu pflegen.

Hinweise

Kampfmittel:
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich ausgegangen werden. Da auf dem 
Grundstück seit dem 2. Weltkrieg keine bodeneingreifenden Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von 
mind. 4 m durchgeführt wurden, können Kampfmittelräummaßnahmen notwendig werden. Dies ist im 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst, Luisenplatz 2, 64278 Darmstadt, 
www.rp-darmstadt.hessen.de zu erfragen.

Heilquellenschutzgebiet:
Der Geltungsbereich befindet sich in der Schutzzone B2 gemäß der Verordnung zum 
„Heilquellenschutzgebiet für die staatlich anerkannte Heilquelle ‚TB Wilhelmshöhe 3' in der Gemarkung 
Wahlershausen der Stadt Kassel zugunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, Kassel“. In der Zone B2 
sind Bohrungen, die tiefer als 50 m unter NHN in den Untergrund eindringen, genehmigungspflichtig.

Stellplatzsatzung:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zur Herstellung, Ablösung und 
Gestaltung von Stellplätzen oder Garagen und zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder für das 
Gebiet der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Baumschutzsatzung:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der 
Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Abwassersatzung:
Für die Versickerung von Regenwasser auf den Grundstücken gilt die Abwassersatzung der Stadt 
Kassel. Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung wird von der Unteren Wasserbehörde erteilt.
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Hinweise und nachrichtliche Übernahme
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Vorlage Nr. 101.16.1928  Kassel, 08.11.2010 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 "Langes Feld" 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtrat Dr. Joachim Lohse 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des Bebauungsplans der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ und der 
Behandlung der bisher eingegangenen Anregungen wird zugestimmt. 
 
Folgenden Anregungen wird gefolgt: 
Ziffern 4.3, 4.4, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 8.2, 9.5, 11.2-11.4, 11.7, 11.8, 12.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.2, 
20.1, 20.5, 20.9, 23.3, 24.3, 24.6, 25.2-25.4, 25.6, 25.8, 26.2, 26.3, 27.1, 27.3-27.9, 28.3, 
28.4, 28.7, 29.3, 29.4, 29.18, 31.1, 31.2, 32.2, 32.16, 33.2, 33.3, 33.5-33.10, 33.12, 33.13, 
33.15, 34.2, 34.3, 34.5, 34.8, 34.18, 34.19, 35.3, 35.4, 35.8-35.12 
 
Folgenden Anregungen wird teilweise gefolgt: 
Ziffern 4.2, 8.1, 11.5, 11.6, 11.10-11.13, 20.8, 24.2, 24.7, 25.5, 27.2, 29.7, 29.19, 32.1, 32.6, 
33.1, 34.7, 34.17, 35.2 
 
Folgenden Anregungen wird nicht gefolgt: 
Ziffern 4.1, 7.1, 8.3-8.11, 11.9, 20.6, 20.7, 23.2, 24.5, 25.9, 26.1, 27.10-27.14, 28.1, 28.6, 
29.9, 29.17, 29.20, 29.21, 30.1, 32.4, 32.5, 32.7, 32.8, 32.10-32.12, 33.4, 33.11, 33.14, 
33.16, 34.9-34.12, 35.5-35.7 
 
 
Folgende Anregungen werden als Hinweis zur Kenntnis genommen: 
Ziffern 1.1, 2.1, 3.1, 6.2, 6.4, 7.2, 9.1-9.4, 10.1, 11.12, 11.14, 12.2, 13.1, 14.1-14.4, 15.1, 
19.1, 19.3, 20.2-20.4, 21.1, 24.1, 25.1, 25.7, 28.2, 28.5, 32.3, 34.4, 34.6, 34.13-34.16, 35.13 
 
Folgende Einwände, Bedenken und Hinweise werden zurückgewiesen: 
Ziffern 5.1, 11.1, 22.1, 24.4, 29.1, 29.2, 29.5, 29.6, 29.8, 29.10-29.16, 32.9, 32.13-32.15, 
34.1, 35.1 
 
Die in der Analyse und Bewertung der Verkehrsuntersuchung durch RegioConsult 
vorgebrachten Einwände und Bedenken werden widerlegt und zurückgewiesen.“ 

 
 
Begründung: 
 
Den Ortsbeiräten Oberzwehren und Niederzwehren wurde die Vorlage zu ihren Sitzungen am 28. 
September 2010 und 11. Oktober 2010 zur Anhörung vorgelegt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 28. Oktober 
2010 und 8. November 2010 der Vorlage zugestimmt. 
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Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der bisherigen Anregungen (Anlage 2), 
die Behandlung der verkehrlichen Stellungnahme von RegioConsult (Anlage 3), die Begründung 
inklusive Umweltbericht (Anlage 4 und 4a), die Festsetzungen durch Text (Anlage 5) sowie eine 
unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfs (Anlage 6) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Offenlegu ngsbeschluss) 
 
 
 
 

E r l ä u t e r u n g 
 
 
 
Mit der „Machbarkeitsstudie Langes Feld“ des Dortmunder Planungsbüros Planquadrat 
wurde der Bedarf für und die grundsätzliche Machbarkeit eines großen städtischen Indust-
rie- und Gewerbestandortes nachgewiesen. 
 
Die Studie, die auch eine Alternativenprüfung beinhaltete, ergab, dass es keine vergleich-
baren Alternativstandorte zum Langes Feld gab. Die Lage der Fläche im Landschafts-
schutzgebiet gebot eine intensive Untersuchung der ökologischen Empfindlichkeit der Teil-
räume des gesamten Untersuchungsraumes. Für die jetzt im Bebauungsplanverfahren zu 
entwickelnde Fläche sind die Umwelteinwirkungen und -beeinträchtigungen begrenzt, da 
die aus Umweltsicht unempfindlicheren Bereiche für eine gewerbliche Nutzung in Anspruch 
genommen werden und die klimatisch hochwertigsten Flächen sowie die wertvollen Land-
schaftselemente erhalten bleiben. Die verkehrliche Erschließung konnte ebenfalls nachge-
wiesen werden, mit dem direkten Anschluss an die Autobahn A 49 verfügt das Gebiet über 
eine exzellente und leistungsfähige äußere Erschließung und herausragende Standortqua-
litäten. 
 
Die Standortentwicklung ist insbesondere aus strukturpolitischen Erwägungen unverzicht-
bar, um durch die Ansiedlung von Unternehmen die Wirtschaftskraft von Stadt und Region 
zu stärken und durch neue Arbeits- und Ausbildungsplätze einen Beitrag zum Abbau der 
immer noch überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit zu leisten. Die Stadt Kassel verfügt 
derzeit noch über ein Gewerbsflächenangebot von ca. 7 ha mit einer Größe zwischen 
2.000 und 7.500 qm. Damit ist eine Strukturpolitik nicht mehr möglich. Der künftige Gewer-
beflächenbedarf der Stadt Kassel wird nach den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie für 
den Zeitraum bis 2020 (bezogen auf das Basisjahr 2005) mit ca. 60 bis 70 ha ermittelt. Die 
Standortentwicklung des Langen Feldes entspricht damit den mittel- und langfristigen 
strukturpolitischen Anforderungen. 
 
Die Regionalplanung und Flächennutzungsplanung des Zweckverbandes Raum Kassel 
(ZRK) ist dem Planungsbedarf gefolgt und hat den Gewerbe- und Industriestandort Langes 
Feld in dem jeweiligen Planungsdokument festlegt, so dass die Abstimmung mit der über-
geordneten Planung voll und ganz gegeben ist. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 3. September 2007 beschlos-
sen, für die gewerbliche Standortentwicklung einen Bebauungsplan aufzustellen. Auf die-
ser Grundlage wurden mehrere Fachgutachten in Auftrag gegeben (zu den Aspekten Brut-
vögel, Rastvögel, Verkehr, Klima, Geologie, Archäologie, Natur und Landschaft), um dem 
weiteren Planungsprozess ein solides Fundament zu geben. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch wurde in der 
Zeit vom 18. März 2008 bis zum 16. April 2008 durchgeführt. 
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Die vorgezogene Bürgerbeteiligung nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch erfolgte im Zeitraum 
vom 22. Juni 2009 bis zum 10 Juli 2009.  
 
Die Beteiligung der Ämter und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 2 Baugesetz-
buch fand in der Zeit vom 9. Februar 2010 bis 12. März 2010 statt. Aufgrund von Fristver-
längerungen für einzelne Behörden verlängerte sich der Beteiligungszeitraum bis Mitte Ap-
ril 2010. 
 
Das Planverfahren war durch eine breite Information und Beteiligung der Öffentlichkeit be-
gleitet. Alle Fachgutachten wurden auf der Internetplattform der Stadt Kassel veröffentlicht. 
Durch drei Publikationen („Kassel im Dialog“) zur Standortentwicklung mit Hauswurfvertei-
lung an alle Haushalte in den Stadtteilen Niederzwehren und Oberzwehren wurde zum 
Stand und Fortschritt der Planung berichtet. Durch die Präsentation der Gutachten (Klima, 
Verkehr, Lärm) in öffentlichen Veranstaltungen wurde der fachliche Hintergrund der Pla-
nung ausführlich zur kritischen Diskussion gestellt.  
 
Mit der jetzigen Vorlage zum Beschluss der Offenlage des Planes wird die Planverfahrens-
stufe nach § 3 Absatz 2 erreicht. Aufgrund der Menge der bisher schon eingegangen und 
in der Offenlage noch erwarteten Anregungen, wird parallel zum Offenlagebeschluss ein 
Beschluss über die Behandlung der bisher eingegangenen Anregungen gefasst. 
 
 
 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
 
Kassel, 1. Juli 2010 
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(Behandlung der bisherigen Anregungen und Beschlussfassung zur Offenlage) 
 

 
Anlage 2: Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen 

 

1 

Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

Ziffer 1 26.09.2007 
16.04.2008 

 
1.1 Dem Gesundheitsamt sind folgende Flächen im Gel-
tungsbereich oder in der unmittelbaren Nachbarschaft 
des Bebauungsplanes bekannt, die mit Altlasten oder 
Altablagerungen belastet sind: 

• Deponie Sandgraben (Stadt Kassel): geringe Men-
gen illegaler Ablagerungen von Gartenabfällen 

• Warteküppel (Stadt Kassel): ehem. Sandgrube 
möglicherweise mit geringen Mengen an Abraum-
material verfüllt. 

 
Die hier angesprochenen Flächen / Bereiche liegen außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Ziffer 2 05.10.2007  
2.1 Luftbild vom Mai 1945 lässt einige Bombentrichter 
im Plangebiet erkennen. Der mitten im Gebiet liegende 
heutige Modellflugplatz war während des 2. Weltkrieges 
eine Flakstellung. Hinweise auf sonstige Belastungen 
des Grundstücks liegen nicht vor. 

 
Es ist eine baubegleitende Untersuchung zur Kampfmittelsondierung 
vorgesehen. 
Ein entsprechender textlicher Hinweis wird im Bebauungsplan er-
gänzt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ziffer 3 15.10.2007 
18.03.2008 

 
3.1 Eine Gefährdung durch Altlasten oder Altablagerun-
gen im Geltungsbereich oder in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des Bebauungsplanes ist nicht bekannt. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
4.1 Es wird angeregt, die Standorte der Straßenbäume 
in den Planstraßen B und C genauer zu definieren.  
 

 
Die Straßenbäume in den Planstraßen B und C sind durch textliche 
Festsetzungen zum Anpflanzen von Straßenbäumen (textliche Fest-
setzungen Nr. 7.1) definiert. In den Planstraßen B und C wird auf ei-
ne zeichnerische Darstellung der Straßenbäume im Maßstab 1 : 
2000 verzichtet, um die Plangrafik nicht zu überfrachten und die 
Lesbarkeit des Plans sicherzustellen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Ziffer 4 11.02.2010 

 
4.2 Hinsichtlich des Brandschutzes wird eine veränderte 
Formulierung in den textlichen Begründung vorgeschla-
gen, die auch auf Bauvorschriften zum Brandschutz Be-
zug nimmt.  

 
Im textlichen Hinweis zum Brandschutz wird auf einschlägige Bau-
vorschriften zum Brandschutz hingewiesen. 
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Anlage 2: Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

 
In diesem Zusammenhang ist im Vorfeld mit der Feuer-
wehr abzuklären, ob die ausschließliche Zufahrt des 
neuen Gewerbegebietes über die Planstraße A aus-
reicht. 
 

 
Im Falle einer Sperrung der Erschließungsstraße kann der Verkehr, 
ggf. mit Hilfe von Ordnungskräften der Polizei bzw. Feuerwehr, aus 
dem Gewerbegebiet über bestehende Wirtschaftswege geführt wer-
den: 

1. über die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg / Kom-
postwerk zur Dittershäuser Straße weiter zur Frankfurter Stra-
ße (Ausweichstellen an der Zufahrt zum Kompostwerk für Be-
gegnungsverkehr vorhanden) 

2. direkt über die Dittershäuser Straße / Brücke über die A 49 zur 
Frankfurter Straße (die Breite der Brücke beträgt zwischen den 
Geländern 6,0 m, ein Begegnungsfall Lkw/Lkw ist daher nicht 
möglich) 

3. in nordöstliche Richtung über den Landwirtschaftsweg parallel 
zum Kraftwerksgraben zur Dennhäuser Straße (L 3124) 

4. in südliche Richtung über die Dittershäuser Str. unterhalb der 
BAB 44 Richtung Baunatal-Rengershausen bzw. Fuldabrück 
Dittershausen 

Damit gibt es im „Störungsfall“ ausreichend Möglichkeiten zur Ver-
kehrsableitung über vorhandene Wegeverbindungen. 
 
Seitens der Feuerwehr wurden zu diesem Punkt im Rahmen der Be-
hördenbeteiligung keine Anregungen und Bedenken vorgebracht. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
4.3 Es wird angeregt zu überprüfen, ob es sich bei dem 
betroffenen Gebiet um ein Bombenabwurfgebiet handelt 
und ggf. den Hinweis der Kampfmittelsondierung bzw. 
der Kampfmittelräumung aufzunehmen. 
 

 
Es ist eine baubegleitende Untersuchung zur Kampfmittelsondierung 
vorgesehen. Ein entsprechender textlicher Hinweis wird im Bebau-
ungsplan ergänzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

 
4.4 Im Unterschriftenfeld sollte die Bezeichnung des 
Amtes 63 aktualisiert werden (neu: Amt für Stadtpla-
nung, Bauaufsicht und Denkmalschutz) 

 
Der Anregung wird gefolgt.  
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

 
Ziffer 5 04.04.2008 

03.03.2010 
 
5.1 Keine Bedenken. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die festgesetzten Grünflächen nur bis zu 15 % der er-
schlossenen Grundstück nach BauGB abrechenbar 
sind. 
 

 
Grünflächen sind voll auf Grundstückskosten umlegbar, weil sie auch 
die Funktion als Ausgleichsflächen erfüllen (s. Bilanz Umweltbericht) 
 
Die festgesetzten Grünflächen werden den Baugrundstücken zuge-
ordnet und sind nach der Satzung über Kostenerstattungsbeträge 
abzurechnen; 100% der Kosten können refinanziert werden. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

14.04.2008  
6.1 Die Machbarkeitsstudie wurde bzgl. Oberflächen-
entwässerung und Schmutzwasserableitung im März 
2008 vom KEB überarbeitet und konkretisiert. Zum 
Schutz der Oberflächengewässer werden 3 naturnahe 
Regenrückhaltebecken angeordnet, die sicherstellen 
sollen, dass der natürliche Abfluss des unbefestigten 
Geländes auch nach Errichtung des Gewerbegebietes 
nicht überschritten wird. Die Becken werden in Erdbau-
weise ausgeführt und sollen naturnah gestaltet werden. 
Die bisher favorisierte Lage der Becken mit einem Ge-
samtvolumen von ca. 20.000 m³ geht aus beigefügtem 
Lageplan hervor. Insbesondere im Bereich der RRB Ost 
(Ableitung zum ‚Sandgraben’) und Süd (Ableitung zum 
‚Läusegraben’) ergibt sich ein im weiteren Verfahren zu 
berücksichtigender Eingriff in das Schutzgut Landschaft. 
 

 
Die Anregungen, Hinweise und fachplanerischen Vorgaben hinsicht-
lich Oberflächenentwässerung und Schmutzwasserableitung wurden 
im Bebauungsplan-Entwurf berücksichtigt.  
 
Die Minimierung der damit verbundenen Eingriffe erfolgte im Rah-
men der Umweltprüfung. 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 

Ziffer 6 

11.03.2010  
6.2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Maßketten der 
Abwasseranlagen in den in der Begründung abgebilde-
ten Regelquerschnitten nicht korrekt sind. Die Straßen-
querschnitte sind aber für die Verlegung der Abwasser-
kanäle ausreichend dimensioniert. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach Rücksprache mit 
dem KEB ist dies für die erwähnten Abbildungen in der Begründung 
zum Bebauungsplan nicht relevant, da die Straßenquerschnitte für 
die Verlegung der Abwasserkanäle ausreichend dimensioniert sind. 
Die Regelquerschnitte der Abwasseranlagen werden im Rahmen der 
Fachplanung korrekt bestimmt und festgelegt.  
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
6.3 hinsichtlich der Entwässerung wurden die erforderli-
chen Volumina der Retentionsräume unter Berücksich-
tigung der Festsetzungen zur Dachbegrünung neu er-
mittelt. Dadurch reduziert sich das erforderliche Ge-
samtrückhaltevolumen auf max. 17.000 m³, das auf die 
3 geplanten Rückhaltebecken wie folgt aufgeteilt wird:  

• RRB „West“ ca. 3.500 m³ 
• RRB „Süd“   ca. 7.000 m³ 
• RRB „Ost“    ca. 6.500 m³ 

In diesem Zusammenhang wird angeregt, auf Flächen-
angaben und Wassertiefen in der Begründung zu ver-
zichten, da diese in hohem Maße von den topographi-
schen und geologischen Gegebenheiten der Becken-
standorte abhängen. 
Zudem werden Vorschläge zur Präzisierung von zwei 
Formulierungen in der Begründung gemacht. 
 

 
Den Anregungen wird gefolgt. Die Angaben zu den erforderlichen 
Rückhaltevolumina werden in der Begründung entsprechend ange-
passt. Auf Flächenangaben und Wassertiefen der Rückhaltebecken 
wird in der Begründung verzichtet. Die Vorschlägen zur Präzisierung 
von zwei Formulierungen werden in der Begründung übernommen. 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 

 
6.4 Es wird um Überprüfung und ggf. Korrektur der Bio-
topwertpunkte in der Tab. 13 im Umweltbericht zu den 
Ausgleichsmaßnahmen am Hochwasserrückhaltebe-
cken außerhalb des Bebauungsplangebietes gebeten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der KEB das Hoch-
wasserrückhaltebecken mit den dem Langen Feld zu-
geordneten erweiterten Ausgleichsmaßnahmen nur mit 
finanzieller Förderung durch das Land Hessen umset-
zen kann.  

 
Die Umsetzung externer Ausgleichsmaßnahmen am geplanten 
Hochwasserrückhaltebecken außerhalb des Bebauungsplans (Maß-
nahmenbereich 5) ist nicht zwingend vom Bau dieses Rückhaltebe-
ckens abhängig. Sollte das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) we-
gen ausbleibender finanzieller Förderung durch das Land nicht ge-
baut werden, wird an gleicher Stelle ein gleichwertiger Ausgleich oh-
ne HRB umgesetzt. Damit können die Biotopwertpunkte in diesem 
Bereich auch dann erzielt werden, wenn das HRB nicht gebaut wird.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
6.5 Die Kostenschätzung für die erforderlichen Abwas-
seranlagen wurden auf der Grundlage des aktualisierten 
Planungsstandes überarbeitet und angepasst. Sie be-
laufen sich demnach auf brutto 15,6 Mio. €. Darin sind 

 
Die überarbeitete Kostenschätzung (zu den Abwasseranlagen) wird 
in die Begründung übernommen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

die Herstellung von Hausanschlüssen und Verkehrsflä-
chen sowie für den Umbau des Verkehrsknotens A 49 / 
Frankfurter Straße erforderliche Entwässerungsanlagen 
nicht enthalten.  
 
 
6.6 Es wird angeregt zur Optimierung der Kanaltrassen 
und zur Vermeidung von großen Kanaltiefen im Ein-
zugsgebiet des Regenrückhaltebeckens West in der 
nordwestlichen Ecke des Gewerbegebietes zwischen 
den Teilflächen GE1 und GE2 ein zusätzliches Leitungs-
recht zugunsten der öffentlichen Kanalisation einzutra-
gen. 
 

 
Im Bebauungsplan wird ein Leitungsrecht in der nordwestlichen Ecke 
des Gewerbegebietes zwischen den Teilflächen GE1 und GE2 zu-
gunsten des Kasseler Entwässerungsbetriebs (KEB) eingetragen. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

Ziffer 7 14.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Es besteht hohes Interesse an einer Anbindung des 
Recyclinghofes „Langes Feld“ an die neue Infrastruktur 
des Langen Feldes (geänderte Zu- und Abfahrtsmög-
lichkeiten). 

 
Die gewünschte Anbindung des Recyclinghofes wurde geprüft. Eine 
unmittelbare direkte Anbindung des vorhandenen Weges an die 
neue Erschließungsstraße ist sowohl aufgrund der Höhenverhältnis-
se als auch bezüglich der verkehrstechnischen Einbindung unmittel-
bar nach der Zu-/Abfahrt des Autobahnknotens nicht möglich.  
 
Es wurden vier technisch grundsätzlich machbare Anschlussvarian-
ten untersucht. Variante 1 erfordert eine Aufweitung der Unterfüh-
rung sowie eine bezüglich der Verkehrsregelung sehr komplizierte 
Einbindung in den Knoten an der Abfahrt, was insgesamt mit hohen 
Kosten verbunden wäre. Variante 3 scheidet aus, weil sie eine Ver-
lagerung der Erschließungsstraße nach Süden zur Folge hätte, die 
aufgrund der festgelegten trassengenauen Entlassung aus dem 
Landschaftsschutz nicht möglich ist. Die Varianten 2 und 4 verlaufen 
am Rande durch Flächen, die im Bebauungsplan für Ausgleichs-
maßnahmen vorgesehen sind. Variante 2 nutzt vorhandene Wege-
parzellen, die allerdings nicht zu Wegen ausgebaut sind. Hierfür wä-
ren die entsprechenden Straßenbaukosten aufzubringen – ebenso 
wie bei Variante 4, für die zusätzlich eine neue Wegeparzelle gebil-
det werden müsste.  
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
 
Angesichts der derzeitigen verhältnismäßig geringen Auslastung des 
Recyclinghofes und der damit funktionierenden Anbindung über die 
Dennhäuser Straße sind die Investitionskosten für eine alternative 
Anbindung unverhältnismäßig hoch. Sollte der Recyclinghof in Zu-
kunft umgenutzt werden, kann je nach Nachfolgenutzung und damit 
verbundener verkehrlicher Auslastung darüber nachgedacht werden, 
die Variante 2 oder 4 umzusetzen. Dafür wäre dann ggf. eine Ände-
rung des Bebauungsplans und eine Entlassung aus dem Land-
schaftsschutz erforderlich, was grundsätzlich möglich erscheint. Da 
eine spätere Umnutzung jetzt noch nicht absehbar ist und der Be-
bauungsplan Langes Feld darüber hinaus lediglich das Ziel verfolgt, 
den Gewerbestandort Langes Feld zu entwickeln, kann eine Anbin-
dung zum jetzigen Zeitpunkt nicht begründet und daher nicht berück-
sichtigt werden. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.032010 

 
7.2 Aufgrund der Stellungnahme mit zusätzlichen Erläu-
terungen im Hinblick auf die Erschließungsmöglichkei-
ten des Recyclinghofes wird nachvollzogen, dass auf-
grund der derzeitigen Nutzung des Recyclinghofes eine 
direkte Anbindung an die Autobahn nicht möglich ist. 
Sollte sich zukünftig eine veränderte Nutzung des Re-
cyclinghofes ergeben, wird die Anbindungsoption auf-
recht erhalten. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ziffer 8 14.04.2008 
 
 
 
 

 
8.1 Hinsichtlich des Ausgleichskonzeptes werden fol-
genden Hinweise gegeben: 
− Die Belange der Landwirtschaft sind in hohem Maße 

 
− Die Inanspruchnahme wertvoller Landwirtschaftsflächen für erfor-

derliche Kompensationsmaßnahmen wurde so gering wie möglich 
gehalten. Eine möglichst hochwertige Gestaltung der Ausgleichs-
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

zu beachten. Die Bewirtschaftung von hochwertigen 
landwirtschaftlichen Flächen ist nachhaltig zu si-
chern, erforderliche Eingriffe zu minimieren. Die 
zwingend erforderlichen naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmen sind auf minderwertigeren land-
wirtschaftlichen Flächen vorzunehmen und die Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen auf 
das zwingend erforderliche Maß zu beschränken.  

− Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach der 
Kompensationsverordnung (KV) zu bewerten. Eine 
Zusatzbewertung ist nicht erforderlich. 

− Das Gewerbegebiet „Langes Feld“ soll als inter-
kommunales Gewerbegebiet entwickelt werden. Da-
her sollten Ausgleichsflächen in den kooperierenden 
Gemeindegebieten einbezogen werden, um die städ-
tischen Ausgleichspotenzials für andere Projekte 
vorzuhalten.  

flächen ist Ziel des Ausgleichskonzeptes, um die erforderliche 
Flächeninanspruchnahme zu minimieren. 
Das Ausgleichsflächenkonzept sieht geeignete potenzielle Kom-
pensationsbereiche in den Bereichen „Kranichholz“, „Frankfurter 
Straße“ sowie „Dorothea Viehmann Park“ vor. 

− Die Anwendung der Kompensationsverordnung auf der Ebene 
der Bauleitplanung ist nicht zwingend erforderlich; sie wird jedoch 
hilfsweise angewendet (s. auch Machbarkeitsstudie). 

− Die Einbeziehung von Ausgleichsflächen in angrenzenden Ge-
meindegebieten wurde geprüft. Im Ergebnis wurden im Südosten 
des Langen Feldes, auf dem angrenzenden Gebiet der Gemeinde 
Fuldabrück (Gemarkung Fuldabrück-Dennhausen) zwei Maß-
nahmenbereiche (Maßnahmenbereich 6 und 11) in das Aus-
gleichskonzept mit einbezogen. 

 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 
 

 
8.2 Textergänzungen / -änderungen zu den Unterlagen 
für die Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB (Eigentums-
verhältnisse, Ausgleichskonzept Schutzgut Boden, 
Stand der Regionalplanung und des Landschaftsrah-
menplanes, Natura 2000/’Vogelschutzgebiet, WSG-
Neuabgrenzung) 

 
Die Hinweise wurden bei der Erarbeitung der Erläuterungstexte 
(Fachbeitrag ‚Grün und Umwelt’, Umweltbericht und Begründung 
zum Bebauungsplan) berücksichtigt. 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 

 
8.3 Es sollte gewährleistet sein, dass durch die Festset-
zungen im Gewerbegebiet Dienstleistungen wie z.B. 
Fitness-, Massage-, Reha- Institutionen zugelassen 
werden. Zudem sollten Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Beherbergungsbetriebe zulässig sein. 

 
Das Lange Feld soll in erster Linie der Ansiedlung von Betrieben des 
Produzierenden Gewerbes dienen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.03.2010  

8.4 Es wird angeregt, bei den textlichen Festsetzungen 
 
Zur eindeutigen Lokalisierung der externen Ausgleichsflächen wird 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

zu den externen Ausgleichsflächen auf die Angabe der 
einzelnen Flurstücke zu verzichten. 
 

die Angabe der einzelnen Flurstücke benötigt. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

 
8.5 Es wird angeregt, die vorgesehene Entwicklung der 
ehem. Wegetrasse nördlich des geplanten RRB als 
Feldrain / Brachfläche z.B. auf die Fernwärmetrasse zu 
verschieben, um die Bearbeitung verbleibender land-
wirtschaftlicher Flächen zu erleichtern. 
 

 
Die Maßnahmenfläche Nr. 7 kann nicht auf die Fernwärmetrasse 
(parallel zum Hauptwirtschaftsweg) verlegt werden, weil dieser Be-
reich wegen Störungen durch Verkehr und Erholungsnutzung unge-
eignet ist (Mindestabstand von 25 m sollte eingehalten werden) und 
die Fläche bereits mit naturschutzrechtlichen Bindungen belegt ist. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
8.6 Die Anlage eines Wanderweges bei den externen 
Ausgleichsflächen „Am Kranichholz“ und „Am Goldbach“ 
sollte nicht zu Lasten des Ausgleichspotenzials dieser 
Flächen gehen. 
 

 
Das Ausgleichspotenzial der Flächen 'Kranichholz' und 'Dorothea-
Viehmann-Park' wird entsprechend den Planungen des Umwelt- und 
Gartenamtes der Stadt Kassel aktualisiert. Die Anlage von Wander-
wegen ist erforderlich, um die Bereiche überhaupt für Erholungssu-
chende nutzbar zu machen und damit einen Ausgleich im Hinblick 
auf landschaftsbezogene Erholung zu schaffen. Die Wanderwege 
werden nicht als Ausgleich in die Bilanzierung einbezogen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
8.7 Die Anlage von Wiesen zur Erholungsnutzung im 
Randbereich der Baufelder, die durch entsprechende 
textliche Festsetzungen gesichert wird, wird mit dem 
Argument der Flächenschonung infrage gestellt. 

 
Die geplanten Wiesen im Randbereich dienen sowohl der Erho-
lungsnutzung als auch dem Ausgleich (insbesondere Minderung des 
Nährstoffeintrags in das Feuchtgebiet Kachenhohle); die Grünach-
sen innerhalb des Gewerbegebiets sind als Ersatz für Naherholungs-
funktionen für die angrenzenden Stadtteile weniger geeignet und 
dienen vor allem den Berufstätigen und Besuchern des Gewerbege-
bietes. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
8.8 Für die vorgesehenen Straßenbaumpflanzungen 
wird angeregt, den Stammdurchmesser aus Kosten-

 
Die Festsetzung des Stammumfangs hat Auswirkungen auf die Bio-
topwertbilanz: 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

gründen von mind. 16 – 18 cm auf 14 – 16 cm zu redu-
zieren. 

StU > 16 cm: Anrechnung von 3 m²/Baum, 
StU < 16: Anrechnung von 1 m²/Baum; 93 Punkte/Baum.  
Zudem sind die Kostendifferenzen zwischen den beiden Größen-
klassen unerheblich. Die vorgesehene Größe entspricht dem gängi-
gen Standard bei Straßenbaumpflanzungen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
8.9 Es wird empfohlen, die Neuabgrenzung des Land-
schaftsschutzgebietes in den nordöstlichen und südli-
chen Bereichen weiter von der geplanten Bebauung ab-
zurücken.  
 

 
Die dargestellte Neuabgrenzung des LSG schließt den geplanten 
Randgrünstreifen um das Gewerbegebiet mit ein und ist so mit der 
oberen Naturschutzbehörde abgestimmt. Ein weiteres Abrücken von 
der geplanten Bebauung ist nicht erforderlich.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
8.10 Es wird angeregt, bereits jetzt mit den jeweiligen 
Versorgungsträgern Standorte für erforderliche Trafo-
stationen, Schaltschränke etc. abzustimmen.  

 
Die Standorte für Trafostationen, Schaltschränke etc. werden mit den 
jeweiligen Versorgungsträgern im Realisierungsprozess festgelegt. 
Für den geringen Flächenbedarf dieser Standorte sind genügend öf-
fentliche Flächen im Plangebiet vorhanden. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
8.11 Es wird angestrebt, die Grenze des WSG III zu-
rückzuverlagern, um Einschränkungen zu vermeiden. 

 
Die Grenzen der Wasserschutzgebiete und –zonen werden von den 
zuständigen Wasserbehörden durch ein entsprechendes Fachpla-
nungsverfahren festgelegt. Sie liegen nicht im Regelungsbereich des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
Im Bebauungsplan-Entwurf wird die zur Zeit rechtsgültige Grenze 
des WSG III gem. § 9 Abs. 6 nachrichtlich übernommen. Derzeit läuft 
ein wasserrechtliches Verfahren zur Neufestsetzung des Wasser-
schutzgebietes im Langen Feld. Der bereits vorliegende fachlich be-
gründete Vorschlag zur künftigen Neufestsetzung der Wasser-
schutzgebietsabgrenzung wird als in Aussicht genommene Fachpla-
nung zusätzlich im Bebauungsplan vermerkt. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
Aus brandschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, wenn 
nachstehende Auflagen erfüllt werden: 
 
9.1 Eine ausreichende Löschwasserversorgung 
(DVGW, Arbeitsblatt W 405) mit Hydranten im Abstand 
von nicht mehr als 100 m muss sichergestellt werden. 

 
 
 
 
 
Der Auflage wird im Rahmen der Erschließungsplanung entspro-
chen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
9.2 Bei Gebäuden mit Brüstungshöhen über 8 m über 
dem Gelände ist sicherzustellen, dass je ein Fenster je-
der Wohneinheit über Feuerwehrdrehleitern zu errei-
chen ist (Feuerwehrumfahrt/zufahrt). 

 
Der Hinweis wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ent-
sprechend beachtet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

9.3 Feuerwehrzufahrten (13 t) sind erforderlich, wenn 
der Verbindungsweg vom Haupteingang zu einer be-
fahrbaren öffentlichen Straße oder einer privaten Zu-
fahrt mehr als 50 m beträgt. Sie sind nach DIN 14090 
auszuführen 

 
Der Hinweis wird im Rahmen von Baugenehmigungsverfahrens ent-
sprechend beachtet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ziffer 9 15.04.2008 
06.03.2010 

9.4 Wenn Gebäude nicht unmittelbar an der öffentlichen 
Straße liegen, ist durch gut sichtbare Hinweise oder La-
gepläne im Anfahrtsbereich ein schnelles Erreichen si-
cherzustellen. 

Der Hinweis wird im Rahmen von Baugenehmigungsverfahrens ent-
sprechend beachtet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

9.5 Das Straßennetz im Bebauungsgebiet ist so anzule-
gen, dass die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist von 
10 Minuten sichergestellt ist. 

Mit dem vorgesehenen orthogonalen Erschließungsstraßennetz im 
Gewerbegebiet Langes Feld ist eine gute Orientierung und schnelle 
Erreichbarkeit aller gewerblichen Bauflächen gegeben. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

Ziffer 10 16.04.2008  
10.1 Im Hinblick auf die Ziff. 7 im Umweltbericht „Prü-
fung von Planungsalternativen“ wird auf die Abstim-
mungen der Stadt Kassel mit den Kreiskommunen Nies-
tetal, Baunatal, Fuldabrück und Lohfelden hingewiesen, 
mit der Zielsetzung einer aufeinander abgestimmten 
Entwicklung und Vermarktung der Gewerbegebiete 
„Langes Feld“ (Kassel) und Sandershäuser Berg“ (Nies-
tetal). 

 
Das geplante Gewerbegebiet „Langes Feld“ ist sowohl im Entwurf 
des neuen FNP für den ZRK als auch im Entwurf des neuen Regio-
nalplans enthalten und somit mit den übergeordneten Zielen der Re-
gionalplanung abgestimmt. 
 
Hinsichtlich der Frage der Interkommunalität hat sich eine neue 
Sachlage mit veränderten Rahmenbedingungen ergeben. Seitens 
des Bundes wird keine Genehmigung für einen neuen Autobahnan-
schluss an die A 7 im Bereich des geplanten Gewerbegebietes San-
dershäuser Berg erteilt werden. Ein solcher Anschluss wäre aber 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung des ursprünglich geplanten 
großen Gewerbegebietes gewesen. Die Gemeinde Niestetal hat ak-
tuell in Absprache mit dem RP einen Bebauungsplan für eine aus-
schließlich kommunale Entwicklung für einen einzelnen großen Be-
trieb in diesem Bereich beschlossen. Durch diese Entscheidung der 
Gemeinde Niestetal, den Sandershäuser Berg in einem Teilbereich 
von 47 ha alleine und nicht interkommunal zu entwickeln, ist das in-
terkommunale Projekt in diesem Bereich in Frage gestellt und der 
Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
Feld ist aber weiterhin grundsätzlich offen. Das Thema ist jedoch auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend zu behandeln, son-
dern ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung zu besprechen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
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11.1 Es wird darauf hingewiesen, dass der dargestellte 
Geltungsbereich des Bebauungsplans südlich der neu-
en Anschlussstellle „Langes Feld“ auf dem Gebiet der 
Stadt Baunatal verläuft und bei der weiteren Bearbei-
tung beachtet werden sollte. 
 

 
Auf einen Anschluss des geplanten Gewerbegebietes Langes Feld 
an die A 44, der im B-Plan-Vorentwurf noch vorgesehen war, wird 
verzichtet. Damit wurde auch der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans entsprechend reduziert, so dass er nicht mehr auf das Gebiet 
der Stadt Baunatal reicht. Der Hinweis hat sich somit erübrigt. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 
11.2 Es wird angeregt für das Plangebiet den Fahrrad-
verkehr durch ein Radwegekonzept im Bebauungsplan 
zu sichern und die bisherigen Rad- und Wanderwege an 
die Erschließungsstraße anzubinden. Notwendige 
Übergänge im Bereich der Autobahnanschlussstelle 
sind festzusetzen. 
 

 
Durch die radverkehrliche Anbindung des Plangebietes an die Dit-
tershäuser Str. im Norden sowie die Rad-/Gehweganbindung mittels 
Kreisverkehr im Süden ist eine gute Erreichbarkeit des Plangebiets 
in der Nord-Süd-Achse für den Radverkehr gegeben. Des Weiteren 
ist eine Wegeverbindung innerhalb der Grünstreifen als West-Ost-
Achse mit Anbindung an das landwirtschaftliche Wegesystem vorge-
sehen. 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 

 
11.3 Die Grundstückszufahrten im Bereich des neuen 
Anschlusses „Langes Feld“ sollten möglichst weit nach 
Norden festgesetzt werden. 
 

 
Auf einen Anschluss des geplanten Gewerbegebietes Langes Feld 
an die A 44, der im B-Plan-Vorentwurf noch vorgesehen war, wird 
verzichtet. Damit ist die Anregung für den Bebauungsplan-Entwurf 
nicht mehr relevant. 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 
11.4 Bei einer Verschlechterung der Verkehrsqualität 
der Anschlussstelle Kassel-Niederzwehren durch die 
Verknüpfung der Erschließungsstraße mittels Lichtsig-
nalanlage ist die Gefahr des Rückstaus auf die Auto-
bahn nach den Vorgaben des noch aufzustellenden 
Verkehrgutachtens auszuschließen. 

 
Die Anregung wurde im Rahmen des Verkehrsgutachtens beachtet. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

Ziffer 11 23.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.5 Es sollte eine zusätzliche Alternative für „Störungs-

 
Im Zuge der Entwurfsplanung wurde bewusst auf eine zweite, alter-
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fälle“ (Sperrung, Verkehrsunfälle) vorgesehen werden, 
um eine Möglichkeit zum Verlassen des Gewerbegebie-
tes zu gewährleisten. Im Bedarfsfall ist hierfür die Dit-
tershäuser Straße mit Anschluss an die Frankfurter 
Straße geeignet bzw. ggf. zu ertüchtigen. Eine Verbin-
dung mit der „Planstraße A“ ist im Bereich des Regen-
rückhaltebeckens möglich 

native Erschließung des Gewerbegebiets verzichtet, um den Verkehr 
und die dadurch entstehenden Belastungen aus den umliegenden 
Wohngebieten fern zu halten.  
 
Im Falle einer Sperrung der Erschließungsstraße kann der Verkehr, 
ggf. mit Hilfe von Ordnungskräften der Polizei bzw. Feuerwehr, aus 
dem Gewerbegebiet über bestehende Wirtschaftswege geführt wer-
den: 

1. über die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg / Kom-
postwerk zur Dittershäuser Straße weiter zur Frankfurter Stra-
ße (Ausweichstellen an der Zufahrt zum Kompostwerk für Be-
gegnungsverkehr vorhanden) 

2. direkt über die Dittershäuser Straße / Brücke über die A 49 zur 
Frankfurter Straße (die Breite der Brücke beträgt zwischen den 
Geländern 6,0 m, ein Begegnungsfall Lkw/Lkw ist daher nicht 
möglich) 

3. in nordöstliche Richtung über den Landwirtschaftsweg parallel 
zum Kraftwerksgraben zur Dennhäuser Straße (L 3124) 

4. in südliche Richtung über die Dittershäuser Str. unterhalb der 
BAB 44 Richtung Baunatal-Rengershausen bzw. Fuldabrück 
Dittershausen 

Damit gibt es im „Störungsfall“ ausreichend Möglichkeiten zur Ver-
kehrsableitung über vorhandene Wegeverbindungen. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
 
 
 
 
15.03.2010 

 
11.6 Zum Anschlussknoten BAB-Anschlussstelle „Kas-
sel-Niederzwehren“ wird die Ansicht vertreten, dass der 
südliche Anschlussknoten weiter in Richtung Süden / 
Südosten verschoben werden sollte, um den Abstand 
zwischen Ein-/Ausfahrt BAB 49 und Knotenpunkt zu 
vergrößern. Die Stauräume auf den Rampen sollten 
möglichst lang ausgeführt werden, um Reserven für be-
sondere Belastungsfälle zu erhalten. 

 
Zur allgemeinen Kostenreduzierung wurde die Ausfahrt einspurig 
geplant. Die verkehrstechnische Untersuchung sieht keine Notwen-
digkeit einer zweiten Linksabbiegespur (Siehe Abb. 27 Verkehrunter-
suchung). Die prognostizierte Spitzenstunde mit max. 176 Kfz ist 
auch mit nur einer Fahrspur ausreichend leistungsfähig. 
 
Die Ausfahrt wurde dennoch überplant, so dass die Rampen nun 
über ausreichend Stauräume verfügen. Eine Aufweitung auf zwei 
Spuren erfolgt jetzt unmittelbar im Anschluss an die Ausfahrt. Eine 
dritte Abbiegespur in Richtung Frankfurter Str. entwickelt sich unmit-
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
telbar aus der zweiten Spur. 
Für die Abbiegespuren in Richtung Gewerbegebiet stehen auf jeder 
Spur Stauräume in einer Länge von ca. 107 m zur Verfügung. 
Bei einer bedarfsgesteuerten Lichtsignalanlage (LSA) kann der 
Rückstau bzw. der Abfluss entsprechend den Belastungen gesteuert 
werden.  
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt.  

 
11.7 Die „Kuppensituation“ bei der Ausfahrt BAB 49 von 
Norden kommend sollte hinsichtlich der Sichtproblema-
tik bis zum Anschlussknoten nach der Kuppe überprüft 
werden. 

 
Die Richtlinie für die Anlage von Autobahnen (RAA) fordert bei einer 
Aug- und Zielpunkthöhe von 1,0 m eine vorgeschriebenen Sichtweite 
von 120 m bei einer Geschwindigkeit V=80 km/h und einer negativen 
Längsneigung von 5%. 
Anhand der durch das Verkehrsgutachtens ermittelten Knotenstrom-
belastungen entsteht ein möglicher Rückstau von ca. 66,0 m vom 
Knotenpunkt in Richtung Ausfahrtsrampe, bei einer Umlaufzeit von 
90 s der Frankfurter Str. Durch diese Annahme verbleibt ein Sichtfeld 
von 106 m bei geforderter Aug- und Zielpunkthöhe von 1,0 m.  
Durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit entsprechender Be-
schilderung innerhalb der Ausfahrtsrampe kann auf den Knotenpunkt 
hingewiesen werden. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
11.8 Es wird auf eine ausreichende Dimensionierung 
des Kreisverkehrs am südöstlichen Ende der Haupter-
schließungsstraße hingewiesen.  
 

 
Der Kreisverkehr am südöstlichen Ende der Haupterschließungs-
straße ist ausreichend dimensioniert. Die ausreichende Dimensionie-
rung wurde mit Hilfe einer Schleppkurvenbefahrung für Lastzüge be-
legt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
11.9 Es wird angeregt, die Einrichtung eines weiteren 
Kreisverkehrs am nordwestlichen Rand des Gewerbe-
gebietes (Schnittpunkt Planstraße A / Planstraße C) zu 
prüfen, um hier auf eine Lichtsignalanlage verzichten zu 

 
Anhand der durch das Verkehrsgutachten ermittelten Belastungszah-
len wurde die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes als vorfahrtge-
regelten Knotenpunkt sowie als Kreisverkehrsplatz berechnet.  
Als maßgebliche Bemessungsstunde wurde die Morgenspitze 7:00 h 
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können. – 8:00 h mit der größten Querschnittsbelastung und einer Fahrstrei-
fenbelastung in Richtung Gewerbegebiet von 1.179 Kfz/h gewählt. 
Aus dem Gewerbegebiet heraus fahrend beträgt die Morgenspitze 
216 Kfz/h. 
Durch die sehr ungünstige, bzw. einseitige Verkehrsverteilung der 
einzelnen Knotenpunktsströme zur Morgenspitze entstehen Quali-
tätsstufen und Wartezeiten, die nicht akzeptabel sind. Bei einem vor-
fahrtgeregeltem Knotenpunkt ergibt sich für einen untergeordneten 
Knotenpunktsstrom die Qualitätsstufe E mit einer mittleren Wartezeit 
von 114 s, als Kreisverkehrsplatz ergibt sich für den Hauptverkehrs-
strom die Qualitätsstufe F mit einer mittleren Wartezeit von 438 s. 
 
Anhand des überschlägigen AKF-Berechnungsverfahren (Addition 
Kritischer Fahrzeugströme) wurde die Leistungsfähigkeit des Kno-
tenpunktes mit einer Lichtsignalanlage berechnet. Für den Knoten-
punkt zeigt sich eine ausreichende Leistungsfähigkeit der Qualitäts-
stufe C bei voll entwickeltem Gewerbegebiet. Durch ein bedarfsge-
steuertes Signalzeitenprogramm lassen sich die Wartezeiten opti-
mieren und den unterschiedlichen tageszeitlichen Anforderungen 
anpassen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
11.10 Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Fest-
setzung der gebietsinternen Straßenverkehrsflächen die 
Gradienten zu beachten sind. Es wird um Offenlegung 
der Gradientendarstellung gebeten. 

 
Die Offenlegung der Gradiente im Bereich der Anschlüsse und Zu-
fahrten des Autobahnknotens ist erfolgt und kann kurzfristig zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Offenlegung der Gradienten im übrigen 
Gebiet erfolgt mit Überarbeitung der vollständigen Entwurfsplanung 
durch das Ing. Büro Ambrosius Blanke. Aufgrund einer überschlägi-
gen Überprüfung der vorliegenden Vermessungsdaten ist aber ab-
sehbar, dass die Lage der Gradienten unproblematisch ist. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
11.11 Es wird darauf hingewiesen, dass kombinierte 
Rad-/Gehwege, wie sie im B-Plan vorgesehen sind, 

 
Aufgrund des zu erwartenden geringen Fußgängeraufkommens und 
des moderaten Radverkehrsaufkommens über den gesamten Ta-



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz          Anlage 2 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ –Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) u. 4(2) BauGB 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Beschlussfassung zur Offenlage) 
 

 
Anlage 2: Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen 

 

16 

Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

nicht mehr dem aktuellen Stand der Erkenntnisse zu Si-
cherheits- und Komfortfragen entsprechen. Es komme 
deshalb neben der Separation die Regelung Geh-
weg/Radfahrer frei in Betracht.  
Zudem wird bemängelt, dass in der Begründung die 
Anbindung des neuen Gewerbegebietes an ein vorhan-
denes oder ggf. auch zu ergänzendes Radwegenetz 
nicht gewürdigt wird. 

gesverlauf innerhalb des Gewerbegebietes wurde aus Gründen der 
Kostenminimierung auf die Planung separater Radwege verzichtet. 
Durch die radverkehrliche Anbindung des Plangebietes an die Dit-
tershäuser Str. im Norden sowie die Rad-/Gehweganbindung mittels 
Kreisverkehr im Süden ist eine gute Erreichbarkeit des Plangebiets 
in der Nord-Süd-Achse für den Radverkehr gegeben. Des Weiteren 
ist eine Wegeverbindung innerhalb der Grünstreifen als West-Ost-
Achse mit Anbindung an das landwirtschaftliche Wegesystem vorge-
sehen. 
In der Begründung wird die vorgesehene Anbindung des neuen Ge-
werbegebietes an das vorhandene Radwegenetz ergänzt. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
11.12 Es wird um frühzeitige Einbindung des Sachge-
bietes 6622 – Brücken- und Ingenieurbau in die Planung 
des Brückenneubaus über den Eselsgraben / Keilsberg-
straße gebeten. 

 
Die Einbindung des Sachgebietes 6622 – Brücken- und Ingenieur-
bau erfolgt rechtzeitig bei weiterem Plaunungsfortschritt im Rahmen 
der Fachplanung / Ausführungsplanung. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
11.13 Es wird angeregt, sämtliche rechtwinkelige Stra-
ßen- /Grundstücksecken durch Abrundungen zu erset-
zen. 

 
Straßen-/Gehwegsecken werden durch 3-teilige Korbbögen mit ei-
nem Radius von 12 m gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadt-
straßen 06 (RASt06) ausgebildet. Begegnungsverkehr von Lastzü-
gen (16,5 m) ist unter verminderte Geschwindigkeit möglich und 
wurde anhand von Schleppkurvenbefahrungen geprüft. Im Bebau-
ungsplan wurden die inneren Straßen- /Grundstücksecken entspre-
chend abgerundet. Eine Abrundung der äußeren Straßen- 
/Grundstücksecken ist nicht erforderlich, da dort die Schleppkurven 
ohnehin hineinpassen und eine Abrundung dort die Verkehrsfläche 
(Fahrbahnfläche) verkleinern würde. Die rechwinkligen Straßen- 
/Grundstücksecken sind dabei für den Zuschnitt der einzelnen Ge-
werbegrundstücke günstiger 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

 
11.14 Es wird auf frühzeitige Klärung und Sicherung der 
Finanzierung hingewiesen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der weite-
ren Plankonkretisierung und -realisierung beachtet. Eine Kosten- und 
Finanzierungsübersicht wird in der Begründung ergänzt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
12.1 In der vorliegenden Fassung wird der Planung 
nicht zugestimmt, weil sie keine Aussagen über die 
ÖPNV-Erschließung des zukünftigen Gewerbestandor-
tes enthält. Ein Gewerbestandort in der geplanten Grö-
ßenordnung benötigt einen befriedigenden ÖPNV-
Anschluss. Möglichkeiten einer Bus- sowie einer Gleis-
erschließung werden derzeit geprüft. 

 
Der Einwand hat sich erübrigt, da zwischenzeitlich eine Entschei-
dung über die ÖPNV-Anbindung für das zukünftige Gewerbegebiet 
Langes Feld gefasst wurde. Die vorgesehene Busanbindung knüpft 
mit einer neuen Linie entweder an der Haltestelle Brüder-Grimm-
Straße oder an der Dennhäuser Straße an das vorhandene Linien-
netz an. Die geplante Buslinie wird in einer Schleife im Uhrzeigersinn 
durch das Gewerbegebiet geführt. Diese Linienführung erlaubt es, 
dass die erforderlichen Haltestellen im vorgesehenen Regelquer-
schnitt der Erschließungsstraßen untergebracht werden können – 
jeweils auf der Innenseite mit dem vorgesehenen Parkstreifen. Im 
Gewerbegebiet sind insgesamt fünf einseitige und eine doppelseitige 
Haltestelle vorgesehen.  
 
Der Anregung wird gefolgt. 

Ziffer 12 27.09.2007 
03.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.03.2010 

 
12.2 Die Ausführung im vorliegenden Bebauungsplan 
bezüglich des ÖPNV entsprechen den früheren Abspra-
chen zwischen KVG und Stadt Kassel. Insofern beste-
hen keine Einwände oder Anmerkungen gegen die Pla-
nung. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ziffer 13 20.09.2007 13.1 Im Plangebiet selbst sind keine Altflächen vorhan-
den. Randlich befinden sich im Norden zwei weitgehend 
unverfüllte Abbaugruben, im Osten ein ehem. Stein-

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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bruch und im Süden ein ehem. Steinbruch sowie ein 
ehem. Müllplatz. Gefährdungspotenzial geht von diesen 
Altablagerungen bezüglich des Plangebietes nicht aus.  

 

 
14.1 Keine Altlasten oder Altablagerungen im Plange-
biet bzw. in unmittelbarer Nachbarschaft bekannt. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

14.2 Für das Gewerbegebiet werden neue noch nicht 
genau zu dimensionierende Versorgungstrassen für die 
energetische Erschließung außerhalb des Plangebiets 
erforderlich. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
14.3 Im Plangebiet ist eine Wasserversorgungsleitung 
DN 300 verlegt, für die ein Schutzstreifen von 6 m Breite 
von Bebauung frei zu halten ist. 
 

 
Die Gewerbegebietsplanung macht eine Verlegung der Wasserver-
sorgungsleitung erforderlich. Es ist eine Bündelung mit anderen Lei-
tungen (Gas- und Fernwärmeleitung) in einer Trasse außerhalb der 
GE-Bauflächen am nordwestlichen Rand des Gewerbegebietes vor-
gesehen. Dies ist bereits mit den Stadtwerken vorabgestimmt.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ziffer 14 15.10.2007 
10.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.02.2010 

 
14.4 Es wird auf folgende Versorgungsleitungen der 
Städtischen Werke hingewiesen, die im Bereich von 
Ausgleichsmaßnahmen liegen. Die Ausgleichsmaß-
nahmen und Bepflanzungen sind im Schutzstreifen der 
Leitungen mit dem Leitungsträger abzustimmen. 
• 1 Gasversorgungs- und 1 Fernwärmeleitung an der 

nördlichen Grenze der Ausgleichsfläche 1 
• Gasversorgungsleitung DG 150 im westlichen Be-

reich und 10 kV-Kabel an der östlichen Grenze der 
Ausgleichsfläche 4 

• 60 kV-Kabel und ein Steuerkabel im Bereich der 
Ausgleichsfläche 9 parallel zur nördlichen Uferbe-
grenzung des Grunnelbaches und an der östlichen 
Grenze des Flurstückes 40 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Die 
Schutzstreifen der angesprochenen Leitungen werden bei der Um-
setzung der Ausgleichsmaßnahmen und Bepflanzungen beachtet.  
 

• Die Gasversorgungs- und Fernwärmeleitung verlaufen in der 
Trasse des nördlich an die Ausgleichsfläche angrenzenden 
landwirtschaftlichen Weges, der erhalten bleibt, so dass hier 
kein Konflikt mit möglichen Anpflanzungen entsteht. 

• Im Bereich der Ausgleichsfläche 4 ist eine Grünlandnutzung 
vorgesehen, so dass hier ebenfalls kein Konflikt zu erwarten ist. 

• Die Ausgleichsfläche 9 ist zum Grunnelbach hin gegenüber 
dem Vorentwurf verkleinert worden. Damit liegt die Maßnahme 
außerhalb des Schutzstreifens der hier angesprochenen unter-
irdischen Kabel. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ziffer 15 10.04.2008 15.1 Lageplan mit Ergebnissen der Luftbildauswertung 
bzgl. Kampfmittelbelastung im Plangebiet und der un-
mittelbaren Umgebung (Bombentrichter, Flakstellungen) 
wird zur Verfügung gestellt. 

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen zur Kampfmittelbelastung 
werden berücksichtigt. Es ist eine baubegleitende Untersuchung zur 
Kampfmittelsondierung vorgesehen. Ein entsprechender Hinweis 
wurde in den B-Plan-Entwurf aufgenommen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Ziffer 16 01.04.2008 16.1 Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass der 
Einfluss der Planungen auf die lokalklimatischen Ver-
hältnisse nur im Rahmen einer klimatologischen Unter-
suchung näher bewertet werden können.  

Der Hinweis wurde beachtet. Es ist ein umfassendes Klima- und 
Luftschadstoffgutachten zum geplanten Gewerbestandort Langes 
Feld erarbeitet worden, dessen Ergebnisse und Empfehlungen in die 
Planung eingeflossen sind.  
 
Der Anregung wird gefolgt.  

Ziffer 17 01.04.2008 
12.02.2010 

 
17.1 Die Erreichbarkeit des englischen und russischen 
Friedhofes sowie das ungestörte, stille Gedenken dort 
ist uneingeschränkt zu erhalten. Das Gewerbegebiet 
sollte zu den Friedhöfen hin abgepflanzt werden.  

 
Die Erreichbarkeit des Friedhofs über die derzeitige Zuwegung 
(landwirtschaftlicher Weg am Keilsberg) bleibt erhalten.  
Immissionsseitig kann der Friedhof wie ein Mischgebiet beurteilt 
werden, weil er im Außenbereich liegt. Der Abstandserlass des Lan-
des NRW sieht vor, dass unempfindlichere Nutzungen, wie bspw. 
Mischgebiete, nicht dem Abstandserfordernis des Abstandserlasses, 
der sich auf reine Wohngebiete bezieht, genügen müssen, sondern 
diese Abstände auch unterschreiten können. Bei Mischgebieten 
kann üblicherweise der Abstand um zwei Abstandsklassen verringert 
werden. Bei dem vorliegenden Abstand von ca. 200 m zwischen dem 
Friedhof und dem Plangebiet mit den unzulässigen Betrieben und 
Anlagen der Abstandsklassen I bis III ist dieses Kriterium erfüllt.  
Aufgrund des ausreichenden Abstandes, den das geplante Gewer-
begebiet zu dem westlich gelegenen Friedhof hält, sowie durch die 
vorgesehene Eingrünung ist sowohl die Erreichbarkeit als auch das 
ungestörte Gedenken dort gewährleistet. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
Der Anregung wird gefolgt. 

Ziffer 18 03.04.2008 
16.04.2008 

 
18.1 Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege ist 
im Hinblick auf etwaige Bodendenkmäler notwendig: 
− Eine flächendeckende Begehung des Planungsge-

bietes durch eine archäologisch geschulte Fachkraft, 
um Bodendenkmäler zu erkennen.  

− Auf drei vorliegenden Verdachtsflächen sind zusätz-
lich zu den Begehungen geophysikalische Prospek-
tionen durchzuführen. 

− Nach den Resultaten der genannten Arbeitsschritte 
können etwaigen Ausgrabungen resultieren. 

 
Archäologische Prospektionen (Feldbegehungen) im Langen Feld 
wurden im Auftrag der Stadt Kassel im Zeitraum zwischen dem 
23.02. und dem 18.04.2009 von Dr. Thilo F. Warneke (Ahnatal) 
durchgeführt. Die Begehungen hatten die Zielsetzung, eventuell vor-
handene Reste anthropogener Aktivitäten aufzufinden.  
Es wurde Fundmaterial des Mesolithikums und des Hoch- bzw. 
Spätmittelalter sowie vorgeschichtliche Keramik geborgen. Die für 
das 1,1 km² große Prospektionsgebiet relativ kleine Fundmenge deu-
tet darauf hin, dass im Langen Feld keine Siedlungsaktivitäten oder 
Bestattungen stattgefunden haben. Das Gebiet wurde seit dem Mit-
telalter als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Hinweise auf Boden-
denkmäler ergaben sich nicht. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

19.1 Es wird auf Telekommunikationslinien der Deut-
schen Telekom im Plangebiet hingewiesen, auf die bei 
der Planung Rücksicht zu nehmen ist. Hierbei handelt 
es sich um eine Hauptkabeltrasse, die die Ortsteile Ful-
dabrück-Dennhausen und Fuldabrück-Dittershausen 
versorgt. Die vorhandene Linie kann erst aufgegeben 
werden, wenn eine Ersatzlinie aufgebaut worden ist. 
Dies ist bei der Erschließung des Baugebietes zu be-
rücksichtigen.  
 

Eine planungsrelevante Leitung verläuft in Nord-Süd-Richtung durch 
das Plangebiet in der Trasse eines vorhanden landwirtschaftlichen 
Weges. Der Hinweis ist bei der Erschließung des Baugebietes recht-
zeitig zu beachten, damit die Ersatzlinie rechtzeitig aufgebaut wer-
den kann. Dabei ist nach Rücksprache mit der Telekom als kosten-
günstige Lösung zu empfehlen, im Zuge der Erschließung des Plan-
gebietes in den Straßentrassen zwei 100er Leerrohre seitens der 
Stadt Kassel zu verlegen, in die Fernmeldekabel eingezogen werden 
können. Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt wird entsprechend 
informiert. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

Ziffer 19 03.04.2008 
18.02.2010 

 
19.2 Zur telekommunikationstechnischen Versorgung 
des Plangebietes ist die Verlegung neuer Telekommu-
nikationslinien erforderlich. Dazu ist in den Erläute-
rungsbericht zum Bebauungsplan ein Hinweis aufzu-
nehmen, dass in allen Straßen geeignete und ausrei-

 
Dieser Hinweis wurde bei der Bemessung der Regelquerschnitte 
entsprechend berücksichtigt.  
In den Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan wird außerdem ein 
entsprechender Hinweis aufgenommen. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

chende Trassen in einer Breite von ca. 0,5 m für die Un-
terbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen 
werden. 
 
 

Nach Rücksprache mit der Telekom ist als kostengünstige Lösung zu 
empfehlen, im Zuge der Erschließung des Plangebietes in den Stra-
ßentrassen zwei 100er Leerrohre seitens der Stadt Kassel zu verle-
gen, in die Fernmeldekabel eingezogen werden können. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
19.3 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu be-
achten. Durch die geplanten Baumpflanzungen sollten 
der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Tele-
kommunikationslinien nicht behindert werden. 

 
Der Hinweis wird in der Planung beachtet. Dies wird aus der Darstel-
lung der Regelquerschnitte in der Begründung deutlich. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
20.1 Landschaftsplan, Flächennutzungsplan sowie das 
Klimagutachten des Zweckverbandes sind im Rahmen 
der Umweltprüfung zu betrachten. Zudem wird auf die 
Beachtung des Luftreinhalte- und Aktionsplanes für den 
Ballungsraum Kassel sowie auf die ersten Ergebnisse 
der Lärmminderungsplanung hingewiesen. 
 

 
Die Aussagen der genannten Planungen und Gutachten zum Plan-
gebiet und dessen Umgebung wurden in der Planung beachtet 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
Ziffer 20 

 
09.04.2008 
10.032010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.2 Bei der Prüfung der Alternativstandorte ist im Zuge 
der Entwicklung des Langen Feldes als Interkommuna-
les Gewerbegebiet die Prüfung der geplanten und be-
stehenden Gewerbeflächen im Zweckverbandsgebiet 
erforderlich; hier ist besonders auf die Fläche in Nieste-
tal „Sandershäuser Berg“ hinzuweisen. 
 

 
Das geplante Gewerbegebiet „Langes Feld“ ist sowohl im Entwurf 
des neuen FNP für den ZRK als auch im Entwurf des neuen Regio-
nalplans enthalten und somit mit den übergeordneten Zielen der Re-
gionalplanung abgestimmt. 
Eine Alternativenprüfung wurde bereits in der Machbarkeitsstudie 
zum Langen Feld hinreichend durchgeführt. Dabei wurden sämtliche 
Teilräume im Untersuchungsraum hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit 
untersucht. Ergebnis dieser Prüfung war, dass die jetzt im B-
Planverfahren zu entwickelnde Fläche die Umweltauswirkungen und 
–beeinträchtigungen begrenzt, da die aus Umweltsicht unempfindli-
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
cheren Bereiche im Untersuchungsraum in Anspruch genommen 
werden und die klimatisch hochwertigsten Flächen sowie die wertvol-
len Landschaftselemente erhalten bleiben. Zudem ergab die Mach-
barkeitsstudie, dass es keine vergleichbaren Alternativstandorte zum 
Langen Feld für eine Gewerbeflächenentwicklung im Raum Kassel 
gibt. 
Hinsichtlich der Frage der Interkommunalität hat sich eine neue 
Sachlage mit veränderten Rahmenbedingungen ergeben. Seitens 
des Bundes wird keine Genehmigung für einen neuen Autobahnan-
schluss an die A 7 im Bereich des geplanten Gewerbegebietes San-
dershäuser Berg erteilt werden. Ein solcher Anschluss wäre aber 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung des ursprünglich geplanten 
großen Gewerbegebietes gewesen. Die Gemeinde Niestetal hat ak-
tuell in Absprache mit dem RP einen Bebauungsplan für eine aus-
schließlich kommunale Entwicklung für einen einzelnen großen Be-
trieb in diesem Bereich beschlossen. Durch diese Entscheidung der 
Gemeinde Niestetal, den Sandershäuser Berg in einem Teilbereich 
von 47 ha alleine und nicht interkommunal zu entwickeln, ist das in-
terkommunale Projekt in diesem Bereich in Frage gestellt und der 
Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
Feld ist aber weiterhin grundsätzlich offen. Das Thema ist jedoch auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend zu behandeln, son-
dern ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung zu besprechen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.3 Der Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans 
berücksichtigt die Planung bereits. 

 
Dies verdeutlicht, dass die Planung für das Lange Feld bereits inter-
kommunal und regionalplanerisch abgestimmt ist.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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20.4 Es wird darauf hingewiesen, dass die Genehmi-
gungsverfügung für den rechtskräftigen Flächennut-
zungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel durch 
den RP Kassel bezüglich der gewerblichen Baufläche 
„Das Lange Feld“ Auflagen enthält, die im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. 
Diese beinhalten auch, dass an diesem Standort ein in-
terkommunales Gewerbegebiet entstehen sollte und die 
Fläche nur dann in Anspruch genommen werden darf, 
wenn im Rahmen der interkommunalen Abstimmung ein 
gemeinsames Flächenmanagement mit der überörtli-
chen gewerblichen Baufläche „Sandershäuser Berg“ 
vorliegt bzw. wenn der „Sandershäuser Berg“ als über-
örtliches Vorhaben nicht realisiert werden kann.  

Das geplante Gewerbegebiet „Langes Feld“ ist sowohl im Entwurf 
des neuen FNP für den ZRK als auch im Entwurf des neuen Regio-
nalplans enthalten und somit mit den übergeordneten Zielen der Re-
gionalplanung abgestimmt. 
 
Hinsichtlich der Frage der Interkommunalität hat sich eine neue 
Sachlage mit veränderten Rahmenbedingungen ergeben. Seitens 
des Bundes wird keine Genehmigung für einen neuen Autobahnan-
schluss an die A 7 im Bereich des geplanten Gewerbegebietes San-
dershäuser Berg erteilt werden. Ein solcher Anschluss wäre aber 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung des ursprünglich geplanten 
großen Gewerbegebietes gewesen. Die Gemeinde Niestetal hat ak-
tuell in Absprache mit dem RP einen Bebauungsplan für eine aus-
schließlich kommunale Entwicklung für einen einzelnen großen Be-
trieb in diesem Bereich beschlossen. Durch diese Entscheidung der 
Gemeinde Niestetal, den Sandershäuser Berg in einem Teilbereich 
von 47 ha alleine und nicht interkommunal zu entwickeln, ist das in-
terkommunale Projekt in diesem Bereich in Frage gestellt und der 
Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
Feld ist aber weiterhin grundsätzlich offen. Das Thema ist jedoch auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend zu behandeln, son-
dern ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung zu besprechen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.03.2010 

 
20.5 Es wird empfohlen, eine Not- oder Bedarfzufahrt in 
das geplante Gewerbegebiet vorzusehen.  

 
Im Zuge der Entwurfsplanung wurde bewusst auf eine zweite, alter-
native Erschließung des Gewerbegebiets verzichtet, um den Verkehr 
und die dadurch entstehenden Belastungen aus den umliegenden 
Wohngebieten fern zu halten.  
Im Falle einer Sperrung der Erschließungsstraße kann der Verkehr 
über die bestehenden Wirtschaftswege, ggf. mit Hilfe von Ordnungs-
kräften der Polizei bzw. Feuerwehr, aus dem Gewerbegebiet über 
mehrere Wegeverbindungen geführt werden: 
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1. über die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg / Kom-
postwerk zur Dittershäuser Straße weiter zur Frankfurter Stra-
ße (Ausweichstellen an der Zufahrt zum Kompostwerk für Be-
gegnungsverkehr vorhanden) 

2. direkt über die Dittershäuser Straße / Brücke über die A 49 zur 
Frankfurter Straße (die Breite der Brücke beträgt zwischen den 
Geländern 6,0 m, ein Begegnungsfall Lkw/Lkw ist daher nicht 
möglich) 

3. in nordöstliche Richtung über den Landwirtschaftsweg parallel 
zum Kraftwerksgraben zur Dennhäuser Straße (L 3124) 

4. in südliche Richtung über die Dittershäuser Str. unterhalb der 
BAB 44 Richtung Baunatal-Rengershausen bzw. Fuldabrück 
Dittershausen 

Damit gibt es im „Störungsfall“ ausreichend Möglichkeiten zur Ver-
kehrsableitung über vorhandene Wegeverbindungen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
20.6 Es wird angeregt, aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit und des Verkehrsflusses die Anlage von Kreis-
verkehrsplätzen im Zusammenhang mit der äußeren 
Erschließung zu prüfen. 

 
Anhand der durch das Verkehrsgutachten ermittelten Belastungszah-
len wurde die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes als vorfahrtge-
regelten Knotenpunkt sowie als Kreisverkehrsplatz berechnet.  
Als maßgebliche Bemessungsstunde wurde die Morgenspitze 7:00 h 
– 8:00 h mit der größten Querschnittsbelastung und einer Fahrstrei-
fenbelastung in Richtung Gewerbegebiet von 1.179 Kfz/h gewählt. 
Aus dem Gewerbegebiet heraus fahrend beträgt die Morgenspitze 
216 Kfz/h. 
Durch die sehr ungünstige, bzw. einseitige Verkehrsverteilung der 
einzelnen Knotenpunktsströme zur Morgenspitze entstehen Quali-
tätsstufen und Wartezeiten, die nicht akzeptabel sind. Bei einem vor-
fahrtgeregeltem Knotenpunkt ergibt sich für einen untergeordneten 
Knotenpunktsstrom die Qualitätsstufe E mit einer mittleren Wartezeit 
von 114 s, als Kreisverkehrsplatz ergibt sich für den Hauptverkehrs-
strom die Qualitätsstufe F mit einer mittleren Wartezeit von 438 s. 
 
Anhand des überschlägigen AKF-Berechnungsverfahren (Addition 
Kritischer Fahrzeugströme) wurde die Leistungsfähigkeit des Kno-
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schlussvorschlag 
tenpunktes mit einer Lichtsignalanlage berechnet. Für den Knoten-
punkt zeigt sich eine ausreichende Leistungsfähigkeit der Qualitäts-
stufe C bei voll entwickeltem Gewerbegebiet. Durch ein bedarfsge-
steuertes Signalzeitenprogramm lassen sich die Wartezeiten opti-
mieren und den unterschiedlichen tageszeitlichen Anforderungen 
anpassen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
20.7 Es wird darauf hingewiesen, dass im Verkehrsgut-
achten der BAB-Anschluss GVZ-Kassel im Zusammen-
hang mit Verkehrsbelastungsangabe nicht berücksich-
tigt wurde. Zudem sollte die Verkehrsbelastung des 
„Lohfeldener Rüssels“ sowie der geplante Neubau der 
Tank- und Rastanlage des Bundes berücksichtigt wer-
den.  

 
Es ist richtig, dass in der Analyseumlegung der im März 2007 dem 
Verkehr übergebene Anschluss des Gewerbegebiets Lohfelden an 
die A7 / A49 nicht berücksichtigt ist. Der Hintergrund hierfür ist zum 
einen die fehlende Datengrundlage für eine Kalibration des Netzes 
mit der neuen Anschlussstelle. Zum Zeitpunkt der Modellerstellung 
bzw. -aktualisierung standen für die Autobahn lediglich die Ergebnis-
se der SVZ-Zählung 2005 zur Verfügung, die vor der Verkehrsfreiga-
be erhoben wurden. Da andererseits nicht zu erwarten war, dass mit 
der neuen AS großräumige Verkehrsverlagerungen verbunden wa-
ren (sondern nur zwischen der bereits vorhandenen AS Kassel-
Industriepark und dem Lohfeldener Rüssel) wurde die AS nicht in 
das Analysenetzmodell aufgenommen. Hierdurch konnte auf um-
fangreiche Verkehrserhebungen im Umfeld der neuen AS verzichtet 
werden, die in Bezug auf die Fragestellung zum Gewerbegebiet 
Langes Feld keinen Erkenntnisgewinn geliefert hätten. 
In den Prognosenetzfällen ist die AS enthalten. Auf eine Angabe der 
Verkehrsbelastungen wurde allerdings verzichtet, da, wie oben erläu-
tert, an dieser Stelle weder eine Kalibration erfolgen konnte noch ein 
Zusammenhang mit der Fragestellung der Anbindung des Langen 
Feldes an die AS Niederzwehren und das Kasseler Straßennetz ge-
sehen wird. Gleiches gilt für den Verkehr der Tank- und Rastanlage 
im Umfeld der AS Lohfeldener Rüssel. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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20.8 Es wird angeregt, eine radverkehrliche innere Er-
schließung vorzusehen. 

 
Aufgrund des zu erwartenden geringen Fußgängeraufkommens und 
des moderaten Radverkehrsaufkommens über den gesamten Ta-
gesverlauf innerhalb des Gewerbegebietes wurde aus Gründen der 
Kostenminimierung auf die Planung separater Radwege verzichtet. 
Durch die radverkehrliche Anbindung des Plangebietes an die Dit-
tershäuser Str. im Norden sowie die Rad-/Gehweganbindung mittels 
Kreisverkehr im Süden ist eine gute Erreichbarkeit des Plangebiets 
in der Nord-Süd-Achse für den Radverkehr gegeben. Des Weiteren 
ist eine Wegeverbindung innerhalb der Grünstreifen als West-Ost-
Achse mit Anbindung an das landwirtschaftliche Wegesystem vorge-
sehen. 
In der Begründung wird die vorgesehene Anbindung des neuen Ge-
werbegebietes an das vorhandene Radwegenetz ergänzt. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
20.9 Es wird empfohlen, die externen Ausgleichsflächen 
bauleitplanerisch festzusetzen.  

 
Dies ist bereits im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf geschehen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

Ziffer 21 09.04.2008 
12.02.2010 

21.1 Es wird mitgeteilt, dass Beeinflussungen von Richt-
funkstrecken durch neue Bauwerke unter einer Bauhö-
he von ca. 20 m allgemein nicht sehr wahrscheinlich 
sind. Da diese Höhe bei der geplanten Nutzung offen-
sichtlich nicht überschritten werden soll, kann auf Unter-
suchungen zum vorsorglichen Ausschließen von Richt-
funkstörungen durch neue Bauwerke verzichtet werden. 
Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der 
Bundesnetzagentur werden durch die Planungen nicht 
beeinträchtigt.  
Eine weitere Beteiligung an dem Verfahren ist nicht er-
forderlich. 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine weitere Beteili-
gung erfolgt nicht.  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Ziffer 22 11.04.2008 
 

22.1 Es wird auf eine im Plangebiet verlaufende Kabel-
schutzrohranlage mit einliegenden Lichtwellenleiterka-

 
Die Kabelschutzrohranlage verläuft im Bereich der Dennhäuser 
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beln der GasLINE GmbH & Co. KG hingewiesen. Die 
Trassenführung kann einem beigefügten Plan entnom-
men werden. Vor Baumaßnahmen im Bereich bzw. in 
der Nähe der Kabelschutzrohranlage ist die PLEdoc 
frühzeitig unter Vorlage entsprechender Baupläne zu 
benachrichtigen. 

Straße und liegt damit außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans. Sie wird insofern von der Planung und den vorgesehenen 
Baumaßnahmen nicht berührt. 
 
 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 
23.1 Angebot von naturschutzrechtlichen Ausgleichsflä-
chen im Gemeindegebiet (Verweis auf Landschaftsplan 
ZRK) 
 
 

 
Die Einbeziehung von Ausgleichsflächen in angrenzenden Gemein-
degebieten wurde geprüft. Im Ergebnis wurde, neben den Aus-
gleichsflächen innerhalb und außerhalb des Plangebietes auf Kasse-
ler Stadtgebiet, der Waldrandbereich Sommerberg (Maßnahmenbe-
reich 6 und 11), der auf dem angrenzenden Gebiet der Gemeinde 
Fuldabrück, Gemarkung Dennhausen liegt, in das Ausgleichskonzept 
mit einbezogen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
Ziffer 23 

 
14.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.04.2008 
09.03.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23.2 Es wird eine Ausdehnung des Klima- und Luft-
schadstoffgutachtens auf die Ortsteile Bergshausen und 
Dennhausen/Dittershausen gefordert. Windszenarien 
aus Westen und Norden, die die Fuldabrücker Ortsteile 
betreffen würden, wurden nicht betrachtet.  

 
Bei der Erstellung des Klima- und Luftschadstoffgutachtens wurde 
die Darstellung der klimaökologischen Funktionsabläufe auf den 
nachweisbaren klimaökologischen Einwirkbereich begrenzt. Alle 
durchgeführten meso- und mikroskaligen Modellrechnungen zu den 
thermischen, strömungsdynamischen (Durchlüftung / Belüftung/ Kalt-
luftströmungen) und lufthygienischen Wirkungskomplexen ergaben 
für die Ortsteile Bergshausen, Dennhausen und Dittershausen keine 
relevanten Modifikationen bzw. Zusatzbelastungen. Dies hängt vor 
allem damit zusammen, dass sich diese Ortsteile nicht in Hauptwind-
richtung befinden.  
Die topographische Lagesituation der Ortsteile im Fuldatal wurde bei 
der klimaökologischen Analyse berücksichtigt. Klimatisch wird die 
Ortlage Denn-/Dittershausen im Wesentlichen über die Strömungs-
prozesse entlang des Fuldatals (Talabwind) und lokale Kaltluftab-
flüsse über die Hangzone „Hasenwinkel“ und über den Söhrewald 
bestimmt. Auch in Bergshausen dominiert in klimaökologisch rele-
vanten Strahlungsnächten der Fuldatalabwind das lokale Luftaus-
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tauschgeschehen (vgl. Abb. 48 im Klimagutachten v. 22.11.2007 – 
Klimafunktionskarte des Büros TARAXACUM von 1999). 
Die geplante Bebauung im Bereich „Langes Feld“ tangiert diese 
Ausgleichsströmungen nicht. Dies wird durch die Ergebnisse der 
mesoskaligen Kaltluftsimulationen offenbar. 
 
Das Verkehrsgutachten des Büros abvi zum Gewerbegebiet „Langes 
Feld“ weist nach, dass die Ortlagen von Denn-/Dittershausen und 
Bergshausen nicht von wesentlichen Verkehrszusatzbelastungen be-
troffen sind. Auf der A 44, die die Ortslage Bergshausen tangiert, 
wird ein Verkehrszuwachs von 600 Kfz/Tag (+ 1%) erwartet. Eine 
nennenswerte lufthygienische Zusatzbelastung ist hieraus nicht ab-
zuleiten. Daher wurden die Modellrechnungen zu den Kfz-bedingten 
Luftschadstoffzusatzbelastungen auf die Ortslage Kassel-
Niederzwehren und die Gewerbegebietszufahrt fokussiert. 
 
Im Rahmen des Klima- und Luftschadstoffgutachtens vom 22.11. 
2007 wurden Ausbreitungsrechnungen durchgeführt, die einen Hin-
weis für die Ausbreitungswege und die Abklingkurve gas- und parti-
kelförmiger Immissionen geben. Diese Berechnungen wurden auf 
Basis einer Ausbreitungsklassenstatistik durchgeführt. D.h. es wur-
den nicht nur südliche, sondern u.a. auch nördliche und westliche 
Windrichtungen geprüft (entsprechend ihrer Häufigkeit – s. Abb. 13 
im Klimagutachten vom 22.11.2007). Dieses Vorgehen entspricht 
den Vorgaben der TA-Luft. Eine detaillierte Analyse mit betriebsspe-
zifischen Emissionen kann erst durchgeführt werden, wenn ein kon-
kreter Ansiedlungswunsch eines stark emittierenden Betriebes vor-
liegt. 
Durch die kuppenartige Lage des Planungsgebietes kommt es im 
Allgemeinen zu einer recht intensiven Durchmischung der bodenna-
hen Luftschichten, so dass die Ortslagen der Gemeinde Fuldabrück 
nicht von hohen Zusatzbelastungen betroffen sind. Es ist davon aus-
zugehen, dass bei Einhaltung der im Abstandserlass NRW vorgege-
benen Abstände – die den Festsetzungen zur Gliederung des ge-
planten Gewerbegebietes zugrunde liegen – Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftschadstoffe in 
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den umliegenden Ortslagen Denn-/Dittershausen und Bergshausen 
nicht entstehen.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 14.04.2008  
23.3 Erstellung eines Gutachtens zu Verkehrs- und Ge-
werbelärmauswirkungen auf die Ortsteile Bergshausen 
und Dennhausen / Dittershausen 

 
Die Auswirkungen des zu erwartenden Verkehrs- und Gewerbelärms 
auf die Ortsteile Bergshausen und Dennhausen / Dittershausen wur-
de im Rahmen des vorliegenden Lärmimmissionsgutachtens ermittelt 
und beurteilt. Es kommt zu dem Ergebnis, dass es in den genannten 
Siedlungsbereichen zu keinen Überschreitungen der einzuhaltenden 
Grenzwerte für Lärmimmissionen kommt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

Ziffer 24 17.04.2008 
 
 

 
24.1 Planungsvorhaben sind derzeit noch nicht mit den 
Zielen der Regionalplanung vereinbar; Fragen der Er-
schließung, Alternativenprüfung und naturschutzfachli-
che Erhebungen sind noch abzuarbeiten. 

 
Das geplante Gewerbegebiet „Langes Feld“ ist sowohl im Entwurf 
des neuen FNP für den ZRK als auch im Entwurf des neuen Regio-
nalplans enthalten und somit mit den übergeordneten Zielen der Re-
gionalplanung abgestimmt. 
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Es wird insbesondere auf die neu diskutierte Flächen-
entwicklung am „Sandershäuser Berg“ hingewiesen, mit 
der sich die Alternativenprüfung auseinanderzusetzen 
habe.  
 

Eine Alternativenprüfung wurde bereits in der Machbarkeitsstudie 
zum Langen Feld hinreichend durchgeführt. Dabei wurden sämtliche 
Teilräume im Untersuchungsraum hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit 
untersucht. Ergebnis dieser Prüfung war, dass die jetzt im B-
Planverfahren zu entwickelnde Fläche die Umweltauswirkungen und 
–beeinträchtigungen begrenzt, da die aus Umweltsicht unempfindli-
cheren Bereiche im Untersuchungsraum in Anspruch genommen 
werden und die klimatisch hochwertigsten Flächen sowie die wertvol-
len Landschaftselemente erhalten bleiben. Zudem ergab die Mach-
barkeitsstudie, dass es keine vergleichbaren Alternativstandorte zum 
Langen Feld für eine Gewerbeflächenentwicklung im Raum Kassel 
gibt. 
Hinsichtlich der Frage der Interkommunalität hat sich eine neue 
Sachlage mit veränderten Rahmenbedingungen ergeben. Seitens 
des Bundes wird keine Genehmigung für einen neuen Autobahnan-
schluss an die A 7 im Bereich des geplanten Gewerbegebietes San-
dershäuser Berg erteilt werden. Ein solcher Anschluss wäre aber 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung des ursprünglich geplanten 
großen Gewerbegebietes gewesen. Die Gemeinde Niestetal hat ak-
tuell in Absprache mit dem RP einen Bebauungsplan für eine aus-
schließlich kommunale Entwicklung für einen einzelnen großen Be-
trieb in diesem Bereich beschlossen. Durch diese Entscheidung der 
Gemeinde Niestetal, den Sandershäuser Berg in einem Teilbereich 
von 47 ha alleine und nicht interkommunal zu entwickeln, ist das in-
terkommunale Projekt in diesem Bereich in Frage gestellt und der 
Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
Feld ist aber weiterhin grundsätzlich offen. Das Thema ist jedoch auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend zu behandeln, son-
dern ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung zu besprechen.  
 
Naturschutzfachliche Erhebungen wurden im Rahmen der Umwelt-
prüfung abgehandelt und ihre relevanten Ergebnisse im Umweltbe-
richt dargelegt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
24.2 Beachtung wichtiger Hinweise aus dem Klimagut-
achten bei den Festsetzungen des B-Plans 

 
Die Empfehlungen des Klimagutachtens wurden bei den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes weitgehend berücksichtigt. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
24.3 Ergänzung einer gutachtlichen Aussage zu den 
Auswirkungen der Planung auf die Situation bei Stark-
windlagen (Lage des Gebiets in der Hauptwindrichtung 
bezogen auf die Stadt Kassel). 
 

 
Die ergänzende gutachterliche Aussage macht deutlich, dass im vor-
liegenden Klima- und Luftschadstoffgutachten bei der Analyse der 
thermischen und strömungsdynamischen Umgebungsbedingungen 
im wesentlichen Schwachwindereignisse geprüft wurden. Bei derar-
tigen Verhältnissen sind in den Sommermonaten die höchsten bio-
klimatischen Belastungen (Wärmebelastung) zu erwarten.  
Bei allgemein hohen mittleren Windgeschwindigkeiten (z.B. > 5,0 
m/s) herrscht sowohl am Tag als auch in der Nacht keine stabile 
Luftschichtung vor. D.h. sowohl der horizontale als auch der vertikale 
Luftaustausch ist in Kuppen- als auch in Tallagen intensiv. Luftmas-
sen, die mit negativen thermischen oder lufthygienischen Eigen-
schaften belastet sind, werden rasch ausgetauscht, verdünnt und ab-
transportiert. Wärmestaus und Schadstoffakkumulationen treten 
nicht auf. 
Bei hohen Windgeschwindigkeiten ist die thermodynamische Belas-
tung deutlich geringer als bei Schwachwindlagen. Dies wird anhand 
einer Beispielrechnung für einen heißen Sommertag belegt. 
Auch die lufthygienische Belastung ist bei hohen Windgeschwindig-
keiten erheblich niedriger als bei Schwachwindereignissen. Dies wird 
anhand einer Modellrechnung für die NO2-Schadstoffbelastung an 
einer Außerortsstraße mit 20.000 Kfz pro Tag (10 % LKW-Anteil) be-
legt. Die beispielhaften Modellergebnisse dokumentieren, dass so-
wohl im Nahbereich als auch im weiteren Umfeld die Schadstoffbe-
lastung mit zunehmender Windgeschwindigkeit erheblich abnimmt. 
Derartige Wetterlagen wurden daher im vorliegenden Klima- und 
Luftschadstoffgutachten nicht näher betrachtet. Der Schwerpunkt lag 
auf der Erfassung der „Worst-Case-Szenarien“ bzw. der durch-



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz          Anlage 2 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ –Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) u. 4(2) BauGB 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Beschlussfassung zur Offenlage) 
 

 
Anlage 2: Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen 

 

32 

Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
schnittlichen Situation. 
Hohe Windgeschwindigkeiten können allerdings zu Windkomfort-
problemen führen. Als Windkomfort wird die so genannte Fußgän-
ger-Behaglichkeit genannt, die durch die Böigkeit des Windes Be-
stimmt wird. Oberhalb der Grenzgeschwindigkeit für die Behaglich-
keit von 6 m/s beginnen unangenehme Wirkungen für den Men-
schen, z.B. Aufwirbeln von Staub, Irritationen der Augen oder Druck-
empfindung am Körper.  
Durch das geplante Gewerbegebiet ist mit einer bebauungsbeding-
ten Verstärkung des Windes um den Faktor 1,5 zu rechnen. D.h. ab 
einer mittleren Windgeschwindigkeit von 4 m/s ist im Planungsgebiet 
und in seinem unmittelbaren Umfeld mit Einschränkungen des Wind-
komforts zu rechnen. Laut vorliegender Windstatistik sind im Pla-
nungsgebiet an ca. 20 – 25 % der Tage im Jahr mittlere Windge-
schwindigkeiten von über 4 m/s zu erwarten. An windexponierten 
Stellen des Planungsgebietes (Gebäudeecken, enge Gebäudeab-
standsflächen mit verstärkenden Zugeffekten) kann dann der kurz-
zeitige Aufenthalt unangenehm sein. Dies kann jedoch durch grün-
ordnerische Maßnahmen (z.B. Stauchpflanzung im Bereich von Sitz-
bänken) aufgefangen werden. 
Die Strömungsmodifikationen durch die geplante Bebauung bleiben 
auf das Planungsgebiet beschränkt. In den benachbarten Siedlungs-
bereichen von Kassel und Fuldabrück ergeben sich keine zusätzli-
chen Windkomfortprobleme. 
Die gutachterliche Aussage kommt zu dem Ergebnis, dass die bio-
klimatischen und lufthygienischen Zusatzbelastungen im Bereich der 
angrenzenden Bebauung bei Starkwindlagen erheblich geringer sind 
als bei den betrachteten niedrigen Windgeschwindigkeiten. Es 
kommt auch zu keinen zusätzlichen Windkomfortproblemen bei 
Starkwindlagen durch das geplante Gewerbegebiet in den benach-
barten Stadtteilen von Kassel und Fuldabrück. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

 
24.4 Bzgl. der neuen Anschlussstelle A 44 (AS „Kassel 
Langes Feld“) liegt noch kein mit der Straßenbauverwal-

 
Auf einen Anschluss des geplanten Gewerbegebietes Langes Feld 
an die A 44, der im B-Plan-Vorentwurf noch vorgesehen war, wird 
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tung abgestimmtes Erschließungskonzept vor. Zudem 
ist ein Antrag an Bundesverkehrsministerium erforder-
lich, damit die geplante Verkehrsanbindung in den Re-
gionalplan aufgenommen werden kann. 

verzichtet, so dass der Hinweis sich erübrigt. 
 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 
24.5 Es wird angeregt die Möglichkeiten eines Bahnan-
schlusses (Strecke Kassel - Gunterhausen) für das Ge-
werbegebiet zu prüfen. 

 
Ein Bahnanschluss für das Gewerbegebiet kommt aus topographi-
schen, ökologischen und konzeptionellen Gründen nicht in Frage.  
Die genannte Bahnstrecke verläuft im Einschnitt und mit einem er-
heblichen Höhenunterschied zu der vorgesehenen Gewerbefläche, 
so dass ein solcher Anschluss mit erheblichen Eingriffen in die Ge-
ländetopografie sowie entsprechend hohen Kosten verbunden wäre. 
Zudem liegen in dem Bereich zwischen der Bahnstrecke und dem 
geplanten Gewerbegebiet ökologisch sensible Bereiche, die von ei-
nem solchen Gleisanschluss durchschnitten würden.  
Das geplante Gewerbegebiet stellt keinen Logistikstandort mit einem 
entsprechend hohen Transportaufkommen dar. Das zu erwartende 
Waren- und Transportaufkommen entspricht in Menge und Struktur 
einem normalen Gewerbegebiet, so dass ein Gleisanschluss für den 
Großteil der sich ansiedelnden Firmen ohne Bedeutung sein dürfte.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 09.03.2010  
24.6 Es wird angeregt die Textfestsetzungen zum Ein-
zelhandelsausschluss im Plangebiet so zu präzisieren, 
dass zunächst allgemein jeglicher Einzelhandel ausge-
schlossen und erst dann die ausnahmsweise Zulässig-
keit der Selbstvermarktung geregelt wird. Dazu wird ein 
Formulierungsvorschlag gemacht. 

 
Der Anregung wird gefolgt und der Formulierungsvorschlag zur Prä-
zisierung des Einzelhandelsausschlusses in die Textfestsetzungen 
übernommen. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

   
24.7 Es wird angesichts der Gebietsgröße empfohlen, 
zusätzlich zu der vorgesehenen verkehrlichen Erschlie-
ßung eine Notzufahrt bzw. –ausfahrt vorzusehen. 

 
Im Zuge der Entwurfsplanung wurde bewusst auf eine zweite, alter-
native Erschließung des Gewerbegebiets verzichtet, um den Verkehr 
und die dadurch entstehenden Belastungen aus den umliegenden 
Wohngebieten fern zu halten.  
Im Falle einer Sperrung der Erschließungsstraße kann der Verkehr 
über die bestehenden Wirtschaftswege, ggf. mit Hilfe von Ordnungs-
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kräften der Polizei bzw. Feuerwehr, aus dem Gewerbegebiet über 
mehrere Wegeverbindungen geführt werden: 

1. über die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg / Kom-
postwerk zur Dittershäuser Straße weiter zur Frankfurter Stra-
ße (Ausweichstellen an der Zufahrt zum Kompostwerk für Be-
gegnungsverkehr vorhanden) 

2. direkt über die Dittershäuser Straße / Brücke über die A 49 zur 
Frankfurter Straße (die Breite der Brücke beträgt zwischen den 
Geländern 6,0 m, ein Begegnungsfall Lkw/Lkw ist daher nicht 
möglich) 

3. in nordöstliche Richtung über den Landwirtschaftsweg parallel 
zum Kraftwerksgraben zur Dennhäuser Straße (L 3124) 

4. in südliche Richtung über die Dittershäuser Str. unterhalb der 
BAB 44 Richtung Baunatal-Rengershausen bzw. Fuldabrück 
Dittershausen 

Damit gibt es im „Störungsfall“ ausreichend Möglichkeiten zur Ver-
kehrsableitung über vorhandene Wegeverbindungen. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
25.1 Die Niederschlagswassereinleitungen in Gewässer 
sind erlaubnispflichtig. 

 
Der Hinweis wird im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
25.2 Die schadlose Ableitung von Schmutzwasser in die 
zentrale Kläranlage ist sicher zustellen. Insbesondere ist 
zu prüfen, ob die ggf. betroffenen Mischwasserentlas-
tungsanlagen die zusätzlichen Abwassereinleitungen 
ohne Änderung / Erweiterung aufnehmen können. 

 
Mit dem vom Kasseler Entwässerungsbetrieb (KEB) erstellten Ent-
wässerungskonzept für das Plangebiete wird die schadlose Ablei-
tung des Schmutzwassers sichergestellt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
Ziffer 25 

 
10.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.04.2008 
24.02.2010 
 

 
25.3 Lage des Plangebietes im WSG und geplante Er-
weiterung. 
Berücksichtigung des auf einem hydrogeologischen 
Gutachten zur Erweiterung des WSG basierenden Ver-
ordnungsentwurfs zum WSG bei der weiteren Planung. 

 
Die derzeit rechtsgültige Abgrenzung der Schutzzone III des Was-
serschutzgebietes (WSG) wurde in den B-Plan-Entwurf gem. § 9 
Abs. 6 nachrichtlich übernommen. Zusätzlich wird die geplante Än-
derung der Wasserschutzzonenabgrenzung, die auf dem hier ge-
nannten Gutachten basiert, im B-Plan-Entwurf als in Aussicht ge-



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz          Anlage 2 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ –Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) u. 4(2) BauGB 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Beschlussfassung zur Offenlage) 
 

 
Anlage 2: Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen 

 

35 

Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
nommene Planung vermerkt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

25.4 Die derzeit geplante Grenze der Schutzzone III ist 
in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

Zusätzlich zu der im B-Plan-Entwurf nachrichtlich übernommenen 
derzeit rechtsgültigen Abgrenzung der Schutzzone III wird die ge-
plante Änderung der Wasserschutzzonenabgrenzung als in Aussicht 
genommene Planung vermerkt.  
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
25.5 Bezugnahme auf Besprechungsprotokolle mit Amt 
für Stadtplanung und Bauaufsicht Stadt Kassel und die 
darin festgehaltenen Ausschlüsse und Einschränkun-
gen, die bei der Planung zu beachten sind. 
Die in dem Verordnungsentwurf aufgeführten Verbots- 
und genehmigungspflichtigen Tatbestände innerhalb 
des neuen Schutzgebietes müssen in den planerischen 
und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans be-
rücksichtigt werden. Dies ist nicht in vollem Umfang ge-
schehen. Deshalb werden für einige Textpassagen der 
Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans, der 
Begründung sowie des Umweltberichtes Änderungs- 
und Ergänzungsvorschläge gemacht.  

 
Es wird ein textlicher Hinweis auf die Wasserschutzzonenverordnung 
und die Beachtung der darin enthaltenen Auflagen in den Bebau-
ungsplan-Entwurf aufgenommen. Sie sind im Rahmen von Bauge-
nehmigungen im Einzelfall in Abhängigkeit von der konkret vorgese-
henen Nutzung sowie den örtlichen Bodenverhältnissen im Beneh-
men mit der Wasserbehörde zu prüfen und einzuhalten. Zudem wird 
auf die Einschränkungen hinsichtlich des Umgangs mit wasserge-
fährdenden Stoffen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und zugehöriger 
Landesverordnung (derzeit VAwS) innerhalb der Wasserschutzzone 
III hingewiesen. Damit ist sichergestellt, dass die Verbots- und ge-
nehmigungspflichtigen Tatbestände der Wasserschutzzonenverord-
nung eingehalten werden. Dieses Vorgehen gewährleistet zudem, 
dass auch zukünftige Änderungen und ggf. Verschärfungen der Auf-
lagen für den Grund- und Trinkwasserschutz unmittelbar im Plange-
biet anzuwenden sind, ohne dass dann der Bebauungsplan geändert 
werden muss, wie dies bei dem hier vorgeschlagenen Vorgehen der 
Fall wäre. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.6 Erfordernis der wasserrechtlichen Genehmigung 
bei Umgestaltungsmaßnahmen an Gewässern. 

 
Das Erfordernis der wasserrechtlichen Genehmigung bei Umgestal-
tungsmaßnahmen an Gewässern ist bekannt und wird entsprechend 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

Die Gewässer sind in einem naturnahen Zustand zu er-
halten bzw. entsprechend zu entwickeln. Die Uferberei-
che sind entsprechend den Vorgaben des HWG frei zu 
halten. Maßnahmen für naturnahe Gewässerentwick-
lung sind im Rahmen der Umweltprüfung aufzuzeigen 
 

beachtet.  
 
Auch die genannten Vorgaben des HWG werden in der Planung be-
achtet. 
Maßnahmen für eine naturnahe Gewässerentwicklung im Plangebiet 
wurden im Rahmen der Umweltprüfung aufgezeigt und entsprechend 
im Bebauungsplan festgesetzt (Maßnahmenbereich 1: Kachenhohle 
/ Steinbreite, Maßnahmenbereich 2: Läusegraben, Maßnahmenbe-
reich 5: Rückhaltebecken Keilsberg am Eselsgraben). 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
25.7 Es wird darauf hingewiesen, dass für die geplanten 
Anlagen von Feuchtbiotopen, Hochwasserrückhaltebe-
cken und für die Entwicklung von Kleingewässern was-
serrechtliche Plangenehmigungen bei der Wasserbe-
hörde zu beantragen sind. Sofern es sich um Gewässer 
von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung 
handelt, die nicht den Bestimmungen des Wasserhaus-
haltsgesetzes und des Hessischen Wassergesetzes un-
terliegen, ist im Zusammenhang mit der ggf. erforderli-
chen rechtlichen Genehmigung oder im Rahmen der 
Abstimmung fachlich zu bewerten. 

 
Die Hinweise werden bei der Umsetzung der Planung beachtet. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.02.2010 
 

 
25.8 Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Planung 
von wasserdurchlässigen Parkplatzflächen darauf zu 
achten ist, dass das Niederschlagswasser von den Hof- 
und Verkehrsflächen nicht über diese entwässern darf 
und dass diese Art der Befestigung für Kfz-Stellplätze 
nicht in jedem Fall geeignet ist. 

 
Die textliche Festsetzung wird so modifiziert, dass die Anforderungen 
der Musterverordnung des künftigen Wasserschutzgebietes erfüllt 
werden. Auf die wasserrechtlichen Erfordernisse wird explizit hinge-
wiesen. Angesichts des großen Abstandes zum Grundwasser und 
der nicht versickerungsfähigen Bodenschichten werden durch die 
wasserdurchlässige Befestigung der Aufstellflächen in den Stell-
platzanlagen in der Regel keine Beeinträchtigungen auftreten. Die 
Vollversiegelung soll ausgeschlossen werden, um das Kleinklima 
und die Standortbedingungen für die geplanten Baumpflanzungen 
günstig zu beeinflussen. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
25.9 Bezüglich des Themas „Regenrückhaltung“ wird 
um Aufnahme von Hinweisen in den Umweltbericht zur 
Funktion, Bauausführung und Unterhaltung der vorge-
sehenen Regenrückhaltebecken gebeten.  

 
Die Hinweise beziehen sich auf die projektbezogene Bauausführung 
und sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanung bzw. des Um-
weltberichtes. Sie werden aber bei der Umsetzung der Planung be-
achtet. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
Ziffer 26 

 
15.04.2008 

 
26.1 Es wird angeregt die Fläche angesichts ihrer Grö-
ße mit Geräuschemissionskontingenten (DIN 45961) zu 
beplanen. 

 
Die Gliederung des Plangebietes erfolgt nicht mit der Festsetzung 
von Geräuschemissionskontingenten, sondern auf Grundlage des 
Abstandserlasses des Landes NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 4 
BauNVO und basiert auf der vorliegenden Immissionsbeurteilung, 
die durch das afi Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Hal-
tern erarbeitet wurde.  
Eine Geräuschemissionskontingentierung nach DIN 45961 regelt 
ausschließlich den lärmbezogenen Immissionsschutz. Durch die Zo-
nierung des Gebietes mit Hilfe des Abstandserlasses NRW wird Vor-
sorge zum Schutz der Nachbarschaft des Plangebietes nicht nur vor 
Lärmimmissionen, sondern auch vor anderen möglichen Immissio-
nen (Luftschadstoffe, Gerüche, Störfallpotential) getroffen.  
Der Abstandserlass wird über NRW hinaus in der ganzen Bundesre-
publik angewendet und wird auch von Gerichten als antizipiertes 
Sachverständigengutachten gewertet. Wie in der Broschüre zum Ab-
standserlass aufgeführt, ist „Die Anwendung des Abstandserlasses 
in der Planungspraxis ... durch die Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit mehrfach höchstrichterlich bestätigt worden 
(beispielhaft dazu OVG NRW Urteil vom 30.9.2005 – 7D142/04NE ).“ 
In der aktuellen Auflage des Abstandserlasses ist der Stand der 
Technik des Immissionsschutzes berücksichtigt, und durch den Auf-
bau der Festsetzungen für den Bebauungsplan werden auch Ent-
wicklungen des Standes der Technik berücksichtigt. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
26.2 Berücksichtigung des Schutzanspruchs der umlie-
genden Siedlungsflächen und der im Plangebiet vor-
handenen Einzelgebäude (z.B. Aussiedlerhöfe) bei der 
Betrachtung der zulässigem Lärmemissionen 

 
Die Schutzansprüche der umliegenden Siedlungsflächen und der im 
Nahbereich des geplanten Gewerbegebietes vorhandenen Einzelge-
bäude sowie der Schutzanspruch der östlich des Plangebietes gele-
genen Klinik wurden in der vorliegenden Immissionsbeurteilung, die 
durch das afi Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern 
erarbeitet wurde, betrachtet. Diese bildet die Grundlage für die Glie-
derung des Plangebietes auf Grundlage des Abstandserlasses des 
Landes NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 4 BauNVO. Mit diesen 
Festsetzungen werden die Schutzansprüche der genannten immissi-
onsempfindlichen Nutzungen in der Umgebung des Plangebietes 
gewahrt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
26.3 Verwendungsverbote für bestimmte luftverunreini-
gende Stoffe und Ausschluss besonders emissions-
trächtiger Betriebe im Hinblick auf die Feinstaubproble-
matik im Kasseler Becken sollte geprüft werden. Anre-
gung zur Anwendung der Abstandsliste NRW 2007 

 
Der Anregung wird insofern Rechung getragen, dass das Gewerbe-
gebiet im Hinblick auf die zulässigen Betriebe auf Grundlage des Ab-
standserlasses des Landes NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 4 
BauNVO gegliedert wird, basierend auf der vorliegenden Immissi-
onsbeurteilung, die durch das afi Ingenieurbüro für Akustik und Um-
welttechnik, Haltern erarbeitet wurde. Damit sind im gesamten Ge-
werbegebiet die besonders emissionsträchtigen Betriebe der Ab-
standsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 bis 36) sowie Betriebe mit vergleich-
barem Emissionsverhalten ausgeschlossen. Auf Teilflächen, die nä-
her zu immissionsempfindlichen Nutzungen in der Umgebung liegen, 
werden die Zulässigkeitsvoraussetzungen für sich ansiedelnde Be-
triebe weiter verschärft. So sind in den Teilflächen GE 3 und GE 5 
zusätzlich Betriebe der Abstandsklasse IV unzulässig, in den Teilflä-
chen GE 2 und GE 6 darüber hinaus Betriebe der Abstandsklasse V 
und in GE 7 auch die Betriebe der Abstandsklasse VI ausgeschlos-
sen.  
Damit werden die Immissionsschutzansprüche und –anforderungen 
für die umgebenden Nutzungen erfüllt.  
Darüber hinaus wird zur Vermeidung von Feinstaubemissionen ein 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
Verwendungsverbot für feste fossile Brennstoffe gemäß 1. BImSchV 
§ 3 Abs. 1 bis 3a (Kohle, Koks, Torf ) festgesetzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
27.1 Es wird eine separate Darstellung der relevanten 
Aussagen des Landschaftsrahmenplanes und des 
Landschaftsplanes im Umweltbericht angeregt. 

 
Die Aussagen werden entsprechend im Umweltbericht dargestellt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
Ziffer 27 

 
18.04.2008 
 
 
  

27.2 Es werden ergänzende faunistische Erhebungen 
zu Vögeln (Zugvogelgeschehen), Amphibien, Fleder-
mäusen, Kleinsäugern (in Randgebieten) und Libellen 
im Bereich der Teiche in der Kachenhohle als Grundla-
ge für die artenschutzrechtliche Prüfung gefordert. 
 

 
Der Umweltbericht enthält Ausführungen zu den Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie. Dabei kann auf frühere Kartierungen zurück-
gegriffen werden, die noch zutreffend sind, da die Biotopsituation 
seither weitgehend unverändert blieb bzw. sich aufgrund der intensi-
ven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Flächen verschlechtert 
hat.  
 
Im Frühjahr 2010 wurde eine Rastvogelkartierung im Langen Feld 
durchgeführt. Sie erfolgte an 6 Terminen im Zeitraum von Mitte März 
bis Ende April, so dass die einzelnen Zugdekaden durch mindestens 
einen Beobachtungstag abgedeckt wurden. Die Ergebnisse der Kar-
tierung zeigen, dass das Lange Feld kein traditionelles Rastgebiet 
ist, das von bestimmten Arten und Individuen regelmäßig und gezielt 
angeflogen wird. Es wird aber von vielen Offenlandarten sozusagen 
beim Vorbeiziehen als Rastgebiet angesteuert, wenn die Rastbedin-
gungen auf den Feldern günstig sind, oder die Vögel durch schlechte 
Witterungsverhältnisse zum Rasten gezwungen werden. Hierbei 
spielt sicher auch die Lage des Langen Feldes nahe des Fuldatals in 
einer größeren Fuldaschleife eine Rolle, da Flüsse als Leitlinien für 
den Vogelzug dienen. Es besitzt daher nur eine lokale Bedeutung als 
Rastgebiet. Wenn es bebaut wird, verliert es diese Anziehungskraft 
auf die meisten der festgestellten Arten und diese müssen auf ande-
re Ackerflächen in der Umgebung ausweichen, sofern diese sich als 
Rastplatz eignen. Im Naturraum ‚Kasseler Becken’ sind in ausrei-
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
chendem Umfang vergleichbare Ackerflächen und Offenlandbereiche 
vorhanden, die sich als Rastplatz für die betroffenen Arten eignen 
und auf die sie ausweichen können.  
 
Eine Erfassung von Fledermäusen wird nicht für erforderlich gehal-
ten, da das Gebiet allenfalls in beschränktem Umfang als Jagdhabi-
tat genutzt wird. Diese Funktion bleibt erhalten bzw. wird verbessert 
(z.B. durch die umfangreichen Gehölzpflanzungen an den Rändern 
der Bebauung). Sommer- oder Winterquartiere werden nicht berührt.  
Eine Libellenkartierung ist entbehrlich, da das Vorkommen streng 
geschützter Arten ausgeschlossen  werden kann (vgl. UB, Anhang) 
und das Vorkommen der eher anspruchslosen Arten (vgl. UB. 
3.2.1.3) berücksichtigt wird. 
 
 
Der Anregung wird teilweise nicht gefolgt. 
 

 
27.3 Es wird angeregt, bei den artenschutzrechtlichen 
Erfassungen auch die Zug- und Wanderbewegungen 
von Tieren zu berücksichtigen sowie der Relevanz des 
Biotopverbundkonzeptes für die Wildkatze in diesem 
Raum zu überprüfen. 

 
Zug- und Wanderbewegungen wurden in der Umweltprüfung und im 
Umweltbericht berücksichtigt. Dabei wurde explizit auf die Wildkatze 
eingegangen, für die der Planungsraum (das Lange Feld) auch als 
Wanderkorridor keine Bedeutung hat. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
27.4 Es sollen unter Pkt. 5.2 im Umweltbericht Flächen, 
auf denen Kompensationsmaßnahmen oder sonstige 
Maßnahmen mit öffentlichen Fördergeldern durchge-
führt wurden, dargestellt werden. (Kapitel ‚Flächen mit 
rechtlichen Bindungen’) 

 
Eine entsprechende Darstellung ist im Umweltbericht (Kap. 1.3.1) 
enthalten. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
27.5 Freihaltung und Aufwertung (Ausgleichsmaßnah-
men) der nicht für Bebauung beanspruchten Bereiche 
innerhalb des bisherigen Landschaftsschutzgebiets im 
Langen Feld. 

 
Dieses Ziel wird mit den Festsetzungen des Bebauungsplans er-
reicht.  
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

  

   
27.6 Berücksichtigung der Darstellung von ‚Kompensa-
tionsbereichen’ des Landschaftsplanes des ZRK bei der 
Planung von Kompensationsmaßnahmen 

 
Die Kompensationsbereiche des Landschaftsplans wurden im Rah-
men des erarbeiteten Kompensationskonzeptes mit berücksichtigt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 09.03.2010 
 

 
27.7 Trotz mehrmaliger Hinweise ist keine Rastvogel-
kartierung für das Plangebiet durchgeführt worden. Da-
her ist als worst-case-Annahme davon auszugehen, 
dass das Lange Feld regelmäßig von Rastvögeln wie 
Kiebitz, Regen-Brachvogel, Wachtelkönig, Braunkehl-
chen, Schwarzkehlchen, Steinschmätzer und weiteren 
Vogelarten angenommen wird.  

 
Bzgl. der Bedeutung des Langen Feldes als Zugvogelrastplatz wurde 
im Umweltbericht zunächst der ungünstigste Fall zu Grunde gelegt.  
Im Frühjahr 2010 wurde eine Rastvogelkartierung im Langen Feld 
durchgeführt. Sie erfolgte an 6 Terminen im Zeitraum von Mitte März 
bis Ende April, so dass die einzelnen Zugdekaden durch mindestens 
einen Beobachtungstag abgedeckt wurden. Die Ergebnisse der Kar-
tierung zeigen, dass das Lange Feld kein traditionelles Rastgebiet 
ist, das von bestimmten Arten und Individuen regelmäßig und gezielt 
angeflogen wird. Es wird aber von vielen Offenlandarten sozusagen 
beim Vorbeiziehen als Rastgebiet angesteuert, wenn die Rastbedin-
gungen auf den Feldern günstig sind, oder die Vögel durch schlechte 
Witterungsverhältnisse zum Rasten gezwungen werden. Hierbei 
spielt sicher auch die Lage des Langen Feldes nahe des Fuldatals in 
einer größeren Fuldaschleife eine Rolle, da Flüsse als Leitlinien für 
den Vogelzug dienen. Es besitzt daher nur eine lokale Bedeutung als 
Rastgebiet. Wenn es bebaut wird, verliert es diese Anziehungskraft 
auf die meisten der festgestellten Arten und diese müssen auf ande-
re Ackerflächen in der Umgebung ausweichen, sofern diese sich als 
Rastplatz eignen. Im Naturraum ‚Kasseler Becken’ sind in ausrei-
chendem Umfang vergleichbare Ackerflächen und Offenlandbereiche 
vorhanden, die sich als Rastplatz für die betroffenen Arten eignen 
und auf die sie ausweichen können.  
 
Damit wurde dem Einwand, eine Rastvogelkartierung durchzuführen, 
Rechnung getragen.  
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 
Der Anregung wird gefolgt.  

   
27.8 Es ist davon auszugehen, dass durch die geplante 
Bebauung mehr als die Hälfte der Brutplätze der Feld-
lerche verloren gehen werden und auch Kiebitz, Schaf-
stelze und Rebhuhn wohl ganz verloren gehen werden. 
Die Fläche für Rastvögel wird ebenfalls räumlich und 
strukturell deutlich eingeschränkt. Damit werden durch 
das Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt. Zur Umsetzung 
des Bebauungsplanes ist daher eine Ausnahmegeneh-
migung von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
erforderlich. 
 
In diesem Zusammenhang ist darzulegen, worin die – 
im vorliegenden Entwurf konstatierten – zwingenden 
Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses be-
stehen. 
Um die Voraussetzung für diese Ausnahme zu schaffen 
und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der Offenlandarten zu verhindern, sind ferner weitere 
unterstützende Maßnahmen im regionalen Raum umzu-
setzen. Auch wenn landwirtschaftliche Flächen außer-
halb des Stadtgebietes nicht im Eigentum der Stadt 
Kassel stehen, können z. B. langfristige Pachtverträge 
mit Eigentümern und der Stadt Kassel vereinbart wer-
den. Hierzu sollten daher weitere geeignete Flächen im 
Umfeld des Stadtgebietes gesucht und auf ihre Eignung 
hinsichtlich der Anlage von z. B. Lerchenfenstern , Bra-
chen, Blühsäumen u. ä. geprüft werden. 

 
Mit den Fragen zum Artenschutz, insbesondere möglichen Verbots-
tatbeständen gem. § 44 BNatSchG, fand eine ausführliche und quali-
fizierte Auseinandersetzung im Rahmen der Umweltprüfung statt. 
Dies wird im Umweltbericht ausführlich dokumentiert. 
Die durch die Planung zu erwartenden Verluste von Brutrevieren der 
Feldlerche betreffen nach den Ergebnissen der Kartierung von 2005 
ca. 32 Brutplätze. Durch Anlage von Feldrainen mit abschnittsweise 
lückenhafter Vegetationsdecke werden die Brutmöglichkeiten der 
Feldlerche in den verbleibenden Landwirtschaftsflächen im Nordteil 
des Langen Feldes dauerhaft verbessert und dadurch eine höhere 
Brutrevierdichte ermöglicht (externe Ausgleichsmaßnahme 7). Dies 
bedeutet, dass in den für die Feldlerche geeigneten verbleibenden 
Offenlandflächen ca. 26 Brutpaare (statt bisher 16 – 19) Platz finden 
können. 
Die zu erwartenden Verluste von Brutrevieren der Feldlerche betref-
fen damit in Relation zur Gesamtgröße der vorhandenen Population 
im naturräumlichen Zusammenhang (Naturraum Kasseler Becken) 
nur einen sehr geringen Anteil, der weit unter den natürlichen 
Schwankungen der Populationsgrößen liegt. Hochgerechnet aus 
dem Flächenanteil von Offenland im Naturraum Kasseler Becken 
kann von einer Populationsgröße von mindestens 2.200 Brutpaaren 
ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Maßnahmen im Nordteil des Langen Feldes beträgt der Verlust von 
22 Brutrevieren etwa 1 % des Bestandes im Naturraum, so dass die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Der Verbotstatbestand 
nach § 44 (1) Satz 3 BNatSchG wird somit in Verbindung mit § 44 (5) 
BNatSchG durch das geplante Vorhaben nicht erfüllt.  
 
Die ebenfalls betroffenen Arten Schafstelze, Kiebitz, Rebhuhn und 
Fasan sind im Langen Feld nur unregelmäßig als Brutvögel nachge-
wiesen. Das Gebiet ist wegen vorhandener Störungen und Ein-
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schränkungen für diese Arten nicht optimal, so dass es nicht un-
wahrscheinlich ist, dass sie auch ohne das geplante Gewerbegebiet 
längerfristig im Langen Feld nicht mehr brüten werden. Durch die 
vorgesehenen Maßnahmen - insbesondere die Entwicklung von 
Frischwiesen und Feuchtgrünland im Südosten des Langen Feldes 
und am Sensenberg - werden geeignete Lebensräume für diese Ar-
ten entwickelt bzw. vorhandene Lebensräume verbessert um den 
Fortbestand der lokalen Population zu ermöglichen. 
 
Für Zugvögel verliert das Lange Feld durch die geplante Bebauung 
seine Anziehungskraft als Rastplatz. Wie im aktuellen Rastvogelgut-
achten (2010) nachgewiesen, ist das Lange Feld jedoch kein traditi-
onelles Rastgebiet, das von bestimmten Arten gezielt angeflogen 
wird. Es kann also angenommen werden, dass die betroffenen Arten 
andere geeignete Flächen anfliegen werden, die im räumlichen Zu-
sammenhang zur Verfügung stehen (z. B. Ackerlandschaften südlich 
von Baunatal, in den Gemarkungen Fuldabrück und Lohfelden sowie 
nördlich von Kassel), so dass durch das Vorhaben die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Satz 2 und 3 nicht gegeben sind. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch das Vorhaben bei 
Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten internen und 
externen Ausgleichsmaßnahmen für die im Gebiet vorkommenden 
Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäischen Vogelarten 
gem. Art. 1 der EU-VRL keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten sind.  
Von daher wird eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erforderlich, so dass die genannten 
Schritte und Maßnahmen zum Erhalt einer Ausnahmegenehmigung 
ebenfalls nicht erforderlich sind. Im übrigen wurde bereits in einer 
Machbarkeitsstudie für ein Gewerbegebiet im Langen Feld nachge-
wiesen und ausführlich dargelegt, dass es im gesamten Kasseler 
Raum keinen geeigneten Alternativstandort für ein Gewerbegebiet in 
dieser Größenordnung und Eignungsqualität gibt, um den erforderli-
chen und belegten Gewerbeflächenbedarf decken zu können. 
 
Die artenschutzrechtliche Problematik ist zudem planungsrechtlich 
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als abgearbeitet zu betrachten, da diese Frage bereits bei der Auf-
stellung des Flächennutzungsplans hinreichend zu behandeln ist. 
Für die gewerbliche Entwicklung im Langen Feld wurde vor kurzem 
ein Flächennutzungsplan durch den Zweckverband Raum Kassel 
(ZRK) aufgestellt, der vom RP Kassel genehmigt wurde. Damit ist 
der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet im Langen Feld gem. § 8 
(2) BauGB aus dem genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

   
27.9 Es wird angeregt, Entwicklungsziele für die vorge-
sehenen Ausgleichsmaßnahmen zu benennen, um eine 
wirksame Überwachung der Auswirkungen der Planung 
gewährleisten zu können. Dies trifft insbesondere für die 
Maßnahmen für Brutvögel des Offenlandes zu (Maß-
nahmen Nr. 7).  

 
Der Umweltbericht wird entsprechend ergänzt. 
Das Kapitel 8 'Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen' 
wird präzisiert. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

  27.10 Im Zusammenhang mit den Veränderungen im 
Bereich der Kachenhohle, von der auch der Lebens-
raum von Libellen betroffen sein kann, wir die Erfassung 
der Libellenvorkommen angeregt. 

Eine Libellenkartierung ist entbehrlich, da das Vorkommen streng 
geschützter Arten ausgeschlossen  werden kann (vgl. UB, Anhang) 
und das Vorkommen der eher anspruchslosen Arten (vgl. UB. 
3.2.1.3) berücksichtigt wird. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
27.11 Bezüglich der geplanten Dachbegrünung wird an-
geregt, in der entsprechenden textlichen Festsetzung 
einen Ausnahmeausschluss zu ergänzen, um ein Kom-
pensationsdefizit zu verhindern. 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. In der textlichen Festsetzung ist 
keine Ausnahme vorgesehen. Sofern Ausnahmen nicht vorgesehen 
werden, sind sie auch ausgeschlossen (vgl. dazu § 31 Abs. 1 
BauGB).  
Demgegenüber können Befreiungen nicht generell ausgeschlossen 
werden, sind aber an die in § 31 Abs. 2 BauGB genannten Bedin-
gungen geknüpft. Im Zuge einer möglichen Befreiung von einer 
Dachbegrünung ist auf andere Weise ein gleichwertiger Ausgleich zu 
schaffen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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27.12 Es wird angeregt, die Festsetzungen Nr. 6 und 7 
(Anpflanzungen von Bäumen, Feldgehölzen und Anlage 
von Wiesenflächen) den Flächen und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft zuzuordnen, um ihre Kompensations-
funktion zu verdeutlichen. 

 
Eine solche Festsetzung ist nicht erforderlich. Die Funktion und Zu-
ordnung der Maßnahmen ist auch im Umweltbericht, Kapitel 5.3.4.2 
nachvollziehbar dargestellt. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt . 

   
27.13 Für die textliche Festsetzung Nr. 7 wird um Klä-
rung gebeten, ob die Baumpflanzungen auf bebauten 
oder unbebauten Flächen erfolgen sollen und ob ein 
Baum pro 1.000 m² oder pro 100m² zu pflanzen ist. 

 
Die Festsetzung bezieht sich auf bebaute Flächen, die nicht Stell-
platzanlage, Zufahrt oder Gebäude sind. Es handelt sich insbeson-
dere um Lagerflächen u. ä. ; Es soll ein Baum pro 1000 m² gepflanzt 
werden. Die Festsetzung ist korrekt. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

   
27.14 Die Einschätzung im Umweltbericht (Kap. 5.4.1), 
dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und der Erholung verbleiben, wird nicht 
geteilt. Es wird deshalb angeregt, in die vorgesehene 
Überwachung der Entwicklung der Kompensationsmaß-
nahmen aufzunehmen, ob der Landschaftsraum weiter-
hin als Naherholungsraum genutzt wird. 
 

 
Es werden umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung von Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes und zur Aufwertung der 
verbleibenden Freiflächen vorgesehen sowie neue siedlungsnahe 
Erholungsflächen geschaffen (Kranichholz, Dorothea-Viehmann-
Park). Eine Überwachung der Entwicklung der Erholungsnutzung 
wird nicht für erforderlich gehalten, zumal keine belastbaren Messkri-
terien vorliegen 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
Ziffer 28 

 
17.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.1 Die Planung ist im Zusammenhang mit weiteren 
großflächigen Gewerbegebietsausweisungen im Be-
reich des ZRK zu sehen. Es wird vor diesem Hinter-
grund eine kumulative Betrachtung der Inanspruchnah-
me von Offenlandflächen hinsichtlich der regionalen und 
überregionalen Bedeutung für die Avifauna gefordert. 
 

 
Die kumulativen Effekte aller Planungen im Bereich des ZRK sind 
auf Ebene der Flächennutzungsplanung bzw. der Regionalplanung 
zu betrachten und zu untersuchen. Sie können nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens für den Standort „Langes Feld“ sein. 
Für die gewerbliche Entwicklung im Langen Feld wurde vor kurzem 
der Regionalplan geändert und der Flächennutzungsplan neu aufge-
stellt, der vom RP Kassel genehmigt wurde. Im Rahmen dieser ü-
bergeordneten Planungen wurden die regionalen und überregionalen 
Zusammenhänge berücksichtigt und im Hinblick auf die Gewerbege-
bietsausweisungen im Kasseler Raum (ZRK) abgestimmt und koor-
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diniert. Sowohl im Rahmen der Regionalplanänderung als auch der 
Neuaufstellung des FNP wurden die Umweltauswirkungen der Pla-
nungen auf der jeweiligen Planungsstufe ermittelt und bewertet. Dies 
beinhaltete insbesondere auf FNP-Ebene auch die kumulative Be-
trachtung der Umweltauswirkungen durch die Inanspruchnahme von 
Offenlandflächen im Bereich des ZRK. Diese sind im Umweltbericht 
zum FNP dargelegt und bewertet. Der Bebauungsplan zum Gewer-
begebiet Langes Feld ist gemäß § 8 (2) BauGB aus dem FNP des 
ZRK Kassel entwickelt. Damit sind die hier aufgeführten Belange im 
Rahmen des FNP abgehandelt und sind im Sinne der Abschichtung 
nicht mehr im Bebauungsplan zu behandeln. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

 
28.2 Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet 
in der Zone IV des Heilquellenschutzgebiets Wilhelms-
höhe liegt. 

 
Der Hinweis wurde beachtet und der Umweltbericht entsprechend 
ergänzt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.3 Gegen die großflächige Inanspruchnahme hoch-
produktiver landwirtschaftlicher Nutzflächen durch die 
Planung werden aus landwirtschaftlicher Sicht erhebli-
che Bedenken erhoben. Die in Anspruch genommenen 
Flächen sind als landwirtschaftliche Vorrangflächen an-
zusehen, was auch durch ihre Ausweisung als „Bereich 
für die Landwirtschaft“ im Regionalplan Nordhessen 
2000 zum Ausdruck kommt.  
Die von der Planung in Anspruch genommenen land-
wirtschaftlichen Flächen (165 ha) werden von sechs 
Haupt- und zwei Nebenerwerbsbetrieben bewirtschaftet. 
Bei bis zu 4 dieser Betriebe muss durch den Wegfall 
dieser Bewirtschaftungsflächen von einer Existenzge-
fährdung ausgegangen werden.  
Es wird darum gebeten, die Bedenken bei der weiteren 
Planung zu berücksichtigen 

 
Die Inanspruchnahme wertvoller Landwirtschaftsflächen wird so ge-
ring wie möglich gehalten. Eine möglichst hochwertige Gestaltung 
der Ausgleichsflächen ist Ziel des Ausgleichskonzeptes, um die er-
forderliche Flächeninanspruchnahme für Kompensationsmaßnah-
men zu minimieren. 
 
Zur Zeit wird vom Liegenschaftsamt der Stadt Kassel in Kooperation 
mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) ein Managementkonzept 
erarbeitet, das für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe ge-
eignete Ersatzflächen anbieten und bereitstellen (ggf. als Tauschflä-
chen) kann. Auf der Grundlage einer vorläufigen Einzelfallprüfung 
sind durch die planungsbedingte Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Nutzflächen im Langen Feld insgesamt 6 Landwirte betroffen 
und davon 3 ohne entsprechenden Ausgleich voraussichtlich in ihrer 
Existenz gefährdet. Es zeichnet sich auf dem gegenwärtigen Bear-
beitungsstand bereits ab, dass ausreichend Ersatz- und Tauschflä-
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chen zum Einen aus dem Flächenpool der Stadt Kassel und zudem 
aus dem Flächenpool der HLG für die betroffenen landwirtschaftli-
chen Betriebe bereit gestellt werden können. Damit ist aus heutiger 
Sicht gewährleistet, dass Existenzgefährdungen einzelner Landwirte 
ausgeschlossen werden können. 
Bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans wird das Gesamt-
konzept vorliegen. 
 
Auf die Einwände und Bedenken der Landwirtschaft wird damit ein-
gegangen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.03.2010 
 

 
28.4 Die mit Schreiben vom 18.04.2010 geäußerten 
grundsätzlichen Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht 
werden aufrecht erhalten. Die Betroffenheit der Land-
wirtschaft verschiebt sich durch die erfolgte Verände-
rung des Geltungsbereiches und die Hinzufügung von 
Ausgleichsflächen nur unwesentlich. Es wird eine Un-
tersuchung durch einen landwirtschaftlichen Sachver-
ständigen gefordert, ob durch den Flächenverlust exi-
stenzielle Gefährdungen vorliegen. Dies setzt konkrete 
Abstimmungen und Gespräche mit allen Flächennutzern 
voraus. 

 
Die hier geforderte Untersuchung der möglichen Existenzgefährdung 
der von der Planung und dem Verlust von landwirtschaftlichen Flä-
chen betroffenen Landwirte wird z. Zt. durchgeführt (s. dazu auch die 
Ausführungen unter 28.3). Dazu erfolgen Gespräche und Abstim-
mungen mit den betroffenen Landwirten. Dabei liegt der Fokus der 
Untersuchungen und Gespräche auf der Erarbeitung von Lösungs-
möglichkeiten und Maßnahmen für den Ersatz der verloren gehen-
den Bewirtschaftungsflächen und zur Existenzsicherung der betrof-
fenen Landwirte.  
Es zeichnet sich auf dem gegenwärtigen Bearbeitungsstand bereits 
ab, dass ausreichend Ersatz- und Tauschflächen zum Einen aus 
dem Flächenpool der Stadt Kassel und zudem aus dem Flächenpool 
der HLG für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereit ge-
stellt werden können.  
Bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans wird das Gesamt-
konzept vorliegen. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
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28.5 Die im Geltungsbereich verbleibenden ca. 8,1 ha 
landwirtschaftliche Nutzflächen sind aufgrund ihres Zu-
schnittes nicht mehr oder nur noch bedingt ökonomisch 
nutzbar.  
Es wird angeregt, die Pflege der im Geltungsbereich 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen in Verbindung mit 
einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftung (ggf. mit 
Ausgleichszahlungen) anzustreben.  

 
Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen durch Landwirte umgesetzt werden. Dies 
setzt eine entsprechende Bereitschaft von Landwirten voraus. Wenn 
sich einer oder mehrere Landwirte finden, die dazu bereit sind, kön-
nen mit ihnen entsprechende rechtlich verbindliche Vereinbarungen / 
Verträge geschlossen werden. Dies betrifft allerdings nicht die Fest-
setzungen des Bebauungsplans. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 
28.6 Es wird angeregt, den Zuschnitt der am Nordrand 
des Geltungsbereiches verbleibenden landwirtschaftli-
chen Nutzflächen durch eine lagemäßige Modifizierung 
des RRB-West sowie eine Änderung des geplanten 
Weges am Nordostrand des Gewerbegebietes zu 
verbessern. 

 
Die Lage des RRB West kann aufgrund der topografischen Situation 
nicht verändert werden. Eine Verschiebung nach Norden bzw. Nord-
westen kommt aufgrund der dort steiler werdenden Hanglage, die ei-
ne Realisierung sehr aufwändig und schwierig machen würde, nicht 
in Frage. In nordöstliche Richtung steigt das natürliche Gelände an, 
so dass eine Verlagerung dorthin nicht möglich ist.  
 
Der geplante ‚Panoramaweg’ am Nordrand des Gewerbegebietes ist 
im Hinblick auf die Naherholungsnutzung als Kompensation für den 
Verlust von Naherholungsflächen und - Wegen innerhalb des Ge-
werbegebiets erforderlich. Er soll möglichst höhenparallel entlang 
des Randes außerhalb der geplanten Randbegrünung der GE-
Flächen verlaufen, die Aussicht Richtung Kassel erschließen und ei-
ne durchgängige Verbindung um das Gebiet herstellen. Eine Ver-
schiebung des Weges ist daher nicht möglich. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt . 

 
28.7 Es wird eine abschnittsweise Umsetzung des ge-
planten Gewerbegebietes angeregt, so dass die nicht 
unmittelbar erforderlichen Flächen noch in landwirt-
schaftlicher Nutzung verbleiben können.  

 
Die hier angeregte abschnittsweise Umsetzung / Realisierung des 
Gewerbegebietes ist ohnehin vorgesehen, so dass die erst später 
realisierten Teilflächen / Bauabschnitte zwischenzeitlich noch in land-
wirtschaftlicher Nutzung verbleiben können. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
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Ziffer 29 

 
18.04.2008 
u. 21.03.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29.1 Es wird angeführt, dass die Alternativenprüfung 
(Machbarkeitsstudie) nicht ausreichend sei; insbesonde-
re das Gebiet am Sandershäuser Berg sei einzubezie-
hen. 
Ebenso seien die schon vorhandenen Gewerbeflächen 
und die vom ZRK erstellte Flächennutzungsbilanz in die 
Alternativenprüfung einzubeziehen. 
 
 

 
Eine Alternativenprüfung wurde bereits in der Machbarkeitsstudie 
zum Langen Feld hinreichend durchgeführt. Dabei wurden sämtliche 
Teilräume im Untersuchungsraum hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit 
untersucht. Ergebnis dieser Prüfung war, dass die jetzt im B-
Planverfahren zu entwickelnde Fläche die Umweltauswirkungen und 
–beeinträchtigungen begrenzt, da die aus Umweltsicht unempfindli-
cheren Bereiche im Untersuchungsraum in Anspruch genommen 
werden und die klimatisch hochwertigsten Flächen sowie die wertvol-
len Landschaftselemente erhalten bleiben.  
Zudem ergab die Machbarkeitsstudie, dass es keine vergleichbaren 
Alternativstandorte zum Langen Feld für eine Gewerbeflächenent-
wicklung im Raum Kassel gibt. 
Die Fläche „Sandershäuser Berg“ stellt keinen Alternativstandort für 
das Lange Feld dar. Sie kam erst nach bereits erfolgter regionalpla-
nerischer Abstimmung der Gewerbeentwicklung Langes Feld und ih-
rer Darstellung im Entwurf des Regionalplans sowie des FNP (ZRK) 
in die politische Diskussion. Die hier angeführte Abstimmung / Prü-
fung ist von daher nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 
sondern der Regionalplanung. 
Zum Sandershäuser Berg hat sich zudem zwischenzeitlich eine neue 
Sachlage mit veränderten Rahmenbedingungen ergeben. Seitens 
des Bundes wird keine Genehmigung für einen neuen Autobahnan-
schluss an die A 7 im Bereich des geplanten Gewerbegebietes San-
dershäuser Berg erteilt werden. Ein solcher Anschluss wäre aber 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung des ursprünglich geplanten 
großen Gewerbegebietes gewesen. Die Gemeinde Niestetal hat ak-
tuell in Absprache mit dem RP einen Bebauungsplan für eine aus-
schließlich kommunale Entwicklung für einen einzelnen großen Be-
trieb in diesem Bereich beschlossen. Durch diese Entscheidung der 
Gemeinde Niestetal, den Sandershäuser Berg in einem Teilbereich 
von 47 ha alleine und nicht interkommunal zu entwickeln, ist das in-
terkommunale Projekt in diesem Bereich in Frage gestellt und der 
Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
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Feld ist aber weiterhin grundsätzlich offen. Das Thema ist jedoch auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend zu behandeln, son-
dern ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung zu besprechen.  
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 
29.2 Das vorliegende Klimagutachten zum Langen Feld 
sei nicht ausreichend; Auswirkungen der geplanten Be-
bauung auf das Stadtklima im Kasseler Becken sei nicht 
ausreichend untersucht worden. 

 
Das Schutzgut Klima ist durch das vorliegende Klima- und Luft-
schadstoffgutachten insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen 
des geplanten Gewerbegebietes im Langen Feld auf das Stadtklima 
im Kasseler Becken hinreichend untersucht worden. Es legt die 
stadtklimatischen Auswirkungen der Planung dar, gibt Empfehlungen 
zur Reduzierung / Begrenzung klimatischer Beeinträchtigungen und 
weist durch Modellrechnungen nach, dass die Planungen nur räum-
lich eng begrenzte Auswirkungen auf die klimaökologischen Funkti-
onsabläufe im Kasseler Becken haben. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 
29.3 Prüfung der Verschlechterung der lufthygienischen 
Situation unter Berücksichtigung des durch das geplan-
te Gewerbegebiet induzierten Verkehrs hinsichtlich der 
Luftreinhaltungsrichtlinie und der gesetzlich geforderten 
Lärmminderung 

 
Die genannten Aspekte zu den lufthygienischen und lärmseitigen 
Auswirkungen der Planung wurden im Rahmen der vorliegenden 
Fachgutachten (Klima- und Luftschadstoffgutachten v. ÖKOPLANA, 
Immissionsgutachten von afi) vollständig und umfassend abgehan-
delt und fanden entsprechenden Eingang in die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29.4 Erfassung der FFH-Anhang-Arten und der Bedeu-
tung des Langen Feldes als Zugvogelrastplatz in Um-
weltprüfung. 

 
Der Umweltbericht enthält Ausführungen zu den Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie. Dabei kann auf frühere Kartierungen zurück-
gegriffen werden, die noch zutreffend sind, da die Biotopsituation 
seither weitgehend unverändert blieb bzw. sich aufgrund der intensi-
ven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Flächen verschlechtert 
hat.  
Eine Erfassung von Fledermäusen wird nicht für erforderlich gehal-
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ten, da das Gebiet allenfalls in beschränktem Umfang als Jagdhabi-
tat genutzt wird. Diese Funktion bleibt erhalten bzw. wird verbessert 
(z.B. durch die umfangreichen Gehölzpflanzungen an den Rändern 
der Bebauung). Sommer- oder Winterquartiere werden nicht berührt.  
 
Die Funktion des Langen Feldes als Zugvogelrastplatz wird im Um-
weltbericht behandelt. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

 
29.5 Der Bebauungsplan wird abgelehnt unter Angabe 
folgender wesentlicher Gesichtspunkte: 

• Unkoordinierte Flächenausweisungen jenseits des 
Bedarfs 

• Umwandlung eines ökologisch und landschaftlich 
wertvollen Raumes in Industrie- und Gewerbeflä-
chen 

• Erhebliche Klimabeeinträchtigungen 
• Schaffung zusätzlicher Lärm- und Schadstoffbelas-

tung ohne die Grenzwerte aktuell einzuhalten. 
• Unzureichende Entscheidungsgrundlagen sowie 

fehlerhafte und mehrdeutige Gutachten. 
 
Die genannten Punkte werden nachfolgend näher aus-
geführt (s. Pkt. 29.6 bis 29.21). 
 

 
 
Die Einwände zu den genannten Gesichtspunkten werden zurück-
gewiesen. Die Gründe dafür werden jeweils in den nachfolgenden 
Stellungnahmen, die sich auf die näheren Ausführungen zu den ge-
nannten Punkten (Pkt. 29.6 bis 29.21) beziehen, ausführlich darge-
legt. 
 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.03.2010 

 
29.6 Mit der Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
Feld werde in Zusammenhang mit weiteren Gewerbe-
flächenentwicklungen im Kasseler Raum (bspw. San-
dershäuser Berg) eine Überkapazität an Gewerbeflä-
chen geschaffen und der bereits ruinöse Wettbewerb 
um Gewerbeansiedlungen weiter verschärft. Es wird ei-
ne interkommunale Kooperation zur Gewerbeflächen-
entwicklung angeregt, um die Gewerbeflächenentwick-

 
Die Stadt Kassel verfügt derzeit noch über Gewerbeflächen von 6,9 
ha. Es handelt sich dabei um dreizehn Flächen im Stadtgebiet Kas-
sel mit einer Größe zwischen 2.000 m² bis etwa 7.500 m². Im Indust-
riepark Waldau sind z. Zt. keine Flächen mehr verfügbar, die dort 
noch nicht genutzten Flächen sind reserviert. 
Der künftige Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel wird nach den 
Ergebnissen der Machbarkeitsstudie für den Zeitraum bis 2020 (be-
zogen auf das Basisjahr 2005) auf ca. 60 - 70 ha ermittelt. Auf der 
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lung und –bereitstellung besser aufeinander abzustim-
men. 
 

Grundlage verschiedener methodischer Bedarfsermittlungen und 
Prognoseverfahren wird diese Größenordnung für realistisch einge-
schätzt. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Gewer-
beflächenbedarf der Stadt Kassel in der Größenordnung von ca. 4 - 
5 ha. 
Die Gegenüberstellung der Bestandssituation und der Bedarfsprog-
nose verdeutlicht, dass das vorhandene Gewerbeflächenangebot der 
Stadt Kassel für eine mittel- bis langfristige Bedarfsdeckung nicht 
ausreicht. Neben dieser quantitativen Betrachtung ist auch die 
Standortqualität von Bedeutung. 
 
Zum Thema ‚interkommunales Gewerbegebiet’ gab es im Vorfeld der 
Erstellung des Bebauungsplanes Langes Feld Gesprächsrunden auf 
der Ebene der Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Zweck-
verband Raum Kassel.  
 
Hinsichtlich der Frage der Interkommunalität hat sich mittlerweile ei-
ne neue Sachlage mit veränderten Rahmenbedingungen ergeben. 
Seitens des Bundes wird keine Genehmigung für einen neuen Auto-
bahnanschluss an die A 7 im Bereich des geplanten Gewerbegebie-
tes Sandershäuser Berg erteilt werden. Ein solcher Anschluss wäre 
aber Grundvoraussetzung für die Umsetzung des ursprünglich ge-
planten großen Gewerbegebietes gewesen. Die Gemeinde Niestetal 
hat aktuell in Absprache mit dem RP einen Bebauungsplan für eine 
ausschließlich kommunale Entwicklung für einen einzelnen großen 
Betrieb in diesem Bereich beschlossen. Durch diese Entscheidung 
der Gemeinde Niestetal, den Sandershäuser Berg in einem Teilbe-
reich von 47 ha alleine und nicht interkommunal zu entwickeln, ist 
das interkommunale Projekt in diesem Bereich in Frage gestellt und 
der Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungsprio-
rität. 
 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
Feld ist aber weiterhin grundsätzlich offen. Das Thema ist jedoch auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend zu behandeln, son-
dern ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
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einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung zu besprechen.  
 
Zudem stellt der Zweckverband Raum Kassel, dem sämtliche Ge-
meinden im Großraum Kassel angehören, die hier angeregte inter-
kommunale Kooperation zur Gewerbeflächenentwicklung im Kasse-
ler Raum sicher. So wird der Flächennutzungsplan, der u. a. auch 
die Gewerbeflächenentwicklung steuert, für den gesamten Raum 
Kassel vom Zweckverband Kassel in enger Kooperation und Ab-
stimmung der angehörigen Gemeinden aufgestellt und erarbeitet.  
Im neuen Flächennutzungsplan ist der Standort Langes Feld als zu-
künftige Gewerbliche Baufläche enthalten und damit auch interkom-
munal abgestimmt. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen.  

 
29.7 Es wird angeregt, Dienstleistungsbetriebe, Frei-
zeiteinrichtungen, kleine Handwerksbetriebe mit weni-
ger als 10 Beschäftigten und Betriebswohnungen im B-
Plan auszuschließen. Für diese Nutzungen stünden an 
vielen anderen Stellen der Stadt und Region Kassel 
ausreichende Flächen zur Verfügung. 
 

 
Die Flächen im Gewerbegebiet Langes Feld sollen vorrangig für Be-
triebe des Produzierenden Gewerbes sowie für Dienstleistungsun-
ternehmen und für Handwerksbetriebe bereitgestellt werden. Vor 
dem Hintergrund dieser planerischen Zielsetzungen wird der Anre-
gung, Dienstleistungs- und kleine Handwerksbetriebe auszuschlie-
ßen, nicht gefolgt.  
Aus den gleichen planerischen Zielsetzungen werden Freizeiteinrich-
tungen im Gewerbegebiet Langes Feld weitgehend ausgeschlossen. 
So ist textlich festgesetzt, dass Anlagen für sportliche Zwecke sowie 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke sowie Vergnügungsstätten nicht zulässig sind.  
Betriebswohnungen sind im überwiegenden Teil des Gewerbegebie-
tes als nicht zulässig festgesetzt (Teilflächen GE 1 bis GE 5 sowie GI 
1 und GI 2). Betriebswohnungen sind damit nur in den östlichen Teil-
flächen (GE 6 und GE 7) ausnahmsweise zulässig. Dieser Teilbe-
reich liegt im hinteren Bereich des inneren Erschließungsnetzes und 
eignet sich aufgrund des engmaschigeren Erschließungsrasters mit 
geringeren Gründstückstiefen und -größen am besten für die Ansied-
lung kleinerer Unternehmen und Handwerksbetriebe, für die die 
Möglichkeit zur Errichtung einer Betriebsinhaberwohnung häufiger 
ein Ansiedlungskriterium darstellt. 
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Damit tragen die textlichen Festsetzungen im B-Planentwurf der An-
regung in Teilen Rechnung. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

   
29.8 Der in der Begründung zum Bebauungsplanent-
wurf genannte Bedarf sei nicht gerechtfertigt. Es be-
stünde kein Bedarf an der Erschließung des Langen 
Feldes.  

 
Der Magistrat der Stadt Kassel hat daher bereits in 2003 eine Mach-
barkeitsstudie "Langes Feld" beauftragt.1 Die Machbarkeitsstudie be-
inhaltet in Teil I eine Erhebung der verfügbaren Gewerbeflächen in 
Kassel und dem Umland sowie die Ermittlung des künftigen Gewer-
beflächenbedarfs der Stadt Kassel. 
Die Analyse kam zu dem Ergebnis, dass der Bestand an potenziell 
nutzbaren Gewerbeflächen innerhalb der Stadt Kassel zum Erhe-
bungszeitpunkt 2003 / 2004 insgesamt 66,1 ha umfasste. 
In den letzten Jahren verlief die wirtschaftliche Entwicklung in der 
Stadt Kassel sehr dynamisch, was mit einer überdurchschnittlichen 
Inanspruchnahme von Gewerbeflächen verbunden war. Die Stadt 
Kassel verfügt derzeit noch über Gewerbeflächen von 6,9 ha. Es 
handelt sich dabei um dreizehn Flächen im Stadtgebiet Kassel mit 
einer Größe zwischen 2.000 m² bis etwa 7.500 m². Im Industriepark 
Waldau sind z. Zt. keine Flächen mehr verfügbar, die dort noch nicht 
genutzten Flächen sind reserviert. 
Der künftige Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel wird nach den 
Ergebnissen der Machbarkeitsstudie für den Zeitraum bis 2020 (be-
zogen auf das Basisjahr 2005) auf ca. 60 - 70 ha ermittelt. Auf der 
Grundlage verschiedener methodischer Bedarfsermittlungen und 
Prognoseverfahren wird diese Größenordnung für realistisch einge-
schätzt. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Gewer-
beflächenbedarf der Stadt Kassel in der Größenordnung von ca. 4 - 
5 ha. 
Die Gegenüberstellung der Bestandssituation und der Bedarfsprog-
nose verdeutlicht, dass das vorhandene Gewerbeflächenangebot der 
Stadt Kassel für eine mittel- bis langfristige Bedarfsdeckung nicht 
ausreicht. Neben dieser quantitativen Betrachtung ist auch die 

                                            
1  Planquadrat Dortmund, Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur: Gewerbestandort "Langes Feld", Machbarkeitsstudie, Dortmund, Januar 2005 
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Standortqualität von Bedeutung. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

   
29.9 Im vorliegenden Klimagutachten seien die negati-
ven Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das 
Stadtklima im Kasseler Becken nicht eingehend unter-
sucht und betrachtet worden. Dies sei nachzuholen. 

 
Die Darstellung der meteorologischen Bedeutung des Gewerbe-
standortes „Langes Feld“ für das Kasseler Becken ist ein Hauptbe-
standteil des Klima- und Luftschadstoffgutachtens. Mit Hilfe bereits 
vorliegender Untersuchungen und zusätzlichen Messungen / Modell-
rechnungen zu mikro- und mesoklimatischen Aspekten wird die Be-
deutung des Planungsgebietes analysiert. So wird bspw. auf den 
Seiten 22 – 24 im Gutachten das mikro- und mesoskalige Kaltluftge-
schehen beschrieben. Die Funktionsabläufe werden mit Hilfe weiter-
führender Modellrechnungen in Kap. 7 vertieft.  
Die Abgrenzungen der Wirkungsräume für Luftströmungen lag durch 
die Klimafunktionskarte des Büros TARAXACUM bereits vor (wurde 
auch in Abb. 48/49 dargestellt). Die orientierenden Messungen bes-
tätigen weitgehend die Annahmen der Klimafunktionskarte, so dass 
eine Neuerstellung der Karte für nicht notwendig erachtet wurde.  
Die Modellrechnungen zeigen, dass die Planungen nur räumlich eng 
begrenzte Auswirkungen auf die klimaökologischen Funktionsabläufe 
im Kasseler Becken haben. Eine Ausdehnung des Untersuchungs-
programms (Messungen, Modellrechnungen) auf das Gesamtstadt-
gebiet wäre nur erforderlich, wenn im Zuge der Untersuchungen wei-
terreichende Effekte ermittelt worden wären.  
 
Der Einwand wird als unzutreffend zurückgewiesen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
29.10 Die vorgelegte Verkehrsuntersuchung sei in ihren 
Annahmen nicht plausibel. Es seien folgende Verkehrs-
beziehungen und -entwicklungen zu berücksichtigen: 

• Fertigstellung der Südharzautobahn (A 38) 
• Fertigstellung der A 44 von Kassel nach Eisenach 

 
Berücksichtigung der Südharzautobahn (A38): 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens zum Gewerbegebiet Langes 
Feld wurde für die Prognose 2020 in Absprache mit der Hessischen 
Straßen- und Verkehrsverwaltung die Dimensionierungsprognose für 
die A 44 Kassel-Herleshausen aus dem Jahr 2007 zu Grunde gelegt. 
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• Fertigstellung des Anschlusses der A 49 an die A 5 
• allgemeine Zunahme des Verkehrs nach den 

Prognosen des BMVBS 
• Die Verkehrszählungen hätten in einer Phase wirt-

schaftlicher Rezession stattgefunden. Dies sei bei 
der Prognose als konjunkturelle Schwankung aus-
zugleichen. 

 
Die auf der Verkehrsprognose aufbauenden Lärm- und 
Schadstoffberechnungen unterschätzten deshalb die 
künftige Belastung massiv; insbesondere seien die 
durch den zusätzlichen Verkehr induzierten Belastun-
gen zu berücksichtigen. 

 

Diese Prognose berücksichtigt alle relevanten Straßenbauvorhaben, 
so auch die Vorhaben der Bundesverkehrswegeplanung. Daher ist 
die A38 und ihre Auswirkungen beim Ausbau der A 44 bzw. A 49 
Bestandteil der vorliegenden Verkehrsuntersuchung. 
 
Berücksichtigung des Neubaus der A 44 Kassel-Eisena ch: 
Durch die o.g. Einbeziehung der Dimensionierungsprognose für die 
A 44 Kassel-Herleshausen in die Prognose des Verkehrsgutachtens 
zum Gewerbegebiet Langes Feld ist der Neubau der A 44 selbstver-
ständlich Bestandteil der Prognose. Die Effekte des Neubaus der A 
44 sind in der Prognose im vollem Umfang berücksichtigt. 
 
Fertigstellung der Verbindung A 49 – A 5: 
Auch dieses Bauvorhaben im vordringlichen Bedarf der Bundesver-
kehrswegeplanung ist durch die o. g. Verwendung der Dimensionie-
rungsprognose für die A 44 Bestandteil der Prognose des Verkehrs-
gutachtens zum Gewerbegebiet Langes Feld. Die Effekte des Neu-
baus der A 49 sind in der Prognose im vollem Umfang berücksichtigt. 
 
Allgemeine Verkehrsprognosen des BMVBS: 
Die deutschlandweiten Verkehrsentwicklungen, die die Bundesver-
kehrswegeplanung bis 2025 prognostiziert, zeigen beim Motorisier-
ten Individualverkehr in der Tat im gesamten Bundesgebiet eine ge-
ringe Steigerung der Fahrten. Allerdings sind dabei erhebliche regio-
nale Unterschiede zu beachten. Während für Gesamthessen durch 
die Entwicklungen im Rhein-Main-Gebiet eine überdurchschnittliche 
Steigerung zu erwarten ist, wird für die Stadt Kassel und den Land-
kreis Kassel mit einer Abnahme im Motorisierten Individualverkehr 
um über 18% gerechnet. 
Für den Güterverkehr wird bundesweit ein Anstieg sowohl der 
Transportmenge (angegeben in Tonnen) als auch der Transportleis-
tung (angegeben in Tonnenkilometern) im Straßengüterverkehr vor-
hergesagt. Da aber gleichzeitig in Rechnung zu stellen ist, dass grö-
ßere und besser ausgelastete Fahrzeuge verwendet werden und 
gleichzeitig die Fahrtweiten deutlich ansteigen, ist nicht mit einer Zu-
nahme der Fahrten im Straßengüterverkehr im gesamten Bundesge-
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biet zu rechnen. Zudem ist auch hier ein erhebliche regionale Diffe-
renzierung zu beobachten. Bezogen auf die Stadt Kassel und den 
Landkreis Kassel gebt die Bundesverkehrswegeplanung von einem 
zumindest stagnierenden Schwerverkehrsaufkommen im Binnenver-
kehr und von Abnahmen im regionalen und überregionalen Verkehr 
aus. 
 
Verkehrszählungen 2008 und 2009: 
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes betrug das Bruttoin-
landprodukt in Hessen im Jahr 2008 120,9 % und im Jahr 2009 
118,2% des Wertes aus dem Jahr 2000. Der entsprechende Wert für 
das Jahr 2007 betrug 117,5 %. Diese Zahlen liefern keinen Anhalts-
punkt dafür, dass Zählungen aus den Jahren 2008 oder 2009 gerin-
gere Belastungen als in den Vorjahren geliefert hätten. Es ist daher 
vielmehr davon auszugehen, dass die aktuellen, auf die Fragestel-
lung der Verkehrsuntersuchung abgestimmten Zählungen repräsen-
tative Ergebnisse geliefert haben.  
Die für das Verkehrsgutachten gewählte Prognosemethode mit Hilfe 
eines auf dem Verkehrsverhalten von Personen basierenden Modells 
gewährleistet überdies eine von momentanen Schwankungen unab-
hängige Vorhersage des Verkehrs. 
 
Gesamteinschätzung der Prognose: 
Die mit dem Gutachten vorgelegte Prognose findet sich ganz genau 
so in den Vorhersagen der Bundesverkehrswegeplanung wieder. Er-
heblichen Zuwächsen des Verkehrs auf den Autobahnen (A 44 und 
A 7 über 20.000 Kfz/24h, A49 über 15.000 Kfz/24h) stehen stagnie-
rende und abnehmende Verkehrsstärken im städtischen Straßennetz 
gegenüber. Hierin spiegelt sich zum einen die demographische Ent-
wicklung wieder, die für Nordhessen sowohl durch eine deutliche 
Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl, wie eine weitere Alterung 
der verbleibenden Einwohnerstruktur gekennzeichnet ist. Zum ande-
ren zeigt sich hier der im gesamten Bundesgebiet zu sehende Trend, 
dass sich die bundesweit noch erwarteten Verkehrszuwächse auf die 
ohnehin prosperierenden Regionen (Hamburg, Rhein-Main-Gebiet) 
konzentrieren und im Fernverkehr zu Buche schlagen. 
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Die Einwände werden zurückgewiesen. 

   
29.11 Es wird bemängelt, dass ein Gutachten, in dem 
alle Auswirkungen auf den Menschen zusammenge-
fasst werden, nicht vorgelegt worden sei.   

 
Die im Zusammenhang mit der Planung erstellten umweltrelevanten 
Fachgutachten decken alle Aspekte und Belange ab, deren Untersu-
chung und Berücksichtigung sich aus den Anforderungen des Bau-
gesetzbuches, insbesondere für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a und § 2 Abs. 4 BauGB, ergeben. Diese 
enthalten explizit umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt (vgl. § 1 
Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB). Sie werden im Rahmen der Umweltprüfung 
ermittelt und bewertet (vgl. Kapitel 3.2.4., 3.2.5 und 5.2.2., 5.2.3, 
5.2.6.), basierend auf Fachgutachten (insbesondere Klima- und Luft-
schadstoffgutachten, Verkehrsuntersuchung und Lärmimmissions-
gutachten).  
 
Der Einwand wird zurückgewiesen . 

   
29.12 Die Aussage in der Begründung zum Bebau-
ungsplanentwurf zur Klimawirkung des Langen Feldes 
und zu den Auswirkungen auf die Belüftungssituation 
des Kasseler Beckens seien falsch. Die Klimafunktion 
des Langen Feldes schließe eine Bebauung aus – auch 
unter Beachtung der Klimasituation im Kasseler Becken 
und der zu erwartenden Klimaveränderungen. 

 
Die Analyse der örtlichen Windverhältnisse (Auswertung von Mess-
daten, vertiefende Messungen, Modellrechnungen) belegt, dass sich 
die strömungsdynamischen Effekte (Belüftungssituation am Tag, 
Kaltluftgeschehen in der Nacht) der geplanten Bebauung weitgehend 
auf den unmittelbaren Nahbereich des Planungsgebietes beschrän-
ken. Im Kasseler Becken (u.a. Südstadt) ergeben sich nach Realisie-
rung des Gewerbestandortes bezüglich der Belüftung sowohl am 
Tag als auch in der Nacht keine nennenswerten Modifikationen.  
 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 

   
29.13 Es wird angeführt, dass entlang der Erschlie-
ßungsstraße 24 ha klimaökologisches Ausgleichspoten-
zial verloren geht. 

 
Am 01.02.2010 wurde ein aktualisiertes Gutachten zu den kleinkli-
matischen und lufthygienischen Folgeerscheinungen des Gewerbe-
standortes „Langes Feld“ vorgelegt. Auf Grundlage neuer Verkehrs-
zahlen wurden die Ausbreitungsrechnungen zu den Kfz-bedingten 
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Luftschadstoffbelastungen nochmals durchgeführt.  
Ergebnis: Geht man von einer ca. 800 m langen Fahrtstrecke zwi-
schen Gewerbestandort und AS Kassel-Niederzwehren mit einem 
beidseitig ca. 110 m breiten Streifen mit nicht unerheblicher Schad-
stoffzusatzbelastung aus, so geht durch die Erschließungsstraße 
weiteres lufthygienisches Ausgleichspotenzial in einer Größenord-
nung von ca. 18 ha verloren. 2007 wurde noch von ca. 24 ha ausge-
gangen.  
Dieser Verlust führt jedoch in der angrenzenden Wohnbebauung von 
Niederzwehren zu keinen Grenzwertüberschreitungen nach der 22. 
BImSchV, so dass die Zusatzbelastung akzeptiert werden kann.  
Fazit: Der Verlust des klimaökologischen Ausgleichspotenzials fällt 
geringer aus und führt zu keinen Grenzwertüberschreitungen nach 
der 22. BImSchV. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

   
29.14 Es wird kritisiert, dass das vorliegende Klima- und 
Luftschadstoffgutachten die Aussagen früherer Gutach-
ten nicht widerlegt, die das Lange Feld als klimatisch 
unverzichtbares Kaltluftentstehungsgebiet und als wich-
tige Ventilationsbahn bewerten. 

 
Im Klimagutachten des Büros Taraxacum von 1999 wird das Pla-
nungsgebiet als aktives Kaltluftentstehungsgebiet mit mittlerer bis 
hoher Ausgleichsleistung bewertet.  
Ziel des vorliegenden Klima und Luftschadstoffgutachtens des Büros 
ÖKOPLANA war es nicht, die bereits vorliegenden Kenntnisse mög-
lichst zu widerlegen, sondern sie zu präzisieren und mögliche Modifi-
kationen durch eine potenzielle Bebauung auf dem Langen Feld dar-
zustellen. Auf Grundlage der Aussagen des Taraxacum-Gutachtens 
wurden vertiefende Klimaanalysen durchgeführt, die die Verände-
rungen im klimatischen Wirkungsgefüge nach Realisierung des Ge-
werbestandortes im Langen Feld dokumentieren. Dabei wird u. a. 
deutlich, dass die Ventilationsbahn, die am nordwestlichen Randbe-
reich des Langen Feldes parallel zur A 49 verläuft, aufgrund der La-
ge und Ausdehnung des geplanten Gewerbegebietes nicht beein-
trächtigt wird. Zwischen dem geplanten Gewerbegebiet und der A 49 
verbleibt ein strömungsrelevanter freier Geländequerschnitt von ca. 
500 – 750 m. 
Das von dem Büro ÖKOPLANA vorgelegte Gutachten steht mit sei-
nen Aussagen damit nicht in Konflikt bzw. Widerspruch zu früheren 
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Gutachten. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

   
29.15 Es wird den Prognosen zur Luftschadstoffbelas-
tung kein Glauben geschenkt. 

 
Am 01.02.2010 wurde eine Aktualisierung der lufthygienischen Mo-
dellrechnungen vorgelegt. Sie basieren auf den Verkehrszahlen des 
Büros abvi und Luftschadstoffmessungen des anerkannten Messin-
stituts EUROFINS GFA GMBH. 
Die Modellrechnungen wurden mit dem Modell WinMISKAM durch-
geführt, das in der VDI-Richtlinie 3782 Bl. 8 als Ausbreitungsmodell 
empfohlen wird. Alle relevanten Eingangsparameter werden darge-
stellt. 
Die Ergebnisse des Ist-Zustandes stimmen mit den Messungen recht 
gut überein, so dass auch die Prognose realistische Werte liefert.  
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 

   
29.16 Es wird bemängelt, dass die sich aus den in Auf-
trag gegebenen Gutachten ergebenden Empfehlungen 
und Konsequenzen im B-Plan nicht ausreichend beach-
tet worden seien. So seien Auflagen, die im Klimagut-
achten empfohlen wurden, im B-Plan nicht eingehalten 
worden: 

• Es fehlen mehrere Grünachsen 
• Keine Achse ist 60 m breit 
• Die Gebäude sind nicht abgestaffelt 
• Die Haupterschließungsstraße hat nicht die Breite 

der 3- bis 4-fachen Höhe der benachbarten Ge-
bäude 

• Bäume sind in den sonstigen Erschließungsstra-
ßen nicht festgesetzt. 

 
Im Klima- und Luftschadstoffgutachten vom 22.11.2007 werden im 
Kap. 8 zunächst allgemein gehaltene Zielvorstellungen formuliert, die 
der Planung gegenübergestellt werden. Abschließend erfolgt anhand 
der Erkenntnisse aus der Klimaanalyse eine Bewertung und es wer-
den Planungsempfehlungen ausgesprochen. In den Zielvorstellun-
gen für die Ausgestaltung bebauungsinterner Ventilationsbahnen 
wird allgemein von „zentralen Grünachsen“ im Plural gesprochen. 
Sie werden jedoch in den Empfehlungen nicht im Plural gefordert.  
 
Es erfolgt aus städtebaulichen und funktionalen Gründen keine 
zwingende Festsetzung der im Klimagutachten empfohlenen Gebäu-
deabstaffelung zur Grünachse hin. Die Grünachse hat neben ihrer 
klimatischen Wirkung auch eine städtebaulich / gestalterische Funk-
tion. Sie soll dem Gewerbegebiet auch ein repräsentatives Erschei-
nungsbild verleihen, das eine entsprechend qualitätsvolle Adressbil-
dung für die sich hier ansiedelnden Unternehmen ermöglicht. Aus 
diesen Gründen erfolgt hier, genauso wie entlang der Haupterschlie-
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ßungsstraße, die Festsetzung eine Gebäudemindesthöhe, die hier 
eine wenigstens 2-geschossige, repräsentative Gebäudestruktur si-
cherstellt. Die aus klimatischen Gründen empfohlene zwingende 
Festsetzung einer Gebäudeabstaffelung zur Grünachse hin würde 
dieser städtebaulichen Zielsetzung entgegenstehen. Die zentrale 
Grünachse behält aufgrund ihrer Breite und Ausgestaltung ihre kli-
matisch positive Wirkung. Sie bildet zusammen mit den angrenzen-
den Straßenräumen eine mehr als 60 m breite Achse. Es wird aus 
den genannten städtebaulich / funktionalen Gründen lediglich auf die 
Vergrößerung des Strömungsquerschnitts durch eine zwingende 
Festsetzung einer Gebäudeabstaffelung entlang der Grünachse ver-
zichtet. 
 
Im Klima- und Luftschadstoffgutachten wird nicht gefordert, dass die 
Haupterschließungsstraßen eine Breite der 3- bis 4-fachen Höhe der 
benachbarten Gebäude haben müssen 
 
Im Bebauungsplan-Entwurf sind Straßenbäume in den sonstigen Er-
schließungsstraßen (Planstraße B und Planstraße C) festgesetzt. 
Dies ist der textlichen Festsetzung Nr. 7.1 zu entnehmen. In den 
Planstraßen B und C wird auf eine zeichnerische Darstellung der 
Straßenbäume im Maßstab 1 : 2000 verzichtet, um die Plangrafik 
nicht zu überfrachten und die Lesbarkeit des Plans sicherzustellen. 
 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 

   
29.17 Es wird eine Erfassung der FFH-
Anhanglistensarten, wie z.B. Fledermäuse gefordert. 

 
Der Umweltbericht enthält Ausführungen zu den Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie. Dabei kann auf frühere Kartierungen zurück-
gegriffen werden, die noch zutreffend sind, da die Biotopsituation 
seither weitgehend unverändert blieb. Eine Erfassung von Fleder-
mäusen wird nicht für erforderlich gehalten, da das Gebiet allenfalls 
in beschränktem Umfang als Jagdhabitat genutzt wird. Diese Funkti-
on bleibt erhalten bzw. wird verbessert (z.B. durch die umfangrei-
chen Gehölzpflanzungen an den Rändern der Bebauung). Sommer- 
oder. Winterquartiere werden nicht berührt.  
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Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

   
29.18 Es wird eine Untersuchung der Auswirkungen der 
Planung auf das Lange Feld als Zug- und Rastvogelge-
biet gefordert. 

 
Bzgl. der Bedeutung des Langen Feldes als Zugvogelrastplatz wurde 
im Umweltbericht zunächst der ungünstigste Fall zu Grunde gelegt.  
Im Frühjahr 2010 wurde eine Rastvogelkartierung im Langen Feld 
durchgeführt. Sie erfolgte an 6 Terminen im Zeitraum von Mitte März 
bis Ende April, so dass die einzelnen Zugdekaden durch mindestens 
einen Beobachtungstag abgedeckt wurden. Die Ergebnisse der Kar-
tierung zeigen, dass das Lange Feld kein traditionelles Rastgebiet 
ist, das von bestimmten Arten und Individuen regelmäßig und gezielt 
angeflogen wird. Es wird aber von vielen Offenlandarten sozusagen 
beim Vorbeiziehen als Rastgebiet angesteuert, wenn die Rastbedin-
gungen auf den Feldern günstig sind, oder die Vögel durch schlechte 
Witterungsverhältnisse zum Rasten gezwungen werden. Hierbei 
spielt sicher auch die Lage des Langen Feldes nahe des Fuldatals in 
einer größeren Fuldaschleife eine Rolle, da Flüsse als Leitlinien für 
den Vogelzug dienen. Es besitzt daher nur eine lokale Bedeutung als 
Rastgebiet. Wenn es bebaut wird, verliert es diese Anziehungskraft 
auf die meisten der festgestellten Arten und diese müssen auf ande-
re Ackerflächen in der Umgebung ausweichen, sofern diese sich als 
Rastplatz eignen. Im Naturraum ‚Kasseler Becken’ sind in ausrei-
chendem Umfang vergleichbare Ackerflächen und Offenlandbereiche 
vorhanden, die sich als Rastplatz für die betroffenen Arten eignen 
und auf die sie ausweichen können.  
 
Der Anregung wird entsprochen.  

   
29.19 Es wird angeregt Fassadenbeleuchtungen im B-
Plan auszuschließen zur Minimierung von Lichtemissio-
nen.  

 
Der Anregung wird insofern gefolgt, als dass an den Außenrändern 
des Baugebietes Fassadenbeleuchtungen ausgeschlossen werden. 
Dadurch werden die Auswirkungen der Planung durch mögliche 
Lichtemissionen auf die Tierwelt sowie auf das Landschaftsbild wei-
ter reduziert. 
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Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

   
29.20 Die festgesetzte extensive Dachbegrünung auf 
mindestens 60 % der Dachflächen wird als unzurei-
chend betrachtet. Es wird eine Festsetzung von 90 % 
extensive Dachbegrünung außerhalb von Belichtungs-
flächen mit einer Substratmindeststärke von 14 cm ge-
fordert. 

 
Ein höherer Anteil von Dachbegrünung ist unrealistisch, da dann zu 
viele Befreiungen genehmigt werden müssten. Eine größere Sub-
stratstärke bewirkt keine wesentliche Verbesserung der positiven 
Wirkungen der Dachbegrünung, jedoch deutlich höhere Kosten. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

   
29.21 Zur Förderung der Solarenergienutzung wird ge-
fordert, die Nutzung der Dachflächen für die Solarnut-
zung festzusetzen.  

 
Die Nutzung der Dachflächen für Solaranlagen im zukünftigen Ge-
werbegebiet im Langen Feld ist möglich und durch die Festsetzun-
gen im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen. Aufgrund der politi-
schen und ökonomischen Rahmenbedingungen ist die Wirtschaft-
lichkeit von Solaranlagen (Stichwort: Einspeisevergütung) in der Re-
gel gegeben. Damit steht es jedem Eigentümer / Nutzer frei, auf den 
Dachflächen seiner Gebäude Solaranlagen zu installieren. Eine 
Festsetzung im Bebauungsplan, die die Solarnutzung der Dachflä-
chen obligatorisch macht, ist unter diesen Rahmenbedingungen nicht 
erforderlich und städtebaulich nicht zu begründen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
Ziffer 30 

 
18.04.2008 

 
30.1 Forderung nach weiter gehenden Untersuchungen 
hinsichtlich:  
• Klima, Schadstoffbelastung  
• Abflussmessungen der Fließgewässer  
• Biotoptypen 
• Moose und Flechten 
• Laufkäfer und Spinnen  
• Libellen 
• aquatische Fauna in den Teichen in der Kachenhoh-

 
Im Umweltbericht ist der erforderliche Untersuchungsumfang be-
rücksichtigt. Die hier geäußerten Forderungen zum Untersuchungs-
umfang der Umweltprüfung gehen weit über den sonst üblichen 
Rahmen hinaus. Die vorliegende Erkenntnisse rechtfertigen ihre 
Notwendigkeit nicht, da durch sie keine weitergehenden Konsequen-
zen für die Planung zu erwarten sind.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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le 
• Heuschrecken 
• Tagfalter 
• Hautflügler 
• Amphibien 
• Reptilien 
• Vögel 
• Fledermäuse 

Ziffer 31 18.04.2008 
18.02.2010 

 
31.1 Überprüfung der Möglichkeiten der Eingriffskom-
pensation durch Anlage von Wald 
 

 
Funktional ist die Anlage von Wald nicht angezeigt, da vornehmlich 
Offenlandstrukturen verloren gehen. Vorhandene Waldflächen wer-
den durch die vorgesehene Waldrandgestaltung aufgewertet. Des 
Weiteren wird südöstlich des Geltungsbereich eine Aufforstung und 
Waldrandgestaltung in direkter Nachbarschaft zur Autobahn vorge-
sehen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
31.2 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zu 
randlichen Waldflächen 

 
Die festgesetzten Bauflächen im Bebauungsplanentwurf halten zu 
den Waldflächen in der Umgebung einen ausreichenden Abstand 
ein. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
Ziffer 32 

 
04.04.2008 
 
 
 

 
32.1 Minimierung der Inanspruchnahme hochwertiger 
landwirtschaftlicher Nutzflächen; Hinweis auf die 
„Ackerschonklausel“ der Kompensationsverordnung: 
d.h. Ausgleich soll möglichst ackerflächenschonend er-
folgen. 
 
 

 
Die Inanspruchnahme wertvoller Landwirtschaftsflächen wird so ge-
ring wie möglich gehalten. Eine möglichst hochwertige Gestaltung 
der Ausgleichsflächen ist Ziel des Ausgleichskonzeptes, um die er-
forderliche Flächeninanspruchnahme für Kompensationsmaßnah-
men zu minimieren. Durch die Festsetzung von Dachbegrünungen 
wird die Flächeninanspruchnahme für Ausgleichsmaßnahmen erheb-
lich reduziert. 
 
Das Ausgleichsflächenkonzept sieht geeignete Kompensationsflä-
chen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplans vor.  
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Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

   
32.2 vorrangige Berücksichtigung ortsansässiger land-
wirtschaftlicher Betriebe, Existenzsicherung durch Flä-
chentausch. 

 
Zur Zeit wird vom Liegenschaftsamt der Stadt Kassel in Kooperation 
mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) ein Managementkonzept 
erarbeitet, das für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe ge-
eignete Ersatzflächen anbieten und bereitstellen (ggf. als Tauschflä-
chen) kann. Auf der Grundlage einer vorläufigen Einzelfallprüfung 
sind durch die planungsbedingte Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Nutzflächen im Langen Feld insgesamt 6 Landwirte betroffen 
und davon 3 voraussichtlich in ihrer Existenz gefährdet. Es zeichnet 
sich auf dem gegenwärtigen Bearbeitungsstand bereits ab, dass 
ausreichend Ersatz- und Tauschflächen zum Einen aus dem Flä-
chenpool der Stadt Kassel und zudem aus dem Flächenpool der 
HLG für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereit gestellt 
werden können. Damit ist aus heutiger Sicht gewährleistet, dass 
Existenzgefährdungen einzelner Landwirte ausgeschlossen werden 
können. 
 
Bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans wird das Gesamt-
konzept vorliegen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 18.03.2010  
32.3 Die landwirtschaftlichen Flächen, die in Anspruch 
genommen werden, sind herausragend gute Standorte.  

 
Die hohe Ertragsqualität der landwirtschaftlichen Flächen im Langen 
Feld ist bekannt. 
Eine Alternativenprüfung wurde bereits in der Machbarkeitsstudie 
zum Langen Feld hinreichend durchgeführt. Dabei wurden sämtliche 
Teilräume im Untersuchungsraum hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit 
untersucht. Ergebnis dieser Prüfung war, dass die jetzt im B-
Planverfahren zu entwickelnde Fläche die Umweltauswirkungen und 
–beeinträchtigungen begrenzt, da die aus Umweltsicht unempfindli-
cheren Bereiche im Untersuchungsraum in Anspruch genommen 
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werden und die klimatisch hochwertigsten Flächen sowie die wertvol-
len Landschaftselemente erhalten bleiben. Zudem ergab die Mach-
barkeitsstudie, dass es keine vergleichbaren Alternativstandorte zum 
Langen Feld für eine Gewerbeflächenentwicklung im Raum Kassel 
gibt. 
Das geplante Gewerbegebiet „Langes Feld“ ist sowohl im Entwurf 
des neuen FNP für den ZRK als auch im Entwurf des neuen Regio-
nalplans enthalten und somit mit den übergeordneten Zielen der Re-
gionalplanung abgestimmt. 
Für die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen werden 
geeignete Ersatzflächen bereitgestellt (s. Pkt. 32.1 u. 32.2). 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

   
32.4 Es wird angeregt, die Ausgleichsflächenplanung 
nicht auf den Standorten im Langen Feld, die im Regio-
nalplan 2009 als landwirtschaftliche Vorranggebiete 
ausgewiesen sind, zu realisieren. Bspw. werden Auf-
wertungen von Waldflächen oder von parkähnlichen 
Flächen (ehem. Buga-Gelände) vorgeschlagen. Gene-
rell wird angeregt, Möglichkeiten für einen flächenscho-
nenderen Ausgleich zu suchen. In dem Zusammenhang 
wird darauf hingewiesen, dass nach dem geänderten 
Bundesnaturschutzgesetz Ausgleich und Ersatz gleich-
gestellt sind. 

 
Der Ausgleich bzw. Ersatz muss in funktionalem Zusammenhang mit 
dem Eingriff realisiert werden. Durch Lage und Art der Ausgleichs-
maßnahmen wird auf die Landwirtschaft in besonderem Maß Rück-
sicht genommen. Durch die Festsetzung von Dachbegrünungen wird 
die Flächeninanspruchnahme für Ausgleichsmaßnahmen erheblich 
reduziert. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
 

   
32.5 Es wird angeregt in der Begründung unter dem 
Pkt. 5.1 Planungsziele für die Landwirtschaft mit einzu-
binden und dazu werden Formulierungsvorschläge ge-
macht. 
 

 
Der Bebauungsplan Langes Feld verfolgt keine landwirtschaftlichen 
Ziele, sondern stellt Gewerbeflächen zur Verfügung, die den zukünf-
tigen Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel decken. Daher werden 
auch keine Planungsziele für die Landwirtschaft in die Begründung 
aufgenommen.  
Die Belange der Landwirtschaft, die von der Planung erheblich be-
troffen ist, werden allerdings im Planverfahren entsprechend berück-
sichtigt. Es wird ein Managementkonzept erarbeitet, das für die be-
troffenen landwirtschaftlichen Betriebe geeignete Ersatzflächen an-
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bieten und bereitstellen (ggf. als Tauschflächen) kann (s. Pkt. 32.1 u. 
32.2). 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
32.6 Es wird angeregt, bezüglich der zentralen Grün-
achsen eine möglichst hohe ökologische Aufwertung zu 
realisieren, um den Ausgleich an anderer Stelle zu ver-
ringern. Zudem wird angeregt, für die Eingrünung des 
Gewerbegebietes möglichst langsam wachsende Ge-
hölze zu verwenden.  

 
Bei der Gestaltung der Grünachsen sind neben der Ausgleichsfunk-
tion weitere funktionale Aspekte (Kleinklima, Kurzzeiterholung, 
Stadtgestalt) zu berücksichtigen. Die Planung ist unter Berücksichti-
gung der verschiedenen Funktionen optimiert. 
Die Gehölzpflanzungen orientieren sich an deren ökologischer Funk-
tion und den Standortverhältnissen. Eine Pflege in Verbindung mit 
erforderlichem Rückschnitt wird von der Stadt Kassel durchgeführt. 
 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
 

   
32.7 Anstelle natürlicher Sukzession sollten zusätzlich 
landwirtschaftliche Flächen erhalten bleiben durch eine 
extensivere Nutzung bzw. durch Aufwertung der Aus-
gleichsflächen (höheres Ökopunktepotenzials als bei 
natürlicher Sukzession). 

 
Sukzessionsflächen sind nur in sehr geringem Umfang entlang der 
Gewässer vorgesehen und nicht durch landwirtschaftliche Nutzung 
ersetzbar.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
32.8 Abstimmung des Wegenetzes mit den örtlichen 
Landwirten bzw. den Landwirtschaftsbehörden. 

 
Das Wegenetz im Langen Feld bleibt im wesentlichen erhalten. Es 
ist ausdrückliches Ziel der Planung im Langen Feld ein Wegenetz, 
das sowohl die Nutzung für die Naherholung aufrecht erhält als auch 
die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Hofstellen sowie die 
verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen gewährleistet, zu er-
halten. Dies wird durch das im B-Plan festgesetzte Wegekonzept er-
reicht. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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32.9 Einwände gegen die Umwandlung von Ackerflä-
chen in Grünland im Maßnahmenbereich 1 sowie im 
Maßnahmenbereich 9 mit dem Hinweis, dass dort keine 
erheblichen Nährstoffeinträge in Gewässer stattfinden. 

 
Der Nährstoffeintrag aus der Ackerfläche in die Quellmulde in der 
Kachenhohle ist im Gelände eindeutig erkennbar (Brennnesselfluren, 
Nährstoffzeiger in den Teichen).  
Die Umwandlung der Ackerflächen am Grunnelbach (Fläche 9) dient 
vorrangig der Erholungsnutzung. Eine Minderung der Bodenerosion / 
des Nährstofftransports in den Bach ist ein positiver Nebeneffekt.  
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
 

   
32.10 Mit Verweis auf regionalplanerische Vorgaben 
(Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft) wird angeregt, die 
Flächen im Bereich Dorothea-Viehmann-Park und Kra-
nichholz als landwirtschaftliche Flächen zu belassen. 

 
Die Flächen werden als siedlungsnahe Erholungsgebiete benötigt 
und sind im stadträumlichen Zusammenhang für eine landwirtschaft-
liche Nutzung nicht optimal.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
 

   
32.11 Es wird eine Aktualisierung der avifaunistischen 
Bestandserhebung gefordert. Den Empfehlungen bzgl. 
der Feldlerche im Umweltbericht kann nicht gefolgt wer-
den. 

 
Die Bestandsaufnahme der Vögel wurde 2005 durchgeführt. Seither 
hat sich die Biotopsituation im Langen Feld nicht wesentlich verän-
dert, so dass die Ergebnisse der Kartierung noch zutreffend sind. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 

   
32.12 Es wird angeregt, die unmittelbar an das geplante 
Gewerbegebiet Langes Feld angrenzenden landwirt-
schaftlichen Betriebe aus der Landschaftsschutzge-
bietsfestsetzung herauszunehmen. 

 
Die mit der Oberen Naturschutzbehörde abgestimmte Neuabgren-
zung des LSG stellt für die verbleibenden Landwirtschaftsflächen 
keine Einschränkung und keine Veränderung gegenüber dem bishe-
rigen Schutzstatus dar. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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32.13 Hinsichtlich des Ausgleichserfordernisses seien 
die Arten Wiesenpieper und Schafstelze (kommen seit 
25 Jahren nicht mehr im Langen Feld vor) sowie der 
Fasan (kein natürliches Vorkommen im Kasseler Raum) 
nicht relevant.  

 
Die Schafstelze wurde 2005 mit 2 Brutpaaren erfasst, der Wiesen-
pieper zuletzt 1985. Für beide Arten wurden keine speziellen Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt. Die für andere Eingriffe in der Pla-
nung festgesetzte Umwandlung von Ackerflächen in Grünland ver-
bessert jedoch die Biotopsituation für diese Arten. Ähnliches gilt für 
den Fasan, dessen Lebensraum durch die Gehölzpflanzungen in 
Verbindung mit Saumvegetation und Grünland verbessert werden.  
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 
 

   
32.14 Weitere artenspezifische Aussagen und Aus-
gleichserfordernisse im Umweltbericht werden infrage 
gestellt. 
 

- Kiebitz 
 

- Feldschwirl 
 

- Sonstige unregelmäßig nachgewiesene Arten 

 
Laut Brutvogelkartierung 2005 befanden sich die beiden Brutplätze 
der Kiebitze im Südosten des Langen Feldes auf Grünland.  
 
Für den Feldschwirl sind keine spezifischen Maßnahmen vorgese-
hen. Die als Ausgleich für andere Eingriffe geplante Anlage von lich-
ten Gehölzen und Säumen verbessern auch die Lebensraumsituati-
on für Feldschwirle. 
Auch unregelmäßig nachgewiesene europäische Vogelarten müssen 
bei der Eingriffsbetrachtung berücksichtigt werden. 
 
Die Einwände werden zurückgewiesen . 

   
32.15 Brachstreifen oder andere Bewirtschaftungsein-
schränkungen werden als nicht zumutbar abgelehnt. 

 
Die angesprochenen Brachestreifen betreffen ausschließlich vorhan-
dene nicht mehr erforderliche Wegeparzellen. Insofern erfolgt keine 
Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung. 
 
Der Einwand wird zurückgewiesen. 

   
32.16 Es wird darauf hingewiesen, dass landwirtschaft-
liche Betriebe, zum Teil existenzgefährdend, von der 
Planung betroffen sind. Hier sollten Ausgleichsmöglich-
keiten aufgezeigt werden (bspw. andere Betriebszwei-
ge, Biogas etc.) 

 
Zur Zeit wird vom Liegenschaftsamt der Stadt Kassel in Kooperation 
mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) ein Managementkonzept 
erarbeitet, das für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe ge-
eignete Ersatzflächen anbieten und bereitstellen (ggf. als Tauschflä-
chen) kann. Auf der Grundlage einer vorläufigen Einzelfallprüfung 
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sind durch die planungsbedingte Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher Nutzflächen im Langen Feld insgesamt 6 Landwirte betroffen 
und davon 3 voraussichtlich in ihrer Existenz gefährdet. Es zeichnet 
sich auf dem gegenwärtigen Bearbeitungsstand bereits ab, dass 
ausreichend Ersatz- und Tauschflächen zum Einen aus dem Flä-
chenpool der Stadt Kassel und zudem aus dem Flächenpool der 
HLG für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereit gestellt 
werden können. Damit ist aus heutiger Sicht gewährleistet, dass 
Existenzgefährdungen einzelner Landwirte ausgeschlossen werden 
können. 
Bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans wird das Gesamt-
konzept vorliegen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 
Ziffer 33 

 
23.04.2008 
 

 
33.1 Bestandserfassung der Fledermäuse, der Amphi-
bien und Libellen im Bereich der Teiche in der Kachen-
hohle; Auswertung / Aussagen zum möglichen Vor-
kommen von Anhang-II-und-IV-Arten der FFH-Richtlinie 

 
Der Umweltbericht enthält Ausführungen zu den Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie. Dabei kann auf frühere Kartierungen zurück-
gegriffen werden, die noch zutreffend sind, da die Biotopsituation 
seither weitgehend unverändert blieb bzw. sich aufgrund der intensi-
ven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Flächen verschlechtert 
hat.  
Eine Erfassung von Fledermäusen wird nicht für erforderlich gehal-
ten, da das Gebiet allenfalls in beschränktem Umfang als Jagdhabi-
tat genutzt wird. Diese Funktion bleibt erhalten bzw. wird verbessert 
(z.B. durch die umfangreichen Gehölzpflanzungen an den Rändern 
der Bebauung). Sommer- oder Winterquartiere werden nicht berührt.  
Eine Libellenkartierung ist entbehrlich, da das Vorkommen streng 
geschützter Arten ausgeschlossen  werden kann (vgl. UB, Anhang) 
und das Vorkommen der eher anspruchslosen Arten (vgl. UB. 
3.2.1.3) berücksichtigt wird. 
 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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33.2 Aussagen zur Bedeutung des Langen Feldes als 
Zugvogelrastplatz darlegen, um daraus Kompensati-
onsmaßnahmen ableiten zu können 
 

 
Bzgl. der Bedeutung des Langen Feldes als Zugvogelrastplatz wurde 
im Umweltbericht zunächst der ungünstigste Fall zu Grunde gelegt.  
Im Frühjahr 2010 wurde eine Rastvogelkartierung im Langen Feld 
durchgeführt. Sie erfolgte an 6 Terminen im Zeitraum von Mitte März 
bis Ende April, so dass die einzelnen Zugdekaden durch mindestens 
einen Beobachtungstag abgedeckt wurden. Die Ergebnisse der Kar-
tierung zeigen, dass das Lange Feld kein traditionelles Rastgebiet 
ist, das von bestimmten Arten und Individuen regelmäßig und gezielt 
angeflogen wird. Es wird aber von vielen Offenlandarten sozusagen 
beim Vorbeiziehen als Rastgebiet angesteuert, wenn die Rastbedin-
gungen auf den Feldern günstig sind, oder die Vögel durch schlechte 
Witterungsverhältnisse zum Rasten gezwungen werden. Hierbei 
spielt sicher auch die Lage des Langen Feldes nahe des Fuldatals in 
einer größeren Fuldaschleife eine Rolle, da Flüsse als Leitlinien für 
den Vogelzug dienen. Es besitzt daher nur eine lokale Bedeutung als 
Rastgebiet. Wenn es bebaut wird, verliert es diese Anziehungskraft 
auf die meisten der festgestellten Arten und diese müssen auf ande-
re Ackerflächen in der Umgebung ausweichen, sofern diese sich als 
Rastplatz eignen. Im Naturraum ‚Kasseler Becken’ sind in ausrei-
chendem Umfang vergleichbare Ackerflächen und Offenlandbereiche 
vorhanden, die sich als Rastplatz für die betroffenen Arten eignen 
und auf die sie ausweichen können.  
 
Der Anregung wird gefolgt.  

   
33.3 Es wird eine artenschutzrechtliche Auswertung der 
Bestandsaufnahmen hinsichtlich Verbotstatbeständen 
und Ausnahmeprüfung angeregt. 
 

 
Mit den Fragen zum Artenschutz, insbesondere möglichen Verbots-
tatbeständen gem. § 44 BNatSchG fand eine ausführliche und quali-
fizierte Auseinandersetzung im Rahmen der Umweltprüfung statt. 
Dies wird im Umweltbericht ausführlich dokumentiert. 
Die durch die Planung zu erwartenden Verluste von Brutrevieren der 
Feldlerche betreffen nach den Ergebnissen der Kartierung von 2005 
ca. 32 Brutplätze. Durch Anlage von Feldrainen mit abschnittsweise 
lückenhafter Vegetationsdecke werden die Brutmöglichkeiten der 
Feldlerche in den verbleibenden Landwirtschaftsflächen im Nordteil 
des Langen Feldes dauerhaft verbessert und dadurch eine höhere 
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Brutrevierdichte ermöglicht (externe Ausgleichsmaßnahme 7). Dies 
bedeutet, dass in den für die Feldlerche geeigneten verbleibenden 
Offenlandflächen ca. 26 Brutpaare (statt bisher 16 – 19) Platz finden 
können. 
Die zu erwartenden Verluste von Brutrevieren der Feldlerche betref-
fen damit in Relation zur Gesamtgröße der vorhandenen Population 
im naturräumlichen Zusammenhang (Naturraum Kasseler Becken) 
nur einen sehr geringen Anteil, der weit unter den natürlichen 
Schwankungen der Populationsgrößen liegt. Hochgerechnet aus 
dem Flächenanteil von Offenland im Naturraum Kasseler Becken 
kann von einer Populationsgröße von mindestens 2.200 Brutpaaren 
ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Maßnahmen im Nordteil des Langen Feldes beträgt der Verlust von 
22 Brutrevieren etwa 1 % des Bestandes im Naturraum, so dass die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Der Verbotstatbestand 
nach § 44 (1) Satz 3 BNatSchG wird somit in Verbindung mit § 44 (5) 
BNatSchG durch das geplante Vorhaben nicht erfüllt.  
 
Die ebenfalls betroffenen Arten Schafstelze, Kiebitz, Rebhuhn und 
Fasan sind im Langen Feld nur unregelmäßig als Brutvögel nachge-
wiesen. Das Gebiet ist wegen vorhandener Störungen und Ein-
schränkungen für diese Arten nicht optimal, so dass es nicht un-
wahrscheinlich ist, dass sie auch ohne das geplante Gewerbegebiet 
längerfristig im Langen Feld nicht mehr brüten werden. Durch die 
vorgesehenen Maßnahmen - insbesondere die Entwicklung von 
Frischwiesen und Feuchtgrünland im Südosten des Langen Feldes 
und am Sensenberg - werden geeignete Lebensräume für diese Ar-
ten entwickelt bzw. vorhandene Lebensräume verbessert um den 
Fortbestand der lokalen Population zu ermöglichen. 
 
Für Zugvögel verliert das Lange Feld durch die geplante Bebauung 
seine Anziehungskraft als Rastplatz. Wie im aktuellen Rastvogelgut-
achten (2010) nachgewiesen, ist das Lange Feld jedoch kein traditi-
onelles Rastgebiet, das von bestimmten Arten gezielt angeflogen 
wird. Es kann also angenommen werden, dass die betroffenen Arten 
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andere geeignete Flächen anfliegen werden, die im räumlichen Zu-
sammenhang zur Verfügung stehen (z. B. Ackerlandschaften südlich 
von Baunatal, in den Gemarkungen Fuldabrück und Lohfelden sowie 
nördlich von Kassel), so dass durch das Vorhaben die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Satz 2 und 3 nicht gegeben sind. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch das Vorhaben bei 
Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten internen und 
externen Ausgleichsmaßnahmen für die im Gebiet vorkommenden 
Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäischen Vogelarten 
gem. Art. 1 der EU-VRL keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten sind.  
Von daher wird eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erforderlich, so dass die genannten 
Schritte und Maßnahmen zum Erhalt einer Ausnahmegenehmigung 
ebenfalls nicht erforderlich sind. Im übrigen wurde bereits in einer 
Machbarkeitsstudie für ein Gewerbegebiet im Langen Feld nachge-
wiesen und ausführlich dargelegt, dass es im gesamten Kasseler 
Raum keinen geeigneten Alternativstandort für ein Gewerbegebiet in 
dieser Größenordnung und Eignungsqualität gibt, um den erforderli-
chen und belegten Gewerbeflächenbedarf decken zu können. 
 
Die artenschutzrechtliche Problematik ist zudem planungsrechtlich 
als abgearbeitet zu betrachten, da diese Frage bereits bei der Auf-
stellung des Flächennutzungsplans hinreichend zu behandeln ist. 
Für die gewerbliche Entwicklung im Langen Feld wurde vor kurzem 
ein Flächennutzungsplan durch den Zweckverband Raum Kassel 
(ZRK) aufgestellt, der vom RP Kassel genehmigt wurde. Damit ist 
der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet im Langen Feld gem. § 8 
(2) BauGB aus dem genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
33.4 Ausdehnung des Suchraumes für Kompensati-
onsmaßnahmen auf das Natura-2000-Gebiet in der Ful-
daaue, insbesondere für Maßnahmen für Zug- und 
Rastvögel 

 
Weitergehende Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Stadtge-
bietes sind nicht möglich und wegen der noch gegebenen ökologi-
schen Funktionen auch nicht erforderlich. 
 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz          Anlage 2 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ –Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) u. 4(2) BauGB 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Beschlussfassung zur Offenlage) 
 

 
Anlage 2: Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen 

 

74 

Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
schlussvorschlag 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
   

33.5 Berücksichtigung aller im Gebiet vorhandenen 
Gewässer bei der Planung 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
33.6 Erstellung eines geologischen Gutachtens im 
Rahmen der Neuabgrenzung des WSG ist vorgesehen 
 

 
Das Gutachten liegt vor. Die Ergebnisse werden im Umweltbericht 
sowie im B-Plan-Entwurf berücksichtigt. Im B-Plan-Entwurf ist die zur 
Zeit rechtsgültige Abgrenzung des WSG nachrichtlich übernommen; 
die auf Grundlage des genannten Gutachtens geplante Neuabgren-
zung des WSG wird als in Aussicht genommene Planung vermerkt.  
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
33.7 Bewertung der lufthygienischen Situation entspre-
chend dem Luftreinhalteplan 2006 und der vorausge-
gangenen Luftreinhaltepläne; Berücksichtigung der dort 
festgeschriebenen Maßnahmen. 

 
Der Umweltbericht enthält entsprechende Aussagen. Emissionsmin-
dernde Maßnahmen wurden berücksichtigt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
33.8 Verhindern von Verkehr zum Langen Feld über die 
Dittershäuser Straße und andere Nebenstraßen / 
Wohngebiete 

 
Dies wird durch das zugrunde liegende Verkehrs- und Erschlie-
ßungskonzept gewährleistet. Das Gewerbegebiet Langes Feld wird 
über die vorgesehene Verlängerung der Frankfurter Straße erschlos-
sen und ist darüber auch an die Anschlussstelle Niederzwehren an 
die A 49 angebunden. Die Dittershäuser Straße und andere Neben-
straßen / Wohngebiete sind nicht in das Erschließungskonzept für 
das neue Gewerbegebiet eingebunden. Sie sind lediglich für den 
landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben und können im Bedarfsfall 
als Notzufahrt genutzt werden. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 12.03.2010 
 

 
33.9 Aus Sicht der Wasserbehörde wird um die Korrek-
tur der Bezeichnung des Wasserschutzgebietes gebe-
ten. Es handelt sich um das Wasserschutzgebiet „Neue 
Mühle / Tränkeweg“. 

 
Der Anregung wird entsprochen und die Bezeichnung des Wasser-
schutzgebietes entsprechend korrigiert. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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33.10 Es wird darauf hingewiesen, dass in Zone III des 
Wasserschutzgebietes gem. Wasserhaushaltsgesetz 
und zugehöriger Landesverordnung der Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen eingeschränkt ist. Es wird 
angeregt, einen entsprechenden Hinweis in die textli-
chen Festsetzungen aufzunehmen. 

 
Der Anregung wird gefolgt und ein entsprechender textlicher Hinweis 
im Bebauungsplan-Entwurf ergänzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

   
33.11 Bezüglich der textlichen Festsetzung zur Dach-
begrünung (Festsetzung 7.4) wird angeregt, diese da-
hingehend zu präzisieren, dass eine Installation einer 
Photovoltaikanlage nicht zu Lasten der begrünten Dach-
fläche gehen darf. Sollte im Einzelfall eine Befreiung 
unumgänglich sein, wird eine naturschutzrechtliche 
Kompensationspflicht ausgelöst. 

 
In der textlichen Festsetzung ist keine Ausnahme vorgesehen. So-
fern Ausnahmen nicht vorgesehen werden, sind sie auch ausge-
schlossen (vgl. dazu § 31 Abs. 1 BauGB).  
Demgegenüber können Befreiungen nicht generell ausgeschlossen 
werden, sind aber an die in § 31 Abs. 2 BauGB genannten Bedin-
gungen geknüpft. Im Zuge einer möglichen Befreiung von einer 
Dachbegrünung ist auf andere Weise ein gleichwertiger Ausgleich zu 
schaffen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
33.12 Es wird angeregt, zusätzlich Obstbäume auf den 
Freiflächen vorzusehen. Damit würde das Landschafts-
bild weiter aufgewertet und ein positiver Beitrag für In-
sekten, Vögel etc. geleistet. 

 
Es wird eine Anpflanzung von Obstbaumreihen am Zufahrtsweg zum 
Soldatenfriedhof in Verlängerung der geplanten Grünachse des Ge-
werbegebiets vorgesehen. Diese Maßnahme wird als zusätzliche ex-
terne Ausgleichsmaßnahme im B-Plan-Entwurf festgesetzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
33.13 In Bezug auf das Feuchtgebiet in der Kachenhoh-
le wird angeregt, in den textlichen Ausführungen unter 
Pkt. 5.3.2.4 des Umweltberichts darzulegen, welche 
Veränderungen mit den dort vorgesehenen Maßnahmen 
erwartet werden. 

 
Der Anregung wird gefolgt und der Umweltbericht entsprechend er-
gänzt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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33.14 Bezüglich des Artenschutzes wird angeregt, er-
gänzend zu den ortsfesten Maßnahmen für die Feldler-
che „echte Lerchenfenster“ in den verbleibenden Ge-
treideflächen zu schaffen. Es wird vorgeschlagen, dass 
die Stadt Kassel dazu entsprechende Regelungen mit 
den Pächtern ihrer Flächen vereinbaren soll. 

 
Die Herstellung und Unterhaltung von Feldrainen ist besser sicher-
zustellen als die dauerhafte Bewirtschaftung mit Lerchenfenstern. 
Zudem ist nicht gewährleistet, dass die Stadt Kassel künftig über ge-
eignete Flächen verfügen wird, um entsprechende Vereinbarungen 
zu treffen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

   
33.15 Es wird angeregt, Entwicklungsziele für die vor-
gesehenen Ausgleichsmaßnahmen zu benennen, um 
eine wirksame Überwachung der Auswirkungen der Pla-
nung gewährleisten zu können. Dies trifft insbesondere 
für die Maßnahme Nr. 7 sowie für die Feldlerchenprob-
lematik zu. 

 
Der Anregung wird gefolgt und der Umweltbericht entsprechend er-
gänzt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
33.16 Es wird angeregt die gesamten Straßenbaum-
pflanzungen im Plan zeichnerisch darzustellen. 

 
Die Straßenbäume in den Planstraßen B und C sind durch textliche 
Festsetzungen zum Anpflanzen von Straßenbäumen (textliche Fest-
setzungen Nr. 7.1) definiert. In den Planstraßen B und C wird auf ei-
ne zeichnerische Darstellung der Straßenbäume im Maßstab 1 : 
2000 verzichtet, um die Plangrafik nicht zu überfrachten und die 
Lesbarkeit des Plans sicherzustellen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
Ziffer 34 

 
23.04.2008 
 

 
34.1 Hinweis auf die Zuständigkeit des Bundesver-
kehrsministeriums hinsichtlich der neuen Anschlussstel-
le an die A 44 und dessen Zustimmungspflicht (Antrag-
stellung erforderlich) 
 

 
Der Hinweis hat sich erübrigt, da im Zuge des Planverfahrens auf ei-
ne neue Anschlussstelle an die A 44 verzichtet wurde. 
 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

   
34.2 Es wird auf die zwingende Notwendigkeit von Ver-
kehrsuntersuchungen zum induzierten Verkehrsauf-
kommen hingewiesen. Es werden Angaben zu den dort 
zu betrachtenden Netzfällen gemacht. 

 
Die Verkehrsuntersuchungen und Netzfälle wurden durchgeführt und 
mit dem ASV abgestimmt. 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
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34.3 Verknüpfungsbereiche der Erschließungsstraßen 
mit dem überörtlichen Straßennetz sind in enger Ab-
stimmung mit der Straßenverwaltung zu planen. 
 

 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und im Zuge der Er-
schließungsplanung entsprechend berücksichtigt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
34.4 Ggf. erforderlicher Lärmschutz ist von der Stadt 
Kassel zu planen, zu realisieren und zu finanzieren. 
 

 
Dies ist bekannt und wird entsprechend beachtet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 23.042008  
16.03.2010 
 

 
34.5 Berücksichtigung der Bauverbotszonen (40 
m)entlang der Bundesautobahnen bei Festsetzung der 
Baugrenzen. Die Bauverbotszone entlang der südlich 
verlaufenden A 44 ist auch von sonstigen baulichen An-
lagen, die keine Hochbauten sind, freizuhalten (wg. 
sechsstreifiger Ausbauoption). Das nördlich der A 44 
vorgesehene Regenrückhaltebecken ist entsprechend 
von der Autobahn abzurücken. 
 

 
Durch die Bauverbotszone von 40,00 m zwischen baulichen Anlagen 
und äußerstem Rand der befestigten Fahrbahn der A 44 wird die für 
das südliche Regenrückhaltebecken zur Verfügung stehende Fläche 
um ca. 2.500 m² auf ca. 11.500 m² reduziert. Nach jetzigem Pla-
nungsstand erscheint die verbleibende Fläche noch groß genug um 
die erforderlichen Anlagen für Regenwasserbehandlung und -
rückhaltung unterzubringen.  
Gegebenenfalls können die Flächen des RRB in den nördlich an-
schließenden geplanten öffentlichen Grünzug erweitert und integriert 
werden. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

 16.03.2010 
 

 
34.6 Kosten für neue Anbindungen an Autobahnen und 
damit zusammenhängende Veränderungen an den 
Bundesfernstraßen gehen zu Lasten der Stadt Kassel. 
Mehrkosten der Unterhaltung sind gem. § 13 (3) FStrG 
abzulösen. Dies beinhaltet auch die Lichtsignalanlage 
bzgl. Planung, Realisierung und Betrieb. 
 

 
Die Hinweise zur Kostenverteilung werden zur Kenntnis genommen 
und im Zuge der Planrealisierung beachtet. Sie beziehen sich aber 
nicht auf das Bebauungsplanverfahren.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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34.7 Über den Umbau der Anschlussstelle Niederzweh-
ren ist ein RE-Entwurf mit integriertem Sicherheitsaudit 
aufzustellen und der Straßenverwaltung zur Prüfung 
vorzulegen. 
 

 
Für die mit dem ASV im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren 
noch abzuschließende Baudurchführungsvereinbarung wird als 
Grundlage ein RE-Entwurf mit integriertem Sicherheitsaudit erarbei-
tet werden. Auf Bebauungsplan-Ebene ist die Planung insofern noch 
weiter detailliert worden, als dass nun eine Gradientendarstellung für 
den Bereich der Anschlüsse und Zufahrten am Autobahnknoten so-
wie Querprofile an markanten Stellen in diesem Bereich vorgelegt 
wurden. Aus dem Bereich des Sicherheitsaudits wird zum jetzigen 
Zeitpunkt die „Kuppensituation“ an der Autobahnausfahrt von Norden 
kommend zeichnerisch dargestellt. Diese Unterlagen können dem 
ASV kurzfristig vorgelegt und bei Bedarf in einem Termin erläutert 
werden. Durch die damit vorliegenden Planungen und Berechnungen 
sind alle für die Ebene des Bebauungsplans wichtigen Punkte aus-
reichend abgearbeitet worden. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

   
34.8 Es sind seitens des Vorhabenträgers Maßnahmen 
vorzusehen, die die durch die Planung verursachte Ver-
schlechterung der Verkehrssituation soweit entschärfen, 
dass auf der nördlichen Fahrbahn mindestens die Quali-
tätsstufe C erreicht wird. Es wird vorgeschlagen, den 
Entflechtungsbereich durch eine zweistreifige Ausbil-
dung der Ausfahrt in Richtung Südwesten zu entschär-
fen. 
 

 
Zur allgemeinen Kostenreduzierung wurde die Ausfahrt einspurig 
geplant. Die verkehrstechnische Untersuchung sieht keine Notwen-
digkeit einer zweiten Linksabbiegespur (Siehe Abb. 27 Verkehrunter-
suchung). Die prognostizierte Spitzenstunde mit max. 176 Kfz ist 
auch mit nur einer Fahrspur ausreichend leistungsfähig. 
 
Die Ausfahrt wurde dennoch überplant, eine Aufweitung auf zwei 
Spuren erfolgt jetzt unmittelbar im Anschluss an die Ausfahrt. Eine 
dritte Abbiegespur in Richtung Frankfurter Str. entwickelt sich unmit-
telbar aus der zweiten Spur. 
Für die Abbiegespuren in Richtung Gewerbegebiet stehen auf jeder 
Spur Stauräume in einer Länge von ca. 107 m zur Verfügung. 
Bei einer bedarfsgesteuerten Lichtsignalanlage (LSA) kann der 
Rückstau bzw. der Abfluss entsprechend den Belastungen gesteuert 
werden.  
 
Der Anregung wird gefolgt.  
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34.9 In Gegenlage wird die planerische Ausarbeitung 
des Übergangsbereiches einer einstreifigen Ausfahrt in 
eine zweistreifige Rampe gefordert. 

 
Die Ausfahrt der A 49 in Richtung Südosten – ‚neuer Knotenpunkt’ 
wurde nicht überplant, sondern nimmt den Bestand auf. Der Umbau 
bzw. die Umbauplanung beginnt erst im zweispurigen Kurvenbe-
reich, sodass der Übergangsbereich von der einstreifigen Ausfahrt in 
die zweistreifige Rampe unberührt bleibt und eine Planungsänderung 
nicht erforderlich ist. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

   
34.10 In nordöstlicher Richtung ist im Falle von Unter-
haltungsarbeiten eine Fahrbahnbreite von 12,0 m vor-
zusehen. 

 
Die BAB 49 bleibt in ihrer Lage von der Planung unberührt. Durch 
den Bau des Gewerbegebietes Langes Feld ergibt sich nicht die 
Notwendigkeit, die Bestandsbreite an genannter Stelle zu verändern. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  

   
34.11 Für den südlichen Knotenpunktsbereich sollte ei-
ne zusätzliche, durchgehende Fahrspur ins Gewerbe-
gebiet angelegt werden, um Rückstaus bis zum nördli-
chen Knotenpunkt bzw. der Abfahrtsrampe der A 49 zu 
vermeiden. Das geplante Brückenbauwerk an der Dit-
tershäuser Straße ist entsprechend breiter vorzusehen. 
 

 
Auf Grund des geringen DTV-Wertes und aus Gründen der Ein-
griffsminimierung in das umliegende Landschaftsschutzgebiet sieht 
das Ing. Büro Ambrosius Blanke nicht die Notwendigkeit einer 
durchgehenden dritten Fahrspur. Zur Spitzenstunde beträgt die Be-
lastung 1.179 Kfz/h (Verkehrsgutachten Abb. 26) bei einer Leistungs-
fähigkeit von 1.800 Kfz/h. 
Im Bereich des südlichen Knotenpunktes wurde die zweispurige Ein-
biegespur bis zum neuen Brückenbauwerk beibehalten und verjüngt 
sich erst im Anschluss, sodass ein möglicher Rückstau bis zur A 49 
entzerrt werden kann. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
34.12 Im Rahmen der Erarbeitung des Vorentwurfes für 
den Umbau der Anschlussstelle Niederzwehren ist der 
Nachweis zu erbringen, dass der vorgesehene 6-
streifige Ausbau der A 49 realisiert werden kann. 

 
Die Prüfung eines möglichen sechsstreifigen Ausbaus der A 49 ist 
Gegenstand einer separaten Verkehruntersuchung. 
Ein sechsstreifiger Ausbau der A 49 ist entweder nur durch erhebli-
chen baulichen Aufwand (bestehende Brückenbauwerke) zu be-
werkstelligen oder durch Verengung der Fahrstreifen auf der A 49. 
Für die Ausfahrt in Fahrtrichtung Kreuz Kassel-West wäre eine dritte 
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Spur durch ein Erweitern des Erdwalls und eine Radienänderung der 
Ausfahrt durchaus möglich.  
 
Da die Ausfahrt Niederzwehren, in Fahrtrichtung Kassel-Auestadion, 
auch weiterhin dem Status-Quo entspricht, ist hier kein Nachweis zu 
erbringen.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
34.13 Vor Realisierung der Umbaumaßnahmen ist ein 
Markierungs- und Beschilderungsplan aufzustellen und 
nach Prüfung durch die Straßenverwaltung von der zu-
ständigen Straßenbaubehörde anordnen zu lassen. 

 
Diese Anregung ist nicht bebauungsplanrelevant. Hinsichtlich des er-
forderlichen Umbaus bzw. Ausbaus der Anschlussstelle Niederzweh-
ren wird in Abstimmung mit dem ASV eine vertragliche Vereinbarung 
getroffen, in der diese Punkte berücksichtigt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

   
34.14 Über die baulichen Veränderungen im Bereich 
der Anschlussstelle Niederzwehren ist mit der Straßen-
verwaltung rechtzeitig eine Verwaltungsvereinbarung 
abzuschließen. 

 
Diese Anregung ist nicht bebauungsplanrelevant. Hinsichtlich des er-
forderlichen Umbaus bzw. Ausbaus der Anschlussstelle Niederzweh-
ren wird in Abstimmung mit dem ASV eine vertragliche Vereinbarung 
getroffen, in der diese Punkte berücksichtigt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

   
34.15 Bauarbeiten zum Umbau der Anschlussstelle 
Niederzwehren sind in enger Abstimmung mit der Stra-
ßenverwaltung durchzuführen. 
 

 
Diese Anregung ist nicht bebauungsplanrelevant. Hinsichtlich des er-
forderlichen Umbaus bzw. Ausbaus der Anschlussstelle Niederzweh-
ren wird in Abstimmung mit dem ASV eine vertragliche Vereinbarung 
getroffen, in der diese Punkte berücksichtigt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

   
34.16 Der Winterdienst für die verlängerte Frankfurter 
Straße muss aus organisatorischen Gründen von der 
Straßenverwaltung durchgeführt werden Hierüber ist mit 
der Straßenverwaltung eine Vereinbarung abzuschlie-
ßen. 

 
Diese Anregung ist nicht bebauungsplanrelevant. Hinsichtlich des er-
forderlichen Umbaus bzw. Ausbaus der Anschlussstelle Niederzweh-
ren wird in Abstimmung mit dem ASV eine vertragliche Vereinbarung 
getroffen, in der diese Punkte berücksichtigt werden. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

   
34.17 Die Verkehrserschließung des relativ großen Ge-
werbegebietes über eine einzige Zufahrt wird als prob-
lematisch angesehen. Das Gebiet sei im Falle eines Un-
falls auf dieser Zufahrt mit Kfz sowie für Rettungsfahr-
zeuge/Feuerwehr nicht mehr zu erreichen. Daher wird 
eine zweite Anbindung als erforderlich angesehen. 

 
Im Zuge der Entwurfsplanung wurde bewusst auf eine zweite, alter-
native Erschließung des Gewerbegebiets verzichtet, um den Verkehr 
und die dadurch entstehenden Belastungen aus den umliegenden 
Wohngebieten fern zu halten.  
Im Falle einer Sperrung der Erschließungsstraße kann der Verkehr 
über die bestehenden Wirtschaftswege, ggf. mit Hilfe von Ordnungs-
kräften der Polizei bzw. Feuerwehr, aus dem Gewerbegebiet über 
mehrere Wegeverbindungen geführt werden: 

1. über die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg / Kom-
postwerk zur Dittershäuser Straße weiter zur Frankfurter Stra-
ße (Ausweichstellen an der Zufahrt zum Kompostwerk für Be-
gegnungsverkehr vorhanden) 

2. direkt über die Dittershäuser Straße / Brücke über die A 49 zur 
Frankfurter Straße (die Breite der Brücke beträgt zwischen den 
Geländern 6,0 m, ein Begegnungsfall Lkw/Lkw ist daher nicht 
möglich) 

3. in nordöstliche Richtung über den Landwirtschaftsweg parallel 
zum Kraftwerksgraben zur Dennhäuser Straße (L 3124) 

4. in südliche Richtung über die Dittershäuser Str. unterhalb der 
BAB 44 Richtung Baunatal-Rengershausen bzw. Fuldabrück 
Dittershausen 

Damit gibt es im „Störungsfall“ ausreichend Möglichkeiten zur Ver-
kehrsableitung über vorhandene Wegeverbindungen. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt.  

   
34.18 Es wird angeregt, die innere Erschließung mittels 
Schleppkurven zu überprüfen.  

 
Die Überprüfung führte dazu, dass die Kurvenradien der inneren Er-
schließung so angepasst wurden, dass ein LKW-Begegnungsverkehr 
ohne Einschränkung möglich ist.  
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Der Anregung wird gefolgt. 

   
34.19 Es wird angeregt, in die textlichen Festsetzungen 
zum Bebauungsplan Auflagen zur Errichtung von Wer-
beanlagen aufzunehmen. Dazu werden konkrete Vor-
schläge gemacht.  

 
Die rechtlich erforderlichen Auflagen zur Errichtung von Werbeanla-
gen werden in Form entsprechender textlicher Hinweise in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

Ziffer 35 12.04.2010  
35.1 Es wird darauf hingewiesen, dass im Regionalplan 
Nordhessen 2009 sowie im Flächennutzungsplan des 
Zweckverbandes Kassel (ZRK) die Entwicklung des 
Langen Feldes als interkommunales Gewerbegebiet 
empfohlen wird. Dies sieht die Stadt Baunatal trotz aller 
Ankündigungen über interkommunales Handeln nicht 
eingelöst.  
 
Die Belange der Stadt Baunatal oder des an das Plan-
gebiet angrenzenden Stadtteils Rengershausen seien in 
Plänen und Text nahezu unberücksichtigt geblieben. 
Dies wird in den nachfolgenden Punkten (s. Pkt. 35.2 
bis 35.13) näher ausgeführt. 

 
Hinsichtlich der Frage der Interkommunalität hat sich eine neue 
Sachlage mit veränderten Rahmenbedingungen ergeben. Seitens 
des Bundes wird keine Genehmigung für einen neuen Autobahnan-
schluss an die A 7 im Bereich des geplanten Gewerbegebietes San-
dershäuser Berg erteilt werden. Ein solcher Anschluss wäre aber 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung des ursprünglich geplanten 
großen Gewerbegebietes gewesen. Die Gemeinde Niestetal hat ak-
tuell in Absprache mit dem RP einen Bebauungsplan für eine aus-
schließlich kommunale Entwicklung für einen einzelnen großen Be-
trieb in diesem Bereich beschlossen. Durch diese Entscheidung der 
Gemeinde Niestetal, den Sandershäuser Berg in einem Teilbereich 
von 47 ha alleine und nicht interkommunal zu entwickeln, ist das in-
terkommunale Projekt in diesem Bereich in Frage gestellt und der 
Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes 
Feld ist aber weiterhin grundsätzlich offen. Das Thema ist jedoch auf 
Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend zu behandeln, son-
dern ist im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung zu besprechen.  
 
Der pauschale Einwand, dass die Belange der Stadt Baunatal bzw. 
des an das Plangebiet angrenzenden Stadtteils Rengershausen na-
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hezu unberücksichtigt geblieben seien, wird zurückgewiesen. Die 
Gründe dafür werden jeweils in den nachfolgenden Stellungnahmen, 
die sich auf die näheren Ausführungen der Stadt Baunatal dazu be-
ziehen, ausführlich dargelegt (s. Pkt. 35.2 bis 35.13). 
 
Die Einwände werden zurückgewiesen. 

   
35.2 Das Kleingartengebiet Rengershausen ist als Im-
missionsort beim Tagwert wie ein allgemeines Wohnge-
biet zu behandeln. Dies gilt für Lärm- wie auch Geruchs-
immissionen. 

 
Dem Einwand, dass die Kleingartenanlage nicht im Außenbereich 
liegt sondern im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes mit der 
Festsetzung „Dauerkleingärten“, wird gefolgt. Entsprechend der DIN 
18005 „Schallschutz im Städtebau“ wird der Schutzanspruch gegen 
Lärmimmissionen der Kleingartenanlage für den Tageszeitraum ent-
sprechend dem eines allgemeinen Wohngebietes angesetzt.  
Der Abstand zwischen der Kleingartenanlage und der Teilfläche GI 1 
(nächstgelegen Teilfläche im Gewerbegebiet) beträgt ca. 300 m. 
Zum Schutz eines allgemeinen Wohngebietes kann die Abstands-
klasse gemäß Abstandserlass um eine Abstandsklasse verringert 
werden – hier von „nicht zulässig sind Abstandsklassen I-IV“ auf 
„nicht zulässig sind Abstandsklassen I-III“), da die Zonierungen nach 
Abstandserlass auf den Schutz von reinen Wohngebieten abzielen. 
Entsprechend der Ausführungen der Stadt Baunatal ist aber die 
Kleingartenanlage vom Schutzanspruch gegen Lärmimmissionen her 
einem allgemeinen Wohngebiet vergleichbar. 
Damit berücksichtigt die getroffene Festsetzung auch einen ausrei-
chenden Schutz der Kleingartenanlage bei einer Beurteilung ver-
gleichbar einem allg. Wohngebiet nach DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“. Zudem begründen sich die Abstandserfordernisse nach 
Abstandserlass auch durch die für die Nachtzeit abgesenkten Orien-
tierungswerte der DIN 18005. Für Kleingartenanlagen hingegen wird 
nach DIN die Nacht wie der Tag bewertet. In der technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) sind Kleingartenanlagen 
nicht aufgeführt. Anzumerken ist auch, dass die Kleingartenanlage 
erheblichen Geräuschimmissionen der Bundesautobahn BAB 44 
ausgesetzt ist. Dies lässt darauf schließen, dass von Seiten der 
Stadt Baunatal ein Überschreiten der Orientierungswerte abgewogen 
worden ist. 



Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz          Anlage 2 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/73 „Langes Feld“ –Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) u. 4(2) BauGB 
(Behandlung der bisherigen Anregungen und Beschlussfassung zur Offenlage) 
 

 
Anlage 2: Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen 

 

84 

Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
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Die Einstufung des Schutzanspruches zum Schutz gegen Geruchs-
immissionen einer Kleingartenanlage wurden entsprechend der „Be-
gründung und Auslegungshinweise“ zur GIRL – Geruchsimmissions-
richtlinie des LAI (Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissions-
schutz) zum Punkt 3.1 Immissionswerte vorgenommen. In der Be-
gründung und den Auslegungshinweisen zur GIRL ist dazu ausge-
führt: „Kleingartensiedlungen sind im Allgemeinen wie Gewerbege-
biete zu beurteilen, wenn nicht die speziellen Randbedingungen des 
Einzelfalls entgegenstehen“. Die GIRL in der Fassung vom 29. Feb-
ruar 2008 mit Ergänzungen vom 10.September 2008 stellt den der-
zeit besten Erkenntnisstand zu Geruchsimmissionen und wird auch 
vom Rat der Sachverständigen für Umweltfragen als Grundlage zur 
Ermittlung und Beurteilung von Geruchsimmissionen empfohlen. In 
der Begründung der Stadt Baunatal zum B-Plan 69 sind keine Grün-
de für die Schutzwürdigkeit des Kleingartengebietes vergleichbar 
dem eines allgemeinen Wohngebietes aufgeführt. Für eine Abwei-
chung von den Empfehlungen der GIRL liegen keine neuen Erkennt-
nisse vor.  
Eine völlige Entwertung der Kleingartenanlage durch die Anwendung 
der GIRL ist nicht zu erwarten. Im Vergleich zu Wohngebieten (zul. 
Geruchshäufigkeit 10 %) ist durch die hier vorgenommene Einstu-
fung der Kleingartenanlage wie Gewerbegebiete an 18 zusätzlichen 
Tagen im Jahr eine wahrnehmbaren Geruchsimmission möglich (zul. 
Geruchshäufigkeit 15 %). Es kann aber angenommen werden, dass 
es in der Kleingartenanlage nicht zu diesen Geruchshäufigkeiten 
kommt, da die Geruchshäufigkeit von 15 % im Industriegebiet selbst 
auch nicht überschritten werden darf. Da die benachbarten Betriebe 
im Industriegebiet aber viel näher an einer möglichen Geruchsquelle 
liegen, werden die Geruchsemissionen durch das Plangebiet selbst 
schon eingeschränkt werden. 
Der Anregung der Stadt Baunatal, das Kleingartengebiet auch zum 
Schutz gegen Geruchsimmissionen wie eine allg. Wohngebiet einzu-
stufen, wird deshalb nicht gefolgt. 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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35.3 Es ist nachvollziehbar darzustellen und durch ent-
sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zu si-
chern, dass durch die Planung für den Stadtteil Ren-
gershausen keine Verschlechterung der Lärmsituation 
eintritt.  

 
Die Stadt Baunatal gibt den Abstand zwischen dem Plangebiet und 
der Ortslage Rengershausen mit ca. 850 m und der Ortslage Fel-
sengarten mit ca. 750 m an. Bei diesen Abständen wären im Plan-
gebiet noch Betriebe der Abstandsklasse III (700 m Abstand) zuläs-
sig. In den GI-Flächen sind aber nur Betriebe der Abstandsklassen 
IV bis VII zulässig. Selbst durch Betriebe der Abstandsklasse III (700 
m) ist ein Einhalten der Immissionsrichtwerte für reine Wohngebiet 
(tags 50 dB(A), nachts 35 dB(A)) zu erwarten. Durch die Einschrän-
kung der Ansiedlung auf Betriebe ab der Abstandsklasse IV (500 m) 
sind noch geringere Geräuschimmissionen zu erwarten. Bei einer 
Vorbelastung der Ortslagen durch Verkehrslärm von ca. 60-65 dB(A) 
tags und 59-61 dB(A) nachts liegen die möglichen Gewerbelärmim-
missionen um mehr als 10-15 dB tags und 24-26 dB nachts unter 
den Verkehrslärmbelastungen und tragen damit nicht mehr zu der 
Gesamtlärmimmission bei.  
 
Mögliche Reflexionen an Hallengebäuden im Plangebiet haben keine 
lärmerhöhende Wirkung. Selbst eine 15 m hohe durchgehende Halle 
am Rand des GI-Gebietes würde nur eine Lärmpegelerhöhung von < 
0,05 dB verursachen. Dies rein rechnerische Erhöhung ist durch den 
Menschen nicht wahrnehmbar und damit akustisch nicht relevant. 
 
Durch die Gliederung des Gewerbegebietes im Hinblick auf die zu-
lässigen Betriebe auf Grundlage des Abstandserlasses des Landes 
NRW, in Verbindung mit § 1 Abs. 4 BauNVO ist sichergestellt, dass 
durch die Planung keine Verschlechterung der Lärmsituation im 
Stadtteil Rengershausen eintritt. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

   
35.4 Auch nach Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung 
entlang der A44 darf aus dem Gewerbegebiet kein zu-
sätzlicher Lärm in Rengershausen imitieren. 

 
Zukünftige Schallschutzhindernisse an der A 44 sind auch Hinder-
nisse für den Gewerbelärm aus dem Plangebiet, da die Hindernisse 
in jedem Fall zwischen dem Plangebiet und den Ortslagen Rengers-
hausen bzw. Felsengarten errichtet würden. Eine Zunahme der Ge-
werbelärmimmissionen durch solche Hindernisse ist deshalb nicht 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
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möglich. 
An dem Wohngebiet Sandgraben wurde das Abstandserfordernis 
des Abstandserlasses unterschritten, weil schon erhebliche Vorbe-
lastungen durch Gewerbelärm bestehen. Solche Vorbelastungen 
durch Gewerbelärm liegen in den Ortslagen Rengershausen und 
Felsengarten nicht vor. Die Überlagerung von Verkehrslärm und 
Gewerbelärm ist rechtlich nicht vorgesehen. In diesem Fall ist die 
Herabstufung aber auch aus akustischer Sicht nicht erforderlich, da, 
wie oben beschrieben, die mit den getroffenen Festsetzungen mögli-
chen Gewerbelärmimmissionen den Verkehrslärm erheblich um 
mehr als 10 dB tags und 20 dB nachts unterschreiten werden. 
 
Es ist als gesichert anzusehen, dass auch nach Errichtung einer 
Lärmschutzeinrichtung entlang der A 44 es zu keinen zusätzlichen 
Lärmimmissionen in Rengershausen kommt. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
35.5 Es wird angeregt, den südlichen Teil des Gel-
tungsbereiches nicht als Industriegebiet, sondern als 
Gewerbegebiet auszuweisen. 

 
Wie bereits unter Pkt. 39.3 ausgeführt, sind die Immissionsschutzan-
forderungen für die Siedlungsbereiche der Stadt Baunatal durch die 
Gliederung der GI und GE-Flächen im Langen Feld auf Grundlage 
des Abstandserlasses des Landes NRW, in Verbindung mit § 1 Abs. 
4 BauNVO sichergestellt. 
Die als Industriegebiet (GI) festgesetzten Teilflächen im südwestli-
chen Bereich des Gewerbestandorteshaben ausreichende Abstände 
zu den nächst gelegenen Wohnsiedlungsbereichen. In den GI-
Flächen sind nur Betriebe der Abstandsklassen IV bis VII zulässig. 
Selbst durch Betriebe der Abstandsklasse III (700 m) ist ein Einhal-
ten der Immissionsrichtwerte für reine Wohngebiet (tags 50 dB(A), 
nachts 35 dB(A)) zu erwarten. Durch die Einschränkung der Ansied-
lung auf Betriebe ab der Abstandsklasse IV (500 m) sind noch gerin-
gere Geräuschimmissionen zu erwarten. 
Die Abstandszonierung nach dem Abstandserlass des Landes NRW 
berücksichtigt darüber hinaus nicht nur die Lärmimmissionen son-
dern auch mögliche Immissionen der Betriebsarten in Bezug auf Ge-
rüche, Luftschadstoffe und Erschütterungen. 
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Ziffer Datum Anregung Stellungnahme zur Behandlung der Anregungen  und Be -
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Die als GI-Flächen festgesetzten Teilflächen nehmen im übrigen nur 
einen geringen Teil des geplanten Gewerbestandortes im Langen 
Feld ein. Sie sind erforderlich, um am Standort Langes Feld - ent-
sprechend der Zielsetzung der Planung - ein breit gefächertes ge-
werbliches Nutzungsspektrum ansiedeln zu können, das auch die 
Möglichkeit für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben beinhaltet, die 
industrielle Flächen im Sinne des § 9 BauNVO benötigen. Solche 
Flächenangebote sind an anderer Stelle im Kasseler Stadtgebiet 
nicht mehr vorhanden.  
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

   
35.6 Die Höhenfestsetzung für die maximale Höhe bau-
licher Anlagen soll im südlichen Bereich entlang der A 
44 zurückgenommen werden auf 12 bis 14 m, entspre-
chend der Ausweisung im sonstigen Bebauungsplanbe-
reich. 

 
Die durchgeführten Modellrechnungen (01.02.2010) zeigen, dass die 
Lee-Effekte der Bebauung bei Winden aus südlichen Richtungssek-
toren ca. 280 m (ca. das 23-fache der Gebäudehöhe am Nordrand 
des Gewerbestandortes) nach Norden reichen. Danach kann der 
Höhenwind wieder ungehindert bodennah durchgreifen.  
Bei Winden aus nördlichen Richtungen, die auf die Ortslage Ren-
gershausen zugerichtet sind, bilden zulässige Gebäudehöhen bis 
max. ca. 19 m die südliche Bebauungsgrenze. Demnach ist davon 
auszugehen, dass der Lee-Effekt der Gebäude maximal ca. 450 m 
(23-fache der Gebäudehöhe) in Richtung Rengershausen reicht. Die 
Wohnlage Rengershausen (Entfernung ca. 850 m) ist daher von 
Windfeldveränderungen nicht mehr betroffen. 
Eine vermehrte Anreicherung von Luftschadstoffen ist daher auch 
bei Schwachwindwetterlagen nicht zu erwarten. Die turbulente 
Durchmischung der bodennahen Kaltluftschicht in extrem wind-
schwachen Strahlungsnächten wird durch „Wärmeabstrahlung“ der 
geplanten Bebauung entlang der A 44 sogar intensiviert. 
 
Bei den gegenwärtigen Festsetzungen der zulässigen Gebäudehö-
hen im südlichen Bereich entlang der A 44 wird der Siedlungsbereich 
von Rengershausen weder von Windfeldveränderungen noch von 
vermehrter Luftschadstoffanreicherung betroffen. 
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Der Anregung wird nicht gefolgt.  
 

   
35.7 Es wird gefordert, dass auch die klimaökologischen 
Folgeerscheinungen für Rengershausen bei nördlichen 
Winden gutachterlich näher untersucht werden. 

 
Die vorliegenden Erkenntnisse zu den klimaökologischen Funktions-
abläufen im Bereich „Langes Feld“ belegen, dass in windschwachen 
Strahlungsnächten, die sowohl bioklimatisch als auch lufthygienische 
als besonders relevant zu bewerten sind, die Häufigkeit nördlicher 
Strömungsrichtungen über das Lange Feld in Richtung Rengershau-
sen gering ist. Im Klima- und Luftschadstoffgutachten wurde daher 
der Schwerpunkt der Analyse auf Winde aus südlichen Richtungen 
gelegt.  
Es lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen jedoch auch 
Rückschlüsse auf die klimatischen / lufthygienischen Modifikationen 
bei Winden aus Norden ziehen. Diese wurden im Gutachten darge-
legt. 
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Be- und Durchlüftung der 
Ortslage Rengershausen durch die Bebauung „Langes Feld“ auffal-
lend reduziert wird. Mögliche Windfeldveränderungen reichen max. 
450 m nach Süden bzw. Südwesten. Die Entfernung zwischen dem 
„Langen Feld“ und Rengershausen beträgt ca. 850 m.  
Im Rahmen des Klima- und Luftschadstoffgutachtens vom 
22.11.2007 wurden Ausbreitungsrechnungen durchgeführt, die einen 
Hinweis für die Ausbreitungswege und die Abklingkurve gas- und 
partikelförmiger Immissionen geben. Diese Berechnungen wurden 
auf Basis einer Ausbreitungsklassenstatistik durchgeführt. D.h. es 
wurden nicht nur südliche Windrichtungen geprüft, sondern u.a. auch 
nördliche (entsprechend ihrer Häufigkeit – s. Abb. 13 im Gutachten v. 
22.11.2007). Dieses Vorgehen entspricht den Vorgaben der TA-Luft. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Ortslage von Rengershausen nur in 
äußerst geringem Umfang von potenziellen Luftschadstoffen aus 
dem geplanten Gewerbegebiet beaufschlagt wird. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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35.8 Es wird angeregt die Ansiedlung emissionsarmer 
Betriebe und den Einsatz emissionsarmer Gebäudehei-
zungen festzusetzen, um die Belastungssituation für 
Rengershausen nicht weiter zu erhöhen. 

 
Der Anregung wird insofern Rechung getragen, dass das Gewerbe-
gebiet im Hinblick auf die zulässigen Betriebe auf Grundlage des Ab-
standserlasses des Landes NRW in Verbindung mit § 1 Abs. 4 
BauNVO gegliedert wird, basierend auf der vorliegenden Immissi-
onsbeurteilung, die durch das afi Ingenieurbüro für Akustik und Um-
welttechnik, Haltern erarbeitet wurde. Damit sind im gesamten Ge-
werbegebiet die besonders emissionsträchtigen Betriebe der Ab-
standsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 bis 36) sowie Betriebe mit vergleich-
barem Emissionsverhalten ausgeschlossen. Auf Teilflächen, die nä-
her zu immissionsempfindlichen Nutzungen in der Umgebung liegen, 
werden die Zulässigkeitsvoraussetzungen für sich ansiedelnde Be-
triebe weiter verschärft. So sind in den Teilflächen GE 3 und GE 5 
zusätzlich Betriebe der Abstandsklasse IV unzulässig, in den Teilflä-
chen GE 2 und GE 6darüber hinaus Betriebe der Abstandsklasse V 
und in GE 7 auch die Betriebe der Abstandsklasse VI ausgeschlos-
sen.  
Damit werden die Immissionsschutzansprüche und –anforderungen 
für die umgebenden Nutzungen erfüllt. Ein darüber hinaus gehendes 
Verwendungsverbot für bestimmte luftverunreinigende Stoffe ist we-
gen der NO2- und Feinstaubproblematik im Ballungsraum Kassel er-
forderlich und erfolgt durch den . Ausschluss bestimmter Brennstoffe 
nach § 9 (1) Nr. 23a BauGB). Es wird festgesetzt, dass feste fossile 
Brennstoffe gemäß 1. BImSchV § 3 Abs. 1 bis 3a (Kohle, Koks, Torf 
) nicht verwendet werden dürfen. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
35.9 Die Auswirkungen der Planungen des Gewerbege-
bietes „Langes Feld“ für den Stadtteil Rengershausen 
sollen in Plan, Text und Fachgutachten dargestellt wer-
den. 

 
Dies ist durch die vorliegenden Unterlagen (B-Plan, Begründung, 
Umweltbericht und Fachgutachten) gegeben. Details dazu sind be-
reits in den obigen Ausführungen (39.1 bis 39.8) ausführlich erläu-
tert. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
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35.10 Bis zur vollständigen gewerblichen Nutzung sol-
len die noch nicht in Anspruch genommenen Flächen 
landwirtschaftlich genutzt werden können.  

 
Die hier angeregte abschnittsweise Umsetzung / Realisierung des 
Gewerbegebietes ist ohnehin vorgesehen, so dass die erst später 
realisierten Teilflächen zwischenzeitlich noch in landwirtschaftlicher 
Nutzung verbleiben können. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
35.11 Eine Zufahrt zum „Langen Feld“ soll aus Richtung 
Süden für landwirtschaftliche Fahrzeuge sichergestellt 
bleiben. Eine öffentliche Zufahrt zum Gewerbegebiet 
aus Richtung Baunatal soll nicht ermöglicht werden. 

 
Der vorliegende B-Plan Entwurf entspricht bereits der Anregung. Der 
vorhandene landwirtschaftliche Wirtschaftsweg aus Richtung Süden 
(Gemeindegebiet Baunatal) in das Lange Feld bleibt erhalten. Eine 
öffentliche Zufahrt aus Richtung Baunatal ist nicht vorgesehen. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  

   
35.12 Die vorhandene Entwässerung aus Rengershau-
sen nach Kassel soll gesichert bleiben. 

 
Das vorgesehene Entwässerungskonzept des Langen Feldes hat 
keine Auswirkungen auf die vorhanden Abwasserableitung aus dem 
Baunataler Stadtteil Rengershausen, so dass diese auch weiterhin 
gesichert ist.  
 
Der Anregung wird gefolgt. 

   
35.13 Eine gute Radwegeverbindung von Rengershau-
sen nach Kassel, Kassel-Niederzwehren und ins neue 
Gewerbegebiet ist bedeutsam zur Erhöhung des Rad-
verkehrsanteils. 

 
Durch die radverkehrliche Anbindung des Plangebietes an die Dit-
tershäuser Str. im Norden sowie die Rad-/Gehweganbindung mittels 
Kreisverkehr im Süden ist eine gute Erreichbarkeit des Plangebiets 
in der Nord-Süd-Achse für den Radverkehr gegeben. Des Weiteren 
ist eine Wegeverbindung innerhalb der Grünstreifen als West-Ost-
Achse mit Anbindung an das landwirtschaftliche Wegesystem vorge-
sehen. 
In der Begründung wird die vorgesehene Anbindung des neuen Ge-
werbegebietes an das vorhandene Radwegenetz ergänzt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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gez.   
Spangenberg   
   
Kassel, 1. Juli 2010 
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Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Büro Ambrosius Blanke, Bochum    
 
29. Oktober 2010 
 
 
Stellungnahme  
zu 
 
 
„Analyse und Bewertung der Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet Langes Feld 
vom Juni 2009“, RegioConsult, Marburg Mai 2010 
 
 
Die Prüfung des o.g. Berichtes durch das Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmal-
schutz sowie durch das Büro Ambrosius Blanke aus Bochum, das das Verkehrsgutachten 
erstellt hatte, führt zu folgenden Ergebnissen: 
 
 
1. Grundsätzliche methodische Anmerkungen 
 
Der Gutachter verfügt nicht über ein Planungsmodell für die Verkehrserzeugung und Umle-
gung mit dem entsprechenden Datenhintergrund wie es für eine solche Verkehrsuntersu-
chung erforderlich ist.  
 
Ohne die Anwendung eines solchen Planungsmodells sind Aussagen und Darstellungen zu 
Netzbelastungen, wie in Kapitel 3 und 4, gänzlich unzulässig. Damit verfehlt das Gutachten 
in einem zentralen Punkt den an solche Gutachten zu stellenden fachlichen Anspruch und ist 
damit grundsätzlich als Grundlage einer qualifizierten Planung nicht geeignet. 
 
 
2. Verkehrserzeugung und Verkehrsaufkommen  
 
2.1 Beschäftigtendichte 
Der Gutachter zweifelt insbesondere einen Parameter an und ersetzt ihn durch eine seiner 
Meinung nach richtigere Zahl, nämlich die Beschäftigtendichte je ha, die dann zu der Zahl 
der Beschäftigten/Arbeitsplätze führt, die wiederum das Verkehrsaufkommen determiniert. 
Durch diese einfache Verkettung und Verknüpfung der Variablen wird ein höheres Ver-
kehrsaufkommen angenommen, das Ausgangspunkt aller weiteren Betrachtungen ist. 
 
Diesem Vorgehen muss aus mehreren Gründen entschieden widersprochen werden, die Be-
rechnungen und Schlussfolgerungen müssen als nicht tragfähig zurückgewiesen werden. 
 
Der Gutachter verändert ohne erkennbare und plausible Erklärung Orientierungswerte der 
Raumplanung aus einer einzigen Quelle. Diese rechnerische „Manipulation“ der im Bebau-
ungsplanverfahren angenommenen Werte ist willkürlich und praxisfremd. Das Ziel, das städ-
tische Gutachten anzugreifen, hat offenbar Methode und Mittel bestimmt. 
 
Demgegenüber sind die Grundlagen der städtischen Planung und des Verkehrsgutachtens 
praxisnah erarbeitet worden. Die Abschätzung der maßgeblichen Größe der Beschäftigten-
zahl ist nachvollziehbar dargestellt und die Richtigkeit / Plausibilität kann durch eine Fülle 
von Praxisbeispielen belegt werden. 
 

• Die Stadt Regensburg hat mit dem „Entwicklungskonzept Gewerbliche Bauflächen für 
die Stadt Regensburg“ aus dem Jahre 2008 wohl eines der bundesweit qualifiziertes-
ten Entwicklungskonzepte vorgelegt, in dem maßgebliche Kennziffern für die Be-
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schäftigtendichte hinterlegt sind. Eine analoge Anwendung der Regensburger Kenn-
werte bestätigt die Annahme für das Lange Feld mit ca. 4.000 Beschäftigten für eine 
reales Planungsszenario. 

 
• Die kompaktesten Gewerbe- und  Industriestandorte in Nordhessen, der Industrie-

standort Rothenditmold mit dem Achsenwerk Daimler Benz (mit Schichtbetrieb) sowie 
dem Industriepark Mittelfeld zeigt eine Beschäftigtendichte von 47 Beschäftigten je 
ha. Der Industriekomplex VW Baunatal mit Schichtbetrieb und hohen Dienstleis-
tungsanteilen zeigt einen Wert von 49 Beschäftigten je ha. Für das Lange Feld ergibt 
sich eine Planzahl von ca. 51 Beschäftigten je ha. 

 
• Die Beschäftigtendichte des Industrieparks Waldau liegt bei 27 Beschäftigen je ha. 

Sie wurde nicht als Zielwert herangezogen, weil im Langen Feld eine höhere Arbeits-
platzdichte durch entsprechende Unternehmensansiedlungen angestrebt wird. Würde 
man diesen realen Wert eines großen Gewerbestandortes auf das Lange Feld über-
tragen, müsste man das Verkehrsaufkommen  deutlich niedriger ansetzen. 

 
• Nach den Orientierungswerten „Dr. Schröter: Orientierungswerte (Richtwerte für die 

Planung)“ errechnet sich für das Lange Feld lediglich eine Beschäftigtenzahl von ca. 
3.400.  

 
• Bei einer der großen modernen Standortentwicklungen Berlins, dem  Entwicklungs-

gebiet Johannisthal / Adlershof Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien, bei 
dem höhere Dichtewerte aufgrund der Dienstleistungsintensität vermutet werden 
können, werden folgende Dichtewerte festgestellt: Wissenschafts- und Technologie-
park (100 ha): 46 Beschäftigte je ha; Medienstadt (22 ha): 83 Beschäftigte je ha;  
Gewerbegebiete (165 ha): 28 Beschäftigte je ha; im Mittel: 38 Beschäftigte je ha. 

 
• Eine Untersuchung des BAW Institut für regionale Wirtschaftsforschung GmbH für 8 

große Gewerbestandorte in Niedersachen, Hamburg und Bremen weist eine Be-
schäftigtendichte von ca. 42 Beschäftigten je ha aus. 

 
• Dem Gutachter abvi liegen die Beschäftigtenzahlen des Gewerbegebietes „Am 

Mersch“ in Bönen, Kreis Unna, in der Entwicklung von 1996 bis zu seiner vollständi-
gen Besiedelung in 2009 vor. Das Gewerbegebiet mit einer Flächengröße von knapp 
98 ha weist danach derzeit eine Beschäftigtendichte von 48,5 Beschäftigten je ha 
Grundstücksfläche auf. 

 
• Nach der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel errechnet sich eine Beschäftigtenzahl 

von ca. 3.500. 
 
Damit ist ein eindeutiges Fazit möglich: Der für das Lange Feld zugrunde gelegte An-
satz von ca. 4.000 Beschäftigten ist im Hinblick auf das Verkehrsaufkommen auf der 
sicheren Seite aus der Praxis abgeleitet. Er reflektiert eher eine sehr positive und an-
spruchsvolle Standortentwicklung, d.h. dass es gelingt, hochwertige Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe mit einer hohen Beschäftigungsintensität anzusiedeln. Aus 
den Praxiswerten wäre sehr wohl eine niedrigere Beschäftigungsdichte plausibel ab-
leitbar und damit ein geringeres Verkehrsaufkommen. Eine realistische und zugleich 
zielorientierte Planung für mehr und hochwertige Beschäftigung im Raum Kassel be-
wegt sich jedoch nicht auf diesem Pfad. Vor diesem Hintergrund müssen spekulative 
und unrealistische Annahmen wie im Gutachten RegioConsult entschieden zurückge-
wiesen werden. 
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2.2  Anzahl der Wege 
RegioConsult verstellt einen weiteren Parameter, um ein höheres Verkehrsaufkommen syn-
thetisch zu erzeugen, nämlich die Anzahl der Wege je Beschäftigten. Das städtische Gutach-
ten hatte eine Wegehäufigkeit von 2,5 Wegen je Tag und Beschäftigten auf der Grundlage 
einer qualifizierten Untersuchung angenommen. Mit Bezug auf die Untersuchung „Mobilität in 
Deutschland 2008“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird kri-
tisiert, dass die Untersuchung des Büros Ambrosius und Blanke auf eine ältere Mobilitäts-
studie Bezug genommen habe, die nun durch ein neueres Datum ersetzt werden müsse (3,4 
Wege je Tag). Diese Kritik geht jedoch vollkommen an der Sache vorbei, denn die Daten der 
wiederkehrenden Mobilitätsstudie wurden vom Büro Büros Ambrosius und Blanke überhaupt 
nicht verwandt, weil sie zu diesem speziellen Teilsegment auch nichts aussagen. Durch ei-
nen unzulässigen Vergleich soll offenbar die Überalterung der Datenbasis suggeriert werden. 
Zudem ist dieser Vergleich auch in der Sache falsch, weil der Mobilitätswert (Wege je Tag) 
alle Wege aller mobilen Personen mit allen Verkehrsmitteln für alle Reiseweiten und alle 
Fahrzwecke beinhaltet. Wir haben es aber bei dem relevanten Verkehr der Beschäftigten 
des Langes Feldes lediglich mit einer Teilmenge davon zu tun. Erforderlich ist also die not-
wendige Systemeingrenzung der Mobilitätsuntersuchung auf die der Beschäftigten und be-
zogen auf ein konkretes Gewerbe- und Industriegebiet. Und genau das hat der städtische 
Gutachter richtigerweise gemacht. 
 
Wenn man nun auf die Untersuchung „Mobilität in Deutschland 2008“ des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zurückgreifen will, die wie gesagt keine Auswer-
tung für das notwendig zu betrachtende Teilsystem beinhaltet, so kann man doch zu einer 
Abschätzung der Zahl aufgrund der Datensätze zu den Wegen kommen. Danach kommt 
man zu einem Wert von 2,3 bis 2,5 Wege je Beschäftigten, im Mittel zu einem Wert von 2,4, 
der niedriger liegt als in der städtischen Untersuchung angesetzt. Im übrigen zeigt die Unter-
suchung sehr klar, dass das Verkehrsaufkommen / Verkehrsleistung für den Zweck Arbeits-
weg seit 2002 abgenommen hat (dortige Abbildungen 3.88 und 3.89). 
 
2.3 Besetzungsgrad PKW 
Aus der Untersuchung „Mobilität in Deutschland 2008“ kann ein Tabellenwert für den Beset-
zungsgrad für PKW von Erwerbstätigen auf dem Weg zur Arbeit nicht direkt herausgelesen, 
aber ermittelt werden. Der PKW - Besetzungsgrad der Erwerbstätigen liegt bei 1,185, in der 
Abbildung 3.64 der Untersuchung wird er mit 1,2 angegeben. Unter Einrechnung der Auszu-
bildenden, die es sicherlich bei einem Gewerbsstandort Langes Feld geben wird, liegt der 
Wert dann in etwa bei 1,3. 
Der in der städtischen Studie verwandte Wert von 1,1 überschätzt damit tendenziell das 
durch den Parameter PKW-Besetzungsgrad determinierte Verkehrsaufkommen.  
 
2.4 Anteil ÖV 
Der ÖV-Anteil wurde mit 15 % gezielt vorsichtig gewählt, um auch von daher das IV-
Verkehrsaufkommen in keinem Fall zu unterschätzen. Der Wert liegt deutlich (ca. 17 %) un-
ter dem Analysewert des Gesamtverkehrsplans GVP des ZRK (Beschluss der Verbandsver-
sammlung vom 10.12.2003) für die Stadt Kassel mit 18 % und deutlich unter dem angestreb-
ten Zielwert von 21 % bis 25 % für das Jahr 2010. 
 
 
3. Verkehrsmodellrechnung 
 
3.1 Modelltheorie 
Regio Consult äußert die Befürchtung, dass durch die Verwendung von Wegeketten, die aus 
Daten der KONTIV 1989 hergeleitet wurden, das derzeitige Verkehrsaufkommen unter-
schätzt werden könnte. Es wird gefordert, neuere Untersuchungen zur Herleitung von Wege-
ketten zu verwenden. 
Hierzu ist zu sagen, dass das verwendete Verkehrsmodell auf dem bewährten Modell des 
Zweckverbandes Raum Kassel aufbaut, das schon für verschiedene Verkehrsuntersuchun-
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gen erfolgreich verwendet wurde (u.a. Nord-Süd-Verbindungsstraße, Nordtangente Kassel). 
Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Modells ist es überaus sinnvoll, auf 
die bei Erstellung des Modells aktuellsten Wegeketten weiterhin zurückzugreifen. Dies ist 
darüber hinaus auch sachlich nicht falsch, da es sich bei den modellintern verwendeten We-
geketten lediglich um die Verknüpfung verschiedener Fahrtzwecke (z.B. Wohnen-Arbeit-
Einkauf-Wohnen) handelt, die auf die Menge des erzeugten Verkehrs erst einmal keinen Ein-
fluss haben. Es handelt sich hierbei in erster Linie um eine Hilfskonstruktion, um die Struktur 
der Verkehrsmatrix (von wo nach wo fahren die Fahrzeuge) zu erzeugen. Für die in diesem 
Fall besonders interessante Frage, wie viel motorisierter Individualverkehr erzeugt wird, sind 
dagegen noch ganz andere Faktoren (Bevölkerungszusammensetzung, Motorisierungsgrad, 
Modal Split etc.) verantwortlich. Durch die Kalibrierung des Modells anhand aktueller Zählda-
ten wird gewährleistet, dass die korrekte Menge an Verkehr erzeugt wird. 
Die von Regio Consult zitierten Unterschiede der durchschnittlichen Wege je Einwohner im 
gesamten Bundesgebiet gehen dagegen überhaupt nicht in das Modell ein.  
 
 
3.2 Verkehrsprognose 
 
3.2.1 Generelle Entwicklungstrends 
Regio Consult behauptet, es gäbe keine BVWP Prognose für das Jahr 2020.  
Dies ist insofern nicht korrekt, als das Bundesverkehrsministerium Hochrechnungsfaktoren 
für die Umrechnung der 2015er auf eine 2020er Prognose herausgegeben hat. 
 
3.2.2 Strukturelle Entwicklung im Untersuchungsraum 
Regio Consult vermisst auch eine Modellprognose zur Herleitung der Verkehrsbelastungen 
des Projektes „Langes Feld“.  
Die Herleitung der Zahlen ist in Kapitel 2 des Gutachtens ausführlich erläutert. 
 
3.2.3 Verkehrsinfrastrukturelle Maßnahmen 
Regio Consult vermisst die Erwähnung des Weiterbaus der A49 bei den Beispielen zu den 
berücksichtigten infrastrukturellen Maßnahmen. 
Wie im Text des Gutachtens gesagt, sind alle relevanten Maßnahmen in das Modell einge-
flossen, also auch der Weiterbau der A 49. 
 
3.3.2 Prognose-Nullfall P0 
Regio Consult zeigt sich verwundert, dass trotz des Weiterbaus der A 49 im Abschnitt zwi-
schen AK Kassel West und AK Kassel Mitte keine generelle Verkehrszunahme eintritt. 
Dem ist zu entgegnen, dass es sich bei der A 49 in diesem Abschnitt um eine klassische 
Stadtautobahn handelt. Der überregionale Verkehr, der durch die Verlängerung der A 49 ver-
lagert wird, nutzt dagegen die Verbindung über die A 44 / A 7.  
 
3.3.4 Fazit der Variantenuntersuchung 
Regio Consult vermisst die zusätzlichen Belastungen durch den Weiterbau der A49 im Gut-
achten. 
Das Gutachten zeigt die berechneten Prognosebelastungen in Abbildung 3 mit einer Zunah-
me auf der A 49 in Richtung Neuental in der Größe von ca. 17.000 Kfz/24h. Allerdings zeigt 
das Modell auch, dass dieser Fernverkehr nicht die Stadtautobahn, sondern die Fernver-
kehrsautobahnen A 44 und A 7 nutzt. 
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4. Leistungsfähigkeitsuntersuchungen 
 
4.1 Leistungsfähigkeit der Anschlussstellen an der A 49 
Regio Consult stellt die Behauptung auf, es sei nicht möglich, aus einer Querschnittsbelas-
tung Rückschlüsse auf die Richtungsbelastungen zu ziehen. 
Die vom Bundesverkehrsministerium alle 5 Jahre durchgeführte Straßenverkehrszählung 
(SVZ) stellt eben solche Daten zur Verfügung, die es erlauben, auf Grund einer Quer-
schnittsbelastung eine MSVr, (maßgebliche Verkehrstärke für eine Richtung) herzuleiten. Für 
das hier in Rede stehende Autobahnnetz werden dabei die Daten für jeden Streckenab-
schnitt zwischen zwei Anschlussstellen individuell angegeben. 
 
4.2 Leistungsfähigkeit der Frankfurter Straße 
Regio Consult behauptet, eine Beurteilung der Anschlussknoten an die Frankfurter Straße 
nach dem überschlägigen Verfahren der AKF sei nicht ausreichend. 
Bei jeder Knotenpunktsplanung ist es sinnvoll und gebräuchlich, im Rahmen der Vorplanung 
die Leistungsfähigkeit und die Qualität des Verkehrsablaufs mit einem überschlägigen Ver-
fahren zu ermitteln. Für künftig signalgeregelte Knotenpunkte liegt hierzu das Verfahren der 
AKF (Addition Kritischer Verkehrsströme) vor, das insbesondere bei rein vom Kfz-Verkehr 
bestimmten Knotenpunkten sehr gute Beurteilungsergebnisse liefert. Wenn diese Ergebnisse 
deutliche Leistungsreserven aufzeigen, ist damit der grundsätzliche Nachweis der Leistungs-
fähigkeit erbracht. Im vorliegenden Fall wird im ungünstigsten Fall für die Morgenspitzen-
stunde am südlichen Anschlussknoten noch eine Leistungsreserve von mehr als 23 % und 
eine Verkehrsqualität der Stufe C erreicht, die anderen Belastungsfälle am nördlichen und 
südlichen Anschlussknoten führen zu Verkehrsqualitäten der Stufe A. Ein weiterer Nachweis 
nach dem deutlich aufwendigeren Verfahren nach HBS ist daher in dieser Stufe der Planung 
nicht erforderlich. 
 
 
Zusammenfassung 
Die Untersuchung RegioConsult ist aus den dargestellten fachlichen Gründen und den 
Anforderungen an eine qualifizierte Ingenieuruntersuchung zurückzuweisen. Die Re-
chenansätze der Untersuchung Ambrosius und Blanke sind ein höchst qualifizierter 
Ansatz für die Ermittlung des Verkehrsaufkommens und führen in keinem Fall zu einer 
Unterschätzung des Verkehrsaufkommens, sondern eher zu einer Überschätzung. Die 
Daten sind kongruent auch mit aktuellen Untersuchungen wie der Untersuchung „Mo-
bilität in Deutschland 2008“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung und sie sind insbesondere kongruent mit empirischen Fallstudien zur Be-
schäftigtendichte in komplexen Industrie- und Gewerbegebieten. Sie greifen die Ziel-
setzung des Bebauungsplanes auf, einen Industrie- und Gewerbestandort mit qualifi-
zierten Arbeitsplätzen und deiner entsprechenden Arbeitsplatzdichte zu entwickeln. 
Der Abgleich mit den empirischen Daten zeigt eindrucksvoll, dass das Verkehrsauf-
kommen nicht unterschätzt, sondern eher überschätzt wird. Gleichwohl bedarf es kei-
ner Korrektur, weil der im städtischen Planverfahren gewählte Ansatz die Zielsetzung 
hinsichtlich eines hochqualifizierten Gewerbestandortes mit einer entsprechenden 
Arbeitszahl reflektiert. 
 
Beschlussvorschlag: Die in der Analyse und Bewertung der Verkehrsuntersuchung 
durch RegioConsult vorgebrachten Einwände und Bedenken werden widerlegt und zu-
rückgewiesen. 
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1. Aufgabenstellung 

Die Bürgerinitiative Langes Feld hat RegioConsult am 04.03.2010 beauftragt, die 

Verkehrsuntersuchung „Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel“ des Büros Blanke & 

Ambrosius (nachfolgend B&A genannt) zu analysieren und zu bewerten. 

Dabei sollen die Annahmen zur Verkehrserzeugung des Gewerbegebietes geprüft 

und die Frage der Verkehrsbelastungen auf den umliegenden Autobahnen, speziell 

der A 49, untersucht werden. RegioConsult wird dabei auch auf Unterlagen zum 

Projekt A 49 zurückgreifen. 

Die Stadt Kassel beabsichtigt, das Gewerbegebiet „Langes Feld“ im Süden von 

Kassel auf einer Fläche zwischen den Autobahnen A 44 und A 49 zu entwickeln, um 

den bis 2020 in einer Machbarkeitsstudie (2004) ermittelten Gewerbeflächenbedarf 

der Stadt Kassel von ca. 25 ha bis zum Jahr 20201 decken zu können. Derzeit wird 

der Bebauungsplan aufgestellt. In der Verkehrsuntersuchung wurden folgende 

Aspekte behandelt: 

- Ermittlung des Verkehrsaufkommens des künftigen Gewerbegebietes, 

- Festlegung des Erschließungssystems, 

- Ermittlung der Netzbelastungen für Prognose-0 Fall und den Prognoseplan-

Fall, 

- Leistungsfähigkeitsberechnungen für die relevanten Knotenpunkte 

Diese Ergebnisse sollen auf Plausibilität geprüft und ggf. korrigiert werden. 

 

2. Ermittlung des nutzungsbedingten Kfz-Verkehrs 

Nachfolgend werden die wesentlichen Aussagen der Verkehrsuntersuchung 

wiedergegeben und anschließend fachtechnisch kommentiert. Der Gutachter geht 

von folgenden Randbedingungen aus: 

„Nach Angaben der Projektentwicklung ist für den Gewerbestandort „Langes Feld" 
ein Flächenansatz in einer Größenordnung zwischen 180 und 210 m2 pro 
Beschäftigten zugrunde zu legen. Ausgehend von einem mittleren Ansatz von 
                                            
1 Vgl. Planquadrat Dortmund u.a. (2005): Machbarkeitsstudie Gewerbestandort „Langes Feld“, Teil 1, 
S. 115 
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195 m2 / Beschäftigten sind demzufolge bei einer Flächengröße von insgesamt ca. 
770.000 m2 Gesamtfläche insgesamt 3.980 Beschäftigte zu erwarten. Mit diesen 
Berechnungsvorgaben ergibt sich eine Beschäftigtendichte von ca. 51,7 B/ha 
[Beschäftigte/ha]. Diese Größenordnung der Beschäftigtendichte entspricht nach 
Bosserhoff (2000) in Abhängigkeit vom Baugebietstyp dem Oberwert einer GE-
Gebietseinstufung (30 - 50 B/ha) bzw. dem Mittelwert einer GI-Gebietseinstufung 
(10 - 100 B/ha). 

Unter Berücksichtigung der Beschäftigtendichte in Abhängigkeit von der 
Hauptfunktion der gewerblichen Nutzungen bezogen auf die Bruttobaulandfläche 
können für den Gewerbestandort „Langes Feld" beispielsweise folgende 
Zuordnungen getroffen werden: 

Produktion mit Nebenfunktion Dienstleistungen: 50 - 100 Beschäftigte / ha 

Industriepark:      35 - 50 Beschäftigte / ha 

Gewerbepark:      50 - 100 Beschäftigte / ha 

Dienstleistungsorientiertes Handwerk:   30 - 50 Beschäftigte / ha“2 

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, haben B&A die Beschäftigten nach Bosserhoff auf 

Basis der Bruttobaufläche  erhoben und dabei die Angaben für den Industriepark 

mit 35-50 Beschäftigten/ha sogar noch etwas zu niedrig angesetzt. BOSSERHOFF 

nennt Werte von 25-65 Beschäftigten/ha. Die Angaben für den Gewerbepark und 

dienstleistungsorientiertes Handwerk wären bezogen auf die Bruttobaufläche 

zutreffend. Die Werte aus Tabelle 1 für ein Güterverkehrszentrum (GVZ) sind für das 

Gewerbegebiet Langes Feld grundsätzlich nicht relevant, da im GVZ Kassel an der 

A 7 noch ausreichend Flächenreserven vorhanden sind3. 

Nach den Angaben in der Begründung zum B-Plan Nr. VIII/73 „Langes Feld“, handelt 

es sich bei der Fläche von 77 ha aber um die Nettobaufläche.4 Offensichtlich haben 

B&A für die Berechnung der Beschäftigten die falsche Tabelle von Bosserhoff 

zugrunde gelegt. Verwendet man die in Tabelle 2 angegebenen und fett 

hervorgehobenen Werte, so ergibt sich ein Beschäftigtenaufkommen von 

6.256 Beschäftigten (vgl. Tab. 3). Dieser Wert ist aufgrund der in Tabelle 2 

angegebenen Intervalle sowie der geplanten städtebaulichen Gestaltung, die über 

                                            
2 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro Brilon Bondzio Weiser (2009): 
Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel. S. 4. 
3 http://www.zrk-kassel.de und dort unter der Rubrik Lageplan (Karte mit Stand Juni 2009) 
4 Vgl. B-Plan Nr. VIII/73 „Langes Feld“, Begründung zum Entwurf vom 5.2.2010. S. 19 
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den gängigen Standard von Gewerbegebieten hinausgehen soll,5 und dem damit 

verbundenen Preisniveau noch als sehr vorsichtige Schätzung zu betrachten. 

 

Tab. 1: Brutto-Beschäftigtendichte in Abhängigkeit der Hauptfunktion der 
gewerblichen Nutzung 

Transport/Spedition/Lagerung:   
− Umschlagstelle Schiene/Straße 3-5 Beschäftigte/ha 

− Güterverkehrszentrum (inkl. 
Umschlagstelle) 

10-30 Beschäftigte/ha 

− Ansonsten: 
Logistische Einrichtungen haben in 
Einzelfällen noch größere Werte 

20-150 
 

Beschäftigte/ha 
 

Produktion: 30-100 Beschäftigte/ha 
− Raffinerie 2 Beschäftigte/ha 

− Biodieselanlage 15 Beschäftigte/ha 

− Kunststoffproduktion 35 Beschäftigte/ha 

− mit Nebenfunktion Transport 20-80 Beschäftigte/ha 

− mit Nebenfunktion Dienstleistungen 50-100 Beschäftigte/ha 
Industrie-/Gewerbeparks:   
− Industriepark (wenig Büros) 25-65 Beschäftigte/ha 

− Bio-Tech-Center 
(Pharmazie,Biotechnologie) 

70 Beschäftigte/ha 

− Gewerbepark (Handel, Lager,...) 50-100 Beschäftigte/ha 
Handwerk:   
− Handwerk/Werkstatt 20-30 Beschäftigte/ha 

− dienstleistungsorientiertes Handwerk 30-50 Beschäftigte/ha 

− Handwerkerhof 60 Beschäftigte/ha 
Dienstleistungen:   
− büroorientierte Dienstleistungen: 100-150 Beschäftigte/ha 

− Bürogebäude + Labor, Montagehalle 150 Beschäftigte/ha 

− Hauptverwaltung 150-200 Beschäftigte/ha 

Quelle: VER-BAU, Version 2008, Tab. 3.2-2 mit Bezugsgröße Bruttobaulandfläche 

 

                                            
5 Vgl. B-Plan Nr. VIII/73 „Langes Feld“, Begründung zum Entwurf vom 5.2.2010. S. 1 
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Tab. 2: Netto-Beschäftigtendichte in Abhängigkeit d er Hauptfunktion der 
gewerblichen Nutzung 

Transport/Spedition:   
− Umschlaganlagen (z.B. Schiene/Straße) 1-8 Beschäftigte/ha 
− Spedition/Frachtzentren 25-80 Beschäftigte/ha 
− Speditions-/Logistikzentren 

Logistische Einrichtungen haben in Einzelfällen 
noch größere Werte: siehe Datei: G_Logistik 

15-100 Beschäftigte/ha 

− Güterverkehrszentren 20-40 Beschäftigte/ha 
Handel/Lager/Vertrieb: 
− Lager, Verkaufs-/Ausstellungsflächen 
− Handel 

 
10-20 
20-50 

 
Beschäftigte/ha 
Beschäftigte/ha 

Recycling-Betriebe, Kompostier-/Wertstoffsortier-
anlagen/Containerdienste (mittlere bis große Anlagen) 

 
<10-70 

 
Beschäftigte/ha 

Produktion:   
− Klein-Produktion, High-Tech-Produktion 

(Labors, Lager, Büros) 
 
50-150 

 
Beschäftigte/ha 

− Industrie: Produktion, Labor, Büros 
(mittelgroße Gebäude mit Büros) 

 
50-100 

 
Beschäftigte/ha 

− Autoproduktion 
− Achswerk für Kfz 
− Mikro-Elektronik/Medizintechnik (inkl. Büro)  

90-100 

75 

85 

Beschäftigte/ha 

Beschäftigte/ha 

Beschäftigte/ha 
Handwerk/Baugewerbe:    
− Gewerbehöfe, Werkstätten, Büros 50-150 Beschäftigte/ha 
− Kleinräumig produzierendes Handwerk 10-20 Beschäftigte/ha 
Entwicklungszentren:   
Forschung, Entwicklung, Planung, Beratung (Labors, 
Schulungs-/Serviceräume, geringer Büroanteil) 

 
45-55 

 
Beschäftigte/ha 

Dienstleistungen:   
− Finanzdienstleistung/Rechenzentren 

(große Bürogebäude, Büroparks, Hochhäuser): 
unterer Wertebereich: Kernstadtrand 
bzw. größere Orte im nahen Umfeld 
oberer Wertebereich: Kernstadtzentrum (MK) 

 
200-1800 

 
Beschäftigte/ha 

− Sonstige Dienstleistungen 
(Bürogebäude jeder Größe, Gewerbeparks ) 
unterer Wertebereich: von der Kernstadt weiter 
entfernt liegende Orte im Verdichtungsraum 
oberer Wertebereich: auf Büronutzung spezi- 
alisierte Bereiche in naher Lage zur Kernstadt 

 
100-600 

 
Beschäftigte/ha 

− Autohäuser 5-10 Beschäftigte/ha 
Gemeinbedarf (Schule, Kindergarten) 60-80 Beschäftigte/ha 

Tab. 3.2-4: Netto-Beschäftigtendichte in Abhängigkeit der Hauptfunktion der gewerblichen 

Nutzung, fett hervorgehoben die zugrunde gelegten Nutzungen 
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Tab. 3: Beschäftigte auf Basis der von B&A angenomm enen Nutzungen 

Nutzung 
Beschäftigte je 
ha (Mittelwert) Anteil 

Beschäftigte 
absolut 

Produktion mit Nebenfunktion Dienstleistungen 100 0,25 1.925 

Industriepark 75 0,25 1.444 

Gewerbepark 100 0,25 1.925 

Dienstleistungsorientiertes Handwerk 50 0,25 770 

Summe   6.256 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Angaben von Tabelle 2 

 

Nach den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen 

(FGSV 2006)6 beträgt das Verkehrsaufkommen der Beschäftigten (Wege zur / von 

der Arbeit und in der Mittagspause) bei Produktionsbetrieben, Transportgewerbe und 

Einzelhandel 2,0 bis 2,5 Wege pro Beschäftigtem und Tag, bei Handwerk und 

Dienstleistung/Büro 2,5 bis 3,0 Wege pro Beschäftigtem und Tag. In den 

spezifischen Wegehäufigkeiten sind Zu- und Abschläge, z.B. für Teilzeitarbeit, 

Schichtdienst, Mittagspendeln und Nichtanwesenheit am Arbeitsplatz enthalten.  

Das Verkehrsaufkommen von Gewerbegebieten ist nach Angaben von B&A 

überwiegend MlV-orientiert. In der Regel kommen bei ausreichendem 

Parkplatzangebot bis zu 90 % der Beschäftigten mit dem Pkw zur Arbeit. In extremen 

Randlagen ohne attraktives ÖPNV-Angebot und ohne betriebliches 

Mobilitätsmanagement (z.B. Jobtickets, Werksbusse) kann der MIV-Anteil bei den 

Beschäftigten nahezu 100 % betragen.7 

Im vorliegenden Fall haben nach Angaben von B&A die Stadt Kassel und der 

Verkehrsbetrieb KVB die Absicht formuliert, eine attraktive ÖPNV-Verbindung zum 

Gewerbegebiet einzurichten, die etwa 15% der Beschäftigten zur Nutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel bewegen soll. Eine Quelle für diese Absichtserklärung 

wird jedoch nicht genannt. In der Begründung zum Bebauungsplan gibt es dazu 

lediglich eine handschriftliche Skizze.8  

                                            
6 Vgl. FGSV (2006): Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, S. 24. 
7 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro Brilon Bondzio Weiser (2009): 
Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel. S. 4. 
8 Vgl. B-Plan Nr. VIII/73 „Langes Feld“, Begründung zum Entwurf vom 5.2.2010. S. 23 
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Dieser ÖV-Anteil ist relativ hoch, aber bei guter Planung der Haltestellen und der 

Verbindungshäufigkeit durchaus erreichbar. Von B&A wird ein MIV-Anteil von 85 % 

angenommen. Der Pkw-Besetzungsgrad wird von B&A in Anlehnung an Bosserhoff 

mit 1,19 Personen pro Fahrzeug fest gelegt. 

B&A gehen davon aus, dass die Erschließung des Gewerbegebietes Langes Feld für 

die Erreichbarkeit, für den nicht motorisierten Verkehr direkte Wegeverbindungen zu 

allen Wohnbereichen im Umfeld zur Verfügung stellt. Trotzdem wird sinnvoller weise 

angenommen, dass der Anteil des nicht motorisierten Verkehrs und dabei 

insbesondere des Fußgängerverkehrs am täglichen Fahrtenaufkommen gering ist, da 

das Gebiet etwa einen Kilometer vom Rand des nächstgelegenen Wohngebietes 

entfernt liegt. Dies ist vor allem auch deshalb gerechtfertigt, da nicht davon 

auszugehen ist, dass Beschäftigte in einem neuen Gewerbegebiet in unmittelbarer 

Nähe ihren Wohnsitz haben. 

Auf Basis der von B&A zugrunde gelegten Daten und Ansätze ergeben sich für das 

Pkw-Verkehrsaufkommen der Beschäftigten : 

<=> 3.980 Beschäftigte x 2,5 Wege/Tag / 2 = 4.975 Wege / Tag jeweils im 

Zielverkehr (Zufluss) und Quellverkehr (Abfluss) 

<=> 4.975 x 85 % MIV / 1,1 = 3.845 Pkw/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr.10 

Offensichtlich gehen B&A von einer Anwesenheitsquote von 100 % aus. Diese 

Annahme widerspricht der Vorgehensweise von Bosserhoff. Üblicherweise wird eine 

Anwesenheitsquote von 80 bis 90 % angenommen. 

Auf der Grundlage der von RegioConsult ermittelten Beschäftigtenzahl (vgl. Tabelle 

3) ergibt sich, bei einer Anwesenheitsquote von 80 % folgendes Kfz-

Verkehrsaufkommen der Beschäftigten:  

=> 6.256 Beschäftigte x 80 % Anwesenheitsquote x 2,5 Wege / Tag : 2 x 85 % 

MIV /1,1 = 4.834,5 Pkw/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr (= 9.669 PKW-

Fahrten/Werktag, vgl. Tab. 4). 

B&A unterschätzen den Beschäftigtenverkehr somit um fast 1.000 Kfz/24h. 

                                            
9 Vgl. VER_BAU, 2008, PKW-Besetzungsgrade für Beschäftigte. 
10 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro Brilon Bondzio Weiser (2009): 
Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel. S. 5. 
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„Kunden- und Besucherverkehr tritt in Gewerbegebieten in Verbindung mit 
Dienstleistungsbetrieben (z.B. Verwaltungen, Versicherungen, Planungsbüros, 
Praxen, medizinische Einrichtungen), Einzelhandel sowie Freizeiteinrichtungen auf. 
Im Dienstleistungsbereich ist es sinnvoll, das Verkehrsaufkommen der Kunden und 
Besucher über die Anzahl der Beschäftigten zu ermitteln. Die Zahl der Wege von 
Kunden und Besuchern hängt stark von der Publikumsintensität der Nutzungen ab. 
Nach den Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen 
(FGSV 2006)11 liegt die Zahl der Wege von Kunden und Besuchern je 
Beschäftigtem für die Bereiche Transport, Produktion und Dienstleistungen mit 
wenig Publikumsverkehr zwischen 0,5 und 1."12 

B&A vernachlässigen, dass bei publikumswirksamen Dienstleistungen 5-50 

Kundenwege/Beschäftigten angesetzt werden, bei Schnellrestaurants sogar 90-100 

Kundenwege/Beschäftigten. 

Im vorliegenden Fall wird entgegen der Annahme von B&A, die den unteren Wert des 

Intervalls zugrunde gelegt haben, der Mittelwert von 0,75 Wegen angenommen und 

jeweils zu gleichem Anteil auf Ziel- und Quellverkehrsaufkommen verteilt. Im Übrigen 

wird wie von B&A ein MIV-Anteil von 100 % und ein Pkw-Besetzungsgrad von 1,0 

Personen je Fahrzeug angesetzt. B&A kommen zu folgendem Ergebnis: 

<=> 3.980 Beschäftigte x 0,5 Wege / 2 = 995 Wege / Tag jeweils im Zielverkehr 

(Zufluss) und Quellverkehr (Abfluss) 

<=> 995 x 100 % MIV : 1,0 = 995 Pkw/Tag jeweils im Ziel- und Quellverkehr 

RegioConsult kommt zu folgendem Ergebnis: 

<=> 6.256 Beschäftigte x 0,75 Wege / 2 x 100 % MIV : 1 = 2.346 Pkw/Tag jeweils 

im Ziel- und Quellverkehr (=4.693 PKW-Fahrten/Werktag, vgl. Tab. 4). 

B&A unterschätzen somit den Kundenverkehr um 1.351 Kfz/24h. 

                                            
11 Vgl. FGSV (2006): Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, Tab. 3.11: 
Zahl der Wege von Kunden und Besuchern je Beschäftigtem für verschiedene Nutzungen in 
Gewerbegebieten, S. 25 
12 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro Brilon Bondzio Weiser (2009): 
Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel. S. 5. 
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Tab. 4: Abschätzung des Verkehrsaufkommens für den Beschäftigten- und 
Kundenverkehr 

 
Quelle: eigene Berechnungen mit Ver_Bau, Anmerkung: Das Programm zeigt den Wert 

von 0,75 Wegen/Beschäftigten/d im Kundenverkehr als 0,8 
Wegen/Beschäftigten/d an, gerechnet wird aber mit 0,75 

„Der Wirtschaftsverkehr eines Gewerbegebietes (Wege in Ausübung des Berufes) 
setzt sich zusammen aus einem Anteil an Wegen, die von dort Beschäftigten 
unternommen werden, und einem Anteil von Wegen, die „von außen" in das Gebiet 
unternommen werden. 

Der Anteil an Wegen, der von Beschäftigten durchgeführt wird, ist mit 0,5 bis 2,0 
Wegen pro Beschäftigtem anzusetzen. Handwerk und Kleingewerbe sind durch 
einen hohen, Produktion ist durch einen niedrigen Wert gekennzeichnet.“13 

B&A gehen davon aus, dass der Wirtschaftsverkehr der Beschäftigten bereits im 

Ansatz der Verkehrserzeugung dieser Gruppe enthalten ist. Diese Annahme ist als 

fehlerhaft anzusehen. Deshalb wird er entsprechend FGSV (2006)14 mit 0,5 Wegen 

pro Beschäftigten berücksichtigt. 

„Der externe Wirtschaftsverkehr (An- und Ablieferungen außerhalb des Gebietes 
liegender Unternehmen, Fahrten in Ausübung des Berufes, die nicht schon unter 
Kunden und Besuchern abgehandelt sind, z.B. Geschäftsvertreter, Versorgungs- 
und Servicefahrten (Müll, Reparaturen usw.)) wird hier vereinfachend als Zuschlag 

                                            
13 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro Brilon Bondzio Weiser (2009): 
Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel. S. 5. 
14 Vgl. FGSV (2006): Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, S. 26. 
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mit 5 bis 30 % zu den für das Gebiet ermittelten Fahrten der Beschäftigten 
hinzugerechnet werden. Der Zuschlag ist in Abhängigkeit von der Branchenstruktur 
bzw. von der Anzahl der Betriebe zu wählen. 5 % Zuschlag treffen eher bei 
überwiegend kleingewerblich strukturierten oder mit Einzelhandel besetzten 
Gebieten und relativ kleinen Flächengrößen zu. Ein Zuschlag im Bereich von 30 % 
ist eher größeren, nicht monostrukturierten Gebieten mit kleinteiligen 
Nutzungsstruktur (Industrieparks usw.) anzusetzen. 

Im vorliegenden Fall wurde von B&A ein Zuschlag von 25 % sowie ein Lkw-Anteil 
von 50 % angenommen.“15  

Diese zuletzt genannten Annahmen sind als realistisch anzusehen. Allerdings ist 

nach Bosserhoff der Wirtschaftsverkehr in internen und externen Wirtschaftsverkehr 

zu differenzieren. Für den internen Wirtschaftsverkehr ist ein Wert von mindestens 

0,5 Kfz-Fahrten/Beschäftigten/Tag (bis 2 Wege/Beschäftigte) und für den externen 

Wirtschaftsverkehr ein Zuschlag von 25 % anzunehmen. 

B&A kommen auf dieser Basis zu folgendem Ergebnis: 

<=> 3.845 Pkw/Tag im Beschäftigtenverkehr x 25 % = 960 Kfz/Tag jeweils im Ziel- 

und Quellverkehr 

Aufgrund der veränderten Eingangsparameter ist von 2.773 Kfz/Tag im Ziel- und 

Quellverkehr auszugehen (vgl. Tab. 5). 

Tab. 5: Abschätzung des Verkehrsaufkommens für den Wirtschaftsverkehr 

 

Quelle: eigene Berechnungen mit Ver_Bau 

B&A kommen insgesamt zu folgender Gesamtbelastung: 

„Für den geplanten Gewerbestandort „Langes Feld" in Kassel ergibt sich in der 
Summe der unterschiedlichen Fahrtzweck- / Nutzergruppen ein tägliches 
Zusatzverkehrsaufkommen von insgesamt 5.800 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und 
Quellverkehr, differenziert in 
                                            
15 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro Brilon Bondzio Weiser (2009): 
Verkehrsuntersuchung zum Gewerbegebiet „Langes Feld“ in Kassel. S. 5-6. 
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• 3.845 Pkw/Tag im Berufsverkehr, 

• 995 Pkw/Tag im Kunden- und Besucherverkehr,  

• 960 Kfz/Tag im Wirtschaftsverkehr, 

mit der in den Tabellen 1 und 2 dargestellten tageszeitlichen Verteilung.16 

 

RegioConsult ermittelt auf der Basis der zu korrigierenden Eingangswerte ein 

Verkehrsaufkommen von insgesamt 19.907 Kfz-Fahrten/Werktag (vgl. Tab. 5) und 

somit von 9.954 Kfz-Fahrten/Werktag im Ziel- und Quellverkehr. 

Durch das Gewerbegebiet werden also 4.154 Kfz-Fahrten/24h pro Richtung mehr 

erzeugt als von B&A angenommen. 

In der Machbarkeitsstudie (Teil: Ermittlung des Nutzungsbedingten KFZ-Verkehrs) 

gingen B&A noch von einer wesentlich höheren Verkehrsbelastung aus, die fast die 

von RegioConsult ermittelte Größenordnung erreicht: 

„Für den geplanten Gewerbestandort „Langes Feld“ in Kassel ergibt sich in der 
Summe der unterschiedlichen Fahrtzeck- / Nutzergruppen ein tägliches 
Zusatzverkehrsaufkommen von insgesamt 9.025 Kfz/Tag  jeweils im Ziel- und 
Quellverkehr, differenziert in 

5.430 Pkw/Tag im Berufsverkehr,  

995 Pkw/Tag im Kunden- und Besucherverkehr,  

2.600 Kfz/Tag im Wirtschaftsverkehr, 

mit der in den Tabellen 1 und 2 dargestellten tageszeitlichen Verteilung.“17 

 

Auf Basis der von B&A angenommenen Verteilung des Ziel- und Quellverkehrs (vgl. 

Tab. 6) lässt sich die stündliche Verkehrsbelastung errechnen. Für die morgendliche 

Hauptverkehrszeit werden die Werte von B&A mit den Angaben von RegioConsult 

verglichen (vgl. Tab. 7).  

 

                                            
16 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 6. 
17 Vgl. Planquadrat Dortmund u.a. und für diesen Teil nur Blanke & Ambrosius (2005): 
Machbarkeitsstudie Gewerbestandort „Langes Feld“, Teil Ermittlung des Nutzungsbedingten KFZ-
Verkehrs, S. 3. 
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Tab. 6: Prozentuale Verteilung des Zusatzverkehrs n ach Fahrtzweckgruppen 

 

Quelle: Blanke & Ambrosius, 2009, S. 8 

 

Tab. 7: Ziel- und Quellverkehr des Gewerbegebietes Langes Feld in Kfz/24h 

 nach B&A nach B&A  
nach 

RegioConsult 
nach 

RegioConsult  

Uhrzeit Zielverkehr  Quellverkehr  Summe Zielverkehr  Quellverkehr  Summe 

Differenz 
B&A zu 

RegioConsult 

6 - 7 879 86 965 1.157 145 1.302 337 

7 - 8 1.190 216 1.407 1.673 349 2.022 615 

8 - 9 491 287 778 830 516 1.346 568 

Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnung auf Basis Tab. 6 
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Aus der in Tabelle 6 angegebenen prozentualen Verteilung der Verkehre auf die 

Tagesstunden ist ersichtlich, dass B&A davon ausgehen, dass sich kein Mac 

Donalds (oder ein ähnliches Unternehmen) ansiedelt, da in diesem Fall mit einer 

erheblich stärkeren Frequentierung in bestimmten Tagesstunden zu rechnen wäre. 

Da eine solche Nutzung im B-Plan nicht ausgeschlossen wird, bedeutet dies, dass es 

in der Realität zu deutlich höheren stündlichen Verkehrsbelastungen kommen kann, 

als von RegioConsult mit Hilfe des Programms Ver_Bau abgeschätzt. Auch durch die 

zwar nur ausnahmsweise zulässige, aber dadurch doch mögliche Nutzung durch 

eine Tankstelle18 kann es zu erheblich höheren Verkehrsbelastungen kommen.  

Würde man alternativ zu der von B&A gewählten Abschätzung der Verkehre in einer 

vereinfachten Herangehensweise, die von der FGSV angegebenen Kennwerte für 

die Verkehrserzeugung von Gewerbegebieten von  

• unter 100 Kfz/24h je ha bei extensiver Nutzung bzw. 

• 500 Kfz/24h je ha bei einem klassischen Gewerbegebiet (Branchenmix) 

sowie die Bruttobaulandfläche von 100 ha zu Grunde legen, so ergibt sich bei einem 

angenommenen Mittelwert von 250 Kfz/24h je ha ein Gesamtverkehrsaufkommen 

von 25.000 Kfz/24h. Bei Berücksichtigung einer Anwesenheitsquote der 

Beschäftigten von 80 % ergeben sich 20.000 Kfz/24h, also von 10.000 Kfz/24h im 

Quell- und Zielverkehr (vgl. FGSV, 2006).19 

Die Abweichungen zum Verkehrsaufkommen, das B&A ermittelt haben sind 

erheblich. Da die tatsächliche Anzahl der Beschäftigten nicht bekannt ist, ist es 

angemessen im Sinne der Betroffenen von diesen Belastungswerten auszugehen. 

Dies ist auch deshalb gerechtfertigt, da nach den Ergebnissen der 

Machbarkeitsstudie ein Nutzungskonzept vorgesehen ist, dass eine Mischung von 

Produktionsunternehmen und (unternehmensbezogenen) Dienstleistungen vorsieht, 

und eine städtebaulichen Gestaltung, die über den gängigen Standard von 

Gewerbegebieten hinausgeht.20 Dadurch ist es mehr als wahrscheinlich, dass von 

einer Verkehrsbelastung auszugehen ist, die mindestens in der Mitte zwischen einer 

extensiven Nutzung und einem klassischen Gewerbegebiet (Branchenmix) liegt. 

                                            
18 Vgl. B-Plan Nr. VIII/73 „Langes Feld“, Begründung zum Entwurf vom 5.2.2010. S. 17 
19 Vgl. FGSV (2006): Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen, S. 24. 
20 Vgl. Planquadrat Dortmund u.a. (2005): Machbarkeitsstudie Gewerbestandort „Langes Feld“, Teil 1, 
S. 117. 
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3. Verkehrsmodellrechung 

3.1 Verkehrsmodell 

3.1.1 Einteilung des Planungsraums in Verkehrsbezir ke und Erstellung des 

Netzmodells 

„ Grundlage des verwendeten Verkehrsmodells ist das im Auftrag des ZRK Kassel 
für die verkehrsplanerische Untersuchung Nord-Süd-Verbindungsstraße aufgebaute 
Planungsmodell. Dieses unterteilt den Planungsraum in insgesamt 157 
Verkehrszellen. Darüber hinaus wurden 69 Außenbezirke definiert. Das Netzmodell 
bildet die Verbindungen zwischen den insgesamt 226 Verkehrsbezirken in Form 
einer Widerstandsmatrix ab. Dazu wurde das Straßennetz mit zum 
Untersuchungsgebiet hin größer werdender Feinheit mit den verkehrstechnisch 
relevanten Parametern aufgenommen und in das Modell übertragen. Zu diesen 
Parametern gehörten unter anderem die Streckenlänge, die zulässige 
Geschwindigkeit und die Kapazität des betreffenden Netzabschnitts.“21 

Zu den verwendeten Grundlagen des Verkehrsmodells gibt es keine ausreichende 

Dokumentation, sodass dazu nicht im Detail Stellung bezogen werden kann. 

Erforderlich wäre es gewesen, zumindest die Verkehrszellen im Planungsraum und 

im Untersuchungsraum kartographisch darzustellen.  

Außerdem wäre für die Verkehrszellen in tabellarischer Form darzustellen gewesen, 

welche Basisdaten der Verkehrserzeugung (Strukturdaten) jeweils zugrunde gelegt 

wurden. 

Daten zur Einwohnerentwicklung werden lediglich aggregiert für Kassel und das 

übrige ZRK-Gebiet angegeben. Zu den Arbeitsplatzzahlen, die für die 

Verkehrsentwicklung eine entscheidende Kenngröße sind, gibt es lediglich die 

Aussage, dass die Arbeitsplatzanzahl „im Rahmen einer Tendenzprognose bis zum 

Jahr 2020 unverändert angesetzt“22 wurde. Das Verfahren der Tendenzprognose 

wird nicht erläutert. Vermutlich ist eine Trendprognose gemeint.  

Die Aussage lässt vermuten, dass für die Zahl der Arbeitsplätze in den einzelnen 

Verkehrszellen keine Veränderung der Zahl der Arbeitsplätze angenommen wurde. 

Eine solche Annahme wäre jedoch falsch. 

                                            
21 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 10. 
22 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 13. 
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Es gibt zwar die Aussage, dass im gewerblichen Bereich die Entwicklungen in 

Baunatal-Kirchbaun, Lohfelden, im GVZ und am Flughafen Kassel-Calden 

berücksichtigt wurden. Wie die dadurch zu erwartenden Arbeitsplätze bzw. die 

daraus resultierende Verkehrserzeugung auf die Verkehrszellen aufgeteilt wurde, 

dazu fehlen jegliche Angaben. 

 

3.1.2 Modelltheorie 

Hierzu macht der Gutachter folgende Ausführungen: 

„Die Berechnungen zur Verkehrsnachfrage wurden mit dem Programm VISEM 
durchgeführt. Diesem Programm liegt die Theorie der Individualverhaltensmodelle 
zugrunde, bei dem die Entstehung von Fahrten und Wegen inklusive der Zielwahl 
nachvollzogen wird und zudem die Aufteilung auf die Verkehrsmittel erfolgt. Die drei 
Schritte der 

• Verkehrserzeugung, 

• Verkehrsverteilung und 

• Verkehrsmittelwahl 

werden dabei nicht nacheinander abgearbeitet, sondern sind ineinander verzahnt. 
Die Berechnungen erfolgen dabei auf der Basis von verhaltenshomogenen 
Bevölkerungsgruppen und von Wegeketten. 

Hinsichtlich der Einteilung in verhaltenshomogene Bevölkerungsgruppen wurde die 
folgende Einteilung vorgenommen: 

• Erwerbstätige mit verfügbarem Pkw 

• Erwerbstätige als Pendler mit verfügbarem Pkw 

• Erwerbstätige ohne Pkw 

• Erwerbstätige als Pendler ohne Pkw 

• Nichterwerbstätige mit Pkw 

• Nichterwerbstätige ohne Pkw 

• Auszubildende 

• Studierende 

• Schüler ab 5. Klasse 

• Grundschüler 
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• Kinder unter 6 Jahren“23 

Die allgemeine Darstellung zur Beschreibung des Modells ist als korrekt zu 

bezeichnen. 

Im Folgenden bezieht sich der Gutachter aber für die Mobilitätskennwerte auf die 

Befragungen der KONTIV von 1989. Daraus wurden folgende Aktivitäten abgeleitet: 

• Arbeit 

• Einkauf 

• Ausbildung: Berufsschule oder Hochschule 

• Ausbildung: Schule ab 5. Klasse 

• Ausbildung: Grundschule 

• Freizeit / Privat  

• Wohnung 

Es wurde auf Wegeketten zurückgegriffen, die aus den Ergebnissen der KONTIV 

(1989) abgeleitet sind. Diese Daten sind völlig veraltet und für eine 

Verkehrsuntersuchung nicht mehr geeignet.  Da die Wegehäufigkeit seitdem 

deutlich von 2,7524 auf mindestens 3,3 Wege/Tag25 im Jahresdurchschnitt 

zugenommen hat, ist hier von einer nicht zu vernachlässigenden Unterschätzung des 

Wegeaufkommens auszugehen. Bei schriftlichen Haushaltsbefragungen werden 

nach SOMMER im Mittel 3-4 Wege/Tag ermittelt.26 Mittlerweile sind sogar die 

aktuellen Mobilitätskennwerte aus der Erhebung des BMVBS „Mobilität in 

Deutschland 2008“ verfügbar. Danach haben die Deutschen im Jahresmittel 2008 

3,4 Wege/Tag zurückgelegt.27 In jedem Fall hätte aber auf die Daten aus der 

Untersuchung „Mobilität in Deutschland 2002“ zurückgegriffen werden müssen. 

„Mobilität in Deutschland 2002“ ist eine bundesweite Befragung von rund 50.000 

Haushalten zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten im Auftrag des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Ähnliche Umfragen 

wurden bereits 1976, 1982 und 1989 unter dem Namen "KONTIV" (Kontinuierliche 

                                            
23 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 11. 
24 Vgl. Kloas/Kunert (1994): Über die Schwierigkeit Verkehrsverhalten zu messen. Die drei KONTIV-
Erhebungen im Vergleich. In: Verkehr und Technik, Heft 5, S. 191. 
25 Vgl. Ackermann et al (1999): System repräsentativer Verkehrsbefragungen in Frankfurt am Main, - 
SrV 1998, In: Straßenverkehrstechnik, Heft 11, S. 381-385. 
26 Vgl. Carsten Sommer (2002): Erfassung des Verkehrsverhaltens mittels Mobilfunk. In: 
Schriftenreihe des Institutes für Verkehrswesen an der TU Braunschweig, Heft 51, S. 221. 
27 Vgl. INFAS (2009): Projektpräsentation MiD 2008, Workshop August 2009, Folie 11. 
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Erhebung zum Verkehrsverhalten) durchgeführt. Die durch das Projekt „Mobilität in 

Deutschland 2002“ erhobenen Daten dienen als Basis für die Verkehrsplanung der 

Bundesrepublik. 2002 wurden im Jahresdurchschnitt 3,1 Wege/Tag zurückgelegt.28 

Die Aufteilung der Wege auf die einzelnen Verkehrsmittel erfolgte mit Hilfe eines 

multinominalen Logit-Modells. Die wesentlichen Attribute sind dabei nach B&A die 

Fahrtzeit, die Zu- und Abgangszeiten, die Entfernung sowie die Fahrtkosten. In 

einem letzten Schritt wurde die Verkehrsnachfrage mit dem Programm VISUM auf 

die zur Verfügung stehenden Routen im Netzmodell umgelegt. Dabei wurde das 

Multigleichgewichtsverfahren angewendet. Die so ermittelten Streckenbelastungen 

wurden anschließend mit den gezählten Werten verglichen. Durch iterative 

Veränderungen der Modellparameter konnte eine hohe Übereinstimmung zwischen 

den errechneten Verkehrsbelastungen und den gezählten Werten erreicht werden. 

Offensichtlich erfolgte lediglich anhand von Zählwerten eine Kalibrierung und nicht 

anhand von Verkehrsverhaltensdaten, sodass auch keine Überprüfung der 

Fahrtleistungen, Wegeaufkommen und PKW-Besetzungsgrade möglich war. Es 

fehlen jegliche Angaben dazu, auf welchen Untersuchungen die Nachfragedaten 

beruhen und auf welchen Zeitraum sich diese Daten beziehen. 

Welche Abweichungen zwischen berechneten Werten und beobachteten Werten  

auftraten, dazu fehlen in der Verkehrsuntersuchung Angaben. Es wäre zu erwarten 

gewesen, dass ein Gütemaß für die Umlegungsqualität angegeben wird (bspw. der 

GEH-Wert). 

 

3.2 Prognose des zukünftigen Verkehrs 

3.2.1 Generelle Entwicklungstrends 

Hierzu macht der Gutachter folgende Angaben: 

„Zur Prognose der allgemeinen Entwicklungen wurde die Veröffentlichung der 
Deutschen Shell AG „Shell Pkw-Szenarien Flexibilität bestimmt Motorisierung" (vgl, 
Shell, 2004) herangezogen, in dieser Studie entwickeln die Autoren zwei Szenarien, 
die auf verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen basieren. 

                                            
28 Vgl. Gertz Gutsche Rümenapp (2005): Auswertung der MiD und Bezug auf Wochen- und 
Jahresgang, S. 78, Abb. 4-50. An Normalwerktagen wurden 3,2 Wege/Tag ermittelt. 
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Das Szenario „Impulse" beschreibt eine Entwicklung hin zu einer positiven 
Grundeinstellung der Gesellschaft zur fortschreitenden Globalisierung mit starken 
Liberalisierungstendenzen sowie einer weiteren Individualisierung der Gesellschaft, 
insgesamt wird die Bedeutung des Pkws für die persönliche Mobilität und Flexibilität 
weiter gesteigert. 

Dagegen geht das Szenario „Trend" von stärkeren Vorbehalten der Gesellschaft in 
Bezug auf Globalisierungstendenzen aus. Hierdurch bedingt wächst die Wirtschaft 
nicht so dynamisch. Für den Verkehrssektor bedeutet dies eine Abnahme des Pkw-
Verkehrs ab 2020 und eine geringere Zunahme bis zu diesem Zeitpunkt 

Daraus ergeben sich die in Tabelle 3 [hier Tab.8] dargestellten Kennwerte für den 
Verkehrssektor:29 

Tab. 8: Kennwerte der Entwicklung des PKW- Verkehrs  

 

Quelle: Blanke & Ambrosius, 2009, S. 12 

 

Der Gutachter geht trotz des im Verkehrsgutachten angegebenen 

Bevölkerungsrückgangs in Kassel um 1,2 % und eines nur noch geringen 

Wachstums im übrigen ZRK-Gebiet von 1,5 % noch von weiterem Wachstum der 

Fahrleistungen aus. Der im Modell abgebildete Durchgangsverkehr wurde 

ausgehend von 2007 bis 2020 um 6 % erhöht. Welche Steigerung für den Quell- und 

Zielverkehr angenommen wurde, wird dagegen nicht erläutert.  

Zur Entwicklung des Güterverkehrs geben A&B an: 

„Im Bereich des Güterverkehrs hat in den letzten Jahren eine ausgesprochen 
dynamische Entwicklung stattgefunden. So haben die Fahrleistungen im 
Schwerverkehr zwischen 1992 und 2002 um 34% zugenommen. Für die vorliegende 
Untersuchung wurde die Prognose des Bundesverkehrswegeplans übernommen, 
die von 2007 bis 2020 eine Zunahme der Gesamtfahrleistungen um weitere 24,8 % 
vorhersagt.30 

                                            
29 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 12. 
30 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 14. 
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Zunächst ist festzuhalten, dass der derzeit gültige BVWP nur eine Laufzeit bis 2015 

hat. Die Zunahme der Gesamtfahrleistungen laut BVWP beträgt nicht 24,8 %, 

sondern lediglich 19,8 % im vom BMVBS festgelegten Integrations-Szenario bzw. 

22,8 % im Laisser-Faire-Szenario.31 Im Übrigen gibt es keinen BVWP mit dem 

Prognosehorizont 2020. Zwischenjahre wie 2007 wurden vom Gutachter der BVWP 

nicht berechnet. Sollte der Gutachter die Verflechtungsprognose 2025 gemeint 

haben, so sind aus dieser Zuwächse von 17,4 % im Gesamtverkehr und von 19,4 % 

im MIV bezüglich der Fahrtleistungen angegeben.32 

 

3.2.2 Strukturelle Entwicklung im Untersuchungsraum  

Für die Einwohnerentwicklung in Kassel wurde in Anlehnung an Variante 1 des 

Siedlungsrahmenkonzepts 2015 von einer Abnahme der Bevölkerung um 1,2 % auf 

ca. 192.000 Einwohner ausgegangen. Dies entspricht einem Rückgang um etwa 

2.300 Personen bis 2020. Für das übrige ZRK-Gebiet wird von einem 1,5-

prozentigem Wachstum ausgegangen, so dass 2020 mit ca. 125.500 EW gerechnet 

wird. Es wäre zu erwarten gewesen, dass eine aktuelle Bevölkerungsprognose 

verwendet wird. Die hier angenommenen Werte passen nicht zu den Ergebnissen 

der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis der 11. koordinierten 

Bevölkerungsvorausberechnung, die für Kassel einen Bevölkerungsrückgang von 

2006 auf 2025 um 4,7 % annimmt.33 Das würde bedeuten, dass in nur fünf Jahren 

die Bevölkerung von 192.000 auf 184.358 abnehmen müsste. 

Tabelle 9 zeigt die Kennwerte der Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2020, die dem 

Verkehrsgutachten zugrunde liegen. 

                                            
31 Vgl. BVU (2001): Bundesverkehrsprognose 2015, Kurzfassung, Tab. 0-1. 
32 Vgl. BVU (2007): Deutschlandweite Verkehrsverflechtungsprognose 2025, S. 192. 
33 http://www.statistik-hessen.de/themenauswahl/bevoelkerung-gebiet/landesdaten/11-regionalisierte-
bevoelkerungsvorausberechnung/bevoelkerung-in-hessen-2006-und-2025-nach-
verwaltungsbezirken/index.html 
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Tab. 9: Kennwerte der Einwohnerentwicklung 

 

Quelle: Blanke & Ambrosius, 2009, S. 13 

 

„Die Arbeitsplatzanzahl in Kassel wurde im Rahmen einer Tendenzprognose bis 
zum Jahr 2020 unverändert angesetzt. Für das Jahr 2020 bedeutet dies eine 
Arbeitsplatzzahl in Kassel von 134.000.“34 

Die „Tendenzprognose“ ist bereits unter 3.1.1. kritisiert worden. Es muss aber noch 

einmal darauf hingewiesen werden, dass nicht deutlich wird, ob das Gewerbegebiet 

Langes Feld bei der Arbeitsplatzprognose und der generell erwarteten 

Verkehrsentwicklung von Kassel verkehrszellenscharf  berücksichtigt wurde. Da 

dort bis zu 4.000 Arbeitsplätze entstehen sollen und auch von der Entwicklung vier 

weiteren großflächiger Standorte (Baunatal, Lohfelden und im GVZ Kassel sowie 

Kassel-Calden) ausgegangen wird, muss es bei der insgesamt angenommenen 

Konstanz von Arbeitsplätzen zu erheblichen Veränderungen der Arbeitsplätze in 

den einzelnen Verkehrszellen und damit der Verkehrs erzeugung kommen . 

Diese Veränderungen werden nicht dokumentiert. Auch zu den vier Standorten 

fehlen konkrete Angaben. Lediglich für Kassel-Calden wird pauschal eine Zunahme 

der Verkehrsbelastung auf der B 7 von 1.600 Kfz/Tag angegeben. 

Im Folgenden beschreibt der Gutachter seine Annahmen zur MIV-Entwicklung bis 

2020: 

„Die Auswirkungen der Maßnahmen im ÖPNV auf das Verkehrsverhalten der Bürger 
werden ebenfalls in Anlehnung an den GVP abgeschätzt. Hierzu wird die dort für 
den Zeitraum 1995 bis 2010 erwartete Verringerung des Anteils des motorisierten 

                                            
34 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 13. 
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Individualverkehrs um 5,6 % von 54 % auf 51 % auf den Zeitraum 2004 bis 2020 
übertragen.“35 

Angesichts der erheblichen strukturellen Veränderungen und der Dimension des 

Projektes „Langes Feld“ mit einer Fläche von fast 80 ha muss für das Projekt eine 

Modellprognose erfolgen, da erhebliche Raumwirkungen zu erwarten sind. Die 

einfache Übertragung von Rückgängen des MIV-Anteils aus einer alten Prognose mit 

dem Prognosehorizont 2010 auf das Jahr 2020 ist fachlich nicht belastbar.  

 

3.2.3 Verkehrsinfrastrukturelle Maßnahmen 

„Im verbandlichen Gesamtverkehrsplan GVP 2002 wird bis zum Jahr 2010 / 2020 
die Realisierung verschiedener verkehrsinfrastruktureller Maßnahmen angestrebt. 
Diejenigen Maßnahmen, die für das Untersuchungsgebiet von Bedeutung sind, 
werden bei allen Prognoseuntersuchungen vorausgesetzt, so die BAB A 44 in 
Lossetal zwischen Kassel-Ost und Heisa oder der Autobahnanschluss GVZ in 
Lohfelden.“36 

Der geplante Neubau der A 49 zwischen Neuental und der A 5 fehlt aber in der 

Zusammenstellung. Welche Maßnahmen aus dem GVP bei der VU von B&A 

berücksichtigt wurden, ist ebenfalls nicht dargestellt, und kann daher nicht überprüft 

werden. 

 

3.3 Verkehrsumlegung 

3.3.1 Allgemeines 

Um einen Vergleich der unterschiedlichen Planfälle untereinander zu vereinfachen, 

wurden von B&A nach eigenen Angaben insgesamt 19 Querschnitte ausgewählt, die 

repräsentativ für das Verkehrsgeschehen im Untersuchungsbereich sein sollen. Die 

folgende Abbildung 1 soll, so B&A eine Übersicht über diese Querschnitte geben. In 

der Abbildung sind jedoch nur 12 Querschnitte dargestellt. Wo sich die übrigen 

Querschnitte befinden und ob tatsächlich 19 Querschnitte betrachtet wurden ist der 

Verkehrsuntersuchung nicht zu entnehmen. 

                                            
35 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 14. 
36 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 14. 
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Abb. 1: Lage der Vergleichsquerschnitte 

 

Quelle: Blanke & Ambrosius, 2009, S. 15 

 

3.3.2 Prognose-Nullfall P0 

Hierzu macht der Gutachter folgende Angaben: 

„Der Prognose-Nullfall beschreibt die voraussichtliche Verkehrsentwicklung im 
Untersuchungsgebiet bis zum Jahr 2020 bei Ausbau des derzeitigen Straßennetzes 
im Rahmen der politischen Beschlusslage. Das Gewerbegebiet Langes Feld ist in 
diesem Planfall nicht berücksichtigt. Der Prognose-NullfalI dient als Referenzfall zur 
Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen der einzelnen Planfälle. Der Prognose-
Nullfall ist durch eine generelle Abnahme des motorisierten Individualverkehrs im 
gesamten Netz gekennzeichnet. Der Rückgang der Verkehrsmengen im 
Untersuchungsraum liegt bei etwa 5 %. Eine Ausnahme von diesem Trend bildet 
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das Autobahnnetz. Hier ergibt sich durch den Neubau der A 44 eine Veränderung 
der überregionalen Verkehrsbelastungen, so dass im Bereich A 44 / A 7 mit einem 
Zuwachs von etwa 53 % auf der A 44 zu rechnen ist.37 

Tab. 10: P-0-Fall Verkehrsentwicklung gegenüber 200 8 

 

Quelle: Blanke & Ambrosius, 2009, S. 16 

 

Obwohl bis zum Prognosezieljahr 2020 mit der Fertig stellung der A 49 durch 

die HSVV gerechnet wird, prognostiziert der Gutacht er einen Rückgang der 

Verkehrsbelastung für die A 49 zwischen Kassel-West  und Kassel-Auestadion. 

Für die A 44 wird mit einer Verkehrszunahme gerechnet, die nur mit dem Neubau der 

A 44 begründet wird und nicht mit der Fertigstellung der A 49.  

Dass es auf der A 49 durch den bis 2020 angenommenen Ausbau zu einer 

Verkehrszunahme kommen wird, ist offensichtlich. Aufgrund der im Nullfall 

erwarteten starken Zunahme des Verkehrs auf der A 44 zwischen Kreuz Kassel-

West und Dreieck Kassel-Süd um 53,1 % ist zu erwarten, dass Verkehre die von der 

                                            
37 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 16. 
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A 49 aus Süden nach Kassel fahren und über die A 7 weiter nach Norden fahren, die 

A 49 bis Kassel-Mitte nutzen. 

Der in Tabelle 10 dargestellte Rückgang auf der A 49 zwischen Kassel-West und 

Kassel-Niederzwehren sowie auf der A 49 nördlich der AS Niederzwehren ist auch 

deshalb nicht plausibel, weil für den daran anschließenden Abschnitt der A 49 

AS Auestadion und AS Waldau mit einer Verkehrszunahme (+5,4 %) gerechnet wird. 

Widersprüchlich ist trotz der Zunahme auf diesem Teilstück, dass der Verkehr 

südwestlich davon auf der A 49, aber auch auf der Straße am Auestadion nördlich 

des Anschluss Kassel-Auestadion deutlich abnehmen soll (-13,2 %). Die Entwicklung 

verläuft hier in unmittelbar aneinandergrenzenden Straßenabschnitten so 

gegensätzlich, dass die Ergebnisse nur durch erhebliche Mängel des 

Verkehrsmodells zu erklären sind. 

Durch die Flächenreserven im GVZ Kassel (rund 10 ha, 2009) ist ebenfalls mit einer 

Verkehrszunahme auf der A 49 zu rechnen, da ein Teil der bis 2020 dadurch 

zusätzlich zu erwartenden Verkehre das Gebiet aus westlicher/südwestlicher 

Richtung anfahren bzw. in diese Richtung verlassen wird. 

Um die Widersprüche aufklären zu können, müssen die  Quelle-Ziel-Matritzen 

für den Analyse-Fall, Prognose-Nullfall sowie den P rognosefall Variante 3 (s.u.) 

für alle Verkehrszellen offen gelegt werden. 

 

3.3.3 Prognosefall Langes Feld Variante 3 

Da der Gutachter Variante 3 ausgewählt hat, wird nur diese näher betrachtet.  

„Die Ergebnisse der Umlegungsberechnungen für die beiden Varianten 1 und 2 
haben gezeigt, dass sowohl die neue Anschlussstelle an die A 44 als auch die 
Anbindung der Mendelssohn-Bartholdy-Straße nur wenig genutzt werden. Daher 
wurde eine dritte Variante entwickelt, die die verkehrlichen Wirkungen des voll 
entwickelten Gewerbegebietes „Langes Feld" bei einer ausschließlichen Anbindung 
an die Autobahnen A 49 zeigt. Die Anbindung an die A 49 und das Kasseler 
Straßennetz erfolgt wie in Variante 1 über die vorhandene AS Niederzwehren in der 
Art, dass die Frankfurter Straße über die A 49 bis ins Gewerbegebiet hinein 
verlängert wird. [...] 

Die grundsätzliche / räumliche Verteilung des Verkehrs ist in allen Varianten 
identisch. Die unterschiedlichen Belastungen der einzelnen Strecken resultieren 
lediglich aus dem veränderten Straßennetz. In dieser Variante werden 10 % des 
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Gewerbegebietsverkehrs (ca. 1.200 Kfz/24h) über die Frankfurter Straße nördlich 
der AS Niederzwehren abgewickelt (vgl. Anlage 12). Insgesamt ergibt sich eine 
zusätzliche Belastung der Frankfurter Straße von 1.500 Kfz/24h oder 16,9 %. (vgl. 
Anlage 11). Die Differenz von 300 Fahrzeugen/24h ergibt sich dabei aus Verkehren, 
die zwar mit dem Gewerbegebiet selbst nicht in Verbindung stehen, aber aufgrund 
der durch das Gewerbegebiet hervorgerufenen Belastungen im Straßennetz ihre 
Routenwahl geändert haben. Da die AS Niederzwehren in dieser Variante die 
einzige Anbindung an das Autobahnnetz ist, wird diese stärker belastet als in den 
anderen Varianten. Fast 90% des auf das Gewerbegebiet bezogenen Verkehrs (ca. 
10.400 Kfz/24h) nutzt die AS Niederzwehren. Der Anteil des nach Süden zum AK 
Kassel-West fahrenden Verkehrs ist dabei mit 14 % (ca. 1.600 Kfz/24h) wesentlich 
größer als in den vorherigen Varianten. Der Anteil des Verkehrs, der die Autobahn 
an der nächsten AS Auestadion wieder verlässt, um in Richtung Kassel zu fahren, 
ist vergleichbar mit den anderen Varianten. Die Straße Am Auestadion wird dabei 
gegenüber dem Prognose-Nullfall insgesamt um 5,2 % zusätzlich belastet. Die 
Verkehrsentwicklung an den Vergleichsquerschnitten ist in der Tabelle 9 
zusammengefasst. Insgesamt zeigt sich, dass die zusätzliche Belastung der 
Frankfurter Strafe vergleichsweise moderat ausfällt. Der Hauptteil des Verkehrs wird 
über die AS Niederzwehren und die Straße Am Auestadion abgewickelt.“38 

Der Gutachter geht offenbar davon aus, dass rund 86 % des Verkehrs aus Kassel 

selbst kommt, und nur etwa 14 % ihre Quelle oder ihr Ziel jenseits des AK Kassel-

West, also südlich oder westlich davon haben. Dieses Ergebnis ist aufgrund der 

Verkehrsanbindung des geplanten Gewerbegebietes und der Tatsache, dass auch 

Verkehre ,die von der A  7 aus Süden kommen das Gebiet vermutlich über die A 44 

und das AK Kassel anfahren werden, nicht plausibel.  

Auch erschließt sich nicht, warum die Verkehrsbelastung auf der Frankfurter Straße 

nördlich des Anschlusses Niederzwehren nur um 1.200 Kfz/24h zunehmen soll, auf 

der Straße „Am Auestadion“ nördlich des AS Auestadion aber um 2.400 Kfz/24. 

Wie die Verflechtungen ermittelt wurden, aus denen diese Verkehrsbelastungen 

resultieren sollen, wird in der Verkehrsuntersuchung nicht dargestellt. Die 

Verflechtungen müssen anhand der Quell- und Zielver kehrsmatrizen überprüft 

werden.  

Wie Tabelle 11 zu entnehmen ist, werden im Planfall in Richtung Süden nur 

Zuwächse von 500 Kfz/24h auf der A 49 zwischen AS Niederzwehren und AK 

Kassel-West erwartet. Auf der A 49 nördlich des AS Niederzwehren werden 7.100 

Kfz/24h prognostiziert. Diese Angaben widersprechen den textlichen Ausführungen 

                                            
38 Vgl.  Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 21-22. 
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im Zitat. Danach sollen aus dem Gewerbegebiet 1.600 Kfz/24 zum AK Kassel fahren 

und nicht 500 Kfz/24h. Da insgesamt 10.400 Kfz/24 den Anschluss Niederzwehren 

nutzen sollen, müssten deutlich mehr als 7.100 Kfz/24h auf der A 49 nördlich des 

Anschlusses fahren. Weder kann man die genannte Belastung von 10.400 Kfz/24h 

an der AS Niederzwehren verifizieren, noch die Gesamtbelastung von 

11.600 Kfz/24h ermitteln. 

 

Tab. 11: Variante 3 - Differenzen zum P0-Fall 2020 

 

Quelle: Blanke & Ambrosius, 2009, S. 22 

 

Die in der Tabelle angegebenen Werte lassen sich auch nicht vollständig in der dazu 

gehörenden Abbildung aus der Verkehrsuntersuchung nachvollziehen. Aus der 

Abbildung (vgl. Abb. 2) ist im Gegenteil ersichtlic h, dass irgendwo im Bereich 

des AS Niederzwehren 2.500 Kfz/24h im Netz „verschw inden.“ 
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Abb. 2: Differenz Prognosefall Langes Feld 2020 Var iante 3 zu Prognosenullfall 

 

Quelle: Blanke & Ambrosius, 2009, Anhang, Ausschnitt aus Abbildung 11: Differenz 
Prognosefall Langes Feld 2020 Variante 3 zu Prognosenullfall 

 

3.3.4 Fazit der Variantenuntersuchung 

Die vorgelegte Variantenuntersuchung ist nicht nachvollziehbar und kommt zu nicht 

plausiblen Ergebnissen. Insbesondere wird die vom Hessischen Ministerium für 

Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in der A49-Planung angenommene 

Verlagerung von „durchgängig rund 23.000 Kfz/24h“39 von der A7/A 5 nicht 

berücksichtigt. Allein dadurch ist das Untersuchungsergebnis von B&A als nicht 

                                            
39 Vgl. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (2007): 
Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der A 49 (VKE 20), S. 478 
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belastbar einzuschätzen. Durch den Ausbau der A 49 kommt es zwangsläufig zu 

einer erhöhten Verkehrsbelastung auf der A 49 zwischen dem AK Kassel und dem 

Kreuz Kassel-Mitte. 

 

Abb. 3: Entlastung der A7 durch die A 49 Kassel - G ießen 

 
Quelle: SSP, 2006, VU A 49, Kassel - Neuental – A 5, Anhang, A6 
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4. Leistungsfähigkeitsuntersuchungen 

Zum Nachweis, dass der umgebaute Knoten Kassel-Niederzwehren den 

betrieblichen Anforderungen des künftigen Verkehrs genügt, wurde die 

Leistungsfähigkeit der einzelnen Knotenelemente von B&A überprüft. Diese 

Leistungsfähigkeitsuntersuchungen erstrecken sich nach Angaben von B&A auf die 

Ein- und Ausfahrten der Anschlussstellen Niederzwehren und Auestadion im Zuge 

der A 49 sowie auf den nördlichen und südlichen Anschlussknoten im Zuge der 

Frankfurter Straße an der AS Niederzwehren. 

 

4.1 Leistungsfähigkeit der Anschlussstellen an der A 49 

Die Verkehrsbelastungen für die Anschlussstellen wurden von B&A den 

Netzmodellen Prognose-Nullfall und Prognosefall Variante 3 entnommen und als 

Spitzenstundenwerte im Anhang dargestellt. Dabei war nach B&A zu beachten, dass 

für die Fahrtrichtung nach Südwesten die Morgenspitze (7:00 bis 8:00 Uhr) die 

maßgebliche Spitzenbelastung darstellt, während für die Gegenrichtung nach 

Nordosten die Nachmittagsspitze (16:00 bis 17:00 Uhr) den maßgeblichen 

Belastungsfall bildet.  

Die Richtungsbelastungen leitet der Gutachter aus den Querschnittswerten ab: 

„Die Grundbelastungen der Autobahn sind aus methodischen Gründen für beide 
Richtungen und beide Belastungszeiträume identisch, da dieser Spitzenstundenwert 
nur rechnerisch über einen Einheitsfaktor aus der Belastung des 
Gesamtquerschnittes ermittelt werden kann.“ 

Diese Ableitung ist als methodisch unzureichend und mangelhaft anzusehen, da aus 

einer Querschnittsbelastung ohne Zuhilfenahme empirischer Werte keine 

Richtungsbelastung ermittelt werden kann. Die Verwendung eines Einheitsfaktors ist 

als nicht sachgemäß zurückzuweisen, zumal behauptet wird, dass eine 

projektspezifische Untersuchung vorliegt. Die fahrtrichtungsspezifischen Werte dieser 

Untersuchung werden jedoch nicht genannt. 

Im Folgenden beschreibt der Gutachter die Ergebnisse der 

Leistungsfähigkeitsberechnungen, die nach den Verfahren des HBS jeweils für die 

Ein- und Ausfahrten und jeweils für die Belastungsfälle Prognose-0 und Planfall 3 

durchgeführt wurden: 
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„Für die Anschlussstelle Niederzwehren (Abbildungen 17 bis 20 im Anhang) zeigt 
sich an den Anschlusspunkten der nördlichen Fahrbahn keine gravierende 
Veränderung des Gesamtbildes in der Verkehrsqualität. Zwar sinkt die Qualität des 
Verkehrsablaufs an der Ausfahrt von Stufe A auf Stufe D, andererseits steigt die 
Qualität im Einfahrtsbereich von Stufe D auf Stufe C. Für die Gegenrichtung zeigt 
sich im relevanten Zeitraum der Nachmittagsspitze für die Einfahrt in die Autobahn 
ein Absinken der Verkehrsqualität von Stufe D auf Stufe E und damit in einen 
Bereich nahe der Vollauslastung. Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass die Grundbelastung aus durchgehendem 
Verkehr wie oben geschildert nur sehr pauschal erfasst wird und andererseits eine 
nur während einer Spitzenstunde auftretende Verkehrsqualität der Stufe E nicht 
zwangsläufig zu einer massiven Qualitätseinbuße der Verkehrssituation führt.“40 

Der Gutachter räumt bereits selbst ein, dass durch das Vorhaben in der Ausfahrt an 

der AS Niederzwehren die Leistungsfähigkeit auf die Qualitätsstufe D absinkt, sodass 

nur noch die Mindestqualität gewährleistet ist. Da aufgrund der Untersuchungen von 

SSP Consult zur A 49 mindestens von jeweils 10.000 Kfz/24h zusätzlich für die A 49 

im Stadtbereich Kassel sowie im Bereich der A 44 zwischen Kassel-Süd und Kassel-

West zu rechnen ist, ergeben sich wesentlich größere Auslastungen des 

Autobahnnetzes rund um das Gewerbegebiet Langes Feld. Im Worst Case wäre die 

A 49 mit bis zu 23.000 Kfz/24h zusätzlich belastet, die zwischen Kassel-Mitte und 

Kassel-Niederzwehren die A 49 belasten. Als Gesamtbelastung ergäben sich etwa 

90.000 Kfz/24h, wodurch ein 6-spurigen Ausbau erforderlich würde. Aber selbst bei 

hälftiger Aufteilung auf die A49 und die A 44 zwischen Kassel-West und Kassel-Süd 

ergäben sich noch etwa 78.000 Kfz/24h, sodass ebenfalls ein Ausbau der A 49 

nördlich von Niederzwehren unvermeidbar wäre. 

Hieraus ist auch zu folgern, dass an der Anschlussstelle Auestadion im Planfall 3 

erhebliche Veränderungen der Qualitätsstufen gegenüber dem Prognose-0-Fall 

auftreten. In beiden Fällen ist bei der Einfahrt in Fahrtrichtung Südwesten mit der 

Qualitätsstufe F zu rechnen. In Gegenrichtung war nach Angaben von B&A bereits 

im Prognose-0-Fall mit der Qualitätsstufe F zu rechnen. Dass die 

Verkehrsveränderungen im Zuge der Gewerbeentwicklung hier „sogar zu einer 

leichten Reduzierung des Auslastungsgrades um 0,045, ohne dass dadurch die 

Qualitätsstufe F verlassen wird“41, führen ist absolut nicht nachvollziehbar. 

                                            
40 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 23. 
41 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 23. 
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Dennoch erwägt auch der Verkehrsgutachter B&A „wegen der vom Gewerbegebiet 

werktäglich nur kurzzeitig verursachten Verkehrszunahme zwischen den 

betrachteten Anschlussstellen Niederzwehren und Auestadion entweder eine 

temporäre Dreistreifigkeit unter Einbeziehung des Standstreifens oder eine 

durchgezogene Verflechtungsstrecke einzurichten.“42 

Der Gutachter weist hier ausdrücklich darauf hin, dass umfangreiche 

Kompensationsmaßnahmen notwendig werden, um die Funktionsfähigkeit des 

Netzes gewährleisten zu können. Infolge der nicht berücksichtigten Verlagerung von 

großräumigen Verkehren von der A7/A5 auf die A 49 ist von einem ungelösten 

Planungskonflikt auszugehen, sodass die Bebauungsplanung nicht vollziehbar ist. 

 

4.2 Leistungsfähigkeit der Frankfurter Straße  

Die Leistungsfähigkeit der beiden Anschlussknoten an die Frankfurter Straße wurde 

nach der überschlägigen Methode AKF (Addition Kritischer Fahrzeugströme) 

ermittelt, die nur für grobe Abschätzungen geeignet ist. Aufgrund der unterschätzten 

Verkehrsentwicklung auf der A 49 und durch das Gewerbegebiet Langes Feld muss 

eine HBS-Berechnung erstellt werden. Nur diese wäre als belastbar einzuschätzen. 

 

Weder in der Verkehrsuntersuchung zur Machbarkeitsstudie noch in der 

Verkehrsuntersuchung 2009 werden die Leistungsfähigkeitsberechnungen vorgelegt. 

In Verkehrsuntersuchungen werden diese üblicherweise als Anlage beigefügt. Dies 

ist auch hier zu fordern. 

                                            
42 Vgl. Blanke & Ambrosius unter Mitarbeit von Sillus vom Büro BBW (2009): VU zum Gewerbegebiet 
„Langes Feld“ in Kassel. S. 24. 
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5. Zusammenfassung 

Die Auswertung der Verkehrsuntersuchung von Blanke & Ambrosius hat gezeigt, 

dass die Grundannahmen zur Berechnung der Verkehrserzeugung des geplanten 

Gewerbegebietes „Langes Feld“ mit einer Fläche von 77 ha zu gering angesetzt 

wurden. Dies zeigt auch der Vergleich mit den Hinweisen der FGSV zur 

Verkehrserzeugung von Gebietstypen von 200643. 

Legt man in einer vereinfachten Herangehensweise, die von der FGSV angegebenen 

Kennwerte für die Verkehrserzeugung von Gewerbegebieten von unter 100 Kfz/24h 

je ha bei extensiver Nutzung bzw. 500 Kfz/24h je ha bei einem klassischen 

Gewerbegebiet (Branchenmix) sowie die Bruttobaulandfläche von 100 ha zu Grunde, 

so ergibt sich bei einem angenommenen Mittelwert von 250 Kfz/24h je ha ein 

Gesamtverkehrsaufkommen von 25.000 Kfz/24h. Bei Berücksichtigung einer 

Anwesenheitsquote der Beschäftigten von 80 % ergeben sich 20.000 Kfz/24h, also 

von 10.000 Kfz/24h im Quell- und Zielverkehr (vgl. FGSV, 2006). 

Diese Berechnung ist zwar sehr grob, aber aufgrund der rudimentären Angaben der 

Stadt Kassel zum geplanten Branchenmix für eine näherungsweise Betrachtung 

durchaus gerechtfertigt und aufgrund der geplanten städtebaulichen Gestaltung, die 

über den gängigen Standard von Gewerbegebieten hinausgehen soll und dem damit 

verbundenen Preisniveau noch als sehr vorsichtige Schätzung zu betrachten. 

Berechnet man auf Basis von VER-BAU die Beschäftigtenangaben neu, so kommt 

man statt der von B&A angesetzten 3.980 Beschäftigten trotz einer sehr 

vorsichtigen Schätzung auf 6.256 Beschäftigte . Durch diese erforderliche 

Korrektur und die notwendige Erhöhung der Wege im Kundenverkehr (die von B&A 

zu niedrig angesetzt worden war) ergibt sich eine Verkehrsbelastung von 

9.954 Kfz/24h Gesamtaufkommen je Richtung im Quell- und Zielverkehr. 

B&A hatten dagegen nur 5.800 Kfz/24h je Richtung im Quell- und Zielverkehr 

ermittelt. Durch das Gewerbegebiet werden also 4.154 Kfz-Fahrten/24h pro Richtung 

mehr erzeugt als von B&A angenommen. 

In der Machbarkeitsstudie war B&A noch von 9.025 Kfz/Tag jeweils im Ziel- und 

Quellverkehr und damit von einer um 3.225 Kfz/Tag höheren Verkehrsbelastung je 

                                            
43 Der bei Blanke & Ambrosius gegebene Jahresbezug 2004 ist falsch. 
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Richtung im Quell- und Zielverkehr ausgegangen als in der jetzt vorgelegten 

Verkehrsuntersuchung. 

 

Hinsichtlich der Modellierung ist zu kritisieren, d ass  

- Planungs- und Untersuchungsraum nicht dargestellt werden, 

- die Verkehrsbezirke nicht dargestellt werden  

- die zugrunde gelegten Verkehrsverflechtungen nicht offen gelegt werden. 

Unklar ist, wie diese ermittelt wurden und ob überhaupt geeignete 

Modellgrundlagen für die erforderliche Modellprognose zur Verfügung 

gestanden haben.  

- die Veränderungen der Verkehrsverflechtungen offensichtlich nicht 

ausreichend berücksichtigt wurden 

- die Strukturdaten vermutlich nicht verkehrszellenscharf aufbereitet wurden, 

sondern nur mit allgemeinen Faktoren hochgerechnet wurden. 

- völlig veraltete Mobilitätskennwerten aus dem Jahr 1989 verwendet wurden, 

obwohl diese Werte aus MID 2002 (2008 seit August 2009 offiziell verfügbar) 

hätten abgeleitet werden können.  

- die Kalibrierung offenbar nur anhand von Zähldaten stattgefunden hat. 

- offensichtlich keine Validierung stattgefunden hat, es werden keine 

Kennziffern angegeben, die die Qualität der Umlegung belegen. 

 

Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung sind u.a. aus folgenden Gründen nicht 

plausibel: 

- Obwohl bis zum Prognosezieljahr 2020 mit der Fertigstellung der A 49 durch 

die HSVV gerechnet wird, wird im Prognose-Nullfall ein Rückgang der 

Verkehrsbelastung für die A 49 zwischen Kassel-West und Kassel-Auestadion 

prognostiziert. 
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- Der dargestellte Rückgang auf der A 49 zwischen Kassel-West und Kassel-

Auestadion ist nicht plausibel, weil für den daran anschließenden Abschnitt 

Kassel-Auestadion mit einer deutlichen Verkehrszunahme (+5,4 %) gerechnet 

wird. Widersprüchlich ist trotz der Zunahme auf diesem Teilstück, dass der 

Verkehr südwestlich davon auf der A 49, aber auch vom Anschluss Kassel-

Auestadion nach Norden auf der Straße am Auestadion abnehmen soll (-

13,2 %).  

Die Entwicklung verläuft hier in unmittelbar aneinandergrenzenden 

Straßenabschnitten so gegensätzlich, dass die Ergebnisse nur durch 

erhebliche Mängel des Verkehrsmodells zu erklären sind. 

- Aus der Abbildung Differenz Prognosefall Langes Feld 2020 Variante 3 zu 

Prognosenullfall ist ersichtlich, dass irgendwo im Bereich des AS 

Niederzwehren etwa 2.500 Kfz/24h im Netz „verschwinden.“ Auch dies ist ein 

Indiz für Mängel des Verkehrsmodells. 

- Die vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 

Landesentwicklung in der A49-Planung angenommene Verlagerung von 

„durchgängig rund 23.000 Kfz/24h“ von der A7/A 5 wird nicht berücksichtigt. 

Allein dadurch ist das Untersuchungsergebnis von B&A als nicht belastbar 

einzuschätzen. Durch den Ausbau der A 49 kommt es zwangsläufig zu einer 

erhöhten Verkehrsbelastung auf der A 49 zwischen dem AK Kassel-West und 

dem Kreuz Kassel-Mitte. 

Um die Widersprüche aufklären zu können, müssen die  Quelle-Ziel-Matritzen 

für den Analyse-Fall, Prognose-Nullfall sowie den P rognosefall Variante 3 (s.u.) 

für alle Verkehrszellen offen gelegt werden. 

 

Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit  der Verkehrsanlagen ist davon auszugehen, 

dass auch infolge der nicht berücksichtigten Verlagerung von etwa 23.000 Kfz/24h 

von der A7/A5 auf die A49 erhebliche Leistungsfähigkeitseinbußen entstehen 

werden. Daher ist für die AS Niederzwehren sowie auch für die Frankfurter Straße 

von ungelösten Planungskonflikten auszugehen. Weder in der 

Verkehrsuntersuchung zur Machbarkeitsstudie noch in der Verkehrsuntersuchung 
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2009 werden die Grundlagendaten (Ergebnisse der Verkehrszählungen) für die 

Leistungsfähigkeitsberechnungen vorgelegt.  

Die Planung ist derzeit als nicht belastbar einzusc hätzen. Die 

Verkehrsuntersuchung ist für das weitere B-Planverf ahren keine geeignete 

Grundlage. 
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1. Anlass zur Planung 

Im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit beabsichtigt die Stadt Kassel, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Gewerbestandortes "Langes Feld" im 
südlichen Bereich des Stadtgebietes zu schaffen. Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Kassel hat daher am 03.09.2007 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 
"Langes Feld" beschlossen. Die Entscheidung zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes erfolg-
te vor dem Hintergrund eines erkennbaren Engpasses geeigneter Gewerbeflächen in Kassel. 

Der Magistrat der Stadt Kassel hat daher bereits in 2003 eine Machbarkeitsstudie "Langes 
Feld" beauftragt.1 Die Machbarkeitsstudie beinhaltet in Teil I eine Erhebung der verfügba-
ren Gewerbeflächen in Kassel und dem Umland sowie die Ermittlung des künftigen Gewer-
beflächenbedarfs der Stadt Kassel. 

Die Analyse kam zu dem Ergebnis, dass der Bestand an potenziell nutzbaren Gewerbeflä-
chen innerhalb der Stadt Kassel zum Erhebungszeitpunkt 2003 / 2004 insgesamt 66,1 ha um-
fasste. 

In den letzten Jahren verlief die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Kassel sehr dyna-
misch, was mit einer überdurchschnittlichen Inanspruchnahme von Gewerbeflächen ver-
bunden war. Die Stadt Kassel verfügt derzeit noch über Gewerbeflächen von 6,9 ha. Es 
handelt sich dabei um dreizehn Flächen im Stadtgebiet Kassel mit einer Größe zwischen 
2.000 m² bis etwa 7.500 m². Im Industriepark Waldau sind z. Zt. keine Flächen mehr ver-
fügbar, die dort noch nicht genutzten Flächen sind reserviert. 

Der künftige Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel wird nach den Ergebnissen der Mach-
barkeitsstudie für den Zeitraum bis 2020 (bezogen auf das Basisjahr 2005) auf ca. 60 - 
70 ha ermittelt. Auf der Grundlage verschiedener methodischer Bedarfsermittlungen und 
Prognoseverfahren wird diese Größenordnung für realistisch eingeschätzt. Dies entspricht 
einem durchschnittlichen jährlichen Gewerbeflächenbedarf der Stadt Kassel in der Größen-
ordnung von ca. 4 - 5 ha. 

Die Gegenüberstellung der Bestandssituation und der Bedarfsprognose verdeutlicht, dass 
das vorhandene Gewerbeflächenangebot der Stadt Kassel für eine mittel- bis langfristige 
Bedarfsdeckung nicht ausreicht. Neben dieser quantitativen Betrachtung ist auch die Stand-
ortqualität von Bedeutung. 

Der Standort "Langes Feld" verfügt über ein Flächenpotenzial, das den Gewerbeflächenbe-
darf der Stadt Kassel für einen längerfristigen Planungshorizont decken kann. Aufgrund 
seiner Lage unmittelbar an den Autobahnen A 44 und A 49 und der damit gegebenen Opti-
on einer direkten Anbindung an das Fernstraßennetz verfügt er auch über eine Lage, die der 
in der Unternehmensbefragung geäußerten Präferenz entspricht. Vor dem Hintergrund der 
aus der Unternehmensbefragung sich ergebenden weiteren Standortpräferenzen kann bei ei-
nem entsprechenden Nutzungskonzept, das eine Mischung von Produktionsunternehmen 
und (unternehmensbezogenen) Dienstleistungen vorsieht, und einer städtebaulichen Gestal-
tung, die über den gängigen Standard von Gewerbegebieten hinausgeht, im Langen Feld 

                                                   
1  Planquadrat Dortmund, Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur: Gewerbestandort "Langes Feld", 

Machbarkeitsstudie, Dortmund, Januar 2005 
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auch qualitativ ein Flächenangebot bereitgestellt werden, das für die Mehrzahl der Unter-
nehmen im Kasseler Raum eine hohe Attraktivität besitzt. 

2. Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Dreieck zwischen der A 49 im Norden und der A 44 im Süden. Im 
Westen verläuft im Geländeschnitt die ICE-Trasse, im Osten bilden die bewaldeten West-
hangflächen des Fuldatals eine deutliche landschaftsräumliche Zäsur. 

Das geplante Gewerbegebiet liegt auf einer gering geneigten Plateaufläche im Südosten des 
Stadtgebietes. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes greift über die für eine 
gewerbliche Nutzung vorgesehenen Flächen hinaus. In den räumlichen Geltungsbereich 
einbezogen werden die für landschaftsökologische Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen 
Flächen sowie Flächen für die Niederschlagswasserbewirtschaftung. Im Nordwesten wird 
die Anschlussstelle Niederzwehren der A 49 in den Geltungsbereich einbezogen, um die 
verkehrliche Anbindung des geplanten Gewerbestandortes planungsrechtlich zu gewährleis-
ten. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 
"Langes Feld" ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 

Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. VIII / 73 „Langes Feld“ 
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3. Übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplanung 

Der neue Regionalplan Nordhessen (RPN 2009) wurde am 02.07.2009 verabschiedet und 
am 11.01.2010 durch die hessische Landesregierung genehmigt. Er wurde mit seiner Veröf-
fentlichung am 15.03.2010 rechtswirksam. 

Der Regionalplan Nordhessen weist den geplanten Gewerbestandort "Langes Feld" als Vor-
ranggebiet für Industrie und Gewerbe (Planung) aus. Nach Genehmigung und Bekanntma-
chung des Regionalplanes werden die als Ziele gekennzeichneten Aussagen der textlichen 
Fassung und die in der Karte als Vorranggebiete ausgewiesenen Bereiche für alle öffentli-
chen Stellen bei ihren Planungen und Maßnahmen gem. § 4 Abs. 1 HLPG verbindlich. Ge-
genüber der kommunalen Bauleitplanung begründen sie gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) eine Anpassungspflicht. Die Vorranggebiete schließen entgegenstehende raumbe-
deutsame Nutzungen aus. 

Abb. 2: Ausschnitt Regionalplan Nordhessen 

 

In der Begründung zu den Zielen wird ausgeführt: Die "Vorranggebiete Industrie und Ge-
werbe, Planung" in Kassel (Langes Feld) und Niestetal (Sandershäuser Berg) sind aufgrund 
ihrer Standortqualitäten hervorragend geeignet, das Flächenangebot für das Oberzentrum 
und den Verdichtungsraum Kassel auch über den Planungshorizont dieses Regionalplanes 
zu sichern, sofern sie in das überregionale Verkehrsnetz eingebunden sind. Diese Einbin-
dung ist vor dem Satzungsbeschluss über einen Bebauungsplan und einer Vermarktung si-
cherzustellen.  
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3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der am 08.08.2009 in Kraft getretene FNP 2007 des Zweckverbandes Raum Kassel enthält 
für das Bebauungsplangebiet und den Umgebungsbereich folgende Darstellungen: 

 gewerbliche Bauflächen für den Bereich Langes Feld entsprechend den Ausweisungen 
im Regionalplan Nordhessen, 

 künftige Straßenverkehrsfläche als Trassensicherung zur Anbindung des Langen Feldes 
an die A 44 im Süden und die Anschlussstelle Niederzwehren der A 49 im Norden, 

 das Plangebiet wird überlagert mit der nachrichtlichen Darstellung des Landschafts-
schutzgebiets und im östlichen / südöstlichen Bereich als Schutzgebiet für Grund- und 
Quellwassergewinnung, 

 der Umgebungsbereich der gewerblichen Bauflächen wird als Flächen für die Landwirt-
schaft und als Grünflächen dargestellt, 

 durch das Plangebiet verlaufen verschiedene Leitungstrassen (Gas, Wasser, Strom). 

Abb. 3: FNP-Ausschnitt 

 

3.3 Bebauungspläne 

Vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 Langes Feld sind zwei rechtskräfti-
ge Bebauungspläne der Stadt Kassel berührt: 

 Teilflächen des Bebauungsplans B VIII/49 für das Gebiet am Sandgraben in Kassel-
Niederzwehren vom 12.04.1975; die Festsetzungen, die dort einen Abbau von Sand vor-
sehen, sind nicht mehr aktuell. Die betroffenen Teilflächen werden entsprechend der 
Festsetzungen des Bebauungsplans VIII/73 Langes Feld angepasst. 
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 Teilflächen des Bebauungsplans VIII/64 Keilsberg vom 25.03.1986, westlich des Auto-
bahnknotens Niederzwehren; die betroffenen Teilflächen werden entsprechend der Fest-
setzungen des Bebauungsplans VIII/73 Langes Feld angepasst.  

3.4 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan 2007 des Zweckverbandes Raum Kassel stellt im Maßnahmenkonzept 
den durch das geplante Gewerbegebiet verursachten Eingriffsbereich dar. 

In der Bewertung des Eingriffes werden folgende Auswirkungen dargelegt: 

 Mensch: Zunahme der Emissionen durch Gewerbebetriebe / Lieferverkehr, 

 Pflanzen / Tiere: Verlust eines Brut- und Rastgebietes von regionaler Bedeutung, 

 Boden: Verlust wertvoller Ackerböden durch Bodenversiegelung, 

 Wasser: verminderte Grundwasserneubildung, 

 Klima / Luft: Verlust eines Kaltluftentstehungsgebietes, 

 Landschaft: Verlust eines Naherholungsgebietes, Veränderung des Landschaftsbildes, 

 Kultur-/Sachgüter: keine negativen Auswirkungen. 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes und der parallelen Entlassung aus dem Landschaftsschutz gehen die 
Funktionen des Landschaftsschutzgebietes verloren. 

4. Heutige Situation 

Das Plangebiet liegt "inselhaft" zwischen den beiden Autobahnen A 49 im Norden und 
A 44 im Süden, die westlich des Plangebietes am Kreuz Kassel-Südwest dreiecksförmig 
aufeinander stoßen. Geprägt wird das Plangebiet durch eine großflächige ackerbauliche 
Nutzung. Diese Ackerflächen wurden früher vorwiegend von zwei im Westen des Langen 
Feldes liegenden Aussiedlerhöfen bewirtschaftet. Inzwischen sind diese Flächen wegen Be-
triebsaufgabe an auswärtige Landwirtschaftsbetriebe verpachtet. Grünlandflächen und Ge-
hölzstrukturen sind in diese Ackernutzung eingestreut, bilden jedoch keine zusammenhän-
gende Biotopstruktur. 

Neben der landwirtschaftlichen Nutzung befinden sich im Langen Feld noch verschiedene 
sonstige Nutzungen: Modellflugplatz, Schießsportanlage und zwei Hundeübungsplätze. Mit 
Ausnahme des Modellflugplatzes liegen diese Nutzungen im Randbereich des Langen Feldes, 
außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes.  

Planungsrelevant ist weiterhin der als Denkmal geschützte englische und russische Solda-
tenfriedhof des 1. Weltkrieges im Südwesten des Langen Feldes sowie die im Landschafts-
raum liegende kleine Wohnsiedlung Am Sandgraben im Osten des Planungsraumes. 

Das Geländerelief wird bestimmt von einer Hochfläche auf ca. 200 m ü. NHN, die an der 
Nordost- und Westseite sowie im Osten zur Fulda bis auf ca. 150 m ü. NHN teilweise steil 
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abfällt. Die Hangflächen zur Fulda hin sind bewaldet, die Hangflächen im Norden und 
Nordwesten werden ebenfalls überwiegend ackerbaulich genutzt. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich mehrere kleine Fließgewässer: der Eselsgraben 
mit seinem Zufluss, dem Erkebach im Westen, der Drecksbach sowie ein Gewässer ohne 
Namen in der Kachenhohle im Norden des Langen Feldes. Neben diesen 4 Fließgewässern 
sind weitere zeitweilig wasserführende Gräben und Entwässerungsgräben entlang von We-
gen vorhanden. Hier sind vor allem der Läusegraben im Südosten und der Sandgraben im 
Norden zu nennen. 

Das Lange Feld wird von einem Wirtschaftswegenetz durchzogen, welches gleichzeitig als 
Rad- und Wanderwegeverbindung von Bedeutung ist. In der Nord-Südrichtung ist hier ins-
besondere der Dittershäuser Weg zu nennen, der im Norden die Verbindung zum Ortsteil 
Niederzwehren (Brücke über die A 49) herstellt. In südliche Richtung quert der Weg als 
Unterführung die A 44 und stellt die Verbindung nach Dittershausen und Rengershausen 
her. Auf den Dittershäuser Weg stoßen mehrere Wirtschaftswege, die die Ost-West-
Richtung aufnehmen. 

5. Planungsziele und Plankonzept 

5.1 Planungsziele 

Entsprechend der eingangs dargelegten stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung der Ent-
wicklung eines Gewerbestandortes zur Deckung des mittel- bis langfristigen Gewerbeflä-
chenbedarfs in der Region Kassel, sollen hierfür mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. VIII/73 "Langes Feld" die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen nachfolgende Planungsziele verfolgt und 
abwägend berücksichtigt werden: 

 planungsrechtliche Sicherung eines quantitativ ausreichenden Gewerbeflächenangebotes 
für einen langfristigen Planungshorizont, 

 hohe Standortqualität durch gute verkehrliche Anbindung und ein städtebaulich hoch-
wertiges Gestaltprofil, 

 Beachtung der Immissionsschutzbelange benachbarter Wohnquartiere im Hinblick auf 
gewerblich-industrielle Immissionen und verkehrsbedingte Immissionen, 

 Beachtung der naturräumlichen Situation, insbesondere Beachtung der Reliefsituation 
und landschaftsökologisch wichtiger Biotopstrukturen, 

 Beachtung der klimatischen Anforderungen durch Freihaltung klimatisch wichtiger 
Funktionsgebiete und Leitbahnen, 

 Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines zusammenhängenden Wegenetzes für die Nah-
erholung, 

 Einbindung der gewerblichen Bauflächen in das Landschaftsbild unter Beachtung der 
Fernwirkung, 

 Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft durch Ausgleichsmaßnahmen im 
Gebiet sowie auf externen Kompensationsflächen. 
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5.2 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept basiert auf der in der Machbarkeitsstudie, Teil II (2005) vorge-
nommenen Restriktionsanalyse des Raumes. Als Ausschlussbereiche für eine gewerbliche 
Flächeninanspruchnahme wurden dabei die nach Westen, Norden und Nordosten abfallen-
den Hangflächen definiert, die eine hohe Wertigkeit für alle untersuchten Schutzgüter auf-
weisen. 

Die gewerbliche Flächennutzung beschränkt sich auf die Plateaufläche im südöstlichen 
Teilbereich des Langes Feldes, die im Hinblick auf die verschiedenen Schutzgüter eine rela-
tiv niedrige Konfliktdichte aufweist. 

Die vorgenommene räumliche Begrenzung des Gewerbestandortes orientiert sich an den 
vorgefundenen topografischen und naturräumlichen Elementen: 

 im Westen wird ein angemessener Abstand zu dem unter Denkmalschutz stehenden Sol-
datenfriedhof eingehalten. Der von Nordwesten nach Südosten geradlinig verlaufende 
Wirtschaftsweg Am Keilsberg bildet hier die räumliche Begrenzung des Gewerbegebietes, 

 im Norden und Nordosten orientiert sich die Abgrenzung an der Höhensituation, vor-
handenen Wirtschaftswegen und vorhandenen Gehölz- und Heckenstrukturen. So bilden 
die dichten Gehölzflächen im nordöstlichen Bereich eine natürliche Barriere und ein 
wichtiges Element des Landschaftsbildes, 

 im südöstlichen Bereich wird das Gewerbegebiet ebenfalls durch einen hier verlaufenden 
Wirtschaftsweg mit wegebegleitendem Gewässer (Läusegraben) begrenzt. 

Mit der vorbeschriebenen Abgrenzung des Gewerbestandortes wird der Eingriff in Natur 
und Landschaft minimiert: 

 die klimatisch sensiblen Bereiche im Westen und Nordwesten des Plangebietes (vorhan-
dene Kaltluftbahn) bleiben in ihrer Struktur und Funktion weitgehend erhalten, 

 sämtliche wertvolle Landschaftselemente und schützenswerte Biotope im Plangebiet 
bleiben erhalten, 

 es werden keine Waldflächen in Anspruch genommen, 

 es kann ein Freiflächenkonzept entwickelt werden, das die vorhandenen wertvollen Bio-
tope an den Rändern der Hochfläche verbindet ("Grünes Band") und durch entsprechen-
de Anpflanzungen die Fernwirkung der entstehenden Bebauung minimiert, 

 das Trinkwasserschutzgebiet und die für das Grundwasservorkommen empfindlichen 
Bereiche im Südosten des Plangebietes werden nicht in Anspruch genommen, 

 die Fließgewässer und Feuchtzonen im Plangebiet werden nicht weiter beeinträchtigt, 
sondern in das Freiflächenkonzept einbezogen. 

Das städtebauliche Grundkonzept für den Gewerbestandort orientiert sich an der vorgefun-
denen orthogonalen Parzellen-, Wege- und Nutzungsstruktur des Langen Feldes, die mit 
den Anforderungen an das Erschließungs- und Grundstücksraster eines Gewerbegebietes in 
Übereinstimmung steht. 

Die Größe des Plangebiets erfordert eine ablesbare Gliederung der Bauflächen, auch im 
Hinblick auf die Bildung sinnvoller Realisierungsabschnitte. Diese Gliederung erfolgt durch 
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Grünflächen, die gleichzeitig die städtebauliche Qualität des Standortes maßgeblich beein-
flussen. Zentral wird eine 50 m breite Grünachse in Ost-West-Richtung angeordnet, die den 
Gewerbestandort in einen nördlichen und südlichen Abschnitt gliedert. Diese zentrale 
Grünachse nimmt gleichzeitig die vorhandene Wegeverbindung (Hauptwanderweg) wieder 
auf und stellt eine offene Verbindung zu dem Soldatenfriedhof im Südwesten her. Die zent-
rale Grünachse wird durch eine Grünfuge in Nord-Süd-Ausrichtung gekreuzt, die ebenfalls 
die hier bereits vorhandene Wegeverbindung wieder aufnimmt. Im Ergebnis zeigen sich 
drei deutlich voneinander getrennte und unmittelbar ablesbare Realisierungsabschnitte. 

Umschlossen wird das Gesamtgebiet durch einen "grünen Rahmen", der zu einer Minde-
rung des Eingriffes in das Landschaftsbild beiträgt. Der "grüne Rahmen" wird begleitet 
durch die vorhandenen Wirtschaftswege, so dass das vorhandene Wegenetz im Langen Feld 
weitestgehend erhalten bleibt. An den "grünen Rahmen" schließen sich landwirtschaftliche 
Flächen und Kompensationsflächen an. 

Für die im Plangebiet entstehenden Gebäude wird eine Dachbegrünung festgesetzt. Damit 
werden der Eingriff in Natur und Landschaft, die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
sowie die klimaökologischen Auswirkungen der Planung deutlich gemindert (vgl. Pkt. 
6.6.1). 

Die innere Struktur des Gewerbegebietes folgt den Anforderungen an einen funktionalen 
und nachfragegerechten Gewerbestandort. Das Erschließungsraster ist orthogonal aufgebaut 
und lässt eine in Länge und Breite flexible Flächenparzellierung zu. 

Zentrales Element der Verkehrserschließung ist die mittig angeordnete Haupterschließungs-
achse, die unmittelbar an die Anschlussstelle Niederzwehren der A 49 anbindet. An diese 
Haupterschließungsachse binden schleifenförmig die Erschließungsstraßen an. 

6. Festsetzungen des Bebauungsplanes 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Standort "Langes Feld" eröffnet die Möglichkeit, ein breit gefächertes gewerbliches 
Nutzungsspektrum anzusiedeln. Überwiegend erfolgt eine Festsetzung der Flächen als Ge-
werbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO. 

Aufgrund der peripheren Lage mit ausreichenden Abständen zu Wohnsiedlungsbereichen, 
bietet der Standort auch die Möglichkeit, Gewerbebetriebe anzusiedeln, die entsprechend 
ihrem potenziellen Immissionsgrad industrielle Flächen im Sinne des § 9 BauNVO benöti-
gen. Unter Beachtung der Abstände zu Wohnsiedlungsbereichen wird der südwestliche Be-
reich des Gewerbestandortes als Industriegebiet (GI) gem. § 9 BauNVO festgesetzt. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksflächen 

Die getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen den Betrieben eine 
gute Grundstücksausnutzung sichern. Die Grundflächenzahl (GRZ) als wichtige Bestim-
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mungsgröße der Grundstücksausnutzung wird daher nach dem gemäß § 17 BauNVO höchst-
zulässigen Maß mit 0,8 festgesetzt. 

Darüber hinaus wird das Maß der baulichen Nutzung gemäß den Anforderungen des § 16 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO durch die Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Die Höhe der bau-
lichen Anlagen bezieht sich auf die Oberkante eines Gebäudes (First bzw. Oberkante Attika 
bei Flachdach). Das Gelände liegt überwiegend auf einem Höhenniveau zwischen 197 bis 
200 m über Normalhöhennull (m ü. NHN). Im südlichen und südöstlichen Bereich fällt das 
Gelände auf ca. 195 m ü. NHN ab.  

Ziel der getroffenen Höhenfestsetzungen ist es, den Betrieben einerseits einen ausreichen-
den Spielraum bei der Ansiedlungsplanung entsprechend ihren funktionalen Anforderungen 
zu gewähren, andererseits aber die Veränderung des Landschaftsbildes, insbesondere die 
Fernwirkung der Bebauung, verträglich zu gestalten. 

Die Oberkante der baulichen Anlagen wird in den zentralen und den südwestlichen Berei-
chen des Gewerbegebietes auf eine max. zulässige Höhe von 214 m ü. NHN festgesetzt. 
Dies entspricht bei einem Bezugsmaß des vorhandenen Geländeniveaus von 200 m ü. NHN 
einer zulässigen Gebäudehöhe von 14 m. Mit diesem Höhenmaß werden die Standardanfor-
derungen an Gewerbe- und Fabrikbauten mit einer Produktionsebene abgedeckt. Nur im 
südlichen Randbereich der GI-Flächen, der von den umgebenden Siedlungs- und Freiraum-
bereichen nicht einsehbar ist, ergeben sich bei einem vorhandenen Geländeniveau zwischen 
198 und 195 m ü. NHN zulässige Gebäudehöhen zwischen 16 und 19 m.  

Für die an den „Hangkanten“ liegenden Teilflächen im Norden, Osten und Südosten des 
Gewerbegebietes wird die max. zulässige Höhe auf 210 m ü. NHN begrenzt. Damit werden 
die Fernwirkung der Bebauung sowie die damit verbundene Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes reduziert.  

Entsprechend der Geländetopografie wird die max. zulässige Bauhöhe in den Bereichen 
zwischen dem am höchsten gelegenen zentralen Bereich und den am tiefsten liegenden Be-
reichen am östlichen Rand auf 212 m ü. NHN festgesetzt, so dass sich auch in diesen Berei-
chen eine zulässige Gebäudehöhe zwischen 12 und 14 m ergibt. Das gleiche gilt für den 
nordwestlichen Randbereich der Bauflächen.  

Eine weitere Differenzierung der Höhenfestsetzungen erfolgt für die Baufelder beidseits der 
Haupterschließungsachse. Zur Ausbildung einer signifikanten "Adresse" wird hier das Ziel 
einer stadträumlich wirksamen Raumkante verfolgt. Für eine bauliche Tiefe von 15 m ent-
lang der jeweiligen Straßenfront wird daher ein Mindestmaß der Gebäudehöhe von 
207,50 m ü. NHN festgelegt. Dies entspricht einer Gebäudehöhe von mindestens 7,50 m 
entsprechend einer zweigeschossigen Bebauung als Bürogebäude. Ausgehend von der 
Haupterschließungsachse soll sich die stadträumlich wirksame Raumkante entlang der zent-
ralen Grünachse fortsetzen. Die Festsetzung des Mindestmaßes der Gebäudehöhe wird 
dementsprechend beidseits der zentralen Grünachse weitergeführt – in östliche Richtung bis 
zu dem querenden Nord-Süd-Grünzug, in westliche Richtung bis zur nächsten querenden 
Erschließungsstraße (Planstraße C). In den Baufeldern, die an den äußeren Enden der zent-
ralen Grünachse liegen, wird auf diese Festsetzung verzichtet. Diese Bereiche haben einen 
weniger repräsentativen Charakter. Sie sind durch Erschließungsraster und Grundstückszu-
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schnitte zur Ansiedlung kleinerer Unternehmen vorgesehen, für die sich eine mehrgeschos-
sige Bebauung häufig nicht mit ihren betrieblichen Anforderungen vereinbaren lässt.  

6.3 Zulässige und unzulässige Vorhaben im Gewerbegebiet „Langes Feld“ 

Die wesentliche stadtentwicklungspolitische Zielsetzung der Entwicklung des Gewerbe-
standortes Langes Feld besteht in der Bereitstellung eines ausreichenden Flächenangebotes 
zur Deckung des mittel- bis langfristigen Gewerbeflächenbedarfs in der Region Kassel. Mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. VIII/73 "Langes Feld" werden dafür die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass 
der Standort „Langes Feld“ die letzte größere, zusammenhängende Fläche zur Entwicklung 
eines Gewerbestandortes im Stadtgebiet darstellt und im gesamten Raum Kassel das Flä-
chenpotenzial zur Entwicklung neuer Gewerbe- und Industriegebiete sehr begrenzt ist2.  

Die mit dem Bebauungsplan Nr. VIII / 73 „Langes Feld“ zu entwickelnden und für die An-
siedlung von Gewerbebetrieben zur Verfügung zu stellenden Flächen sollen deshalb vor-
rangig für Betriebe des produzierenden Gewerbes sowie für Dienstleistungsunternehmen 
und für Handwerksbetriebe vorgehalten und entsprechend planungsrechtlich gesichert wer-
den. Damit sollen die Festsetzungen im Bebauungsplan auch gezielt zur Steuerung der Ge-
werbeansiedlungen im Kasseler Stadtgebiet beitragen. Aus diesen Gründen erfolgt mittels 
der Möglichkeiten der Baunutzungsverordnung zur horizontalen Gliederung der Baugebiete 
(§ 1 Abs. 4 bis 6 BauNVO sowie § 1 Abs. 9 BauNVO) eine dezidierte Regelung der zuläs-
sigen, ausnahmsweise zulässigen und nicht zulässigen Vorhaben innerhalb der festgesetzten 
GE- und GI Flächen. 

6.3.1 Unzulässigkeit von Einzelhandelbetrieben 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gem. § 1 Abs. 9 BauNVO Einzelhandel nicht 
zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbe-
betriebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von max. 10 %, insge-
samt aber nicht mehr als 200 m² pro Betrieb, Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet 
selbst hergestellt, weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer hand-
werklichen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen 
oder warten. 

Dies begründet sich zum Einen aus den oben dargelegten stadtentwicklungspolitischen 
Zielsetzungen für den Gewerbestandort „Langes Feld“. Zudem ergibt es sich aus dem Kom-
munalen Entwicklungsplan Zentren 2007 (KEP Zentren) des Zweckverbandes Raum Kas-
sel, das die Ziele und Grundsätze der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung im Zweckver-
bandsgebiet festlegt und Maßnahmeempfehlungen zur Umsetzung der Ziele formuliert. 
Demnach gibt es für die nächsten ca. 10 Jahre keine Entwicklungsspielräume, die eine Ver-
kaufsflächenerweiterung außerhalb der Innenstadt und Stadtteilzentren sowie der Nahver-
sorgung rechtfertigen könnten. Zusätzliche Flächen mit entsprechenden Umsatzerwartungen 

                                                   
2  Vgl. dazu auch: Planquadrat Dortmund, Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur: Gewerbestandort 

"Langes Feld", Machbarkeitsstudie, Dortmund, Januar 2005 
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haben tendenziell negative Auswirkungen auf die Zentren und damit auf die Versorgungs-
struktur.  

6.3.2 Unzulässigkeit von Transport- und Speditionsgewerbe 

Vor dem Hintergrund der Flächenknappheit und begrenzter Entwicklungspotenziale für 
Gewerbestandorte im Raum Kassel werden auch Betriebe des Transport- und Speditions-
gewerbes im Gewerbegebiet Langes Feld gem. § 1 Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht für innerbetriebliche Logistikfunktionen und -flächen von Gewerbebetrieben, so-
fern sie in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Hand-
werks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb stehen und der Betriebsfläche des Hand-
werks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb untergeordnet sind. 

Zur Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen dieser Branchen steht der Standort „GVZ 
Kassel“ zur Verfügung, der in regionaler Kooperation und in Abstimmung mit den Zielen 
der Regionalplanung als Standort zur Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen aus dem 
Logistikbereich entwickelt wurde. Der Ausschluss von Transport- und Speditionsgewerbe 
im Gewerbegebiet „Langes Feld“ dient damit ebenfalls der gezielten Entwicklung und Vor-
haltung der Flächen im Gewerbegebiet Langes Feld für Betriebe des produzierenden Ge-
werbes sowie für Dienstleistungsunternehmen und für Handwerksbetriebe. Diese Festset-
zung dient so auch der gezielten Steuerung der künftigen Gewerbeansiedlungen in der Stadt 
sowie im Raum Kassel, entsprechend den in den übergeordneten, regionalen Konzepten zur 
Raumentwicklung genannten Zielsetzungen. 

6.3.3 Gliederung der Gewerbe- und Industrieflächen nach Abstandsklassen 

Die Gliederung des Plangebietes erfolgt auf Grundlage des Abstandserlasses des Landes 
NRW3 in Verbindung mit § 1 Abs. 4 BauNVO und basiert auf der vorliegenden Immissi-
onsbeurteilung, die durch das afi Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern er-
arbeitet wurde4. Durch die Zonierung des Gebietes mit Hilfe des Abstandserlasses wird 
Vorsorge zum Schutz der Nachbarschaft des Plangebietes vor möglichen Immissionen 
(Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche) getroffen. Der Abstandserlass wird über NRW hinaus in 
der ganzen Bundesrepublik angewendet und wird auch von Gerichten als antizipiertes 
Sachverständigengutachten gewertet. Wie in der Broschüre zum Abstandserlass aufgeführt, 
ist „Die Anwendung des Abstandserlasses in der Planungspraxis ... durch die Rechtspre-
chung der Verwaltungsgerichtsbarkeit mehrfach höchstrichterlich bestätigt worden (bei-
spielhaft dazu OVG NRW Urteil vom 30.9.2005 – 7D142/04NE ).“ In der aktuellen Aufla-
ge des Abstandserlasses ist der Stand der Technik des Immissionsschutzes berücksichtigt, 
und durch den Aufbau der Festsetzungen für den Bebauungsplan werden auch Entwicklun-
gen des Standes der Technik berücksichtigt.  

                                                   
3  Rd.Erl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen – V-3 – 8804.25.1 vom 06.06.2007, Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und 
Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände 
(Abstandserlass NRW) 

4  Vgl.: afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik: Lärmgutachten Zum Bebauungsplan Nr. 
VIII/73 „Langes Feld“ der Stadt Kassel; Haltern, 14.05.2010 
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Die nächstgelegene Wohngebiete bzw. empfindlichen Nutzungen im Umfeld des geplanten 
Bebauungsplanes „Langes Feld“ sind: 

 Wohngebiet Sandgraben (Immissionsort 1; Reines Wohngebiet) 

 Ludwig-Noll-Krankenhaus Kassel (Immissionsort 2; Klinikgebiet) 

 Kleingartenanlage südl. BAB 44 (Immissionsort 3; Außenbereich Beurteilung wie All-
gemeines Wohngebiet) 

 Wohngebiet Dittershausen (Immissionsort 4; Allgemeines Wohngebiet) 

 Wohnhaus Am Keilsberg (Immissionsort 5; Außenbereich Beurteilung wie Mischgebiet) 

 Wohngebiet Wintertalstraße (Immissionsort 6; Reines Wohngebiet) 

 Wohngebiet Karlsbader Straße (Immissionsort 7; Reines Wohngebiet) 

Vorbelastungen durch Gewerbelärm liegen an den Immissionsorten 1 und 2 (Wohngebiet 
Sandgraben und Krankenhaus) durch das Heizkraftwerk Kassel vor. An dem Immissions-
ort 7 liegen Vorbelastungen durch Gewerbelärm durch die benachbarten Gewerbebetriebe 
(Schreinerei, Bauunternehmung) vor. Für diese Immissionsorte wird pessimistisch ange-
nommen, dass die benachbarten Gewerbebetriebe die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 
schon heute ausschöpfen. Maßgeblich für die Gliederung des Plangebietes sind aufgrund 
der empfindlichen Nutzungen und der bestehenden Vorbelastungen die Immissionsorte 1, 2 
(Reines Wohngebiet und Klinikgebiet) und 7 (Reines Wohngebiet). Aufgrund des geringen 
Abstandes zum Plangebiet ist außerdem der Immissionsort 5 (Am Keilsberg) für die Zonie-
rung des westlichen Plangebietes ein maßgeblicher Immissionsort. Die Immissionsorte 4 
und 6 (Wohngebiete Wintertalstraße und Dittershausen) liegen deutlich weiter von dem 
Plangebiet entfernt und sind deshalb für die Zonierung nach Abstandserlass nicht die maß-
geblichen Immissionsorte.  

Die Festlegungen für den Immissionsschutz erfolgen anhand der nächstgelegenen Wohnge-
bäude/Klinikgebäude im Umfeld des Bebauungsplangebietes. Damit ist auch für die weiter 
entfernt liegenden Gebäude ein ausreichender Immissionsschutz gewährleistet. 

Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen durch Gewerbelärm am Wohngebiet Sandgra-
ben soll die Festsetzung der Abstandsklassen im B-Plan das Abstandserfordernis des Ab-
standserlasses um eine Stufe unterschreiten. Das Klinikgebäude stellt mit der sehr empfind-
lichen Nutzung und den vorhandenen Vorbelastungen durch Gewerbelärm die empfind-
lichste Nutzung im Umfeld des Plangebietes dar. Deshalb sollen die Festsetzungen der Ab-
standsklassen im B-Plan das Abstandserfordernis des Abstandserlasses um zwei Stufen un-
terschreiten.  

Das Wohngebäude Am Keilsberg liegt im Außenbereich und kann damit bei der Beurtei-
lung von Lärmimmissionen wie ein Mischgebiet beurteilt werden. Bei der zukünftigen Be-
lastung durch mögliche Geruchsimmissionen würde das Gebäude aber bei einer Beurteilung 
wie Mischgebiet die gleichen Schutzanforderungen haben wie ein Wohngebiet. Deshalb 
sollen die Festsetzungen im B-Plan die Abstandserfordernisse des Abstandserlasses NRW 
zu diesem Immissionsort erfüllen. Die mit (*) in der Abstandsliste des Abstandserlasses 
NRW gekennzeichneten Betriebe der nächst niedrigeren Abstandsklasse können mit Nach-
weis der immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit auch zugelassen werden. Für Teilflä-
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chen des Bebauungsplanes werden die unzulässigen Anlagen und ausnahmsweise zulässi-
gen Anlagen entsprechend der oben aufgeführten Auswertung nach Abstandserlass NRW 
vorgeschlagen. Ausnahmsweise zugelassen werden können dabei Anlagen der nächsten 
niedrigeren Abstandsklasse, wenn diese in ihrem Emissionsverhalten denen der zulässigen 
Anlagen entsprechen. Für das gesamte Plangebiet wird aufgrund der Nähe zu dem Klinik-
gebiet zusätzlich in den Festsetzungen festgeschrieben, dass die Betriebe durch Gutachten 
nachweisen müssen, dass ein ausreichender Immissionsschutz gewährleistet ist. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Prüfung des Immissionsschutzes im Baugenehmigungsverfah-
ren nicht vernachlässigt wird. 

Der Immissionsort 3 (Kleingartenanlage südl. der BAB 44) wird bei der Beurteilung der 
Lärmimmissionen tagsüber mit den gleichen Immissionsrichtwerten beurteilt wie ein allg. 
Wohngebiet. Nachts besteht dort kein Schutzanspruch, da kein nächtliche Wohnnutzung 
stattfindet. Der Abstand zwischen der Kleingartenanlage und der Teilfläche GI 1 (nächstge-
legen Teilfläche im Gewerbegebiet) beträgt ca. 300 m. Zum Schutz eines allgemeinen 
Wohngebietes kann die Abstandsklasse gemäß Abstandserlass um eine Abstandsklasse ver-
ringert werden – hier von „nicht zulässig sind Abstandsklassen I-IV“ auf „nicht zulässig 
sind Abstandsklassen I-III“), da die Zonierungen nach Abstandserlass auf den Schutz von 
reinen Wohngebieten abzielen. Damit berücksichtigt die unten aufgeführten Festsetzung 
auch einen ausreichenden Schutz der Kleingartenanlage bei einer Beurteilung vergleichbar 
einem allg. Wohngebiet nach DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. 

Die Einstufung des Schutzanspruches zum Schutz gegen Geruchsimmissionen einer Klein-
gartenanlage wird entsprechend der „Begründung und Auslegungshinweise“ zur GIRL – 
Geruchsimmissionsrichtlinie des LAI (Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissions-
schutz) zum Punkt 3.1 Immissionswerte vorgenommen. In der Begründung und den Ausle-
gungshinweisen zur GIRL ist dazu ausgeführt: „Kleingartensiedlungen sind im Allgemei-
nen wie Gewerbegebiete zu beurteilen, wenn nicht die speziellen Randbedingungen des 
Einzelfalls entgegenstehen“. In der Begründung der Stadt Baunatal zum B-Plan 69 sind kei-
ne Gründe für die Schutzwürdigkeit des Kleingartengebietes vergleichbar dem eines allge-
meinen Wohngebietes aufgeführt. Für eine Abweichung von den Empfehlungen der GIRL 
liegen keine neuen Erkenntnisse vor. Eine völlige Entwertung der Kleingartenanlage durch 
die Anwendung der GIRL ist nicht zu erwarten. Im Vergleich zu Wohngebieten (zul. Ge-
ruchshäufigkeit 10 %) ist durch die hier vorgenommene Einstufung der Kleingartenanlage 
wie Gewerbegebiete an 18 zusätzlichen Tagen im Jahr eine wahrnehmbare Geruchsimmis-
sion möglich (zul. Geruchshäufigkeit 15 %). Es kann aber angenommen werden, dass es in 
der Kleingartenanlage nicht zu diesen Geruchshäufigkeiten kommt, da die Geruchshäufig-
keit von 15 % im Industriegebiet selbst auch nicht überschritten werden darf. Da die be-
nachbarten Betriebe im Industriegebiet aber viel näher an einer möglichen Geruchsquelle 
liegen, werden die Geruchsemissionen durch das Plangebiet selbst schon eingeschränkt 
werden. Entsprechend kann der Abstand zwischen Kleingartenanlagen und Gewerbe- und 
Industriegebieten die Abstandserfordernisse des Abstandserlasses unterschreiten.  

Im Bereich der Stadt Baunatal liegen die Ortslagen Rengershausen und Felsengarten mit 
Abständen zwischen dem Plangebiet und der Ortslage Rengershausen mit ca. 850 m und der 
Ortslage Felsengarten mit ca. 750 m an. Bei diesen Abständen wären im Plangebiet noch 
Betriebe der Abstandsklasse III (700 m Abstand) zulässig. In den GI-Flächen sind aber nur 
Betriebe der Abstandsklassen IV bis VII zulässig. Selbst durch Betriebe der Abstandsklasse 
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III (700 m) ist ein Einhalten der Immissionsrichtwerte für reine Wohngebiet (tags 50 dB(A), 
nachts 35 dB(A)) zu erwarten. Durch die Einschränkung der Ansiedlung auf Betriebe ab der 
Abstandsklasse IV (500 m) sind noch geringere Geräuschimmissionen zu erwarten. Bei ei-
ner Vorbelastung der Ortslagen durch Verkehrslärm von ca. 60-65 dB(A) tags und 59-61 
dB(A) nachts liegen die möglichen Gewerbelärmimmissionen um mehr als 10-15 dB tags 
und 24-26 dB nachts unter den Verkehrslärmbelastungen und tragen damit nicht mehr zu 
der Gesamtlärmimmission bei. An dem Wohngebiet Sandgraben wird das Abstandserfor-
dernis des Abstandserlasses unterschritten, weil schon erhebliche Vorbelastungen durch 
Gewerbelärm bestehen. Solche Vorbelastungen durch Gewerbelärm liegen in den Ortslagen 
Rengershausen und Felsengarten nicht vor. Mit den vorgeschlagenen Festsetzungen unter-
schreiten mögliche Gewerbelärmimmissionen den Verkehrslärm erheblich um mehr als 10 
dB tags und 20 dB nachts. 

Zukünftige Schallschutzhindernisse an der A 44 sind auch Hindernisse für den Gewerbe-
lärm aus dem Plangebiet, da die Hindernisse in jedem Fall zwischen dem Plangebiet und 
den Ortslagen Rengershausen bzw. Felsengarten errichtet würden. Eine Zunahme der Ge-
werbelärmimmissionen durch solche Hindernisse ist deshalb nicht möglich und wird des-
halb nicht weiter betrachtet. 

Ein Friedhof mit den russischen und englischen Kriegsgräbern liegt im Außenbereich west-
lich des Plangebietes. Dieser kann wie andere Nutzungen im Außenbereich wie ein Misch-
gebiet beurteilt werden. Der Abstandserlass des Landes NRW sieht vor, dass unempfindli-
chere Nutzungen als reine Wohngebiete wie z. B. Mischgebiete nicht dem Abstandserfor-
dernis des Abstandserlasses genügen müssen, sondern diese Abstände auch unterschreiten 
können. Bei Mischgebieten kann üblicherweise der Abstand um zwei Abstandsklassen ver-
ringert werden. Bei dem hier vorliegenden Abstand von ca. 200 m zwischen dem Friedhof 
und dem Plangebiet und den unzulässigen Betrieben und Anlagen der Abstandsklassen I bis 
III (zulässig Betriebe ab Abstandsklasse 500 m) ist dieses Kriterium erfüllt. Es wird kein 
Konflikt zwischen dem Plangebiet und dem Friedhof gesehen.  

In der Seveso-II Richtlinie (Richtlinie 96/82/EG geändert durch die Richtlinie 2003/105/EG 
der EU) ist in Artikel 12 zum Schutz von Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden 
und Gebieten, wichtigen Verkehrswegen und Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt 
des Naturschutzes besonders wertvollen bzw. besonders empfindlichen Gebieten eine Rege-
lung zur Überwachung von der Ansiedlung gefordert. In dem „Leitfaden – Empfehlungen 
für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürfti-
gen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG der SFK/TAA“ 
(Störfall-Kommission/Technischer Ausschuss für Anlagensicherheit beim Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) sind dazu Abstandsklassen aufgeführt, 
die einen Schutz von Wohngebieten vor den Gefahren durch schwere Unfälle berücksichti-
gen. 

Ca. 100 m südlich des geplanten Gewerbe- und Industriegebietes grenzt die BAB 44 an. 
Diese Straße kann als wichtiger Verkehrsweg mit hohem Verkehrsaufkommen eingestuft 
werden. Die Berücksichtigung von Störfallanlagen bei der Zonierung des Industriegebietes 
wird sich deshalb auf den Schutz der BAB 44 beziehen.  
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Auf diesen Grundlagen sind die Festsetzungen im Bebauungsplan zur Gliederung der In-
dustrie- und Gewerbeflächen getroffen: 

Die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit ist von allen emittierenden Betrieben nach-
zuweisen. 

6.3.4 Weitere Regelungen zur Zulässigkeit von Nutzungen und Vorhaben 

Aus den dargelegten stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen, die Flächen im Gewerbe-
gebiet Langes Feld vorrangig für Betriebe des produzierenden Gewerbes sowie für Dienst-
leistungsunternehmen und für Handwerksbetriebe zu entwickeln, werden die in den Gewer-
begebietsflächen nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für sportliche 
Zwecke gem. § 1 Abs. 5 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt. Aus den gleichen städte-
baulichen Gründen wird gem. § 1 Abs. 5 BauNVO festgesetzt, dass die nach § 8 Abs. 2 
BauNVO in den GE-Gebieten und nach § 9 Abs. 2 BauNVO in den GI-Gebieten allgemein 
zulässigen Tankstellen nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

Die angeführten Entwicklungsziele für das Gewerbegebiet Langes Feld begründen auch, 
dass die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO in den GE-Gebietsflächen ausnahmsweise zulässigen 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie die Vergnü-
gungsstätten gem. § 1 Abs. 6 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt werden. Ebenso wer-
den die gem. § 9 Abs. 3 BauNVO in den GI-Gebietsflächen ausnahmsweise zulässigen An-
lagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gem. § 1 
Abs. 6 BauNVO als nicht zulässig festgesetzt.  

Aus den gleichen Gründen wird auf der Grundlage von § 1 Abs. 6 BauNVO festgesetzt, 
dass die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO in den GE-Gebieten und gem. § 9 Abs. 3 BauNVO in 
den GI-Gebieten ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personal in den Teilflächen westlich des gliedernden Nord-Süd-Grünzuges (Teilflächen 
GE 1 bis GE 5sowie GI 1 und GI 2) nicht zulässig sind. Dies begründet sich zusätzlich aus 
den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, die solche Wohnnutzungen auch im Ge-
werbegebiet stellen. Insbesondere der für diese Nutzungen einzuhaltende Immissionsricht-
wert von 50 dB(A) nachts ist bei einem Nachtbetrieb auf den umliegenden Gewerbeflächen 
i.d.R. nicht zu gewährleisten. Um die Option auf einen Nachtbetrieb für ansiedelnde Betrie-
be sicherzustellen, werden deshalb Betriebswohnungen in den zentralen und in den westli-
chen Teilflächen ausgeschlossen. Damit bleiben Betriebswohnungen nur in den östlichen 
Teilflächen (GE 6 und GE 7) ausnahmsweise zulässig. Dieser Teilbereich liegt im hinteren 
Bereich des inneren Erschließungsnetzes und eignet sich aufgrund des engmaschigeren Er-
schließungsrasters mit geringeren Gründstückstiefen und -größen am besten für die Ansied-
lung kleinerer Unternehmen und Handwerksbetriebe, für die die Möglichkeit zur Errichtung 
einer Betriebsinhaberwohnung häufiger ein Ansiedlungskriterium darstellt.  

6.4 Festsetzungen von örtlichen Bauvorschriften - Werbeanlagen 

Um die Veränderungen des Landschaftsbildes durch das Gewerbegebiet zu begrenzen, ist 
eine übermäßige Fernwirkung durch überdimensionierte Werbeanlagen zu verhindern. Des-
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halb wird eine örtliche Bauvorschrift gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 der Hes-
sischen Bauordnung (HBO) im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu Werbeanlagen er-
lassen, die die zulässige bauliche Höhe der Werbeanlagen auf die in den Gewerbe- und In-
dustriegebietsflächen jeweils zulässigen Gebäudehöhen begrenzt.  

Darüber hinaus dürfen Werbeanlagen innerhalb der 40 m-Bauverbotszone entlang der A 44 
und A 49 nach den Anforderungen des Fernstraßengesetzes nicht errichtet werden. In einer 
Entfernung von mehr als 40 m bis 100 m bedürfen Werbeanlagen der Zustimmung der 
Straßenverwaltung, die an die entsprechenden Anforderungen des Fernstraßengesetztes ge-
knüpft ist. Dazu ist ein entsprechender textlicher Hinweis in den Plan aufgenommen wor-
den. 

6.5 Verkehrliche Erschließung  

6.5.1 Anschluss an das Straßenverkehrsnetz 

Die Machbarkeitsstudie zeigte eine Anbindung des Gewerbestandortes Langes Feld sowohl 
an die A 44 über eine neue Anschlussstelle als auch an die A 49 über die vorhandene An-
schlussstelle Niederzwehren auf. Allerdings legt das Bundesverkehrsministerium als Straßen-
baulastträger der Bundesautobahnen sehr strenge Maßstäbe an die Genehmigungsfähigkeit 
neuer Anschlussstellen an. Grundsätzlich können danach neue Anschlussstellen nur einge-
richtet werden, wenn sie zu einer großräumigen Verbesserung der Verkehrsverbindungen 
und Verkehrsverhältnisse im angrenzenden überörtlichen Verkehrsnetz beitragen. Ein wei-
teres Positivkriterium ist - möglicherweise auch bei fehlender großräumiger Wirkung - die 
Entlastung benachbarter und andernfalls überlasteter Autobahnknoten. Die Verkehrsunter-
suchungen im vorliegenden Fall zeigten jedoch, dass eine zusätzliche Anschlussstelle an der 
BAB A 44 weder eine großräumige Wirkung entfaltet noch einen Beitrag zur Entlastung 
des benachbarten Autobahnkreuzes Kassel-West leistet. Das dem Bebauungsplan zugrunde 
liegende verkehrliche Erschließungskonzept sieht daher eine alleinige Anbindung der Ge-
werbefläche Langes Feld an das Autobahnnetz über die Anschlussstelle Niederzwehren der 
A 49 und an das städtische Verkehrsnetz über die Fortführung der Frankfurter Straße in das 
Gewerbegebiet vor. Diese Anbindung ist im Rahmen eines Verkehrsgutachtens auf Leis-
tungsfähigkeit und Auswirkungen untersucht worden.5  

Im Falle einer Sperrung dieser Verkehrsanbindung (bspw. wegen eines Unfalls) kann der 
Verkehr, ggf. mit Hilfe von Ordnungskräften der Polizei bzw. Feuerwehr, aus dem Gewer-
begebiet über bestehende Wirtschaftswege geführt werden, so dass es im „Störungsfall“ 
ausreichend Möglichkeiten zur Verkehrsableitung über vorhandene Wegeverbindungen gibt 
(vgl. Abb. 4): 

1. über die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen am Keilsberg / Kompostwerk zur Dittershäuser 
Straße weiter zur Frankfurter Straße (Ausweichstellen an der Zufahrt zum Kompost-
werk für Begegnungsverkehr vorhanden) 

                                                   
5  ambrosius ⋅ blanke - verkehr ⋅ infrastruktur: Gewerbegebiet "Langes Feld" in Kassel, Verkehrsuntersuchung, 

Bochum, Juni 2009 
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2. direkt über die Dittershäuser Straße / Brücke über die A 49 zur Frankfurter Straße (die 
Breite der Brücke beträgt zwischen den Geländern 6,0 m, ein Begegnungsfall Lkw/Lkw 
ist daher nicht möglich) 

3. in nordöstliche Richtung über den Landwirtschaftsweg parallel zum Kraftwerksgraben 
zur Dennhäuser Straße (L 3124) 

4. in südliche Richtung über die Dittershäuser Str. unterhalb der BAB 44 Richtung Bauna-
tal-Rengershausen bzw. Fuldabrück Dittershausen 

Abb. 4: Planskizze: mögliche „Notzufahrten“ in das Gewerbegebiet Langes Feld 

 
Zur Erfassung der bestehenden Verkehrssituation im Planungsraum wurden im Dezember 
2008 und im Januar 2009 Zählungen an der Anschlussstelle Niederzwehren an mehreren 
Knotenpunkten im Zuge der Frankfurter Straße und der Dittershäuser Straße in Kassel so-
wie an mehreren Knotenpunkten in Baunatal durchgeführt. 

Ausgehend von der erfassten Ist-Situation (Analysefall) wird zunächst der Prognose-0-Fall 
ermittelt. Der Prognose-0-Fall, bezogen auf das Jahr 2020, beschreibt die Verkehrsmengen, 
die bei den vorhersehbaren Strukturveränderungen im Untersuchungsraum - Veränderungen 
bei Einwohnern und Beschäftigten, Wirtschaftsentwicklung und Veränderungen im Ver-
kehrsverhalten - sowie bereits festgelegten Netzveränderungen im Prognosezieljahr zu er-
warten sind. Eine Gewerbeflächenentwicklung Langes Feld ist in diesem Prognosefall nicht 
enthalten. Ein wesentliches Element aber, das im Prognose-0-Fall eingerechnet wurde, ist 
die Weiterführung der BAB A 44 vom Dreieck Kassel-Ost bis zum Anschluss an die BAB 
A 4 bei Herleshausen. Die Berechnungen zum Prognose-0-Fall zeigen einen deutlichen An-
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stieg der Verkehrsbelastungen auf der Verbindung A 49 - A 44 - A 7 - A 44 (neu), die durch 
Verkehrsumlagerungen aus der gesamten Region südlich von Kassel resultieren. Der Stre-
ckenabschnitt der A 49 zwischen den Kreuzen Kassel-West und Kassel-Mitte wird demge-
genüber in einer Größenordnung zwischen 3 und 6 % entlastet6. 

Der Planfall beschreibt hingegen die zukünftige Verkehrssituation unter Einschluss des zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens aus dem Gewerbegebiet Langes Feld. Wesentlicher Be-
stimmungsfaktor des Verkehrsaufkommens ist die in dem Gewerbegebiet zu erwartende 
Zahl der Beschäftigten bei vollständiger Ausnutzung. Auf der Grundlage verschiedener Er-
hebungsergebnisse ist für den Gewerbestandort Langes Feld von einer Beschäftigtenzahl in 
der Größenordnung von ca. 3.800 - 4.000 Beschäftigten auszugehen. Dies entspricht einer 
durchschnittlichen Beschäftigtendichte von ca. 50 Beschäftigten je Hektar Nettobauland. 
Ausgehend von dieser Beschäftigtenzahl wird das Verkehrsaufkommen (Verkehrsaufkom-
men der Beschäftigten, Kunden- und Besucherverkehr und Wirtschaftsverkehr) für den 
Gewerbestandort Langes Feld auf ein tägliches Verkehrsaufkommen von insgesamt 
5.800 Kfz/Tag im Ziel- und Quellverkehr ermittelt. 

Die durch das Gewerbegebiet Langes Feld induzierte Zusatzverkehrsbelastung wird sich 
wie folgt im Verkehrsnetz verteilen: 
 Der Ziel- und Quellverkehr des Gewerbestandortes Langes Feld wird ganz überwiegend 

die Route über die A 49, Anschlussstelle Niederzwehren, wählen. Fast 90 % des auf das 
Gewerbegebiet bezogenen Verkehrs (ca. 10.400 Kfz/24h) wird die Anschlussstelle Nie-
derzwehren nutzen. 

 Circa 10 % des Gewerbegebietsverkehrs (ca. 1.200 Kfz/24h) werden über die Frankfur-
ter Straße abgewickelt werden. 

Die Verteilung des durch das Gewerbegebiet Langes Feld verursachten Zusatzverkehrs ge-
genüber dem Prognose-0-Fall 2020 im Verkehrsnetz zeigen Tab. 1 und Abb. 5.  

Tab. 1: Variante 3 – Veränderungen gegenüber dem Prognose-0-Fall 2020 

DTVw P3 2020  
Veränderung im Ver-

gleich zu P0 Nr. 
Querschnittslage 

 
Kfz/24h  [Kfz] [%] 

1 Frankfurter Straße südlich Korbacher Straße  16.200 200 1,3 
2 Am Auestadion nördlich AS Auestadion 49.000 2.400 5,2 
3 A 49 zwischen AS Auestadion und AS Waldau 74.700 2.800 3,9 
4 Frankfurter Straße westlich Dennhäuser Straße 11.900 600 5,3 
5 Dennhäuser Straße östlich Frankfurter Straße 3.900 400 11,4 
6 Altenbaunaer Straße westlich Frankfurter Straße 14.800 800 5,7 
7 Dennhäuser Straße südlich A 49 3.900 400 11,4 
8 Frankfurter Straße nördlich AS Niederzwehren 8.300 1200 16,9 
9 A 49 nördlich AS Niederzwehren 67.700 7.100 11,7 

                                                   
6  In die Prognoseberechnungen ist auch der geplante Anschluss der A 49 an die A5 eingegangen. Die damit 

verbundenen prognostizierten Verkehrszunahmen auf der A 49 haben aber auf den Streckenabschnitt nörd-
lich des Autobahnkreuzes Kassel-West keine nennenswerten Auswirkungen, da die zusätzlichen Verkehrs-
mengen sich ab dem Kreuz Kassel-West zum überwiegenden Teil auf die A 44 und die A 7 verteilen.  
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DTVw P3 2020  
Veränderung im Ver-

gleich zu P0 Nr. 
Querschnittslage 

 
Kfz/24h  [Kfz] [%] 

10 A 49 zwischen AS Niederzwehren und AK Kassel-West 58.100 500 0,9 
11 A 44 östlich AK Kassel-West 59.100 600 1,0 
12 A 44 westlich AD Kassel-Süd 59.100 600 1,0 

 
Abb. 5: Lage der Vergleichsquerschnitte 
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Die Abwicklung des weit überwiegenden Verkehrsaufkommens über die Anschlussstelle 
Niederzwehren und die A 49 setzt entsprechend leistungsfähige Knotenpunkte voraus. Die 
durchgeführten Leistungsuntersuchungen erstrecken sich zum Einen auf die Ein- und Aus-
fahrten der Anschlussstellen Niederzwehren und Auestadion im Zuge der A 49 und zum 
Anderen auf den nördlichen und südlichen Anschlussknoten im Zuge der Frankfurter Straße 
an der AS Niederzwehren. Dabei ist zu beachten, dass für die Fahrtrichtung nach Südwesten 
die Morgenspitze (7:00 bis 8:00 Uhr) die maßgebliche Spitzenbelastung darstellt, während 
für die Gegenrichtung nach Nordosten die Nachmittagsspitze (16:00 bis 17:00 Uhr) den 
maßgeblichen Belastungsfall bildet. 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen wurden nach den Verfahren des Handbuchs für die 
Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) jeweils für die Ein- und Ausfahrten und je-
weils für die Belastungsfälle Prognose-0 und Planfall 3 durchgeführt. Für die Anschlussstel-
le Niederzwehren zeigt sich an den Anschlusspunkten der nördlichen Fahrbahn keine gra-
vierende Veränderung des Gesamtbildes in der Verkehrsqualität. Zwar sinkt die Qualität 
des Verkehrsablaufes an der Ausfahrt von Stufe A auf Stufe D, andererseits steigt die Quali-
tät im Einfahrtsbereich von Stufe D auf Stufe C. Für die Gegenrichtung zeigt sich im rele-
vanten Zeitraum der Nachmittagsspitze für die Einfahrt in die Autobahn ein Absinken der 
Verkehrsqualität von Stufe D auf Stufe E und damit in einen Bereich nahe der Vollauslas-
tung. Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine nur 
während einer Spitzenstunde auftretende Verkehrsqualität der Stufe E nicht zwangsläufig 
zu einer massiven Qualitätseinbuße der Verkehrssituation führt. 

An der Anschlussstelle Auestadion treten im Planfall 3 keine Veränderungen der Qualitäts-
stufen gegenüber dem Prognose-0-Fall auf. In beiden Fällen ist bei der Einfahrt in Fahrt-
richtung Südwesten mit einer Qualitätsstufe E zu rechnen, wobei der Auslastungsgrad durch 
den gewerbegebietsbezogenen Verkehr nur geringfügig zunimmt. In Gegenrichtung ist be-
reits im Prognose-0-Fall mit einer Qualitätsstufe F zu rechnen. Die Verkehrsveränderungen 
im Zuge der Gewerbeentwicklung führen hier sogar zu einer leichten Reduzierung des Aus-
lastungsgrades, ohne dass dadurch die Qualitätsstufe F verlassen wird. 

Sofern der Baulastträger der Autobahn nicht aus eigener Veranlassung eine verkehrstechni-
sche Ertüchtigung anstrebt, ist zu erwägen, wegen der vom Gewerbegebiet werktäglich nur 
kurzzeitig verursachten Verkehrszunahme zwischen den betrachteten Anschlussstellen Nie-
derzwehren und Auestadion entweder eine temporäre Dreistufigkeit unter Einbeziehung des 
Standstreifens oder eine durchgezogene Verflechtungsstrecke einzurichten. 

Die Leistungsfähigkeit der beiden Anschlussknoten an die Frankfurter Straße wurde nach 
der überschlägigen Methode AKF (Addition Kritischer Fahrzeugströme) ermittelt. Für bei-
de Knotenpunkte zeigen sich in der konzipierten Form gut ausreichende bis sehr gute Quali-
täten des Verkehrsablaufes. Für den nördlichen Anschlussknoten wurde dem bereits in früh-
ren Überlegungen dargestellten Konzept eines zweistreifigen Linkseinbiegens auch eine re-
duzierte Form mit nur einer Linkseinbiegespur untersucht. Auch wenn diese reduzierte 
Form mit einer Qualitätsstufe C die Anforderungen immer noch deutlich erfüllt, wird die 
ursprünglich konzipierte Zweistreifigkeit beibehalten. Dadurch wird eine zusätzliche Leis-
tungsreserve gewonnen, die auch bei unerwartet hohen Verkehrsspitzen oder bei - ereignis-
bedingt möglichen - starken Fahrzeugpulks einen Rückstau auf die Autobahn zuverlässig 
ausschließt. 
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Aus den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsuntersuchungen wurde der im Bebauungsplan 
festgesetzte Entwurf der umgestalteten Anschlussstelle Niederzwehren entwickelt. Die im 
Plan dargestellte Detailplanung des Autobahnknotens ist Bestandteil der Bebauungsplan-
festsetzungen, über die das Planungsrecht für den Umbau des Knotens realisiert wird. Zur 
Realisierung des Umbaus wird eine Baudurchführungsvereinbarung zwischen der Stadt 
Kassel und dem ASV geschlossen. Die dargestellte Detailplanung enthält Erweiterungs-
möglichkeiten für die Zukunft: Es gibt einen breiten Mittelstreifen auf der Verlängerung der 
Frankfurter Straße in Richtung Gewerbegebiet, so dass vom Platz her eine abschnittsweise 
Dreistreifigkeit zur Erleichterung des Einfädelns auf die A 49 nachträglich möglich ist, 
wenn der Verkehr in Zukunft zunehmen würde. Im Bebauungsplan selbst wurde der gesam-
te Zubringer als Verkehrsfläche – ohne Gliederung durch Verkehrsgrün wie im Detailplan – 
festgesetzt, so dass für einen solchen Ausbau keine Änderung des Bebauungsplans erforder-
lich wäre. 

6.5.2 Anschluss an den ÖPNV 

Ein Gewerbegebiet in der geplanten Größe mit ca. 4.000 Beschäftigten benötigt eine gute 
ÖPNV-Anbindung. Dabei wurden zwei Varianten betrachtet, eine Anbindung durch Bus 
und eine Erschließung durch die Straßenbahn. Die Prüfung der verkehrswirtschaftlichen 
und verkehrlichen Eckdaten beider Lösungen ergab den Ausschlag für eine Omnibusanbin-
dung, welche die wirtschaftlichere Lösung für eine leistungsfähige ÖPNV-Erschließung des 
Gewerbegebietes darstellt. 

Abb. 6: Geplante Buslinienführung im Gewerbegebiet Langes Feld 
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Die vorgesehene Busanbindung (vgl. Abb. 6) knüpft mit einer neuen Linie entweder an der 
Haltestelle Brüder-Grimm-Straße oder an der Dennhäuser Straße an das vorhandene Li-
niennetz an. Die geplante Buslinie wird in einer Schleife im Uhrzeigersinn durch das Ge-
werbegebiet geführt. Diese Linienführung erlaubt es, dass die erforderlichen Haltestellen im 
vorgesehenen Regelquerschnitt der Erschließungsstraßen untergebracht werden können – 
jeweils auf der Innenseite mit dem vorgesehenen Parkstreifen. Im Gewerbegebiet sind ins-
gesamt fünf einseitige und eine doppelseitige Haltestelle vorgesehen. Die geplante Busli-
nienführung mit den vorgesehenen Haltestellen ist in der folgenden Abbildung dargestellt.  

6.5.3 Gebietsinterne Erschließung 

Ausgehend von der Verlängerung der Frankfurter Straße mit dem umgebauten Anschluss-
knoten Niederzwehren der A 49 wird das Gewerbegebiet durch eine zentrale Verkehrsachse 
in Nord-Süd-Richtung erschlossen. Endpunkt dieser Verkehrsachse ist ein Kreisverkehrs-
platz im Süden. An diese zentrale Verkehrsachse binden schleifenförmig Erschließungs-
straßen an, die die jeweiligen Baufelder erschließen. 

Die Dimension der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsflächen beruht dabei 
auf folgenden Querschnitten (vgl. Abb. 7u. Abb. 8): 
Abb. 7: Querschnitt der 3-streifigen Haupterschließungsstraße 
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Abb. 8 Querschnitt der 2-streifigen Erschließungsstraßen 

 
Die aufgezeigten Straßenquerschnitte werden allen verkehrsfunktionalen und städtebauli-
chen Anforderungen eines großen Gewerbegebietes gerecht: 
 Fahrbahnquerschnitte für den Begegnungsfall Lkw/Lkw bzw. Lkw/Bus, 
 3-streifiger Querschnitt der Haupterschließungsachse für Linksabbiegeverkehre, 
 Längsparkstreifen in den Straßen für Pkw und Lkw, 
 Kombinierter Rad-/Gehweg beidseitig in der Haupterschließungsachse, 
 Baumpflanzungen im Straßenraum als wichtiges Element des städtebaulichen Erschei-

nungsbildes, 
 Ausreichende Dimensionierung der Seitenbereiche/Gehwege für die Verlegung der Ver-

sorgungsleitungen. 

6.5.4 Radverkehr 

Aufgrund des zu erwartenden moderaten Radverkehrsaufkommens über den gesamten Ta-
gesverlauf innerhalb des Gewerbegebietes wurde aus Gründen der Kostenminimierung auf 
die Planung separater Radwege verzichtet. 

Durch die radverkehrliche Anbindung des Plangebietes an die Dittershäuser Str. im Norden 
sowie die Rad-/Gehweganbindung mittels Kreisverkehr im Süden ist eine gute Erreichbar-
keit des Plangebiets in der Nord-Süd-Achse für den Radverkehr gegeben. Des Weiteren ist 
eine auch für Fahrräder nutzbare Wegeverbindung innerhalb der Grünstreifen als West-Ost-
Achse mit Anbindung an das umgebende landwirtschaftliche Wegesystem vorgesehen. 
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6.5.5 Stellplätze 

Der auf der Grundlage der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel vom 01.03.2004 erforderliche 
Stellplatzbedarf ist in den GE- und GI-Gebieten auf den jeweiligen Grundstücksflächen un-
terzubringen. Stellplätze sind auf den Grundstücksflächen nur innerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen zulässig.  

Die Stellplätze sind wie folgt zu gestalten: 

- Bei der Herstellung sind für die Aufstellflächen wasserdurchlässige, begrünte Befesti-
gungsarten (Schotter- oder Pflasterrasen o. ä.) zu verwenden. Wasserrechtlich begründete 
Einschränkungen im Bereich des Wasserschutzgebietes (Wasserschutzzone) bleiben davon 
unberührt. Dies bedeutet, dass im Wasserschutzgebiet im Rahmen der Baugenehmigung im 
Einzelfall in Abhängigkeit von der konkret vorgesehenen Nutzung sowie den örtlichen Bo-
denverhältnissen mit der Wasserbehörde zu klären ist, ob Beeinträchtigungen des Grund-
wassers durch wasserdurchlässige Befestigungen der Stellplätze zu erwarten sind. 

- Ebenerdige, nichtunterkellerte Stellplatzanlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind seitlich 
mit einem mindestens 1,50  m breiten Pflanzstreifen intensiv und dauerhaft zu begrünen.  

- Stellplatzanlagen mit mehr als 1.000 m² Fläche und mehreren parallelen Fahrbahnen sind 
zusätzlich durch Gehölzpflanzungen (Mindestbreite 1,5 m) zwischen den Stellplatzstreifen, 
die verschiedenen Fahrbahnen zugeordnet sind, zu unterteilen. 

- Je angefangene 6 Stellplätze ist zwischen diesen ein stadtklimafester, orts- und land-
schaftstypischer Baum als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

Darüber hinaus werden zusätzlich Stellplätze im öffentlichen Straßenraum, innerhalb der 
festgesetzten Verkehrsflächen bereit gestellt.  

6.6 Ver- und Entsorgung 

6.6.1 Leitungsgebundene Versorgung 

Wasserversorgung 

Das Gewerbegebiet „Langes Feld“ wird an das städtische Wasserversorgungsnetz angebun-
den. Dabei wird eine Versorgungsleistung von 400 m³ pro Tag für das Gewerbegebiet 
zugrunde gelegt. 

Die derzeit durch das Plangebiet verlaufende Wasserleitung DN 300 wird verlegt. Damit 
entfällt die Notwendigkeit zur Festsetzung eines Leitungsrechts für diese Leitung.  

Energieversorgung 

Für die Energieversorgung des Gewerbegebietes wurden neben der Versorgung mit Strom 
die beiden Alternativen Gas und Fernwärme betrachtet. Für beide Energieträger verlaufen 
Transportleitungen in einer Trasse in unmittelbarer Nähe des neuen Gewerbegebietes, an 
die es angeschlossen werden kann. Die Trassierung beider Leitungen wurde im Plan festge-
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setzt. Leitungsrechte sind nicht erforderlich, da sie komplett in öffentlichen Flächen verlau-
fen. 

Es wurde eine Entscheidung zugunsten einer Gasversorgung getroffen, da diese im Gegen-
satz zu einer Fernwärmeversorgung die Bereitstellung von Prozesswärme ermöglicht. Eine 
Ansiedlungsoption für Betriebe, die für ihre Produktion auf Prozesswärme angewiesen sind, 
setzt damit eine Gasversorgung im Langen Feld voraus. Dazu zählen eine Reihe von Be-
triebsarten der im Geltungsbereich des Bebauungsplans zulässigen Abstandsklassen IV bis 
VII der Abstandsliste des Abstandserlasses NRW. Die gewählten Regelquerschnitte der Er-
schließungsstraßen berücksichtigen eine Versorgung mit Gas. 

Für die Stromversorgung erfolgt die Anbindung an das vorhandene Elektrizitätsnetz mittels 
einer 10 kV-Leitung. Zur Stromverteilung sind im Gebiet 15 Transformatorstationen vorge-
sehen.  

Telekommunikation 

Im sämtlichen Erschließungsstraßen sind geeignete Trassen in einer Breite von ca. 0,5 m für 
die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Dies wurde bei der Bemes-
sung der Regelquerschnitte entsprechend berücksichtigt. Es ist als kostengünstige Lösung 
zu empfehlen im Zuge der Erschließung des Plangebietes in den Straßentrassen zwei 100er 
Leerrohre zu verlegen, in die Fernmeldekabel eingezogen werden können. 

6.6.2 Entwässerung 

Die Entwässerung des Gewerbegebietes Langes Feld erfolgt im Trennsystem.  

Regenwasser 

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der vorhandenen Bodenverhält-
nisse nicht möglich. Zudem ist in der Wasserschutzzone III eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser nicht zulässig.  

Die Oberflächenentwässerung erfolgt entsprechend dem natürlichen Geländeverlauf in drei 
Richtungen zu den Vorflutern „Eselsgraben“, „Sandgraben“ und „Läusegraben“. Die inner-
halb der Bauflächen erforderlichen Leitungstrassen zur Ableitung der Niederschlagswässer 
werden durch entsprechende Leitungsrechte gesichert. Durch die Anordnung von naturna-
hen Regenrückhaltebecken in Erdbauweise wird sichergestellt, dass die natürlichen Abflüs-
se des unbefestigten Geländes auch nach Errichtung des Gewerbegebietes nicht überschrit-
ten werden. Nach dem derzeitigen Planungsstand ergeben sich für die Rückhaltebecken fol-
gende Richtgrößen: 

 RRB „West“ in Eselsgraben ca. 3.500 m³ 
 RRB „Süd“ in Läusegraben ca. 7.000 m³ 
 RRB „Ost“ in Sandgraben ca. 6.500 m³ 

Daraus ergibt sich ein Rückhaltevolumen von insgesamt ca. 17.000 m³. Die RRB West und 
Süd werden entsprechend dem erhöhten Schutzbedürfnis der Gewässer Eselsgraben und 
Läusegraben mit Sedimentationsanlagen zur Regenwasserbehandlung ausgestattet.  
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Die Regenrückhaltebecken übernehmen über die primäre Wasserrückhaltung hinaus ökolo-
gische Funktionen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Feuchtstandorten 
und Kleingewässern. Um dies sicherzustellen, erfolgen entsprechende allgemeine Festset-
zungen im Bebauungsplan (vgl. Kap 5.2.3.2 im Umweltbericht):  

 Gestaltung der Becken als begrünte Erdbecken, 
 Anlage von mindestens 500 m² naturnahe Kleingewässer, 
 Entwicklung von mindestens 3.000 m² Feuchtbrachflächen. 

Die genaue Lokalisierung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen der technischen Planung der 
Entwässerung des Gewerbegebietes. 

Zum Ausschluss von Schadstoffbelastungen im Niederschlagswasser wird festgesetzt, dass 
Dacheindeckungen mit Zink, Kupfer und Blei unzulässig sind. Solche Dacheindeckungen 
würden ansonsten eine aufwändige Vorklärung des von den Dachflächen abfließenden Nie-
derschlagswassers erfordern, bevor es in die Oberflächengewässer eingeleitet werden könn-
te.  

Schmutzwasser 

Die Schmutzwasserableitung ist in Richtung der ehemaligen Graf-Haeseler-Kaserne vorge-
sehen. Das Schmutzwasser wird dort an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation ange-
schlossen. Um die maximal zulässige Entlastungsfracht am Regenüberlaufbecken Da-
maschkestraße auch nach Ansiedlung des neuen Gewerbegebietes einhalten zu können, 
wird es außerdem erforderlich, das dort vorhandene Becken um ca. 7oo m³ zu vergrößern. 

6.7 Grünordnung und Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft 

Die städtebauliche Qualität des Gewerbestandortes Langes Feld wird maßgeblich durch das 
großzügige Grünflächenkonzept bestimmt: 

 zentrale Grünachsen als gebietsinterne Gliederungselemente und 

 "grüner Rahmen" als Übergang zum Landschaftsraum. 

Zur langfristigen Sicherung dieser Flächen als wichtige Grün- und Freiraumelemente mit 
ökologischer Bedeutung erfolgt die Festsetzung als öffentliche Grünfläche gem. § 9 (1), 
Nr. 15 BauGB. Die genaue Funktionsbestimmung und Festsetzung von Pflanzmaßnahmen 
gem. § 9 (1), Nr. 25 BauGB erfolgt auf der Grundlage des Umweltberichtes (vgl. Kap. 5.3 
im Umweltbericht). 

6.7.1 Zentrale Grünachsen 

Im Bebauungsplan werden zwei zentral gelegene Grünachsen als öffentliche Grünflächen 
gem. § 9 (1), Nr. 15 BauGB festgesetzt. Diese Grünflächen umfassen zusammen ca. 10 ha 
Fläche. Sie erfüllen mehrere Funktionen: 
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 Gliederung und Gestaltung der Bauflächen; 

 Förderung der Durchlüftung des Baugebietes in der Hauptwindrichtung entsprechend 
den Aussagen des Klimagutachtens;  

 Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen als Teilausgleich für Überbauung vor-
handener Wege sowie Sicherung der Durchlässigkeit des geplanten Baugebietes für den 
Fuß- und Radverkehr; 

 Aufenthaltsbereich für die Kurzzeiterholung der im Gebiet Beschäftigten. 

Die Flächen werden entsprechend den Empfehlungen des Klimagutachtens als möglichst 
offene Grünflächen gestaltet (extensiv gepflegte Rasen- bzw. Wiesenflächen) mit Baum-
pflanzungen in den Randbereichen entlang der Bebauung bzw. der Erschließungsstraßen. 
Innerhalb dieser Flächen werden Rad-/ Fußwege angelegt bzw. die vorhandenen Wege aus-
gebaut. 

Eine weitere öffentliche Grünfläche in südöstlicher Verlängerung der geplanten Haupter-
schließungsstraße wird in der gleichen Weise wie für die beiden Haupt-Grünachsen gestal-
tet. Sie stellt die Verbindung zwischen der Haupterschließungsstraße und dem Weg südöst-
lich des Gewerbegebiets her (vgl. Kap. 5.3.1.3 im Umweltbericht). 

6.7.2 „Grüner Rahmen“ – Begrünung der Ränder des Gewerbegebietes 

Die vorhandenen Feldgehölzbestände in den Randbereichen der Hochfläche bleiben voll-
ständig erhalten und werden durch weitere Pflanzungen zu einem geschlossenen Grüngürtel 
um die geplante Bebauung ergänzt. Dadurch erfolgt eine Einbindung in die umgebende 
Landschaft, und die Fernwirkung der Bebauung wird deutlich vermindert. Im Bebauungs-
plan werden diese Flächen als öffentliche Grünflächen gem. § 9 (1), Nr. 15 BauGB festge-
setzt, überlagert mit Festsetzungen zur Erhaltung bzw. zur Anpflanzung von Gehölzen und 
sonstigen Begrünungsmaßnahmen gem. § 9 (1), Nr. 25 BauGB. Um eine möglichst rasche 
Eingrünung des Baugebiets zu erzielen, sollen die Flächen mindestens zu einem Drittel mit 
standorttypischen Laubgehölzen bepflanzt werden. Die übrigen Flächen können der natürli-
chen Sukzession überlassen werden (vgl. Kap. 5.3.2.1 im Umweltbericht).  

6.7.3 Ergänzungen des Wegenetzes  

Innerhalb der beiden geplanten Grünachsen, die das Gewerbegebiet von Nordosten nach 
Südwesten und von Nordwesten nach Südosten durchziehen, werden Wege für den Fuß- 
und Radverkehr ausgebaut und mit dem vorhandenen Wegenetz außerhalb des Gewerbege-
biets verknüpft. Dadurch wird das geplante Gewerbegebiet für den nicht motorisierten Ver-
kehr durchlässig gestaltet und die geplanten Grünachsen für die Nah- und Kurzzeiterholung 
erschlossen. 

Darüber hinaus wird eine durchgehende Wegeverbindung um das Gewerbegebiet geschaf-
fen, die alle vorhandenen auf das Gebiet zulaufenden Wegeverbindungen aufnimmt und 
entlang der Außenränder um die Bebauung herum führt. Damit bleiben die landschaftlich 
attraktiven Bereiche am Rand der Hochfläche mit reizvollen Fernblicken über das Kasseler 
Becken weiterhin für die Naherholung nutzbar (vgl. Kap. 5.3.2.2 im Umweltbericht). 
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6.7.4 Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden, zusätzlich zu den genannten Grünfestset-
zungen, Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB auf der Grundlage des Fachbeitrages 
Grün und Umwelt als Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und 
Landschaft festgesetzt. (vgl. auch Kap. 5.3.2.4 bis 5.3.2.7 im Umweltbericht). Dies sind:  

 Maßnahmenbereich 1: Kachenhohle / Steinbreite 

 Maßnahmenbereich 2: Waldrandbereich Sommerberg, Läusegraben 

 Maßnahmenbereich 3: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensenberg / Eselsgra-
ben 

 Maßnahmenbereich 4: südliche Erweiterung Dorothea-Viehmann-Park 

6.7.5 Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans  

Zum Ausgleich aller durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Natur und Land-
schaft sind darüber hinaus weitere Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die außerhalb des 
Bebauungsplans, aber in räumlicher Nähe und im funktionalen Zusammenhang zu den Ein-
griffen erfolgen (vgl. auch Kap. 5.3.3 im Umweltbericht). Diese Maßnahmen sind im Plan 
(tlw. in Ausschnittsfenstern) festgesetzt. 

 Maßnahmenbereich 5: Rückhaltebecken Keilsberg am Eselsgraben 

 Maßnahmenbereich 6: Waldrandbereich Sommerberg 

 Maßnahmenbereich 7: Nordteil des Langen Feldes 

 Maßnahmenbereich 8: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensenberg / Eselsgra-
ben 

 Maßnahmenbereich 9: Kranichholz 

 Maßnahmenbereich 10: Östlich des Soldatenfriedhofs 

 Maßnahmenbereich 11: Waldrand südöstlich des Langen Feldes 

6.7.6 Zuordnung der Maßnahmen 

Funktional sind durch die geplante Verkehrserschließung vor allem die westlichen Hangla-
gen des Langen Feldes und die Eselsgrabenaue betroffen. Deshalb werden der öffentlichen 
Erschließung die geplanten Ausgleichsmaßnahmen in diesen Bereichen zugeordnet, näm-
lich die im Plan dargestellten Maßnahmenbereiche Nr. 3 und 5, sowie außerdem der Maß-
nahmenbereich 6 (Waldrandbereich in der Gemarkung Fuldabrück).  

Alle anderen Maßnahmenbereiche einschließlich der öffentlichen Grünflächen innerhalb 
des Geltungsbereichs werden den Eingriffen im Bereich der Baugrundstücke zugeordnet. 
Entsprechend werden die Kosten der Maßnahmen aufgeteilt (vgl. auch Kap. 5.3.4.2 im 
Umweltbericht). 
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6.7.7 Dachbegrünung 

Gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB wird für Gebäude im Bereich der Gewerbegebietsflä-
chen (GE 1 bis GE 7) sowie der Industriegebietsflächen (GI 1 und GI 2) festgesetzt, dass 
mindestens 60 % der Dachflächen flächenhaft zu begrünen sind. Die Dachbegrünungen sind 
als extensive Gründächer herzustellen. Dachflächen mehrerer Gebäude oder Gebäudeteile 
gelten als eine Dachfläche, wenn diese als ein Vorhaben genehmigt oder verwirklicht wer-
den.  

Die Dachbegrünung dient der Minderung des Eingriffes der Planung in Natur und Land-
schaft sowie der klimaökologischen Auswirkungen. Mit der Dachbegrünung sind die fol-
genden klimaökologischen Positiveffekte verbunden (vgl. auch Kap. 5.3.1.1 im Umweltbe-
richt): 

• Reduzierung der Luftschadstoffbelastung – insbesondere von Feinstaub – durch Erhö-
hung der schadstoffspezifischen Depositionsgeschwindigkeiten partikel- und gasförmi-
ger Spurenstoffe. Durch die geringere Aufheizung der Luft über begrünten Dächern ist 
die vertikale Auftriebsströmung und somit die Staubaufwirbelung geringer. Darüber hin-
aus bilden die Pflanzen einen Filter, in dem sich der in der Luft enthaltene Staub absetzt.  

• Dämpfung von Extremwerten der Oberflächentemperaturen. 

• Verbesserung der Wärmedämmung und Schutz der Dachhaut vor Witterungseinflüssen. 

• Erhöhung der Wasserrückhaltefähigkeit nach Starkregen mit der dadurch bedingten 
Vermeidung von Abflussspitzen in der Kanalisation. Bei Extensivbegrünung beträgt der 
jährliche Wasserrückhalt im Mittel ca. 60 % vom Niederschlag. 

• Verbesserung des Erscheinungsbildes der Bauflächen von höher gelegenen Standorten 
aus betrachtet. 

• Wiederherstellung von Vegetationsstandorten, Teilausgleich für den Verlust von Boden-
funktionen. 

6.7.8 Sonstige Begrünungsmaßnahmen auf den Gewerbegrundstücken 

Zur weiteren Grüngestaltung des Gewerbegebietes wird festgesetzt, dass die Grundstücks-
freiflächen zwischen der Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie gärtnerisch zu gestal-
ten sind. Davon ausgenommen sind notwendige Grundstückszufahrten. Bebaute Grund-
stücksflächen sind außerhalb von Gebäuden, Stellplätzen und Zufahrten mit einem Baum 
pro 1.000 m² Fläche zu begrünen. Für die Baumpflanzungen sind Hochstämme standortge-
rechter Arten zu verwenden (vgl. Artenliste im Umweltbericht – Kap. 5.3.2.1). 

Stellplatzanlagen auf privaten Grundstücken sind entsprechend der Stellplatzsatzung der 
Stadt Kassel vom 01.03.2004 zu begrünen (s. Kap. 6.4.4): 
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6.7.9 Begrünung der Verkehrsflächen 

Das Gewerbegebiet Langes Feld soll ein gestalterisch hochwertiges Gewerbegebiet werden. 
Dabei nimmt die Gestaltung und Begrünung der Straßenräume, neben den bisher genannten 
Maßnahmen einen hohen Stellenwert ein. Die Baumpflanzungen im Nahbereich der Ver-
kehrsflächen leisten neben ihrer gestalterischen Funktion einen wesentlichen Beitrag zur 
Verminderung der ungünstigen klimatischen Auswirkungen der Flächenversiegelung durch 
Beschattung dieser Flächen. 

Entlang der Haupterschließungsstraße (Planstraße A) sind – wie im Plan dargestellt – beid-
seitig Straßenbäume aus der unten aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 15 m auf 
dem straßenbegleitenden Parkstreifen zu pflanzen. 

Entlang der beiden den Grünzug begleitenden inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen B) 
sind Straßenbäume aus der unten aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 15 m auf 
der der Bebauung zugewandten Seite auf dem straßenbegleitenden Parkstreifen zu pflanzen. 

Entlang der übrigen inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen C) ist einseitig (auf der dem 
straßenbegleitenden Parkstreifen gegenüberliegenden Straßenseite) eine Baumreihe aus der 
unten aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 10 m zu pflanzen. Auf dem straßenbe-
gleitenden Parkstreifen sind Straßenbäume aus der im Plan aufgeführten Artenliste in einem 
Abstand von 45 m zu pflanzen. 

7. Flächenbilanz 

Aus den Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt sich nachfolgende Flächenbilanz vgl. 
Tab. 2). Sie zeigt, dass ca. ein Drittel der Gesamtfläche (ca. 178 ha) des Geltungsbereiches 
als Gewerbeflächen (57,4 ha) und ca. 10 Prozent als Industrieflächen (18,2 ha) bereit ge-
stellt werden. Darüber hinaus nehmen gebietsinterne Ausgleichsflächen sowie öffentliche 
Grünflächen mit jeweils mehr als 30 ha große Flächenanteile ein.  

Tab. 2: Flächenbilanz 

Flächenbilanz Bebauungsplan VIII / 73 Kassel Langes Feld 
      
Flächenangaben in m² in ha Anteil in % 
Gewerbeflächen (GE) 573.789 57,4 32,2% 
Industrieflächen (GI) 182.390 18,2 10,2% 
Straßenverkehrsflächen (int. Erschl.) 94.197 9,4 5,3% 
Straßenverkehrsflächen (ext. Erschl.) 51.475 5,2 2,9% 
Verkehrsflächen (Wege) 32.179 3,2 1,8% 
Verkehrsgrünflächen 58.092 5,8 3,3% 
Flächen für Versorgungsanlagen 59.571 6,0 3,4% 
Grünflächen (öffentlich) 314.464 31,4 17,6% 
gebietsinterne Ausgleichsflächen 333.388 33,3 18,7% 
davon landwirtschaftl. Flächen 299.297 29,9 16,8% 

sonstige Flächen für die Landwirtschaft 80.843 8,1 4,6% 

Plangebiet (gesamt) 1.780.388 178,0 100,0% 
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8. Bodenordnung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans VIII / 73 werden über-
wiegend landwirtschaftlich genutzt. Es befinden sich ca. 89,4 ha der Flächen im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans im Eigentum der Stadt Kassel. Dies entspricht einem Flächen-
anteil von ca. 51 Prozent. Eigentümer der übrigen Flächen sind überwiegend Landwirte. Die 
städtischen Eigentumsflächen und die der Nichtlandwirte sind weitestgehend an Landwirte 
verpachtet. 

Die Eigentumsverhältnisse im Plangebiet machen zur Realisierung der Planung eine Umle-
gung gemäß §§ 45 ff. BauGB erforderlich. Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Be-
schluss vom 8. Dezember 2008 die Durchführung der Umlegung angeordnet. Als Umle-
gungsstelle ist der Magistrat – Liegenschaftsamt – eingesetzt.  

Für die von der Planung betroffenen Landwirte wird seitens der Stadt Kassel ein Konzept in 
Kooperation mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) erarbeitet. Bis zum Satzungsbe-
schluss des Bebauungsplans wird das Gesamtkonzept vorliegen. Es sieht vor, den durch die 
Flächeninanspruchnahme in ihrer Existenz gefährdeten landwirtschaftlichen Betrieben ge-
eignete Ersatzflächen bereit zu stellen. Sowohl die Stadt Kassel als auch die HLG verfügen 
jeweils über einen Pool von Landwirtschaftsflächen, so dass daraus geeignete Ersatzflächen 
innerhalb und außerhalb des Kasseler Stadtgebietes zur Verfügung gestellt werden können. 

Auf der Grundlage einer vorläufigen Einzelfallprüfung sind durch die planungsbedingte In-
anspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen im Langen Feld insgesamt 6 Landwirte 
betroffen und davon 3 voraussichtlich in ihrer Existenz gefährdet. Es zeichnet sich auf dem 
gegenwärtigen Bearbeitungsstand bereits ab, dass ausreichend Ersatz- und Tauschflächen 
zum Einen aus dem Flächenpool der Stadt Kassel und zudem aus dem Flächenpool der 
HLG für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereit gestellt werden können. Damit 
ist aus heutiger Sicht gewährleistet, dass Existenzgefährdungen einzelner Landwirte ausge-
schlossen werden können. 

9. Umweltbelange 

9.1 Klima 

Basierend auf dem Planungskonzept der Machbarkeitsstudie für den Gewerbestandort 
„Langes Feld“ wurde aufgrund der besonderen Klimafunktion weiter Bereiche im „Langen 
Feld“ ein Klimagutachten erstellt. Es untersucht und bewertet die sich aus der geplanten 
Bebauung ergebenden Auswirkungen auf die lokalen klimaökologischen Verhältnisse und 
leitet daraus Planungsempfehlungen zur Minimierung klimatischer und lufthygienischer 
Negativeffekte ab. 

Bezüglich der Belüftungssituation kommt es durch die vorgesehene Bebauung des Langen 
Feldes für die Siedlungsbereiche von Niederzwehren und Rengershausen zu keinen nen-
nenswerten Veränderungen im Kaltluftgeschehen und damit zu keinen negativen Auswir-
kungen. Auch für die talnahe Bebauung von Kassel (Südstadt) sind keine nachhaltigen bio-
klimatischen Negativeffekte zu befürchten. Für den Siedlungsbereich Neue Mühle ist mit 
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einer leicht reduzierten Kaltluftzufuhr über die südwestliche Hangzone zu rechnen. Das 
verbleibende Gunstpotenzial reicht jedoch aus, um nachhaltige bioklimatische Zusatzbelas-
tungen zu vermeiden. Insgesamt bleiben die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebietes 
auf die lokalen Kaltluftbewegungen im Fuldatal begrenzt. Die allgemein erforderlichen 
Mindestgrößen für Kaltluftströmungsleitbahnen werden mit dem Planungskonzept eingehal-
ten. 

Im Hinblick auf den „Wärmeinseleffekt“ kommt es im geplanten Gewerbegebiet zu einer 
flächenhaften Zunahme der Lufttemperatur um ca. 1,5 – 3,0°C. Diese bleibt auf das nähere 
Gebietsumfeld (bis in eine Entfernung von 150 – 300m) beschränkt. Damit ist in den umlie-
genden Wohnsiedlungsbereichen mit keinen thermischen Zusatzbelastungen zu rechnen. 
Das im Planungskonzept (Rahmenplan) vorgesehene Netz von Grün und Abstandsflächen 
wird positiv bewertet. Es ermöglicht eine allseitige Umströmung der Baukörper, so dass der 
Wärmeinseleffekt zusammen mit gezielten grünordnerischen Maßnahmen eng begrenzt 
werden kann. Der Empfehlung des Klimagutachtens den zentralen von SW nach NO verlau-
fenden Grünzug auf eine Breite von mindestens 60m aufzuweiten, um im zentralen Teilbe-
reich des Gewerbegebietes eine Überlagerung der Wärmeauren der nördlich und südlich 
angrenzender Bebauung zu verhindern, wurde im Rahmen des Bebauungsplan-Vorentwurfs 
gefolgt.  

9.2 Immissionsschutz 

9.2.1 Luftschadstoffe 

Zur Problematik des Stadtklimas und der Luftreinhaltung wurde vom Büro ÖKOPLANA 
bereits das „Klima- und Luftschadstoffgutachten zum geplanten Gewerbestandort Langes 
Feld in Kassel-Niederzwehren“ vorgelegt (Büro ÖKOPLANA, Mannheim 2007). Es enthält 
modellhafte Abschätzungen bezüglich der PM10- und NO2-Belastungen in der Frankfurter 
Straße. Zur näheren Analyse der Immissionswerte wurden vom 16. Januar 2009 bis zum 
11.01.2010 kontinuierliche Luftschadstoffmessungen durchgeführt.  

Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens des Ingenieurbüros abvi zeigen, dass die in der 
Machbarkeitsstudie zum Langen Feld von 2005 (Planquadrat Dortmund) prognostizierten 
Verkehrszahlen, aufgrund der darin noch sehr allgemein gehaltenen Nutzungsstruktur, zu 
hoch angesetzt sind. Auch die für das Klima- und Luftschadstoffgutachten (Büro 
ÖKOPLANA 2007) von der Stadt Kassel bereitgestellten Verkehrszahlen für die Frankfur-
ter Straße nördlich der Anschlussstelle Niederzwehren sind demnach deutlich geringer.  

Auf Grundlage der Ergebnisse der aktuellen Luftschadstoffmessungen entlang der Frankfur-
ter Straße in Niederzwehren und der aktualisierten Straßennetzbelastungen wurden die Im-
missionsverhältnisse aktualisiert und bewertet. Die Ergebnisse sind in dem ergänzenden 
Gutachten „Aktualisierung der kleinklimatischen und lufthygienischen Modellrechnungen 
zum B-Plan-Verfahren Nr. VIII/73 Langes Feld“ (Büro ÖKOPLANA, Mannheim 2010) 
festgehalten. Entsprechend der Vorgaben der 22. BImSchV werden die Luftschadstoffe 
Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM 10) betrachtet. Zusätzlich wird auch der Fein-
staubanteil PM 2.5 in die Beurteilung miteinbezogen. 
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Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung dokumentieren, dass die Immissionsbelastung 
aufgrund des technischen Fortschritts bei der Vermeidung von Schadgasemissionen, trotz 
der prognostizierten Verkehrszunahmen auf der Frankfurter Straße, dennoch unter den Wer-
ten des Ist-Zustandes (2010) bleibt. Am westlichen Straßenrand der Frankfurter Straße wer-
den im Planfall-Szenario (2020) – d.h. unter Berücksichtigung der durch das Gewerbegebiet 
zusätzlich zu erwartenden Verkehrsbelastung – NO2-Werte bis ca. 29 μg/m³ berechnet. Öst-
lich der Frankfurter Straße sind im Nahbereich der angrenzenden Bebauung – NO2-
Immissionen bis ca. 28 μg/m³ zu erwarten. Damit wird im Bereich der Wohnbebauung der 
NO2-Grenzwert der 22. BImSchV von 40 μg/m³ sicher eingehalten. 

Für den Luftschadstoff PM 10 ergibt sich, dass im Planfall-Szenario (2020) die Überschrei-
tungshäufigkeit des PM 10-Kurzzeitgrenzwertes von 50 μg/m³ gegenüber dem heutigen Zu-
stand um ca. 3 bis 4 Tage zurückgehen wird. Eine Grenzwertüberschreitung ist nicht zu er-
warten, so dass eine gravierende PM 10-Immissionszusatzbelastung durch das Gewerbege-
biet Langes Feld nicht zu erwarten ist. 

Bezüglich der PM 2.5-Immisssionen sind im Planfall-Szenario (2020) entlang der Frankfur-
ter Straße an den Hausfassaden noch PM 2.5-Werte bis ca. 16.2 μg/m³ zu erwarten, so dass 
der mögliche Grenzwert von 20 μg/m³ zu 81 % erreicht wird. 

Der Planungsraum „Langes Feld“ fungiert im Ist-Zustand als Schadgassenke. Durch das 
planungsspezifische Verkehrsaufkommen und betriebliche Immissionen wird diese Funkti-
on reduziert. Eine unzulässige lufthygienische Zusatzbelastung ist hieraus jedoch nicht ab-
zuleiten.  

 

9.2.2 Lärmimmissionen 

Zur Untersuchung der mit dem Bebauungsplan verbundenen Lärmimmissionen und geeig-
neter Maßnahmen zum Immissionsschutz wurde ein Fachgutachten bei dem Büro afi, Arno 
Flörke, Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern am See, in Auftrag gegeben.  

Bei dem Gutachten7 handelt es sich um eine schalltechnische Untersuchung, die sich so-
wohl auf Verkehrs- als auch auf Gewerbelärm bezieht. Sie gliedert sich in die drei Teilbe-
reiche 

 Gewerbelärmauswirkungen auf das Umfeld 
 Verkehrslärmauswirkungen auf das Umfeld 
 Verkehrslärm im Plangebiet 

Gewerbelärmauswirkungen auf das Umfeld 

[s. Kap. 6.3.3 Gliederung der Gewerbe- und Industrieflächen nach Abstandsklassen] 

                                                   
7  Vgl.: afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik: Lärmgutachten Zum Bebauungsplan Nr. 

VIII/73 „Langes Feld“ der Stadt Kassel; Haltern, 14.05.2010  
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Verkehrslärmauswirkungen auf das Umfeld 

Durch den Bebauungsplan wird Baurecht für die Erschließungsstraßen zum und im Plange-
biet geschaffen. Die neue Erschließungsstraße zum Plangebiet hin wird an die Autobahnan-
schlussstelle Niederzwehren angeschlossen. Dazu werden neue Erschließungsstraßen bis 
zur Anschlussstelle Niederzwehren gebaut und die Auffahrten und Abfahrten von der BAB 
49 bis zur Frankfurter Straße teilweise in ihrer Linienführung geändert.  

Bei dem Neubau der Erschließungsstraßen bis zur Anschlussstelle Niederzwehren handelt 
es sich um den Neubau einer Straße, während es sich bei der Änderung der Anschlussstelle 
um einen erheblichen baulichen Eingriff handelt. Für diesen erheblichen baulichen Eingriff 
der Anschlussstelle ist zu prüfen, ob es sich auch um eine wesentliche Änderung im Sinne 
der 16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung handelt. Eine wesentliche Änderung 
liegt dann vor, wenn sich die Beurteilungspegel an einem Immissionsort durch die Bau-
maßnahme um 3 dB erhöhen. Dabei werden nur die Beurteilungspegel der umzubauenden 
Straße beurteilt. Ebenso liegt eine wesentliche Änderung vor, wenn die Beurteilungspegel 
erstmals tags auf ≥ 70 dB(A) oder nachts auf ≥ 60 dB(A) erhöht werden oder die Beurtei-
lungspegel von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts weiter erhöht werden. Im Fall einer 
wesentlichen Änderung ist zu prüfen, ob die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV über-
schritten werden und damit Anspruch auf Prüfung von Schallschutz besteht.  

Über diese formelle Prüfung hinaus wird der Neubau der Erschließungsstraßen zusammen 
mit den geänderten Auf- und Abfahrten als Neubau einer Straße im Sinne der 16. BImSchV 
– Verkehrslärmschutzverordnung eingestuft, was einen erhöhten Immissionsschutzanspruch 
für die umgebenden Nutzungen bedeutet. Es wird deshalb auf Grundlage der 16. BImSchV 
geprüft, ob durch die neu gebauten Erschließungsstraßen zusammen mit den baulich geän-
derten Fahrspuren der Anschlussstelle Niederzwehren die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV überschritten werden. Die Geräuschimmissionen der BAB 49 und der Frankfurter 
Straße in dem nicht geänderten bestehenden Teil werden dabei entsprechend der 16. 
BImSchV nicht mit berücksichtigt. 

Durch den alleinigen Neubau der Erschließungsstraßen werden die Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht für Wohngebiete an 
den umliegenden Wohngebäuden nicht überschritten. 

Der erhebliche bauliche Eingriff in die Anschlussstelle Niederzwehren ist keine wesentliche 
Änderung im Sinne der 16. BImSchV. Die Beurteilungspegel an den Gebäuden an der 
Westseite der Frankfurter Straße und nördlich der Wintertalstraße werden weder um 3 dB 
erhöht noch auf 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht. 

Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV durch den Neubau der Er-
schließungsstraßen zusammen mit den geänderten Auf- und Abfahrten sind ausschließlich 
nachts an 14 Gebäuden westlich der Frankfurter Straße zu erwarten. 

Als aktive Schallschutzmaßnahmen könnten  

 eine Verlängerung des Lärmschutzwalls nördlich der Frankfurter Straße um ca. 66 m von 
einer Höhe von 177 m ü. NN auf 178 m ü. NN am östlichen Ende des Walls an der Win-
tertalstraße und 
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 eine Erhöhung der Lärmschutzwand von 3 m auf 7 m über Grund nördlich der BAB 49 
von der Anschlussstelle Niederzwehren auf einer Länge von 375 m 

ergriffen werden. Mit diesen aktiven Schallschutzmaßnahmen wird auch nachts der Immis-
sionsrichtwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) für Wohngebiete eingehalten.  

Allein die Verlängerung des Lärmschutzwalls an der Frankfurter Straße würde zu keiner er-
heblichen Verbesserung an den betroffenen Gebäuden an der Wintertalstraße führen, auch 
dann nicht, wenn der Lärmschutzwall von heute ca. 5 m über Grund auf ca. 8 m über Grund 
erhöht würde. Die Erhöhung der Lärmschutzwand nördlich der BAB 49 auf einer Länge 
von 375 m ist mit einem erheblichen baulichen und einem dementsprechenden Kostenauf-
wand verbunden.  

Vor dem Hintergrund, dass es ausschließlich nachts zu Grenzwertüberschreitungen an nur 
wenigen Gebäuden kommt, machen aktive Schallschutzmaßnahmen wenig Sinn, da sie vor 
allem die Erdgeschosszone schützen, die Schlafräume sich in der Regel aber in den Oberge-
schossen befinden. In der gegebenen Situation haben passive Schallschutzmaßnahmen ge-
genüber aktiven Schallschutzmaßnahmen (Erhöhung von Lärmschutzwall und –wand) zu-
dem den Vorteil, dass sie die betroffenen Schlafräume zusätzlich vor dem Verkehrslärm der 
Frankfurter Straße schützen, was aufgrund der Lage von Lärmschutzwall und –wand beim 
aktiven Schallschutz nicht der Fall ist. Ferner sind keine der Naherholung dienenden Frei-
flächen von Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte betroffen, für deren Schutz sich 
ausschließlich aktive Schallschutzmaßnahmen eignen würden.  

Angesichts dieser Situation sind aktive Schallschutzmaßnahmen in diesem Fall nicht die op-
timale Lösung zum Schutz der betroffenen Nutzungen und zudem unverhältnismäßig teuer. 
Deshalb werden zum Schutz der betroffenen 14 Gebäude passive Schallschutzmaßnahmen 
ergriffen. Dazu ist im Rahmen der Ausführungsplanung nachzuprüfen, ob an allen betroffe-
nen Gebäuden (alle Gebäude innerhalb der im Lärmgutachten in Karte 23 dargestellten 49 
dB(A)-Isophone) Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen besteht. Dazu ist auf Grundlage 
der Ausführungsplanung für jedes Fenster der betroffenen Gebäude der Beurteilungspegel 
nach RLS-90 (Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen 1990) zu berechnen und zu prüfen, 
ob sich hinter dem Fenster ein schutzwürdiger Raum (Tag: Raum zum dauernden Aufent-
halt von Menschen; Nacht: Schlafraum) befindet und welche baulichen Schallschutzmaß-
nahmen zum Schutz des Raumes erforderlich sind. Die Durchführung der Anspruchsprü-
fung ist in der 24. BImSchV festgelegt. Die Abwicklung der Umsetzung der Schallschutz-
maßnahmen ist während des B-Plan-Verfahrens verbindlich zu regeln. Ein entsprechender 
textlicher Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Verkehrslärm im Plangebiet 

Im Plangebiet sind durch die Straßen nur im Bereich der Haupterschließungsstraße in einem 
ca. 100 m breiten Korridor Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 tags 
von bis zu. 3 dB zu erwarten. Im GI-Gebiet liegen tagsüber Beurteilungspegel < 70 dB(A) 
vor. In dem 100 m breiten Korridor entlang der Haupterschließung in Nord-Süd-Richtung 
werden in den Baufeldern der GE-Gebiete Fassadenschalldämm-Maße von 35 dB(A) für 
Büros und von 40 dB(A) für Wohnungen festgesetzt.  
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Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäudefassa-
den erforderlich, die in der Lärmschutzzone A liegen. Sofern nicht durch Grundrissanord-
nung und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminde-
rung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung von Außenbauteilen mindestens die in der 
Tabelle aufgeführten Bauschalldämm-Maße aufweisen.  

Lärm-
schutzzone 

Bau-Schalldämm-Maße für 

 Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä. Büroräume1 u. ä. 
 Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 

A 40 35 
1   An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur 

einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

Im gesamten Planungsgebiet sind für Schlafräume schallgedämmte Lüftungssysteme fest-
gesetzt, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassade nicht verschlechtern.  

Verkehrslärm im vorhandenen öffentlichen Straßennetz 

Durch das Plangebiet entstehen neue Verkehre, die sich auf das öffentliche Straßennetz ver-
teilen. Von der neuen Erschließungsstraße des Plangebietes können die Fahrzeuge auf die 
BAB 49 und die Frankfurter Straße fahren. Das Verkehrsgutachten des Büros ambrosius 
blanke gibt dazu an, dass ca. 10 % der Verkehre über die Frankfurter Straße und ca. 90 % 
der Verkehre über die BAB 49 fahren werden. Zur Beurteilung der daraus resultierenden 
Veränderungen der verkehrsbedingten Schallimmissionen im vorhandenen öffentlichen 
Straßennetz wird der Prognose-Null-Fall (Veränderungen ohne Gewerbegebiet Langes 
Feld) mit dem Planfall (Veränderungen mit Gewerbegebiet Langes Feld) im Jahr 2020 ver-
glichen.  

Das Verkehrsaufkommen auf der Frankfurter Straße (Abschnitt zwischen Anschlussstelle 
Niederzwehren und Altenbaunaer Straße) steigert sich von 7100 Kfz/Tag auf 8300 Kfz/Tag 
und auf der BAB 49 Richtung Auestadion von 60600 Kfz/Tag auf 67700 Kfz/Tag. Die Ver-
kehrszunahme führt zu einer Steigerung der Geräuschimmissionen von 1,2 dB tags und 0,5-
0,7 dB nachts an den straßenseitigen Fassaden in der Frankfurter Straße nördlich der An-
schlussstelle Niederzwehren. Beurteilungspegel > 70 dB(A) am Tag sind auch mit den zu-
sätzlichen Verkehren an den Gebäuden an der Frankfurter Straße nicht zu erwarten. Nachts 
sind Beurteilungspegel > 60 dB(A) nur an den beiden südlichsten Gebäuden an der Westsei-
te der Frankfurter Straße (Frankfurter Straße Ecke Wintertalstraße) zu erwarten. Hier wird 
durch die Verkehrszunahme der Nachtwert von 60 dB(A), ab dem ungesunde Wohnverhält-
nisse zu erwarten sind, überschritten. An diesen Gebäuden liegen aber auch schon ohne die 
Verkehre aus dem Langen Feld Beurteilungspegel von 60,1 bis 60,4 dB(A) vor. Die Lärm-
zunahme beträgt hier nachts 0,6 dB. Diese Gebäude liegen in dem Bereich, in dem durch 
den Neubau der Erschließungsstraße zum Langen Feld auch die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV überschritten werden. Deshalb werden an diesen Gebäuden im Rahmen der 
Ausführungsplanung der neuen Straßen und des Umbaus der Anschlussstelle Niederzweh-
ren passive Schallschutzmaßnahmen ergriffen. 
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Mögliche Reflexionen an Hallengebäuden im Plangebiet haben keine lärmerhöhende Wir-
kung im Umfeld. Selbst eine 15 m hohe durchgehende Halle am Rand des GI-Gebietes 
würde nur eine Lärmpegelerhöhung von < 0,05 dB verursachen. Diese rein rechnerische 
Erhöhung ist durch den Menschen nicht wahrnehmbar und damit akustisch nicht relevant. 

Auf den Straßen mit einer Verkehrszunahme von ca. 10 % und weniger (BAB 49, Denn-
häuser Straße, Altenbaunaer Straße, Frankfurter Straße nördlich der Altenbaunaer Straße) 
sind nur Verkehrslärmzunahmen von bis zu 1 dB tags und bis zu 0,6 dB nachts zu erwarten. 
Die Straßen liegen alle mindestens 2 Kreuzungen hinter der neuen Erschließungsstraße zum 
Plangebiet Langes Feld. Die prognostizierten Verkehrsänderungen auf diesen Straßen kön-
nen dabei durch Änderungen der gewählten Fahrstrecken der heute schon dort fahrenden 
Verkehrsteilnehmer oder durch neue Kfz aus dem Gebiet Langes Feld verursacht werden. 
Eine eindeutige Differenzierung zwischen diesen beiden Effekten ist anhand der vorliegen-
den Verkehrsuntersuchung nicht möglich. Deshalb wird davon ausgegangen, dass die be-
rechnete Zunahme der Verkehrslärmimmissionen in dem weiteren Straßennetz als akustisch 
nicht relevant eingestuft werden kann. 

9.3 Grundwasserschutz 

Ein Teil des zukünftigen Gewebegebietes liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzge-
bietes „Neue Mühle / Tränkeweg“. Diese Schutzbestimmung steht einer gewerblichen Nut-
zung nicht entgegen. Der Regierungspräsident Kassel hat ein Verfahren zur Erweiterung der 
Schutzzone eingeleitet.  

In diesem Rahmen hat die Stadt ein geologisches Gutachten mit vorangehenden Tiefenboh-
rungen beim Baugrundinstitut Kassel in Auftrag gegeben, um zu erkunden, ob diese Erwei-
terung sachgerecht ist. Das Gutachten liegt vor und spricht sich aufgrund der festgestellten 
hydrogeologischen Verhältnisse sogar für eine Rücknahme der alten Grenze des Wasser-
schutzgebietes aus.  

Im Entwurf des Bebauungsplans VIII/73 Langes Feld wird die derzeit rechtsgültige Ab-
grenzung der Wasserschutzzone III nachrichtlich übernommen. 

Die voraussichtliche neue Abgrenzung der Wasserschutzzone wird als Vermerk im Bebau-
ungsplan-Entwurf eingetragen. 

In der Wasserschutzzone III ist eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht zulässig. 
Zudem ist im Wasserschutzgebiet im Rahmen der Baugenehmigung im Einzelfall in Ab-
hängigkeit von der konkret vorgesehenen Nutzung sowie den örtlichen Bodenverhältnissen 
mit der Wasserbehörde zu klären, ob Beeinträchtigungen des Grundwassers durch wasser-
durchlässige Befestigungen der Stellplätze zu erwarten sind. Dazu ist ein textlicher Hinweis 
auf die Wasserschutzzonenverordnung und die Beachtung der darin enthaltenen Auflagen in 
den Bebauungsplan-Entwurf aufgenommen worden. Diese sind im Rahmen von Bauge-
nehmigungen im Einzelfall in Abhängigkeit von der konkret vorgesehenen Nutzung sowie 
den örtlichen Bodenverhältnissen im Benehmen mit der Wasserbehörde zu prüfen und ein-
zuhalten. Zudem wird auf die Einschränkungen hinsichtlich des Umgangs mit wasserge-
fährdenden Stoffen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und zugehöriger Landesverordnung (der-
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zeit VAwS) innerhalb der Wasserschutzzone III hingewiesen. Damit ist sichergestellt, dass 
die Verbots- und genehmigungspflichtigen Tatbestände der Wasserschutzzonenverordnung 
eingehalten werden. 

9.4 Altlasten 

Innerhalb des Plangebietes selbst sind keine Altlasten(verdachts)flächen vorhanden.  

Nördlich des Plangebietes befinden sich zwei weitgehend unverfüllte Abbaugruben, die als 
Altfläche im Altflächenkataster verzeichnet sind, am Sandgraben sowie im Bereich Warte-
küppel. Östlich des Plangebietes befindet sich ein als Altablagerung gekennzeichneter Be-
reich, der als alte Steinbrüche in der Nähe des Ludwig-Noll-Krankenhauses beschrieben ist. 
Südlich des Bebauungsplangebietes befinden sich zwei weitere Altablagerungen, ein ehe-
maliger Steinbruch nahe der A 44 sowie der ehemalige Müllplatz Rengershausen im Be-
reich Felsengarten, für den der Altlastenverdacht aufgehoben ist. Nach Aussage des Regie-
rungspräsidiums geht von den genannten Altflächen kein Gefährdungspotenzial auf das 
Planungsvorhaben aus.  

9.5 Archäologie / Denkmalschutz 

Westlich des Plangebietes befinden sich ein russischer und ein britischer Soldatenfriedhof, 
die beide als Denkmale geschützt sind. Hier befand sich während des 1. Weltkrieges ein 
Lager für 20.000 Kriegsgefangene. Zum Gedenken an die durch eine Fleckfieberepidemie 
Umgekommenen wurde in den 20er Jahren der Lagerfriedhof zur Gedenkstätte ausgebaut. 

Auf Anregung der Landesdenkmalpflege im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden in der Flur „Langefeld“ archäologische Untersuchungen 
von der Stadt Kassel in Auftrag gegeben. Sie wurden in Form von systematischen Feldbe-
gehungen im März und April 2009 durchgeführt und sind inzwischen abgeschlossen.  

Die Auswertung hat ergeben, dass in diesem Gebiet seit dem Spätmittelalter eine landwirt-
schaftliche Nutzung stattgefunden hat, wie sie an vielen Orten vorzufinden ist. Die relativ 
geringe Menge an Fundstücken deutet darauf hin, dass hier keine Siedlungsaktivitäten oder 
Bestattungen stattgefunden haben. Da im Plangebiet mit keinen archäologischen Befunden 
zu rechnen ist, sind keine archäologischen Schutzmaßnahmen oder weiterführenden Erkun-
dungen durchzuführen. 

10. Planverfahren 

10.1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung, die vom 18.03. bis zum 30.04.2008 
durchgeführt wurde, wurden eine Reihe von Hinweisen gegeben sowie Anregungen und 
Bedenken geäußert.  



Stadt Kassel 
Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. VIII / 73 "Langes Feld"  

 
  

 

39 

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Anregungen beziehen sich auf:  

• die Belange der Landwirtschaft – mögliche Existenzgefährdung ansässiger landwirt-
schaftlicher Betriebe aufgrund der Inanspruchnahme hochwertiger landwirtschaftlichen 
Flächen durch die Planung; 

• Hinweise von Leitungsträgern hinsichtlich im Gebiet vorhandener Leitungstrassen; 

• Hinweise auf zu beachtende fachliche Richtlinien und Vorschriften (bspw. zu Brand-
schutz); 

• Untersuchungen und Untersuchungsumfang der von der Planung ausgehenden bzw. zu 
erwartenden Auswirkungen (insbesondere Immissionen) auf die Umgebung bzw. umge-
bende Siedlungsbereiche bzw. empfindliche Nutzungen; Berücksichtigung und Beach-
tung der Untersuchungsergebnisse in der Planung; 

• eine Anbindung des Recyclinghofes „Langes Feld“ an die neue Infrastruktur des Langen 
Feldes. 

Die von den Behörden vorgebrachten Anregungen zu den Untersuchungen und dem Unter-
suchungsumfang zu den Auswirkungen der Planung sind weitgehend in die in der Zwi-
schenzeit erarbeiteten Fachgutachten eingeflossen. Die Ergebnisse der vorliegenden Fach-
gutachten und Untersuchungen fanden Eingang in die Umweltprüfung und den Umweltbe-
richt und werden im Bebauungsplanentwurf entsprechend berücksichtigt.  

Die Hinweise werden – soweit sie sich auf den Bebauungsplan und das Bebauungsplanver-
fahren beziehen – beachtet.  

Bezüglich der Belange der Landwirtschaft und dem Umgang mit den durch die Planung be-
troffenen Landwirten wird seitens der Stadt ein Konzept erarbeitet. Es ist vom Grundsatz 
vorgesehen, den durch die Flächeninanspruchnahme in ihrer Existenz gefährdeten landwirt-
schaftlichen Betrieben geeignete landwirtschaftliche Ersatzflächen bereit zu stellen. Dies er-
folgt durch das Liegenschaftsamt der Stadt Kassel mit fachlicher und personeller Unterstüt-
zung der Hessischen Landgesellschaft (HLG), die in der Lage ist, landwirtschaftliche Er-
satzflächen auch außerhalb des Kasseler Stadtgebietes zur Verfügung zu stellen.  

Die gewünschte Anbindung des Recyclinghofes wurde geprüft. Eine unmittelbare direkte 
Anbindung des vorhandenen Weges an die neue Erschließungsstraße ist sowohl aufgrund 
der Höhenverhältnisse als auch bezüglich der verkehrstechnischen Einbindung unmittelbar 
nach der Zu-/Abfahrt des Autobahnknotens nicht möglich. Zusätzlich wurden vier technisch 
machbare alternative Anschlussvarianten untersucht. Die Untersuchung kommt zu dem Er-
gebnis, dass angesichts der derzeitigen verhältnismäßig geringen Auslastung des Recyc-
linghofes und der damit funktionierenden Anbindung über die Dennhäuser Straße die Inves-
titionskosten für eine alternative Anbindung unverhältnismäßig hoch sind. 
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10.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung hat in der Zeit vom 22.06. bis 10.07.2009 durch Aus-
hang im Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht stattgefunden. Zusätzlich gab es am 
24.06.2009 Gelegenheit zur Information im Rahmen einer Bürgerveranstaltung sowie über 
eine Informationsbroschüre, die an alle Haushalte in Ober- und Niederzwehren verteilt wur-
de. Die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebrachten zahlreichen 
Anregungen und Bedenken zur Planung lassen sich in 8 inhaltliche Themenbereiche auftei-
len. Dabei liegen die Schwerpunkte, auf die sich die meisten Anregungen und Bedenken der 
Bürger konzentrieren, auf den Themenbereichen:  

• Verkehr / verkehrliche Auswirkungen 

• Immissionsbelastungen (Lärm und Luftschadstoffe) durch Verkehr und Gewerbe 

• Klima / (stadt)klimatische Auswirkungen 

• Flächenverlust und Entwertung des Langen Feldes für Natur / Landschaft / Naherholung  

• Alternativen zur Gewerbeflächenentwicklung im Langen Feld 

Weitere Themenbereiche / Sachpunkte, zu denen Anregungen und Bedenken geäußert wur-
den, sind: 

• Inanspruchnahme / Verlust von hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen sowie Exis-
tenzbedrohung von Landwirten 

• Kosten der Planung / Verschwendung von Steuergeldern 

• Sonstige Anregungen und Bedenken 

Bezüglich des Themenbereiches Verkehr konzentrierten sich die geäußerten Bedenken auf 
erhöhte Verkehrsbelastungen und die dadurch befürchteten negativen Auswirkungen in der 
Umgebung, insbesondere im Straßennetz und den Siedlungsbereichen von Niederzwehren. 
Dazu weist das vorliegende Verkehrsgutachten nach, dass die Planung im Straßennetz von 
Niederzwehren zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens führt. Die Verkehrsbelastung 
erhöht sich auf der Frankfurter Straße im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Nie-
derzwehren und der Altenbaunaer Straße um 16,9 %, im Abschnitt zwischen Altenbaunaer 
Straße und Dennhäuser Straße um 5,3 % und im Abschnitt nördlich der Korbacher Straße 
um 1,3 %. Die Leistungsfähigkeitsuntersuchungen zeigen, dass das vorhandene Straßennetz 
sowie der umzubauende Anschlussknoten (A49) Niederzwehren die zusätzlichen Ver-
kehrsmengen aufnehmen können.  

Das vorliegende Lärmgutachten weist nach, dass die damit verbundenen Erhöhungen der 
Lärmimmissionen ausschließlich nachts an 13 Wohngebäuden westlich der Frankfurter 
Straße und nördlich der Wintertalstraße zu Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV führen. Für diese Gebäude werden im Bebauungsplan passive Schallschutz-
maßnahmen festgesetzt.  
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Zur Gewährleistung des erforderlichen Immissionsschutzes für umgebende Nutzungen im 
Hinblick auf die sich im Gewerbegebiet ansiedelnden Gewerbebetriebe erfolgt im Rahmen 
des Bebauungsplanes die Gliederung des geplanten Gewerbegebietes nach dem Abstandser-
lass NRW. Auf dieser Grundlage werden für Teilflächen im geplanten Gewerbegebiet be-
stimmte Anlagen als nicht zulässig festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass bei Einhal-
tung der im Abstandserlass vorgegebenen betriebsspezifischen Abstände Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Lärm oder Gerü-
che in den umliegenden Wohngebieten nicht entstehen. 

Hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen der Planung konzentrieren sich die geäußerten 
Bedenken auf mögliche Verschlechterungen der (stadt)klimatischen Verhältnisse in der 
Umgebung des geplanten Gewerbegebietes sowie im gesamten Kasseler Stadtgebiet (Kasse-
ler Becken) aufgrund der klimatischen Funktion und Bedeutung des Langen Feldes als 
Frischluftschneise und Kaltluftentstehungsgebiet.  

Die Planung berücksichtigt dies auf Basis der Ergebnisse und Empfehlungen des vorliegen-
den Klimagutachtens. Die Untersuchungsergebnisse des Klima- und Luftschadstoffgutach-
tens verdeutlichen, dass durch die geplante Bebauung des Langen Feldes die Kaltluftbil-
dung im Gebiet selbst verringert wird. Es kommt zu einer flächenhaften Zunahme der Luft-
temperatur um ca. 1,5° bis 3,0° C. Diese bleibt auf das nähere Planungsumfeld, bis in eine 
Entfernung von 150 – 300 m beschränkt, so dass in Niederzwehren mit keinen thermischen 
Zusatzbelastungen zu rechnen ist. Das innerhalb des Gewerbegebietes geplante Netz von 
Frei- und Abstandsflächen ermöglicht eine allseitige Umströmung der Baukörper, so dass 
der Wärmeinseleffekt zusammen mit gezielten grünordnerischen Maßnahmen eng begrenzt 
werden kann. Die im Plangebiet vorgesehene Dachbegrünung der Gebäude reduziert zudem 
die Aufheizung der Luft und dämpft die Extremwerte der Oberflächentemperaturen. Damit 
enthält die Planung eine Reihe von Maßnahmen, die die klimatischen Negativeffekte einer 
Bebauung im Langen Feld mindern. 

Die vorgebrachten Bedenken zum Freiflächenverlust im Langen Feld durch die Inanspruch-
nahme für das Gewerbegebiet führen zu keinen Veränderungen der Planung.  

Die Planungskonzeption war von Anfang an so ausgerichtet, die mit dem Freiflächenverlust 
verbundenen Auswirkungen auf Natur, Landschaftsraum und Naherholung so gering wie 
möglich zu halten. Das geplante Gewerbegebiet beschränkt sich in seiner Ausdehnung auf 
die Plateaufläche im südöstlichen Teilbereich des Langen Feldes. Durch diese Konzeption 
bleiben die höherwertigen Lebensräume in den Randbereichen des Langen Feldes vollstän-
dig erhalten und werden durch verschiedene Biotopentwicklungsmaßnahmen aufgewertet 
(Waldrandbereich im Südosten, ergänzende Feldgehölzpflanzungen im Umfeld des geplan-
ten Gewerbegebiets). Die besonders empfindlichen, weithin einsehbaren Hanglagen und 
Randbereiche der Hochfläche des Langen Feldes werden von Bebauung frei gehalten, so 
dass dort der weiträumige landwirtschaftlich geprägte Charakter der Landschaft erhalten 
wird. Durch Erhaltung der vorhandenen Feldgehölze im Randbereich der Hochfläche und 
durch Schließen der Lücken zwischen diesen Beständen zu einem durchgehenden Rand-
grünstreifen erhält das Gewerbegebiet einen „grünen Rahmen“. In Verbindung mit der vor-
gesehenen Beschränkung der Bauhöhen sowie der vorgesehenen Festsetzung von Dachbe-
grünung wird so eine wirksame Eingrünung des Gewerbegebietes erreicht und die hier zum 
Ausdruck gebrachte Befürchtung einer störenden Dominanz der Bebauung im Landschafts-
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bild vermieden. Aus allen tiefer bis gleich hoch gelegenen Bereichen betrachtet kann die 
Bebauung dadurch weitgehend verdeckt und in die den Horizont bildende Waldkuppen-
landschaft (Söhre, Habichtswald) eingebunden werden. Der „grüne Rahmen“ wird begleitet 
durch die vorhandenen Wirtschaftswege, die tlw. ergänzt werden, so dass das vorhandene 
Wegenetz im Langen Feld weitestgehend erhalten wird. Damit bleiben die Naherholungs-
funktionen des Langen Feldes in den westlich, nördlichen und nordöstlichen Teilbereichen 
erhalten. 

Mögliche Alternativen zur Gewerbeflächenentwicklung im Langen Feld wurden bereits im 
Rahmen der im Jahr 2005 vorgelegten Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Gewerbe-
gebietes im Langen Feld geprüft. Sie kam zu dem Ergebnis, dass mögliche Alternativen, 
wie die auch von den Bürgern vorgebrachten Vorschläge, wie Wiedernutzung von Gewer-
bebrachen bzw. Flächenreserven an anderen Standorten nicht geeignet sind bzw. nicht aus-
reichen, um den künftigen Gewerbeflächenbedarf in der Stadt Kassel decken zu können.  

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen und eine damit 
zusammenhängende mögliche Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen Betrieben wird 
auf die in den Kapiteln. 8 und 10.1 gemachten Aussagen verwiesen (Erarbeitung eines Kon-
zeptes zur Bereitstellung landwirtschaftlicher Ersatzflächen in Kooperation mit der HLG).  

Die Bürgeranregungen und -bedenken zu den Kosten der Planung und der angeblichen Ver-
schwendung von Steuergeldern sind nicht unmittelbar bebauungsplanrelevant und führten 
zu keinen Veränderungen der Planung.  

Es wurde der Anregung gefolgt, die räumliche Grenze des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplans auf das notwendige Maß zu begrenzen. Dies führte dazu, dass Teilflächen am 
westlichen Rand des Plangebietes im Bereich des Friedhofs, Teilflächen am nordwestlichen 
Rand in der Nähe der Autobahnanschlussstelle sowie am nordöstlichen Rand des Plangebie-
tes aus dem Geltungsbereich herausgenommen wurden.  

10.3 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs 2 BauGB fand im Zeitraum vom 09.02. bis zum 
12.03.2010 statt. Aufgrund von Fristverlängerungen für einzelne Behörden verlängerte sich 
der Beteiligungszeitraum bis ca. Mitte April 2010.  

Zahlreiche Anregungen und Stellungnahmen hatten den Charakter von Hinweisen und be-
zogen sich nicht unmittelbar auf die Inhalte des Bebauungsplans. Zudem gab es eine Reihe 
von Anregungen und Stellungnahmen, die für das Bebauungsplanverfahren nicht relevant 
sind. Im folgenden wird nur auf die Anregungen und Stellungnahmen von Behörden einge-
gangen, die sich mit wesentlichen Inhalten des Bebauungsplans auseinandersetzen und sich 
daraus ergebende Änderungen bzw. -ergänzungen aufgezeigt. 

Unter Hinweis auf den Regionalplan Nordhessen und den Flächennutzungsplan des ZRK 
wurde mehrmals angeregt, das geplante Gewerbegebiet im Langen Feld interkommunal zu 
entwickeln bzw. seine Entwicklung mit der Entwicklung des Gewerbegebietes „Sanders-
häuser Berg“ in Niestetal abzustimmen. Die Gemeinde Niestetal hat aktuell in Absprache 
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mit dem RP Kassel einen Bebauungsplan für eine ausschließlich kommunale Entwicklung 
in diesem Bereich beschlossen. Durch die Entscheidung der Gemeinde Niestetal, den San-
dershäuser Berg für einen einzelnen großen Betrieb in einem Teilbereich von 47 ha aus-
schließlich kommunal zu entwickeln, ist das interkommunale Projekt in diesem Bereich in 
Frage gestellt und der Bebauungsplan Langes Feld erhält eine höhere Umsetzungspriorität. 
Eine interkommunale Entwicklung des Gewerbegebietes Langes Feld ist dennoch weiterhin 
grundsätzlich offen. Das Thema ist aber auf Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend 
zu behandeln, sondern kann nur im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans im Rahmen 
einer kommunalpolitischen Gesamtentwicklung weiter verfolgt werden. 

Darüber hinaus gehende Einwände, dass die Bereitstellung der geplanten Gewerbeflächen 
im Langen Feld weit über den Bedarf der Stadt Kassel hinaus ginge, werden mit Hinweis 
auf die äußerst begrenzten Gewerbeflächenreserven der Stadt Kassel zurückgewiesen.  

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen durch das geplante Gewerbegebiet 
war ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt im Rahmen der Behördenbeteiligung. Dabei 
wurden insbesondere wirtschaftliche Nachteile und mögliche Existenzgefährdungen für die 
von der Planung betroffenen Landwirte angeführt und eine entsprechende Berücksichtigung 
dieser Belange gefordert. In der Abwägung wurde dabei auf das derzeit vom Liegenschafts-
amt der Stadt Kassel in Kooperation mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) erarbeitete 
Managementkonzept verwiesen, das bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplans vor-
liegen wird. Auf der Grundlage einer vorläufigen Einzelfallprüfung sind durch die pla-
nungsbedingte Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen im Langen Feld insge-
samt 6 Landwirte betroffen und davon 3 ohne entsprechenden Ausgleich voraussichtlich in 
ihrer Existenz gefährdet. Es zeichnet sich auf dem gegenwärtigen Bearbeitungsstand bereits 
ab, dass ausreichend Ersatz- und Tauschflächen aus dem Flächenpool der Stadt Kassel und 
zudem aus dem Flächenpool der HLG für die betroffenen Landwirte bereit gestellt werden 
können. Damit ist aus heutiger Sicht abzusehen, dass Existenzgefährdungen einzelner Land-
wirte ausgeschlossen werden können. Die Begründung wurde entsprechend aktualisiert und 
ergänzt. 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Behördenbeteiligung befasst sich mit Fragen zum 
Artenschutz, insbesondere möglichen Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG. Vor die-
sem Hintergrund wurde die inhaltliche Auseinandersetzung zu diesem Thema im Rahmen 
der Umweltprüfung weiter intensiviert und im Umweltbericht noch ausführlicher als bisher 
dokumentiert. Die intensive Auseinandersetzung sowohl mit den inhaltlichen wie mit den 
rechtlichen Voraussetzungen möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände kommt 
zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben bei Berücksichtigung der im Bebauungsplan 
festgesetzten internen und externen Ausgleichsmaßnahmen für die im Gebiet vorkommen-
den Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäischen Vogelarten gem. Art. 1 der EU-
VRL keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten 
sind. Von daher ist eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht erforderlich.  

Eine ganze Reihe von Anregungen und Stellungnahmen der Behörden bezogen sich nicht 
unmittelbar auf den Bebauungsplan sondern auf Inhalte und angebliche Fehler bzw. Ver-
säumnisse der im Rahmen des Verfahrens erstellten Fachgutachten. Ein großer Teil dieser 
Einwände ist nicht zutreffend und wurde zurückgewiesen. Einige Einwände führten aber zu 
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Nacherhebungen bzw. vertiefenden Untersuchungen oder Ergänzungen in den Fachgutach-
ten. So wurde bspw. im Frühjahr 2010 eine Rastvogelkartierung im Langen Feld durchge-
führt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass das Lange Feld nur eine lokale Bedeutung als 
Rastgebiet besitzt und im Naturraum ‚Kasseler Becken’ in ausreichendem Umfang ver-
gleichbare Ackerflächen und Offenlandbereiche vorhanden sind, die sich als Rastplatz für 
die betroffenen Vogelarten eignen, auf die sie ausweichen können. 

Auch das Immissionsschutzgutachten, das Klimagutachten sowie das Verkehrsgutachten 
wurden aufgrund der eingegangen Behördenstellungnahmen an einigen Punkten ergänzt 
bzw. in ihren Aussagen präzisiert. Nur in Einzelfällen kam es dadurch zu Veränderungen / 
Ergänzungen im Umweltbericht, in der Begründung oder in den textlichen Festsetzungen. 
Diese Ergänzungen führten aber zu keinen wesentlichen inhaltlichen Veränderungen des 
Bebauungsplans. 

Aufgrund der Stellungnahmen und Anregungen der Behörden wurden gegenüber dem Vor-
entwurf folgenden Änderungen / Ergänzungen im Bebauungsplan-Entwurf vorgenommen, 
die aber keinen wesentlichen inhaltlichen Veränderungen der Gesamtplanung darstellen: 

• Hinsichtlich des Grundwasserschutzes wird zum Einen die Abgrenzung der derzeit noch 
rechtsgültigen Wasserschutzzone III des Wasserschutzgebietes „Neue Mühle / Tränke-
weg“ nachrichtlich übernommen und zusätzlich die geplante neue Abgrenzung der 
Wasserschutzzone III im Plan vermerkt. Zusätzlich wird ein textlicher Hinweis auf die 
Wasserschutzzonenverordnung „Neue Mühle / Tränkeweg“ und die Beachtung der dar-
in aufgeführten wasserrechtlichen Auflagen aufgenommen. Die textliche Festsetzung 
zu den Stellplatzanlagen wird modifiziert, so dass die Anforderungen der künftigen 
Wasserschutzzonenverordnung erfüllt werden. 

• Vor dem Hintergrund der überarbeiteten Entwässerungsfachplanung (KEB) wurden die 
Rückhaltevolumina der Regenrückhaltebecken in der Begründung angepasst und ein 
zusätzliches Leitungsrecht zugunsten des KEB im nordwestlichen Teil des Gewerbege-
bietes zwischen den Teilflächen GE 1 und GE 2 festgesetzt. 

• Beim Anschlussknoten Niederzwehren an die A 49 kam es zu geringfügigen, fachplane-
risch begründeten Anpassungen bezüglich den einzurichtenden Abbiegespuren und 
Aufstelllängen. 

• Im Rahmen der äußeren Verkehrserschließung wird in der Begründung auf die mögli-
chen „Notzufahrten“ im Falle einer Sperrung der Haupterschließung aufgrund einer 
möglichen Störung (Unfall o.ä.) hingewiesen. 

• In der Begründung wird die radverkehrliche Anbindung des geplanten Gewerbegebietes 
ergänzt.  

• Die Kurvenradien der inneren Erschließungsstraßen wurden auf Grundlage einer 
Schleppkurvenüberprüfung angepasst.  

• Aufgrund der einzuhaltenden Anbauverbotszone von 40 m an Bundesautobahnen wurde 
das südliche Regenrückhaltebecken (nördlich der A 44) entsprechend von der Auto-
bahn abgerückt. 
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• Es wurde ein textlicher Hinweis zu den nach Fernstraßengesetz zu beachtenden Aufla-
gen bzgl. Werbeanlagen an Autobahnen ergänzt. 

• Hinsichtlich des Immissionsschutzes wurde ein Verwendungsverbot für fossile Brenn-
stoffe zur Vermeidung von Feinstaubemissionen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 festgesetzt. Zur 
Reduzierung von Lichtemissionen wurde eine textliche Festsetzung zum Ausschluss 
von Fassadenbeleuchtung an den Außenrändern des Gewerbegebietes ergänzt. Zudem 
wurden die textlichen Festsetzungen sowie der Begründungstext zur Gliederung des 
Gewerbegebietes nach Abstandserlass NRW an einigen Stellen geringfügig ergänzt / 
geändert, auf Grundlage der Überarbeitungen / Ergänzungen des Immissionsschutzgut-
achtens.  

• Es wurden zwei zusätzliche externe Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt (Maßnahmen 10 
und 11). Diese ergeben sich zum Einen aus den Anregungen der Behörden und zum 
Anderen aus der Fortentwicklung der Planung und der daraus resultierenden Überarbei-
tung der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung.  

• Es wurde ein textlicher Hinweis zum Umgang mit möglichen Kampfmitteln, die sich 
auf dem Gelände befinden könnten, ergänzt. 

• In der Begründung wurde ein Kapitel zu den Kosten und der Finanzierung der Planung 
ergänzt. 

11. Kosten und Finanzierung 

Die Ermittlung der Kosten der Standortentwicklung baut auf der Studie „Vergleichende 
Bewertung der Planungsstudien für die Gewerbegebiete Langes Feld in Kassel und San-
dershäuser Berg in Niestetal“ der Hasselmann und Müller Planungsgesellschaft mbH, Kas-
sel, Kassel Oktober 2008, auf, die im Auftrag der Stadt Kassel und der Gemeinde Niestetal 
die Kosten für die Entwicklung der Interkommunalen Gewerbegebiete untersucht hatte. 
Diese Kostenansätze wurden durch eine Kostenschätzung des Umwelt- und Gartenamtes 
auf der Grundlage des konkretisierten Ausgleichskonzeptes fortgeschrieben. Die Kostenan-
sätze für das Abwassersystem waren bereits seinerzeit vom Kasseler Entwässerungsbetrieb 
(KEB) auf der Grundlage einer abwassertechnischen Vorplanung mit verschiedenen Alter-
nativen ermittelt und wurden aktuell überprüft und fortgeschrieben. Die so ermittelten Kos-
ten wurden mit einem Aufschlag von 10 % für Unvorhergesehenes und Sonstiges versehen. 

Ein Modell für die abschnittweise Erschließung mit 6 Abschnitten wurde in der Studie Has-
selmann und Müller entwickelt, die nun zu 3 Bauabschnitten zusammengefasst und mit ei-
ner Annahme zur zeitlichen Durchführung unterlegt wurden. 

Hinsichtlich der Grunderwerbskosten wurde angenommen, dass die Stadt alle privaten Flä-
chen, einschließlich der für Ausgleichsmaßnahmen benötigten, erwirbt. Im Umlegungsver-
fahren könnte sich zeigen, dass dies nicht erforderlich ist, weil Flächentauschgeschäfte 
möglich sind oder private Eigentümer Interesse an Eigentum gewerblicher Bauflächen ha-
ben. 
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Tab. 3: Kosten- und Finanzierungsübersicht 

 

Der Ansatz der Förderung durch den EFRE-Strukturfonds basiert auf der Annahme, dass 
Kassel nach Ende der jetzigen Strukturfondsperiode nicht mehr Fördergebiet im Ziel 2 Pro-
gramm sein wird und die grundsätzlich förderfähigen Kosten lediglich zu ca. 50 % Grund-
lage einer Förderung mit 50 % sind. Einer Förderung dürfte aufgrund der Vorschriften zu 
Einnahmen schaffenden Investitionen der maßgeblichen Strukturfondsverordnung nichts 
entgegenstehen, die Verfügbarkeit der Mittel beim Land kann jedoch nicht prognostiziert 
werden. 

Die Verkaufspreise je qm Gewerbebauland wurden gemäß aktueller Bodenrichtwertkarte 
vom 1.1.2010 wie im Industriepark Waldau angesetzt. 

Hinsichtlich der Verkaufserlöse wurde eine zeitliche Verteilung dergestalt angenommen, 
dass die Veräußerung von Flächen nur langsam startet und bis 2015 lediglich 5 % der Flä-
chen veräußert werden können und bis 2017 insgesamt lediglich 30 %. Erst in den Jahren ab 
2018 folgende werden ca. 70 % aller Flächen veräußert. 

Durch diesen asymmetrischen Verlauf der absoluten und relativen (Kosten je qm Nettobau-
land) Kosten kommt es wie bei allen großen Gewerbstandortentwicklungen zur "Vorfinan-
zierung“, so dass die Stadt Kassel in der 1. Phase der Standortentwicklung bis 2015 einen 
namhaften Kreditbedarf hat (ca. 2 Mio. Euro pro Jahr), der in späteren Jahren bei einer an-
gepassten baulichen Standortentwicklung nicht mehr erforderlich ist. Ob und inwieweit der 
Haushalt des Kasseler Entwässerungsbetriebs (KEB) eine Entlastung durch städtische Zu-
schüsse erhalten soll, ist eine finanzpolitische Entscheidung an anderer Stelle. 

Sollte der Grunderwerb schneller erfolgen als angenommen, d.h. die Stadt sehr frühzeitig 
alle Flächen erwerben, würde der Kreditbedarf entsprechend steigen. 

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die Kosten- und Erlösberechnungen 
Vorschaurechnungen sind, deren Eintreffen nicht sicher vorhergesagt werden kann. Aber 
diese Vorschaurechnungen auf der Kostenseite können auch als Budgetrahmen interpretiert 
werden, so dass angesichts der Größe des Gebietes und der Möglichkeit in Bauabschnitten 
zu entwickeln, die Kostenentwicklung auf der Zeitachse durchaus planbar ist. In bestimm-
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tem Umfang sind auch Kostenverschiebungen nach hinten möglich, indem Gewerke des 
Endausbaus entsprechend geplant und ausgeschrieben werden. 

Die Kosten für die Versorgung des Standortes in Höhe von ca.10,7 Mio. Euro liegen außer-
halb des Finanzierungssystems der Stadt Kassel und werden von dem / den Versorgungsun-
ternehmen durch Anschlusskosten, Infrastrukturbenutzungsgebühren und die Preise für Lie-
ferungen refinanziert. Die Stadt Kassel sollte bemüht sein, diese Infrastrukturkosten in die 
EFRE-Förderung einzubeziehen, was aber derzeit angesichts der Vorschriften der Europäi-
schen Union hinsichtlich Einnahmen schaffender Investitionen keineswegs angenommen 
werden kann. 
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1.3 Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen 
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1.3.2 Fachplanerische Vorgaben 
1.3.2.1 Umweltbericht zum Regionalplan 
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1.3.2.2 Landschaftsrahmenplan 
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1.3.2.3 Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 
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1.3.2.4 Landschaftsplan 
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1.3.2.5 Luftreinhalteplan 
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1.3.3 Schutzgebiete 
1.3.3.1 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 
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1.3.3.3 Denkmalschutz 
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2. Methodik der Umweltprüfung 
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3. Erfassung und Bewertung des derzeitigen Um-
weltzustandes 

3.1 Landschaftsgeschichte und derzeitige Flächennutzungen 
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3.2 Schutzgüter 
3.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
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3.2.1.4 Zusammenfassende Bewertung 
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3.2.2 Boden 
3.2.2.1 Gesteine 
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3.2.2.2 Relief 
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3.2.2.3 Bodenarten, Bodenfruchtbarkeit 
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3.2.2.4 Nitratrückhaltevermögen der Böden 
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3.2.2.5 Bodenbelastungen 
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3.2.2.6 Zusammenfassende Bewertung 
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3.2.3 Wasser 
3.2.3.1 Fließgewässer 
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3.2.3.2 Stillgewässer 
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3.2.3.3 Grundwasser 
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3.2.4 Klima, Immissionen 
3.2.4.1 Klimaökologische Situation 
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3.2.4.3 Zusammenfassende Bewertung 
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3.2.5 Landschaftsbild, Erholung 
3.2.5.1 Landschaftsbild, landschaftliche Vielfalt 
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3.2.5.2 Landschaftsbezogene Erholung 
B(<��������������!���������<�������������������������������������������:���������
	
��������������������!�����
����<��� 	*�*�����28��������������!
����
���
� 
<�����
������<������)��������������3���������������
�����������:��1�����������
(�����������$�<����������������������=�� �
���A
�		��������
���	
���"�	������� 
���$�9��������$���
����
���9������������������
�	�*�7�
����������������
#�������
=����	
���������(����������������������������������>��������������(���(������� 
(�����6�������(���1���(�������A�����������1�������$���������?���������
���
��������������
������9��	�� ���=��(�����������>����	*�)*��
�<������
���������
�����������A��������	
��F������������4���F�(�����*�
�
2���<�����������5
������	
���������!�������������2��������
��������#������=�� 
���	<������9����
���2��������
����(	<*�9��������
���$�����A����(�������#��
���
����:��������
�������B(��	<������������#���
��B(��	<�����$���������#��F>���� 
1
""�F� �
��=�����	<������ ��<�����������#�� F����������(��F� 
�������H���<���
���>��������<�������������
�<�� =��� A���1����
�����
��������������!
��� 
�
��C�=�
��?����C�2�����
��������#�*��



&, 

2���������!����(��������������������������!������
���	<�����<������������������ 
��������7��	����
��7��	
����������3����������������������!
����(�������A�����
��(	<*�!
��� 

�
��	
���������!����
��7��	
�� ����6��1����8������(�������!���������������������������� C�7��� 

(������	
��	
���������!�����
2���(��������"�������A��"������������������
#�����(������������!���������
=�����	<������ D2������� :������� 6��1� 
��� A���������	E� ����� ������������
�������7��	
��*E�

�
3�������(������������!�������������������>����� �
���9��<����(�����������D�*�
���������A����E*�2���7�(����<����	
���������
���	
��9���������
�	�*� 3��=�� 
(�������(���������������������9����8���D�
�������������
������A����(����
���H���
<��������!�����������C�2�����
��������#�E*�
�

���1������	"���	��
������>����1""���
��������>�����<���1��
	
�������<������������������������������
�
3���������!�������������������:������������������
��H
��� G(
���"���	�����4�������(���
����8�����������>����1""����
��?�������
�"���	����5����
������H����������
��7�����������������������
���A������"���"���	��������������������
������

�������(���
�������#��������������?���� �>����� ������C�A����(����
���
3.2.5.3 Zusammenfassende Bewertung 
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3.2.6 Kulturgüter 
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3.3 Prognose des Umweltzustandes ohne Durchführung der 
Planung 
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4. Zielkonzept 
4.1 Anzustrebender Zustand 
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4.2 Empfehlungen für die Bauleitplanung 
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5. Erfassung und Bewertung der Auswirkungen der 
Planung 

5.1 Beschreibung der Planung 
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5.2 Auswirkungen 
5.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
5.2.1.1 Veränderungen der Biotopsituation 
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5.2.1.2 Auswirkungen auf Pflanzen 
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5.2.1.3 Auswirkungen auf Tiere 
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5.2.4 Boden 
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5.2.5 Wasser 
5.2.5.1 Oberflächenwasser 
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5.2.5.2 Grundwasser 
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5.2.6 Landschaftsbild, Erholung 
5.2.6.1 Landschaftsbild 
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5.2.7 Kulturgüter 
2����(������	<�������������"�������7�<��(���(����
���������<���������� 
���� ���������� ���� A
��
����1���� ������	���� ����������������� =�����	<������
(���������*��'���*� 3����������(���������������(���(������ ����<���������������=
� 
	
���(�������*�4�����������9����������7�<��(���(�������������4��<��1�
���������
7��8�	����������	
�� �����������������4��(���
���������(�

�������������*��� 
����1������<�����������<�����$����������7����1��������
��������7�<��(���(����
������(��������������<���*�
�
2����(������������A
��
����1����������	���7�����1
���<��1� F'��� 4�����F�����
�*���
@��<�����
��������6���
��������� ��������*�2���������	������
�����
����
���������(�
������������2�����
��������#����*�.������8�������������"��������� 
(�

��*�
�
�



.� 

5.3 Maßnahmen zur Vermeidung / Minderung und zum Aus-
gleich der Beeinträchtigungen, Entwicklungsmaßnahmen 

2���A��"���������1��	�"����������
���(�
�$������W�����"������������:����(���
����=��
����
�	�����	��� DJJ��&C�+��=�����7E� W� ��������(��<���$����� 	
���<�� 
������� 4��������� ��<���� <��� �8������ 	
� �������� (	<*� 	
� ���������� D�*�
A�"*�+*%*�*�E*�!�������������������(������������������
�����<������?�#�������
��� �
�1���������5
����������� ���=��(����������
���*�;������!������(������
��� �������<����8������ 	
� ������$�<������ ���������� !����������� �������
�<�� 
�
���"����	���� D:��(�����
����� ��������������
�	����E���<����*�H�������������
������ ���� ����<�������������� <������� �������������� ����<����� ���
������� !�������
������������������:������
�	
�����"��������1��������7�
��<������������������
�����������!������	
�����������������;���(������������4�������(����
�������
������	������H��������*�4������#���)�������������������?�#������������������
�
������A��"���������"����	
�������������"����A����������������D>�������(� 
����������������������������!�����$�H���(�����������������(���$�4������� 
(���
�����A����(���$�!���������8�����������)�������������A����������E*�
�
5.3.1 Maßnahmen innerhalb des Baugebiets 
5.3.1.1 Maßnahmen auf den Gewerbegrundstücken 
3�������(�������<��(������
�	(�����7�
�����1�������������������������������4�� 
�������������
���
�������?�#�������	
��:������
��C?�����
������������������� 
�
��������������)���(��������	
�
������������$��������
����������������!������ 
	
���������������<�������

)�(�����)�(�����)�(�����)�(�����&&&&������������ �����
�����#��������
������7�<��(���
�����1�������
�����#��������
������7�<��(���
�����1�������
�����#��������
������7�<��(���
�����1�������
�����#��������
������7�<��(���
�����1������

)��)��)��)���������������7�������������7�������������7�������������7� � � � 
<��(<��(<��(<��(������
�����1���
�����1���
�����1���
�����1�����

�(�����	
��������(�����	
��������(�����	
��������(�����	
�����������
!�����!�����!�����!�����������8#���8#���8#���8#�����

!������	
�����"����
�����
��!������	
�����"����
�����
��!������	
�����"����
�����
��!������	
�����"����
�����
������
;���������������
�����#������;���������������
�����#������;���������������
�����#������;���������������
�����#����������

�*E���7�(�
��� ��*�%+N�����7�
�����1� 
�������,���
'+$,����/�%+�N�^��,$&,����
������,�N�	
�(�������

�/��������2���(����
����
�������������
,��N�����2������������
D,��N������,$&,����^��+$..���E�
�
�	����������%����<<����0��	�������

�*E��������"���	�� 	
���<�������������"���	 
	��������#�:��1����"��� 
����$��
����
�������
%*���������"���	�$�
��*�%���S�M�������"���	���� 
������#�����5
��������
���
�����
���
D����"��������*����N�����
7�
�����1��������E�

�����
�������"�����������������"���	��� 
	
�������������A������D��"����	
�������
�������������������
((�
��M����������� 
���,������"���	�$�9���(����
���
���;���� 
�������
���(�����8#������������$��8��������
�
�������������������
��E�
�
�	����������%�>����(����	���?��+��"�Q��
4	+
�	"�	����	���	�����	���JJ������	�

%*E���H�� �
�������� 
��������

��*��+$�����,��
D����"��������*�%%N�����
7�
�����1��������E�

!������	
���������"����	
�����������
( 
(�
����M���*�����S�7�
�����1���������
 
#�����(�����(�(�
����!���������<�������
�����"���	��
���5
��������
�
�	����������%�=�J�������

������������������������������ ����������������
,��� :���6���K
������D���-E������������4�����
���<������
�����������(�����7�<��(���(������
,��� 7�
�����1��������� �(	������ 7�(�
��� D�E$� �����"���	�� D�E� 
��� (������� !����������� D&E��

'+$,�����W��,$&,� �-$������W��+$������^��+$������



.� 

)��)��)��)���������������7�������������7�������������7�������������7� � � � 
<��(<��(<��(<��(������
�����1���
�����1���
�����1���
�����1�����

�(�����	
��������(�����	
��������(�����	
��������(�����	
�����������
!�����!�����!�����!�����������8#���8#���8#���8#�����

!������	
�����"����
�����
��!������	
�����"����
�����
��!������	
�����"����
�����
��!������	
�����"����
�����
������
;���������������
�����#������;���������������
�����#������;���������������
�����#������;���������������
�����#����������

&*E���	
�(���������
!�����������

���N�����7�
�����1���� 
�����(���795��$.��
'+$,����/����N�^��+$������

 �!������	
���������������������7������
���
����!�����������D���N�����7�
�����1�EO�

 �!������	
���������������������7������
���
����:��������������7�(�
���	<���������
 
����	��
�������#��(�����	
�������������
�
�����������5
��������

�
�	����������%�����=����0��	
����	�

�
2���(����
���
3�� ��(�

���"���� <���� �/�������� 2���(����
��� D�
(���������1�� �����������
+���E�����
�������������,��N�������2��������������������	�*������������"�
���� 
����!������	
�������1������
�����������
�������"�	������2����������
���2��� 
�
�(�
����������������*��
�
7�����������(����������������H��������"��������>��1
������
��:��(�����
�������A����1������D:��������
�������B(����������
����	
���(���

����1������������������
��$�:���
���
��$����
(�������������E�
��9�1����
���
���:���
���
���(	<*����	8��������(��
�������9����<������
��:��(�����
��� ���� 4�������
���(������ ���� ��
�������� ���� �8���� ����������

������������
��(����������
��>�������������
��� ���� :��������������������$� )����
�������� ��� ���� :���
���

����������
�1�������
��:��(�����
�������>��������
���
������
�	�����2�����
������>�����
��� 

����������
�
�����"���	(����
���
!�����������"���	��<����������9����
������������	�����������������"���	���	
���
�����(�

���"�������������	��D��"����	
��������������������������
((�
��M��
������������,������"���	�$�9���(����
���
���;�����������
���(�����8#������� 
�����$� �8�������� �
����������� ��������
��� ������ �����"���	�� ��<���� ���� ����
7�
��<��������
�	����>��������
�	��(����������(��*��
�
2���A������������������������������"���	����	
"����	��������
���<������������
)���� ���� ������������� !������� ��������(� ���� 7�
�����1�� (����������� 
��� �� 
�
��������A����1�����<�������������(������� D:��������
��������
�<���
�������
B(���������$��
��(���
���
��$����
(�������������E*�
�
��
�"����	
��������������������H�� �
����������������
?��� !������	
��� ���� ��"����	
��� ������ ��
���� M�� �*�����S� 7�
�����1��������
�
#�����(� ���� (�(�
������������� ��<��� ���� �����"���	�� 
���5
��������<���� �����
?������(����
��� ����H�� � 
��� ������������� ����������$� ���� ��� ����A����1�����

��� ��� ���� 4�������
���(���� ������� ��������� ���� ������ ����
�
��� ���� D����� 
�������"����	
���������*��+����
���E*�
�



.� 

7�����������
������7�<��(���
�����1���
4���"�������� ���� ��� ��(�

���"���� ���������	���� 7�
���������	���� ���� �$.�
��������N�����7�
�����1�����������
�������	
�(������*�
�
3��H��(���1��
������7�������������
���(����������"�������7�<��(���(�����
���
����7������
�����������#����
����<�������������	�$����������:��������������7� 
(�
���	<�������������
����	��
�����������#��(�����	
�������������7����������
�����
����������<��������5
��������������������	
���������������*�!������7�� 
����
�������	
�(����������!�������<������1�����<��������:����(����������*�
�
7��������������!������	
�����	
�����7�(�
����
3�� ��(�

���"���� <���� 	
�� :������
��� ��8������� !���<��1
��� 
��� ����������
�
�<��1
����� �
�� ������1����� 3���1���� ��� ���� 7�(�
��� ��� ���� �
#����������
���� 7�<��(���(����� !�������(���
���
��� �
���� ��/������� !������	
����� �
� 
�����������*��
�
3��H��(���1��
������7������
�����������#����
��������������(�

���"����!��� 
���	
��������������$�������������#����������?������(�
�8����������H�
"��������� 
#
�������#��
��������������#���"��������	
��	���������7��	
�����������*��
�
5.3.1.2 Begrünung der Verkehrsflächen 
����#��(�
�"����	
�����
!�� ���� 4�������#
��� ���� ��"������� 7�<��(���(����� ����� %� ������������� ���� 
#���@"���������������
��H�
"���������#
�������#���% ��������� D=
�	
������������������"
�� ������1��( 

(������ 
��� ���� I
��
��������� ��� !
# C9�����1���E$� (������������ 61< 
6��1���������������
������������	<����������������"���	��$�(�����������!
#C �
9��<����

���������� 4�������#
�������#���� � ��������$� ������������ �1< 6��1��������� ����
��
������������ 	<������� ���� �����"���	��$� ������������ 7��<��� ������� ����
�����"���	��$�������������
�(���������������������
����������6��1"���	�������� 
(��� ����������������D�
#��1
���������E�������
�������D6����	�(����������$�
:�������(���������
��������������4����������
��(���	
������������9�����	
 
������E�

������#��� "�������� 	
�� H�
"����	
��� 6������ <��� �������� 4�������#
�������#��$�
M�������
������(�(�
�����������
��61< �����"���	��������
��������������	<� 
�����$� ������������ 7��<��� ������� ���� 61< �����"���	��O� ����#�������� 	
��
7��	
���1����������"���	�$�1����7��<���

�
!����������#��(�
�"����	
�����<�����������������������"��������

)�(�����)�(�����)�(�����)�(�����++++������������ ����#��(�
������#��(�
������#��(�
������#��(�
������

����#��(�
������#��(�
������#��(�
������#��(�
������
����������D4����+�����+���	��E�
�"��	������D4����+���	�����E�
4�����D3��O�	����O������E�
������D,�����������E�



.% 

���� 9��������
��� ���� �(��� �������������� 9����"������� <������ ���������� ����
� 
����������+',�����#��(�
�������"����	���
�

)�(�����)�(�����)�(�����)�(�����,,,,������������ 4������
���������	������������#��(�
��4������
���������	������������#��(�
��4������
���������	������������#��(�
��4������
���������	������������#��(�
������

����#���@"����#���@"����#���@"����#���@"���� ��
�����
�����
�����
����������������������������������� ��	�����	�����	�����	�����

H�
"���������#
�������#���
D��*�'����E�

(��������������(������������*��+��� .��

����#���(���������������7��	
���
D	
���������*��*-����E�

 �(�(�
����������������+���
�

��,�
�

���������4�������#
�������#���
D	
���������*�%*�����E�

 �����#�������������1< �����"���	���
 �����#������������������"���	��

'��
%���

�
����
����
����
������� ���� +',+',+',+',��

�
2�����
�"����	
��������=��(�����������:��1����������������������(����������� 
��������������!
�1�����������<��������������������	
��:��������
�������
������ 
����1�������������
�<��1
���������!���������������
����
������������
������ 
����!������*�
�
�����
�����#����������������������������
������������������&-�
2����
��������;�(�
�����A�����"
�1�����������������!���(�����������<������
����������� 
��� ��� ���� ������	������ :��1��������������� ���(�	����*� 2��� !�� 
������8#������"�����������<��������
�	
�(�
������!���(����������1�����������(�
����A�����"
�1���*�
�
2�����
���������������8���
����������� ������������������1�����"������4 
�������(��� 
��� 	<��� 9����������� D	<������� A��"���<��1� 
��� ���� ��"�������
����#���������<��� 	<�����������>���"�������� 	
��4�������(��� 
������� �� 
"�����������#�E�<�������������������@"�������7��8�	���D������������*�A�"*�+*%*�*�E�
(�"����	�*�
�
5.3.1.3 Anlage von Grünzügen im Gewerbegebiet 
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5.3.2 Maßnahmen im Geltungsbereich außerhalb des Baugebiets 
5.3.2.1 Begrünung der Ränder des Gewerbegebiets 
2��� ������������ !������8�	(�������� ��� ���� 9���(��������� ���� H����������
(���(������������������������
���<�������
����<�������6����	
�����	
��������� 
������������7��������
��������"��������(�

��������	�*�2��
�����������������
4��(���
��� ��� ���� 
���(����� ����������$� 
��� ���� !���<��1
��� ���� ��(�

���
<���� ��
������ ����������� D�*� �
��� A�"*�+*�*,E*� 3�� ��(�

���"���� <������ ������
!������� ���� 8����������� 7���������� (��������� ���� !������	
����� 	
�� 4�����
���
(	<*�	
����"����	
�������7��8�	���
������������������
�����#�������D��� 
��������.$�'���$�������%$�.���������������!������8�	�E�	
���	�����	
������(���
(�������(��������������7��	���E*�
�
;��������8���������������4�����
���������
��(�����	
���	�����$������������!�� 
����������������	
�������2��������������������@"���������
(���8�	���(�"����	��
<�����*�2���(������!�������18���������������������
1	�������(���������<�� 
���� D������������������������!������8�	������� ��������(��������9����������� 
�������8������������������(���E*���������������"����	
�������7��8�	���18�����
)���(�������� �
��� �
���� �(�����
��� ���� 7��8�	�������� ���������@"������� ������
�������(��(����
���(���������<������ D���*����M�� H��1��E*�5
�����
�	�����



.+ 

>������(���� ���� ��� ���� �������	���� ����� 4��	�
�
���(	<*� :��(������
�	� �������� 
����*�4������������
#���������	
��������(���(����������<������������������<����
����������������
������������������������D�����������+��E�������
�	����D7��� �
���
���
�����
�E����<��1����
�������7��8�	�
�<
�����������������*�2������5
���������
��������A��"�����������#���������(���������9����"��������	
��>����������A� 
����������<�����������7�������������(�	�����
�����������*�
�

)�(�����)�(�����)�(�����)�(�����''''������������ 7��8�	���������������"����	
��7��8�	���������������"����	
��7��8�	���������������"����	
��7��8�	���������������"����	
������

��
����
����
����
������
������D4����+�����+���	����4%�+���	�����E�
4�����D3��O�	����O������E�
4�����DR���������(��E�
H���(
����DN��+�	���(�����E�
:����1�������DH��	��������E�
��
����*�B���
��$�7��#����
������
����*�B���
��$�7��#����
������
����*�B���
��$�7��#����
������
����*�B���
��$�7��#����
��������
H�����DN��F�������	�E�
H��
�����D?��(�����	����E�
���<�����D?��O���+���E�
4(��������D?��(�������+����E�
!���������D4�������+�����E�
����
��������
��������
��������
��������
H
��������D�������	�	�E�
>��#�����DN�����������	�F	�E�
��������DH��	����+�	���E�
H����������DN��	�����	���	��E�

�

�
���1��� ������ >��� �������� ���� ����8��������� 9������ ���� ��"������� 7�<��(���(����$� ����1� ����
>�������������=���<������W�����!������8�	����1������>�����<����(���	
��>�������������������
�
������������������1�����>����������A����������������B������
������=���<�����1��������"�������
7�<��(���(�����D��1������������������(�����EO�����������������!������8�	����������������������
(����������9���������������
��������"��������(�

���
���<������
��<�������6����	
����� ���
�������������������	��



., 

�
5.3.2.2 Ergänzungen des Wegenetzes 
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5.3.2.3 Regenwasserrückhaltung 
2���4��<�����
���������"�������7�<��(���(����������������)�����@����$�<�(���
���� 9����<������ ��� %�9�1�����(��1��� ������������ <���� D�� A�"*�+*�*+E$� ���� ���
�
��������<�����$�����������(��
����
���������1�������������������(��
����
��
����7�(����(�������1�����������������������(��������*�2��
����<�������������$�
���������(�����������!���#��<������D4�������(��$��������(���
�����
�����(��E�
���#<����� ���� ���#��� >������������ (�������� <�����$� ���� �������
����� ����
7�<�����(�������
����4�������
�������������4��8�
���������H���<�����"�����
	
��!�����������*��

�
���1���(�����������������9������1����� 
(��1����>����D�����������>��������
���
���������
���������8���E$�����1������
=���<������
�
��������(�����������������99��B��$�����1�
�����=���<�����O�����������������7��8�	(� 
�����������������(���
�
���1��
�������������������99�����D����1������
B����EO�����������������7��8�	(��������
��
����2����������&&$����1��
����������
�����������7��8�	�����������
�����(���
����

�
2���9�1�����(��1���<����������4��(��1�����������$������8�����������������8 
���
�����������������������9���������������
����
����4�������(�����*�3������
���
��
����<��������������������������"������!�
������������������"��������
����G(����
�
�����
���1����
���W��
��� �������(������<��1���*� 3������9���(���� 
������
#�����(��������
��
���<������)���(���������������������@"���������
( 
���8�	��
""���D������������*�A�"*�+*%*�*�E����1���(��������*�
�
2���9������1�����(��1��� �������(�������"��������
���(������>�������1��� 
�
�������
��<�������81����������!
�1��������������$����(������������H��(���1��
��
����4��<��1�
�������!�
��������������
���A������<������*��
�
2�����������������6���
�������9������1�����(��1�����������9����������<���� 
���� 6���
��� ���� 4�������#
��� ���� 7�<��(���(����� �������$� <������ ��� ��(�
 

���"��������������
�������������!������	
��������������
����1�������
�������
?�#�����������������
�������"��������������������	���
���(���1����������



-� 

��7������
����������1�������(�������4��(��1���
������������������������+����S����
������A������<������
��4��<��1�
������������������%*�����S�!�
���(������������
�
2��� !������
��� ���� !��������8#��� ��� ���� =�
������� ���� ���
������� A������ 
<������� 
��� !�
���(������������ ����������� ����� ��� ����7�8#�� ���� ������������
)������
���!�
���	����� �������A����������$������8�������<������
��������:�� 
������
��� ���� >������������
��� (�������������� <������ D�*� A�"*� +*�*�*�� 
���
+*�*+*�E$�<�����
����=�
����������������"���������A��"������������������������
<����������*� 3�����������
�	
����<��1�������!�
���(���������18��������������� 
�����6����	�����������������<������;����������)�������������A��������������<� 
�1���� D���(��������� 9���1��(���8������$� ?����# H������
�����
���$� ������ 
�����E*�
�
2��������������:���
����	
����� ������������������1�������>�������������
���
!�
�������������� ����� ��� �������� ���� ��"������� 9�1�����(��1���� ��� ��
�� 
���(�����8�������������"�������7�<��(���(���������(��$�������������H������ 
�
��� ��� ����������� ���*� �
#������ (������� ���� ��
�������� 5
����������� ����
���� ��"������� !�
���	����� ��� ��
�����(��*� H���� 1���� ����
����������� ����  
(��<����������������������������������A������<��������������������8���������)����
���������(�

���"�����������9�1����
����
���<��������!������
������(������
<�����*����������������<���������=����	
���
��(����(�������������!
#��������� 
#���������������"��(������
�		�
��������������$���������)����� ������������� 
���������#	������2
��������������
�����(����������$���������������(�����
� 
	
����������� 	
� ���� >����������� �
�� ���� !
������������� ���������� <������
1���*�2��� ��������������� !�
���(������������ ����� ����(���������� �
�� ����� %� �� 
"�������9������1�����(��1���	
����������*��
�
5.3.2.4 Maßnahmen im Bereich des Feuchtbiotops in der Kachenhohle 
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5.3.2.5 Aufwertung der Waldrandzone und des Läusegrabens  
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5.3.2.6 Aufwertung Eselsgrabenaue / Sensenberg (nördlicher Teil) 
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5.3.2.7 Südliche Erweiterung des Dorothea-Viehmann-Parks 
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5.3.3 Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 
5.3.3.1 Aufwertung der Eselsgrabenaue am Keilsberg 
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5.3.3.2 Aufwertung des Waldrandbereichs (Gemarkung Fuldabrück) 
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5.3.3.3 Entwicklung von Feldrainen im Nordteil des Langen Feldes 
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5.3.3.4 Aufwertung Eselsgrabenaue / Sensenberg (südlicher Teil) 
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5.3.3.5 Entwicklung öffentlicher Grünflächen im 'Kranichholz' 
D?�#������(�������=�*�-����6���E�
2���A���������	� ���� ����� ��������� ��������� ����<�����������������
�	���!���������
<����������B�������� ����=�����	<�����$� ���� ���>������ ������������������$� ���
���������7�
����(����
������B���������������(�

���
�����������<���*�3��
=������
���>����������	���7�������
�����1��
���1������6�����<��������*�2���
!�������������	�����
��(������������������>������=���������������(��$���������
��������#��F���A���������	F�	
��>���"��������	
�����������*�3�������(�����!������
�����(������1�����>�������������*�2���A���������	����������<��������������������
	<�����������������������7��	�������������������������$�����7�
����(����

�������2������� :������� 6��1�<�����*��
�
2��� 7�
�����1� (�������� ����� ��� 4�����
�� ���� ������ A�����*� 4�� ���� ��� ���� 
�������"��������"����	�������A��"���������(������������������*�2���;��������
���
���� 7��������� ����"������ ���� 2�������
��� ���� !�������
�	
���"����*� ��� �� �
������������������������������ ����������������
,%�� 2�����7�8#��<�����
��������������������*�������������������������1������������"�����������

�����������
�������������!�����������������1�������8�����(��*�D5*�*���:���@���$����-E��



-- 


���B�����������!�����������
��������,� A: ���������
���
����������
��1�(���D�*�
��������"���E$�������������?�#������"���
���������(������<�����*�
�
X������� <��� ��� ���� 2������� :������� 6��1� (�������(��� D�*� A�"*�+*%*�*'E$� �����
������������FA���������	F�����8�����������7����������������=�������
������<��1����
<�����*�2�	
�<��������(�����������1�����������������>�����
���<�������
�������
��
���
""���(�����*���������������
#�����(�����!������<������������������
A����������:��(���
���<���"�������� 	
��7�
����(����	<������������������� 
����>������=��������
������������(�
���������#����(�
�$�����������������������
����?�#���������*��

�((���
����((���
����((���
����((���
����,�,�,�,������������ 4��<��1�
���8������������7�������������A���������	4��<��1�
���8������������7�������������A���������	4��<��1�
���8������������7�������������A���������	4��<��1�
���8������������7�������������A���������	����

�
���1�������������1�(�������!������������������O�����������������;������8�	�����7�
����(����
������������������1����������(�������7�
����(����D4�����
���7���(���E��
������!������



��� 

�
5.3.3.6 Anlage eines Feldraines mit Obstbäumen beim Soldatenfriedhof 
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5.3.3.7 Entwicklung einer Sukzessionsfläche am Waldrand 
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5.3.4 Übersicht und Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen 
5.3.4.1 Maßnahmenübersicht 
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5.3.4.2 Zuordnung der Maßnahmen 
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5.4 Verbleibende Beeinträchtigungen 
5.4.1 Verbleibende Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
3������ ����������)�(�����<������	
�������������������
��������:����(���	
�
��<��������� 4��������� 
��� �������������
����� ���� ������������� :��1���
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���?�#������������(������������

)�(�����)�(�����)�(�����)�(�������������������������7����(�������
���4������7����(�������
���4������7����(�������
���4������7����(�������
���4���������C�A��"�����������C�A��"�����������C�A��"�����������C�A��"������������

Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Pflanzen, Tiere, Lebensräume 
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Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 
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Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 

Klima 
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Eingriffe, Beeinträchtigungen Kompensation 
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6. Planungsalternativen 
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7. Umsetzung der Maßnahmen, Kosten 
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Herste llungskosten
öffentliche Erschließung

Straßenbäume 506.880 €
Maßnahmenbereich 3 46.998 €
Maßnahmenbereich 5 0 €
Maßnahmenbereich 8 9.365 €
Anschlussstelle A 49 49.460 €
Summe 612.703 €

Gew erbegrundstücke
Grünachsen 1.064.222 €
Randgrünstreifen 584.535 €
Maßnahmenbereich 1 24.014 €
Maßnahmenbereich 2 194.964 €
Maßnahmenbereich 7 250 €
Maßnahmenbereich 4 50.767 €
Maßnahmenbereich 6 231.814 €
Maßnahmenbereich 9 51.667 €
Maßnahmenbereich 10 7.779 €
Maßnahmenbereich 11 0 €
Summe 2.210.011 €

Summe 2.822.714 €
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8. Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen 
!�������� ��������� �������� ����� !����������
��� �������������� (��(������� <�����$�

�� 	
� (��"����$� �(� ���� ��� A�"�����+� (�������(����� ��������(���� 5����� ����
?�#������� ��������� <������ 
��� 
�� ���*� �8�������� !������<��1�
����� ����� 
���<��1���	
�18������
��!�
���(����"� ��� ���� A������������ G(��"��
��� !
�1����������1���� ���� >�� 

����������
��� �
�� ���� I
����� ��� ���� )������ 
��� 	<������� ���� )������� �����
+�������

��9������1�����(��1����G(��"��
�������A������<���������������(��������
��
��"��(������1�����O�G(��"��
�������4��<��1�
���	
�������
��������
� 
����
�������98�����������������H��(���1��
�����������(�

���"������������� 
����!��������8#��O�4�����
���������"��(������1�����������+�������

��=8�������� H��������� ���� ������� !������� ��
�������	���
��� ���� !����������
�����+�������	
��G(��"��
���������������(����4��8�
���������
��������������
D�*�A�"*�+*�*�*%E��
����������������������?�#������� D�����������!����������
�����(��������<�������1���������:�������������1�E��

�
�
�

9. Zusammenfassung 
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Anhang 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
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TEXTLICHE Festsetzungen 
 
I. Festsetzungen (§ 9 BauGB i. V. mit der BauNVO) 
 
1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. 

der BauNVO 
 
1.1. Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO (GE) 
 
1.1.1 In den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 - sind folgende Nutzungen nach § 8 Abs. 2 

BauNVO allgemein zulässig: 
− Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
− Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

 
1.1.2 In den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 - sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO folgende 

nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes: 
− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,  
− Vergnügungsstätten. 

In den Teilflächen GE 1 bis GE 5 sind zudem die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuläs-
sigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig. 
 

1.1.3 Ausschluss von Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO 
In den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 – sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO die gem. 
§ 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig und die 
gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen nur ausnahmsweise zulässig.  
Einzelhandel ist gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 – 
nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebe-
triebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von max. 10 %, insgesamt aber 
nicht mehr als 200 m² pro Betrieb, Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, 
weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Betriebe des Transport- und Speditionsgewerbes sind gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Gewerbe-
gebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 - allgemein nicht zulässig. Dies gilt nicht für innerbetriebliche 
Logistikfunktionen und -flächen von Gewerbebetrieben, sofern sie in unmittelbarem räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang mit einem Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb stehen 
und der Betriebsfläche des Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebes untergeordnet 
sind. 
 

1.2. Industriegebiete gem. § 9 BauNVO (GI) 
 

1.2.1 In den Industriegebieten – Teilflächen GI 1 und GI 2 - sind folgende Nutzungen nach § 9 Abs. 
2 BauNVO allgemein zulässig: 
− Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe. 

 
1.2.2 In den Industriegebieten – Teilflächen GI 1 und GI 2 - sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO die nach 

§ 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungspla-
nes: 

RuppEM
Textfeld
Anlage 5
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− Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind, 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  
 

1.2.3 Ausschluss von Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO 
In den Industriegebieten – Teilflächen GI 1 und GI 2 – sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO die gem. 
§ 9 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Tankstellen nur ausnahmsweise zulässig.  
Einzelhandel ist gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Gewerbegebieten – Teilflächen GE 1 bis GE 7 – 
nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebe-
triebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von max. 10 %, insgesamt aber 
nicht mehr als 200 m² pro Betrieb, Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, 
weiterverarbeitet oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten. 
Betriebe des Transport- und Speditionsgewerbes sind gem. § 1 Abs. 9 BauNVO in den Industrie-
gebieten allgemein nicht zulässig. Dies gilt nicht für innerbetriebliche Logistikfunktionen und -
flächen von Gewerbebetrieben, sofern sie in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusam-
menhang mit einem Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb stehen und der Betriebs-
fläche des Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb untergeordnet sind. 
 

1.3. Gliederung der Gewerbe- und Industrieflächen nach Abstandsklassen 
gem. § 1 Abs. 4 BauNVO 
 
Die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit ist von allen emittierenden Betrieben nachzuweisen. 
 
Die Gliederung des Gebietes erfolgt auf Grundlage der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministeri-
ums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz –V-3-8804.25.1 v. 
06.06.2007 des Landes NRW. 
 

1.3.1 Teilfläche GI 1: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 
bis 36) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Entsprechend dem Leitfaden der SFK/TAA – Arbeitsgruppe „Überwachung der Ansiedlung“ vom 
18.Oktober 2005 sind Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Störfallpotential, bei de-
nen die Stoffe  
- der Klasse IV (Abstandsempfehlung 1500m)  
Phosgen, Acrolein und Chlor und 
- der Klasse III (Abstandsempfehlung 900m)  
Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Formaldehyd(>90%), Blausäure, HCN  
- der Klasse II (Abstandsempfehlung 500m)  
Oleum 65% (Schwefeltrioxid), Brom, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Fluor 
- der Klasse I (Abstandsklasse 200m) 
Ethylenoxid, Acrylnitril, Chlorwasserstoff, Methanol, Propan, Benzol 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle überschreiten, unzulässig. Das gilt auch für weitere Stoffe des Anhangs I der 
Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikalischen und toxischen Eigenschaften mit einem 
der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse III der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
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Entsprechend können Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Störfallpotential entspre-
chend dem Leitfaden der SFK/TAA – Arbeitsgruppe „Überwachung der Ansiedlung“ vom 
18.Oktober 2005, bei denen die Stoffe  
- der Klasse I (Abstandsklasse 200m) 
Ethylenoxid, Acrylnitril, Chlorwasserstoff, Methanol, Propan, Benzol 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle der Spalte IV überschreiten, ausnahmsweise zugelassen werden, wenn in einer 
Einzelfallprüfung die ausreichende Sicherheit in der Wohnnachbarschaft nachgewiesen ist. Das gilt 
auch für weitere Stoffe des Anhangs I der Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikali-
schen und toxischen Eigenschaften mit einem der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
 

1.3.2 Teilflächen GI 2: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 
bis 36) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Entsprechend dem Leitfaden der SFK/TAA – Arbeitsgruppe „Überwachung der Ansiedlung“ vom 
18.Oktober 2005 sind Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Störfallpotential, bei de-
nen die Stoffe  
- der Klasse IV (Abstandsempfehlung 1500m)  
Phosgen, Acrolein und Chlor und 
- der Klasse III (Abstandsempfehlung 900m)  
Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Formaldehyd(>90%), Blausäure, HCN  
- der Klasse II (Abstandsempfehlung 500m)  
Oleum 65% (Schwefeltrioxid), Brom, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Fluor 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle überschreiten, unzulässig. Das gilt auch für weitere Stoffe des Anhangs I der 
Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikalischen und toxischen Eigenschaften mit einem 
der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
Gem. § 3 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse III der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
Entsprechend können Anlagen oder Tätigkeiten in Betriebsbereichen mit Störfallpotential entspre-
chend dem Leitfaden der SFK/TAA – Arbeitsgruppe „Überwachung der Ansiedlung“ vom 
18.Oktober 2005, bei denen die Stoffe  
- der Klasse II (Abstandsempfehlung 500m)  
Oleum 65% (Schwefeltrioxid), Brom, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Fluor 
der Stoffliste des Anhangs I der Störfall-Verordnung zum Einsatz kommen und die dort genannte 
Mengenschwelle der Spalte IV überschreiten, ausnahmsweise zugelassen werden, wenn in einer 
Einzelfallprüfung die ausreichende Sicherheit in der Wohnnachbarschaft nachgewiesen ist. Das gilt 
auch für weitere Stoffe des Anhangs I der Störfallverordnung, die entsprechend ihren physikali-
schen und toxischen Eigenschaften mit einem der oben genannten Leitstoffe vergleichbar sind. 
 

1.3.3 Teilfläche GE 1: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 
bis 199) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Dies gilt nicht für Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI, soweit diese mit (*) gekennzeichnet 
sind und die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit gutachterlich nachgewiesen wird. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
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1.3.4 Teilfläche GE 2: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 
bis 160) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Dies gilt nicht für Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V, soweit diese mit (*) gekennzeichnet 
sind und die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit gutachterlich nachgewiesen wird. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.5 Teilflächen GE 3: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis IV (lfd. Nr. 1 
bis 80) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Dies gilt nicht für Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V, soweit diese mit (*) gekennzeichnet 
sind und die immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit gutachterlich nachgewiesen wird. 
Gem. § 31 Abs.1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.6 Teilflächen GE 4: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis III (lfd. Nr. 1 
bis 36) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse III der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.7 Teilflächen GE 5: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis IV (lfd. Nr. 1 
bis 80) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.8 Teilflächen GE 6: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis V (lfd. Nr. 1 
bis 160) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 

1.3.9 Teilflächen GE 7: 
Unzulässig sind die Betriebe und Anlagen der Abstandsliste zum Runderlass d. Ministers für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW v. 06.06.2007 der Abstandsklassen I bis VI (lfd. Nr. 1 
bis 199) sowie Betriebe und Anlagen mit vergleichbarem Emissionsverhalten. 
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Gem. § 31 Abs. 1 BauGB können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI der Abstandsliste 
zum Abstandserlass NRW ausnahmsweise zugelassen werden, wenn diese in ihrem Emissions-
verhalten – z. B. durch besondere technische Maßnahmen oder Betriebsbeschränkungen – den zu-
lässigen Betrieben und Anlagen entsprechen. 
 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. der 
BauNVO) 

 
2.1. Zulässige Höhe baulicher Anlagen (Ausnahmen gem. § 16 Abs. 6 BauNVO) 
  

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass innerhalb 
der mit GE 1 bis GE 7 gekennzeichneten Gewerbegebiete sowie innerhalb der mit GI 1 und GI 
2 gekennzeichneten Industriegebiete die zulässige Gebäudehöhe durch untergeordnete Ge-
bäudeteile und Nebenanlagen zur Aufrechterhaltung der zulässigen Nutzung wie Schornsteine, 
Aufzugschächte und Technikzentralen etc. um maximal 5 m überschritten werden darf. Dies gilt 
nicht für Werbeanlagen (vgl. Nr. 14.).  
 
 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. der BauNVO) 
3.1. Überschreitung von Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO 

 
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO wird festgesetzt, dass untergeordnete Gebäudeteile (z.B. Vordä-
cher, Wintergärten o.ä.) die Baugrenzen um maximal 3 m überschreiten dürfen. 

4. Stellplätze  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 

Der erforderliche Stellplatzbedarf ist in den GE- und GI-Gebieten auf den jeweiligen Grund-
stücksflächen unterzubringen. Stellplätze sind auf den Grundstücksflächen nur innerhalb der 
festgesetzten Baugrenzen zulässig.  
Die Stellplätze sind wie folgt zu gestalten: 
- Bei der Herstellung sind für die Aufstellflächen wasserdurchlässige, begrünte Befestigungsar-

ten (Schotter- oder Pflasterrasen o. ä.) zu verwenden. Wasserrechtlich begründete Ein-
schränkungen im Bereich des Wasserschutzgebietes bleiben davon unberührt (vgl. Hinweis 
Nr. 6). 

- Ebenerdige, nichtunterkellerte Stellplatzanlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind seitlich mit 
einem mindestens 1,50  m breiten Pflanzstreifen intensiv und dauerhaft zu begrünen.  

- Stellplatzanlagen mit mehr als 1.000 m² Fläche und mehreren parallelen Fahrbahnen sind 
zusätzlich durch Gehölzpflanzungen (Mindestbreite 1,5 m) zwischen den Stellplatzstreifen, 
die verschiedenen Fahrbahnen zugeordnet sind, zu unterteilen. 

- Je angefangene 6 Stellplätze ist zwischen diesen ein stadtklimafester, orts- und landschafts-
typischer Baum als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

 
 

5. Anschlussstelle Niederzwehren (A 49) 
 
Die dargestellte Detailplanung des Autobahnanschlussknotens Niederzwehren ist Bestandteil 
der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. (S. auch II. Hinweise: Pkt. 4. Anschlussstelle 
Niederzwehren (A 49))  
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6. Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 
 

6.1. Erhaltung vorhandener Feldgehölze und Raine  
 
In den mit 1 gekennzeichneten Bereichen sind die vorhandenen Feldgehölze und Saumvegeta-
tion dauerhaft zu erhalten.  

 
 

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Die Grundstücksfreiflächen zwischen der Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie sind 
gärtnerisch zu gestalten. Davon ausgenommen sind notwendige Grundstückszufahrten.  
Bebaute Flächen sind außerhalb von Gebäuden, Stellplätzen und Zufahrten mit einem Baum 
pro 1.000 m² Fläche zu begrünen. Für die Baumpflanzungen sind Hochstämme standortge-
rechter Arten zu verwenden (s. unten aufgeführte Artenliste). 
 
 

7.1 Anpflanzen von Straßenbäumen 
Entlang der Haupterschließungsstraße (Planstraße A) sind – wie im Plan dargestellt – beidsei-
tig Straßenbäume aus der unten aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 15 m auf dem 
straßenbegleitenden Parkstreifen zu pflanzen. 
Entlang der beiden den Grünzug begleitenden inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen B) 
sind Straßenbäume aus der unten aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 15 m auf der 
der Bebauung zugewandten Seite auf dem straßenbegleitenden Parkstreifen zu pflanzen. 
Entlang der übrigen inneren Erschließungsstraßen (Planstraßen C) ist einseitig (auf der dem 
straßenbegleitenden Parkstreifen gegenüberliegenden Straßenseite) eine Baumreihe aus der 
unten aufgeführten Artenliste in einem Abstand von 10 m zu pflanzen. Auf dem straßenbeglei-
tenden Parkstreifen sind Straßenbäume aus der unten aufgeführten Artenliste in einem Ab-
stand von 45 m zu pflanzen. 
 
 

7.2. Anpflanzen von Feldgehölzen 
 
Die mit 2 gekennzeichneten Flächen sind mindestens zu einem Drittel mit landschaftstypischen 
Laubgehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die übrigen Flächen können der natür-
lichen Sukzession überlassen werden. Entlang der Außenränder sind Saumzonen von mindes-
tens 2 m Breite als Gras- und Staudenfluren zu entwickeln. 
 
 

7.3. Anlage von Wiesen  
 
Die mit 3 gekennzeichneten Flächen sind als Wiesen zu entwickeln und für die Erholungsnut-
zung zu sichern. 
 
 

7.4. Dachbegrünung 
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Gem. § 9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB wird für Gebäude im Bereich der Gewerbegebietsflächen 
(GE 1 bis GE 7) sowie der Industriegebietsflächen (GI 1 und GI 2) festgesetzt, dass mindes-
tens 60 % der Dachflächen flächenhaft zu begrünen sind. Dachflächen mehrerer Gebäude o-
der Gebäudeteile gelten als eine Dachfläche, wenn diese als ein Vorhaben genehmigt oder 
verwirklicht werden. Die Dachbegrünungen sind als extensive Gründächer herzustellen (Sub-
stratstärke der durchwurzelbaren Schicht: mindestens 5 cm). 
 
 

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

Maßnahmenbereich 1: Kachenhohle / Steinbreite 
 
Sicherung und Entwicklung der Feuchtbiotope und Kleingewässer durch Einleitung von Quell-
wasser in die Teiche und Verlangsamung des Abflusses im Kraftwerksgraben (Anheben der 
Grabensohle durch Einbau von Abflusshindernissen); 
Umwandlung angrenzender Ackerflächen in Grünland zur Verminderung des Nährstoffeintrags 
 
 

Maßnahmenbereich 2: Waldrandbereich Sommerberg, Läusegraben 
 
Ökologische Aufwertung des Waldrandbereiches durch Anlage von Feldgehölzen bzw. Wald-
mantelgebüsch einschließlich Saumvegetation vor dem Hochwald, Umwandlung der Ackerflä-
chen in Frischwiesen. 
Naturnahe Gestaltung des Läusegrabens (Anheben der Grabensohle durch kleine Abflusshin-
dernisse und abschnittsweise Aufweitung des Grabenbettes; Entwicklung von Feuchtvegetati-
on auf bisherigen Acker- und Grünlandflächen);  
Sicherung und Aufwertung der Grünlandbiotope 
 
 

Maßnahmenbereich 3: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensen-
berg / Eselsgraben 
 
Entwicklung eines zusammenhängenden Grünlandkomplexes durch Umwandlung der Acker-
flächen in Hanglagen zu Grünland und Erhaltung der vorhandenen Wiesen, Hochstaudenfluren 
und Feldgehölze. 
Aufwertung der Eselsgrabenaue durch Entwicklung eines ca. 20 m breiten Streifens entlang 
des Eselsgrabens zu Hochstaudenfluren. 
Erhaltung und Ergänzung der Alleebaumreihe nordöstlich der Zufahrtsstraße zu den Aussied-
lerhöfen am Keilsberg 
 
 

Maßnahmenbereich 4: südliche Erweiterung Dorothea-Viehmann-Park 
 
Südliche Erweiterung der vorhandenen öffentlichen Grünfläche. Anlage von Wiesen, Baum- 
und Gehölzpflanzungen, Aufwertung der Flächen für Erholungsnutzung 
 
 

Rahmen-Artenlisten für Begrünungsmaßnahmen im geplanten Gewerbe-
gebiet 'Langes Feld' 
 
Baumarten für die Begrünung von Straßen und Stellplätzen 
(Stammumfang mindestens 16-18 cm) 
-  Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
-  Spitzahorn (Acer platanoides) 
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-  Esche (Fraxinus excelsior) 
-  Linde (Tilia cordata) 
 
Weitere Baumarten für die Begrünung der Grundstücksfreiflächen 
-  Ahorn (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) 
-  Esche (Fraxinus excelsior) 
-  Eiche (Quercus robur) 
-  Hainbuche (Carpinus betulus) 
-  Vogelkirsche (Prunus avium) 
 
Arten für flächenhafte Gehölzpflanzungen: 
Bäume 2. Ordnung, Großsträucher 
-  Hasel (Corylus avellana) 
-  Holunder (Sambucus nigra) 
-  Salweide (Salix caprea) 
-  Eberesche (Sorbus aucuparia) 
-  Feldahorn (Acer campestre) 
 
Sträucher: 
-  Hundsrose (Rosa canina)  
-  Weißdorn (Crataegus mongyna) 
-  Schlehe (Prunus spinosa) 
-  Hartriegel (Cornus sanguinea) 
 

 
9. Externe Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der Erholungsfunk-
tion sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes  
(§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB) 
 
 

Maßnahmenbereich 5: Rückhaltebecken Keilsberg am Eselsgraben 
 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 15, Teile der Flurstücke 121/20 und 21/4; 
Gesamtgröße: 7.592 m² 
Entwicklung von Feuchtbiotopen im Sohlenbereich des geplanten Hochwasserrückhaltebe-
ckens durch Aufgabe der Ackernutzung, landschaftsgerechte Modellierung des Rückhaltebe-
ckens und Entwicklung von Röhricht/Hochstauden in den Feuchtzonen 
 
 

Maßnahmenbereich 6: Waldrandbereich Sommerberg 
Gemarkung Dennhausen (Gemeinde Fuldabrück), Flur 6, Flurstücke: 12/1, 25/13, 26/14, 27/15, 
16, 17, 18; 
Gesamtgröße: 43.443 m² 
wie Maßnahmenbereich 2, jedoch außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
 

Maßnahmenbereich 7: Nordteil des Langen Feldes 
 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 9, Flurstücke 74/2 und 80, Flur 10, Flurstücke 75 und 
92/74  
Gesamtgröße: 4.989 m² 
Entwicklung ehemaliger Wegetrassen als Feldraine bzw. junge Brachflächen zur Verbesserung 
der Lebensraumverhältnisse für Bodenbrüter und andere Offenlandarten 
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Maßnahmenbereich 8: Westliche Hanglagen des Langen Feldes / Sensen-
berg / Eselsgraben 
 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 15, Flurstücke 93/4, 243/5, 181/5, 97/6 und 99/7 
Gesamtgröße: 11.421 m² 
 
wie Maßnahmenbereich 3, jedoch außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
 

Maßnahmenbereich 9: Kranichholz 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 23, Teile des Flurstücks 40; 
Gesamtgröße: 14.613 m² 
Aufwertung für Erholungsnutzung, Umwandlung der Ackerfläche in Frischwiesen; Anpflanzen 
von Baum- und Gehölzgruppen 
 
 

Maßnahmenbereich 10: Östlich des Soldatenfriedhofs 
Gemarkung Kassel-Niederzwehren, Flur 25, Teile der Flurstücke 177/12 und 111/71 
Gesamtgröße: 980 m² 
Anlage eines Wegraines mit Obstbaumpflanzungen 
 

Maßnahmenbereich 11: Waldrand südöstlich des Langen Feldes 
Gemarkung Fuldabrück-Dennhausen, Flur 1, Teile des Flurstücks 1/20 
Gesamtgröße: 7.930 m² 
Natürliche Sukzession zu Wald bzw. Waldmantelgebüsch 

 
 

10. Zuordnung der Maßnahmen 
Den Eingriffen für die öffentlichen Erschließungsstraßen und Wege werden die Maßnahmenbe-
reiche Nr. 3, 5 und 6 als Ausgleichsmaßnahme zugeordnet, alle anderen Maßnahmebereiche 
sowie die öffentlichen Grünflächen dienen dem Ausgleich der Eingriffe auf den Baugrundstü-
cken.  
 
 

11. Festsetzungen zu den Regenrückhaltebecken (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 
BauGB) 
 
Die Regenrückhaltebecken sind als naturnah gestaltete Erdbecken mit möglichst flachen Ufer-
böschungen anzulegen und zu begrünen. Innerhalb der im Plan dargestellten Flächen sind 
mindestens 500 m² naturnahe Kleingewässer und mindestens 3.000 m² Feuchtbrachlandflä-
chen (Röhricht, Hochstauden) anzulegen.  
 
 

12. Umgang mit Regenwasser in Wasserschutzzone III 
 
Auf den Flächen, die innerhalb der Wasserschutzzone III des Wasserschutzgebietes Fuldaaue 
liegen, ist eine Versickerung von Regenwasser nicht zulässig.  
Zum Ausschluss von Schadstoffbelastungen im Niederschlagswasser wird unter Bezugnahme 
auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB festgesetzt, dass Dacheindeckungen mit Zink, Kupfer und Blei in 
den Gewerbe- und Industriegebieten unzulässig sind.  
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13. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Flächen sind für die Ableitung der 
Niederschlagswässer mit einem Leistungsrecht zugunsten des Kasseler Entwässerungsbetrie-
bes zu belasten. 
 
 

14. Umgrenzung der Flächen mit Nutzungsbeschränkungen oder 
für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Zum Schutz vor Verkehrslärm sind passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäudefassaden 
erforderlich, die in der Lärmschutzzone A liegen. Sofern nicht durch Grundrissanordnung und 
Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht 
wird, muss die Luftschalldämmung von Außenbauteilen mindestens die in der Tabelle aufge-
führten Bau-Schalldämm-Maße aufweisen.  
 

Lärm-
schutzzone 

Bau-Schalldämm-Maße für 

 Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä. Büroräume1 u. ä. 
 Erf. R’w,res des Außenbauteiles in dB 

A 40 35 
1   An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur 

einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

Im gesamten Planungsgebiet sind für Schlafräume schallgedämmte Lüftungssysteme festge-
setzt, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassade nicht verschlechtern. 
 
 

15.  Festsetzungen von örtlichen Bauvorschriften – Werbeanlagen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Hessische Bauordnung (HBO)) 
 
Als Werbeanlagen gelten die in § 13 Abs. 1 HBO aufgeführten Werbeanlagen.  
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.  
Werbeanlagen im Bereich der Gewerbegebietsflächen (GE 1 bis GE 7) sowie der Industriege-
bietsflächen (GI 1 und GI 2) dürfen die jeweils zulässige Gebäudehöhe nicht überschreiten. Die 
unter Pkt. 2.1 festgesetzte zulässige Überschreitung der Gebäudehöhe für untergeordnete Ge-
bäudeteile und Nebenanlage gilt nicht für Werbeanlagen.  
 
 

16. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung fester fossiler Brennstoffe gemäß 
1. BImSchV, § 3 (1) Nr. 1 bis 3a (Kohle, Koks, Torf) unzulässig.  
 

 
17. Lichtimmissionen 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung nachtaktiver Tierarten und störender optischer Fernwir-
kung sind Fassadenbeleuchtungen an den Außenrändern des Baugebiets nicht zulässig. 
 
 

18. Änderungen bestehender Bebauungspläne  
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Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. VIII/64 „Keilsberg“ vom 
25.03.1986 wird in dem von diesem Bebauungsplan überlagerten Teilbereich entsprechend 
geändert.  
Der von diesem Bebauungsplan überlagerte Teilbereich des Geltungsbereiches des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans Nr. VIII/49 vom 12.04.1975 „Am Sandgraben“ wird entsprechend der 
Festsetzungen geändert.  
 
 

II. Hinweise 
 

1. Bodendenkmalschutz 
Hinweis auf § 20 Hessisches Denkmalschutzgesetz: Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler 
bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologische 
und Paläontologische Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. 
 

2. Brandschutz 
Anforderungen bezüglich des Brandschutzes aus den einschlägigen Bauvorschriften (wie Mus-
ter-Richtlinie über den baulichen Brandschutz in Industriebauten) und der Feuerwehr sind im 
Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
 

3. Lärmschutz 
Im Rahmen der Ausführungsplanung der Anschlussstelle Niederzwehren ist die Prüfung be-
züglich einer Anspruchsberechtigung auf passiven Schallschutz für die Wohngebäude an der 
Wintertalstraße und Frankfurter Straße durchzuführen. Sich ggf. ergebende Schallschutzmaß-
nahmen sind auf Kosten der Stadt Kassel umzusetzen. 
 

4. Anschlussstelle Niederzwehren (A 49) 
Die dargestellte Detailplanung des Autobahnanschlussknotens Niederzwehren enthält Erweite-
rungsmöglichkeiten für die Zukunft: Es gibt einen breiten Mittelstreifen auf der Verlängerung 
der Frankfurter Straße in Richtung Gewerbegebiet, so dass vom Platz her eine abschnittsweise 
Dreistreifigkeit zur Erleichterung des Einfädelns auf die A 49 nachträglich möglich ist, wenn der 
Verkehr in Zukunft zunehmen würde. Im Plan selbst wurde daher der gesamte Zubringer als 
Verkehrsfläche – ohne Gliederung durch Verkehrsgrün wie im Detailplan – festgesetzt, so dass 
für einen solchen Ausbau keine Änderung des Bebauungsplans erforderlich wäre. 
 

5. Werbeanlagen in Autobahnnähe 
Werbeanlagen sind gem. § 9 (6) FStrG Hochbauten gleichgestellt und dürfen innerhalb der 40 
m-Bauverbotszone entlang der A 44 und A 49 nicht errichtet werden. Zudem bedürfen gem. § 9 
(2) FStrG Werbeanlagen in einer Entfernung von mehr als 40 m bis 100 m der Zustimmung der 
Straßenverwaltung. Werbung ist in diesem Abstandsbereich ausschließlich auf das jeweilige 
Betriebsgrundstück zu beschränken. Die Höhe von Werbetürmen und Pylonen ist dort auf max. 
20 m zu beschränken. Blendungen und Irritationen der Verkehrsteilnehmer dürfen nicht eintre-
ten. Prismenwerbeanlagen, Rollbänder, Filmwände, Licht- und Laserkanonen sind dort nicht 
zulässig. Bei Anlagen in Abständen von mehr als 100 m zur A 44 und A 49 ist die zuständige 
Straßenverkehrsbehörde zu hören (§ 33 StVO). 
 

6. Grundwasserschutz 
Im Wasserschutzgebiet ist im Rahmen der Baugenehmigung im Einzelfall in Abhängigkeit von 
der konkret vorgesehenen Nutzung sowie den örtlichen Bodenverhältnissen mit der Wasserbe-
hörde zu klären, ob Beeinträchtigungen des Grundwassers durch wasserdurchlässige Befesti-
gungen der Stellplätze zu erwarten sind. 
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In der Wasserschutzzone III des Wasserschutzgebietes Neue Mühle / Tränkeweg ist der Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß Wasserhaushaltsgesetz und zugehöriger Lan-
desverordnung (derzeit VAwS) eingeschränkt.  
 

7. Kampfmittel 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet. Vor 
Beginn geplanter Bauarbeiten mit bodeneingreifenden Maßnahmen wird daher eine Sondie-
rung auf Kampfmittel empfohlen. 
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Vorlage Nr. 101.16.1844  Kassel, 30.08.2010 
 
 
 
Freigabe von Gehwegen für Radfahrer 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. In welchem Umfang sind seit 2009 Gehwege im Stadtgebiet für Radfahrer 
freigegeben worden? 

2. Wie bewertet der Magistrat die Gefahr, welcher besonders Menschen mit 
Behinderungen ausgesetzt sind, wenn Radfahrer Gehwege befahren? 

3. Liegen Zahlen zu Unfällen vor, die sich auf Gehwegen zwischen Fußgängern und 
Radfahrern ereignet haben? 

4. Plant der Magistrat weitere Gehwege für Radfahrer freizugeben? 
5. Werden bei diesen Planungen im Vorfeld die Ortsbeiräte und der Behindertenbeirat 

mit eingebunden? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



 



 



 



 



 
 

Stadtverordnetenversammlung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
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Rathaus 
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Vorlage Nr. 101.16.1857  Kassel, 12.08.2010 
 
 
 
Reaktivierung der Waldkappeler Bahn 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird gebeten, im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Verkehr die Ergebnisse der Studie zur Reaktivierung der Waldkappeler Bahn 
vorzustellen. 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Zeidler 
 
 
 
Uwe Frankenberger MdL Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus 
34112 Kassel 
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Vorlage Nr. 101.16.1949  Kassel, 24.11.2010 
 
 
 
Regionaler Gewerbeflächenpool 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Zweckverband Raum Kassel mit dem Ziel der Schaffung 
eines “Regionalen Gewerbeflächenpools“ initiativ zu werden. Die Möglichkeit einer 
Erweiterung des Pools auf interessierte Kommunen aus  der Wirtschaftsregion Kassel ist 
dabei aufzunehmen. 
 
Ziel ist, mit Hilfe des Gewerbeflächenpools eine nachhaltige ökonomische und ökologische 
Flächenentwicklung zu erwirken. Dabei sollen an den Standorten/Flächen Arbeitsplätze 
geschaffen werden, an denen gute Rahmenbedingungen für die Betriebe hinsichtlich 
Erschließung, Erreichbarkeit, Verträglichkeit mit anderen Nutzungen vorhanden sind. Die 
Aufnahme von Flächen in den Pool sollte auf der Grundlage der ausgewiesenen Flächen im 
Regionalplan und Flächennutzungsplan sowie der Nachnutzungspotentiale (Brachflächen) 
erfolgen. Die Vorbereitung und Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung oder 
Zusammenarbeit  mit der Wirtschaftsförderung Region Kassel GmbH. 
 
Neben der politischen Verständigung werden u. a. folgende Schritte erforderlich sein: 
 

1. Prüfung der ausgewiesenen Flächen auf ihre spezielle Eignung (Aufnahme von 
produzierendem, verarbeitendem Gewerbe, Dienstleistungen etc.). 

 
2. Die Verbandsgemeinden bringen die neu ausgewiesenen Flächen (sowie bei 

Interesse auch die sonstigen im Gemeindegebiet noch nicht genutzten 
Gewerbeflächen) in den Regionalen Gewerbeflächenpool ein. 
Investoren „von außen“ werden ausschließlich vom Pool beraten. Für ortsansässige 
Betriebe können bei Bedarf weiterhin im Ort Ersatzgrundstücke zur Verfügung gestellt 
werden. Genutzte Gewerbeflächen bleiben in der kommunalen Verantwortung. 

 
3. Die Flächen werden nach abgestimmten und einheitlichen Kriterien bewertet 

(Bewertungskommission). Auf der Basis der Bewertung können Flächen, die wegen 
schlechter Lage und Erschließung schlecht verkäuflich sind, auch vom Pool zurück 
gewiesen werden (Die Gemeinden haben dann eine Grundlage, diese Flächen ggf. 
zurückzuentwickeln). 
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4. Gemeinden, die keine weiteren Gewerbeflächen ausweisen wollen oder können, 
können sich durch einen finanziellen Beitrag am Pool beteiligen. 

 
5. Erlöse aus dem Verkauf der Flächen sowie anteilige Gewerbesteuereinnahmen 

gehen in den Pool. 
 

6. Der Wert der eingebrachten Flächen (bzw. Finanzmittel) bestimmt den Anteil im Pool. 
Entsprechend diesem Anteil werden die jährlichen Erlöse verteilt bzw. eine Umlage 
erhoben um die Kosten abzudecken. 

 
7. Die Gemeinden verzichten zwar im ersten Schritt auf Einnahmen, sie partizipieren 

aber im Gegenzug an den Verkäufen in anderen Gemeinden. Die erzielten 
Verkaufswerte dürften über denen liegen, die die Gemeinden in gegenseitiger 
Konkurrenz realisiert hätten. 

 
8. Es soll geprüft werden, wer geeignet ist die Poolsteuerung zu betreiben. In Frage 

käme der Zweckverband oder die Wirtschaftsförderung. Der Pool ist Ansprechpartner 
für Investoren und kann aus den zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen die 
jeweils „passende“ Fläche vermitteln. 

 
 
Begründung: 
 
Sowohl Kreistag als auch Stadtverordnetenversammlung haben im Jahr 2009 Beschlüsse zur 
Entwicklung der Region  Kassel gefasst. Unter anderen Zielen soll zur Stärkung der 
Wirtschaftskraft eine „gemeinsame Bereitstellung von Gewerbeflächen und deren gemeinsame 
Vermarktung“ betrieben werden. Zur Unterstützung der Zielsetzungen „Flächen sparen und  
Bodenschutz betreiben“  sollen möglichst viele Angebote im Bestand aktiviert werden.  
Im Rahmen der Siedlungsflächenplanung des ZRK gibt es derzeit Kooperationen der beteiligten 
Gemeinden, die verbesserungsfähig sind.  Durch fehlenden finanziellen Ausgleich bleibt die 
Konkurrenz zwischen den Gemeinden um die Ausweisung von Gewerbeflächen und die 
Ansiedlung von Betrieben aber erhalten. Dies soll durch eine Poollösung geändert bzw. verbessert 
werden. 
Die Poollösung bietet durch den Ansatz des finanziellen Ausgleichs die Möglichkeit, 
Gewerbeflächenpotentiale mit geringer Qualität und schlechter Vermarktungsaussicht nicht oder 
zurück zu entwickeln. Durch die Beteiligung aller Kommunen an der Vermarktung qualifizierter 
Flächen besteht die Möglichkeit, das Angebot insgesamt stärker an raumordnerischen und 
qualitativen Kriterien und nachfrageorientiert zu entwickeln. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dieter Beig 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 
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